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MISTER SPEX – 
Auf einen Blick

Kennzahlen

01.01.–31.12.

in TEUR 2021 2020 Veränderung

Ertragslage Konzern

Umsatzerlöse 194.248 164.201 18 %

Umsatzerlöse nach Segmenten

Deutschland 137.802 117.782 17 %

International 56.446 46.419 22 %

Umsätze nach Produktkategorie

Korrektionsbrillen 77.686 66.916 16 %

Sonnenbrillen 50.156 38.611 30 %

Kontaktlinsen 61.824 55.450 11 %

Sonstige Dienstleistungen 4.582 3.224 42 %

Bruttomarge 
(in % der Umsatzerlöse)¹ 49,1 % 49,5 % −40 bp²

EBITDA −8.238 5.814 -

Bereinigtes EBITDA 4.149 6.754 −39 %

Sonstige Kennzahlen

Aktive Kunden³ 
(in tausend) 1.706 1.525 12 %

Bestellungen4 
(in tausend) 2.208 1.936 14 %

Durchschnittlicher Bestellwert5 (in EUR) 85,90 83,10 3 %

1  Das Management definiert die Bruttomarge als relatives Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatzerlösen
2 bp = Basispunkte
3 Kunden mit Bestellungen in den letzten zwölf Monaten ohne Stornierungen 
4 Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren
5 Entspricht den Umsatzerlösen dividiert durch die Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren der letzten zwölf Monate 

> 2
MILLIONEN 
BESTELLUNGEN

> 1,7
MILLIONEN
AKTIVE KUNDEN
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Berlin
(HQ)

Stockholm
(Regionalbüro & Logistikstandort)

Karmsund
(Logistikstandort)

 HQ
 Stores
 Logistikstandort

 Online & Stores
 Online

48
STORES

> 5,8
MILLIONEN
KUND*INNEN

> 1.100
MITARBEITENDE

We empower & 
inspire people to 
wear glasses with 
joy & confidence
Wir wollen, dass der Weg zur passenden Brille für unsere 

Kund*innen leicht, intuitiv und innovativ ist. Deshalb bieten 

wir ihnen smarte Lösungen, Informationen und Services, die 

ein einzigartiges Einkaufserlebnis ermöglichen und gleich-

zeitig inspirieren: on- und offline. Denn der Brillenkauf sollte 

vor allem eins: Freude bereiten und dazu beitragen, dass 

unsere Kund*innen ihre neue Brille oder Sonnenbrille mit 

Selbstbewusstsein  tragen.

Unternehmen Service
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Q2
MISTER SPEX AUF EXPANSIONSKURS: ERSTE 
INTERNATIONALE STORES IN ÖSTERREICH UND 
SCHWEDEN
Wir haben unser erfolgreiches Store-Konzept international 

ausgeweitet und mit vier neuen Standorten in Österreich und 

Schweden erste Stores außerhalb des deutschen Marktes 

eröffnet. Genau wie in unserem Online-Shop bieten wir unse-

ren Kund*innen in Österreich und Schweden nun eine voll-

ständig digitalisierte Omnichannel-Reise.

Q3
ERFOLGREICHER BÖRSENGANG VON 
MISTER SPEX
14 Jahre nach der Gründung von Mister Spex ist das gesam-

te Team sehr stolz auf den Börsengang, jedoch sehen wir 

ihn nur als einen Zwischenschritt auf unserem Weg zur füh-

renden Augenoptikmarke in Europa. Im Rahmen des Börsen-

gangs wurde ein Bruttoerlös von rund EUR 245 Mio. erzielt, 

wovon EUR 35 Mio. für die Rückzahlung einer Kreditlinie 

genutzt wurden. Für die übrigen Erlöse verfolgen wir eine 

klare Investitionsstrategie zur weiteren Beschleunigung des 

Umsatzwachstums.

Q4
MISTER SPEX STÄRKT SEIN NACHHALTIGES 
ENGAGEMENT UND PRÄSENTIERT GEMEINSAM 
MIT SHARE DIE ERSTE SOZIALE BRILLEN
KOLLEKTION
Wir haben unser Produktsortiment um die erste Social Eye-

wear Kollektion in Partnerschaft mit der sozialen Lifestyle 

Brand „share“ erweitert. Seit Dezember ist die 26-teilige Uni-

sex-Brillenkollektion exklusiv in den deutschen und öster-

reichischen Online-Shops von Mister Spex sowie in ausge-

wählten Stores erhältlich. Der soziale Ansatz: Unter dem 

Motto #iwearsocial ermöglicht „share“ beim Kauf jeder 

Brille über unsere Stores oder Plattformen einem Menschen 

in Not den Zugang zu einer Sehhilfe zur Verfügung zu stellen.

Q4
ERFOLGREICHE MARKTEINFÜHRUNG DES 
ONLINESEHTESTS: MISTER SPEX BIETET DIE 
WEBBASIERTE ÜBERPRÜFUNG DER 
KORREKTIONSWERTE MITTLERWEILE IN 
FÜNF LÄNDERN AN
Gut anderthalb Jahre nach dem Launch des deutschlandweit 

ersten Online-Sehtests bei Mister Spex, bieten wir den Ser-

vice inzwischen auch in Österreich, der Schweiz, in den Nie-

derlanden sowie in Schweden an. Über die Online-Anwen-

dung haben somit immer mehr Kund*innen die Möglichkeit, 

ihre individuellen Sehwerte kostenlos von zu Hause aus 

selbst zu überprüfen.

MISTER 
SPEX – 
HIGHLIGHTS 
2021
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Brief an die 
Aktionäre

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

die ersten sechs Monate des Jahres 2021 waren für uns an-

gesichts des Börsengangs am 2. Juli etwas ganz Besonde-

res. Unser erfolgreicher Börsengang wurde in der Mitte der 

Preisspanne mit EUR 25 bewertet. 14 Jahre nach der Grün-

dung von Mister Spex ist das gesamte Team sehr stolz auf 

diesen Erfolg, jedoch sehen wir ihn nur als einen Zwischen-

schritt auf unserem Weg zur führenden Augenoptikmarke in 

Europa.

Im Rahmen des Börsengangs wurde ein Bruttoerlös von rund 

EUR 245 Mio. erzielt, wovon EUR 36 Mio. für die Rückzahlung 

einer Kreditlinie genutzt wurden. Für die übrigen Erlöse ver-

folgen wir eine klare Investitionsstrategie in folgender Priori-

tätenfolge:

1. Zwischen EUR 120 und 140 Mio. werden mittelfristig für 

die Finanzierung unseres Wachstumsplans verwendet, 

einschließlich der internationalen Einführung unseres 

Omnichannel-Geschäftsmodells durch den Aufbau von 

Marken und Geschäften, Investitionen in unsere Techno-

logieplattform sowie die Automatisierung der Logistik

2. Bis zu EUR 30 Mio. sind für strategische Investitionen zur 

Förderung des internationalen Marktwachstums und 

zum Ausbau der Technologieführerschaft vorgesehen

3. Der Rest des Nettoerlöses aus dem Börsengang wird für 

allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. 

Neben dem Börsengang haben wir uns in 2021 kontinuierlich 

auf operative Fortschritte konzentriert. Wir haben unser er-

folgreiches Store-Konzept international ausgeweitet und mit 

vier neuen Standorten in Österreich und Schweden unsere 

ersten Stores außerhalb des deutschen Marktes eröffnet. 

Genau wie in unserem Online-Shop bieten wir unseren Kun-

den in Österreich und Schweden nun ein vollständig digitali-

siertes Omnichannel-Einkaufserlebnis an. Neben der inter-

nationalen Markteinführung haben wir zehn neue Stores an 

stark frequentierten Standorten in wichtigen deutschen 

Städten wie Berlin, Hamburg und München eröffnet. 

Als technologieorientiertes Unternehmen arbeiten wir konti-

nuierlich an Innovationen und der Verbesserung des Einkaufs-

erlebnisses über alle unsere Vertriebskanäle hinweg. Im 

April 2021 haben wir mit unserer eigenen App eine Funktion 

zur Messung des Pupillenabstands eingeführt. Der Service 

misst den Abstand zwischen der Pupille und der Nasenmitte 

und ist für die Herstellung aller Gläser und Sonnenbrillen mit 

Korrekturwerten erforderlich. Darüber hinaus haben wir im 

Juli für Kunden, die eine Gleitsichtbrille benötigen, als Ergän-

zung die Messung der Einschleifhöhe auf mobilen Endgerä-

ten eingeführt. Beide Innovationen markieren einen wichtigen 

Meilenstein in der weiteren Digitalisierung des Brillenkaufs. 

Dr. Mirko Caspar

Mirko arbeitete als Unternehmensberater bei 
McKinsey, bevor er eine Führungsrolle bei 
Universal Music Germany übernahm. 2006 
war er Mitbegründer und einer der Geschäfts-
führer des „Virtual World“-Unternehmens 
 Metaversum. Außerdem ist er Mitbegründer 
der Agenturen Userlutions GmbH und 
Caspar- Feld Marketing- Performance GmbH. 
Seit 2011 ist er Co-CEO bei  Mister Spex.

Verantwortungsbereiche:

 Marketing

 Product Management

  Category Management

 Retail

 International Business

Dirk Graber

Vor der Gründung von Mister Spex im 
Jahr 2007 war Dirk mehrere Jahre als Be-
rater der Boston Consulting Group tätig. 
Erste Erfahrungen im E-Commerce sam-
melte er bei eBay und Jamba. Er arbeitete 
zudem für KPMG und die Commerzbank.

Verantwortungsbereiche:

 Operations

 IT

  Data

 Corporate Development
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Dr. Sebastian Dehnen

Sebastian arbeitete als Senior Management 
Consultant bei EY, bevor er eine Führungsrolle 
bei der Daimler Mobility Services GmbH über-
nahm und dort die Bereiche Controlling und 
M&A verantwortete. Im Jahr 2015 wurde er 
 Geschäftsführer und CFO der moovel Group 
GmbH. Im Jahr 2018 übernahm Sebastian die 
Position des Geschäftsführers und CFO sowie 
COO bei der car2go Group GmbH, gefolgt von 
einer CFO-Position bei AutoGravity Corp in 
 Irvine, Kalifornien. Seit 2020 ist er CFO bei 
 Mister Spex.

Verantwortungsbereiche:

  Finanzen

  Recht

  Interne Revision

 Investor Relations

Mit der Einführung des Online-Sehtests in zusätzlichen Län-

dern haben wir weitere Fortschritte erzielt. Gut anderthalb 

Jahre nach dem Launch des deutschlandweit ersten Online-

Sehtests bei Mister Spex, bieten wir den Service inzwischen 

auch in Österreich, der Schweiz, in den Niederlanden sowie 

in Schweden an. Über die Online-Anwendung haben somit 

immer mehr Kund*innen die Möglichkeit, ihre individuellen 

Sehwerte kostenlos von zu Hause aus selbst zu überprüfen. 

Es ist Teil unserer DNA, Verantwortung für unsere Arbeit und 

das tägliche Handeln als auch darüber hinaus für unsere 

Umwelt, unser soziales Umfeld und unsere Mitarbeiter*innen, 

zu übernehmen. So haben wir unser Produktsortiment um 

die erste Social Eyewear Kollektion in Partnerschaft mit der 

sozialen Lifestyle Brand „share“ erweitert. Seit Dezember ist 

die 26-teilige Brillenkollektion exklusiv in den deutschen und 

österreichischen Online-Shops von Mister Spex sowie in aus-

gewählten Stores erhältlich. Der soziale Ansatz: Unter dem 

Motto #iwearsocial stellt „share“ beim Kauf jeder Brille über 

unsere Stores oder Plattformen einem Menschen in Not eine 

Brille kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Mit viel Kraft und Optimismus blicken wir in die Zukunft. Im 

Jahr 2022 werden wir weitere strategische Fortschritte er-

zielen und haben uns die folgenden Prioritäten gesetzt:

• Weitere Storeeröffnungen und Fortsetzung der inter na-

tio nalen Expansion

• Ausweitung des Produktsortiments im Premium- und 

 Luxussegment

• Erhöhung und weitere Stärkung der Marke

• Weitere Investitionen in Innovation, Technologie und ope-

ratives Geschäft zur Steigerung des Kundenerlebnisses

Mit unserem Omnichannel-Geschäftsmodell sehen wir uns 

gut aufgestellt, um auch in einem von Unsicherheiten ge-

prägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld weiterhin stärker 

als der Markt zu wachsen und den Unternehmenswert zu 

steigern. Wir freuen uns darauf, dies mit der Unterstützung 

unserer Mitarbeiter*innen, Partner*innen, Marken und 

 Aktionär*innen zu erzielen.

Berlin, 25. März 2022

Dirk Graber
Founder and Co-CEO

Maren Kroll
CHRO

Dr. Mirko Caspar
Co-CEO

Dr. Sebastian Dehnen
CFO

Mehr zu den Kurzbiografien finden Sie auf unserer Website: 

 https://corporate.misterspex.com/de  

Maren Kroll

Maren hatte verschiedene Positionen im Personal-
wesen inne und auch Erfahrungen im Ausland ge-
sammelt, bevor sie als Global Head of People 
 Development & Employer Branding und Head of HR 
Technology zu Zalando kam. Ab 2017 war sie als 
Vice President Human  Resources bei Harry’s Inc. 
mit Sitz in New York, London und Eisfeld, Deutsch-
land, tätig. Im Januar 2020 kam Maren als Chief 
Human Resources Officer zu  Mister Spex.

Verantwortungsbereiche:

  Human Resources

 Public Relations

  ESG
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2021 war für die Mister Spex SE (auch die 

„Gesellschaft“) ein ganz besonderes Jahr angesichts des 

Börsengangs am 2. Juli 2021. Mit dem Börsengang ist es 

Mister Spex gelungen, einen Bruttoerlös von EUR 245 Mio. 

zu erzielen und damit die Finanzierung der Wachstumspläne 

sicherzustellen. Die Internationalisierung des Geschäfts-

modells mit ersten Storeeröffnungen in Österreich und 

Schweden sind erst der Anfang der weiteren Expansion des 

Omnichannel-Geschäftsmodells in zusätzliche Märkte.

Neben diesem Erfolg war das Geschäftsjahr 2021 von den 

Unsicherheiten und Auswirkungen der anhaltenden Corona-

Pandemie geprägt. Auch wenn das Unternehmen seine ur-

sprünglichen Ziele aufgrund einer langsamer als erwarteten 

Erholung in der zweiten Jahreshälfte nicht erreichen konnte, 

liegt das Umsatzwachstum von 18 % immer noch deutlich 

über dem Marktwachstum. Der Aufsichtsrat ist deshalb der 

festen Überzeugung, dass Mister Spex das Jahr 2021 trotz 

der vielen Herausforderungen und Unwägbarkeiten gut 

 gemeistert hat. Insbesondere in dieser ungewöhnlichen Zeit 

war die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Vorstand und Aufsichtsrat von herausragender Bedeutung.

Ich möchte im Namen des kompletten Aufsichtsrats allen 

Mitarbeiter*innen unseren Dank aussprechen. Ihr hohes 

Engagement und unermüdlicher Einsatz, um Mister Spex 

jeden Tag weiter voranzubringen, sind der Grundstein für den 

Erfolg des Unternehmens. Wir als Aufsichtsrat freuen uns 

darauf, das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstums-

kurs zu begleiten und dies gemeinsam mit allen Mitarbei-

ter*innen, Partner*innen und Aktionär*innen zu tun.

Beratung und Überwachung des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat bzw. seine Mitglieder haben den Vorstand 

bei der Leitung des Unternehmens beraten und dessen Tä-

tigkeit überwacht. Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben ge-

mäß den gesetzlichen Anforderungen, der Satzung, der 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats und dem Deutschen 

Corporate Governance Kodex ordnungs- und pflichtgemäß 

sowie mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er informierte 

sich regelmäßig und ausführlich, sowohl schriftlich als auch 

mündlich, über die beabsichtigte Geschäftsstrategie, wesent-

liche Fragen der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, 

den Geschäftsverlauf und die Rentabilität der Gesellschaft 

und ließ sich über relevante Fragen der Risikolage, des Risiko-

managements und der Compliance berichten. Insbesondere 

hat der Vorstand die strategische Ausrichtung des Unterneh-

mens mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Darüber hinaus war 

der Aufsichtsrat in alle grundlegenden Entscheidungen un-

mittelbar eingebunden. Zustimmungspflichtige Geschäfte 

wurden vom Vorstand vorgelegt und mit diesem erörtert. Die 

Besprechungen fanden in Sitzungen des Aufsichtsratsple-

nums oder der Ausschüsse des Aufsichtsrats statt. Auch 

außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-

schüsse standen der Aufsichtsratsvorsitzende, die Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses und weitere Mitglieder des 

Aufsichtsrats mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer 

in regelmäßigem Kontakt und besprachen aktuelle Entwick-

lungen und wesentliche Entscheidungen, wie insbesondere 

die Anfang November erfolgte Anpassung der Prognose für 

das Gesamtjahr 2021.

Sitzungen und wesentliche Beschlussfassungen 
des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2021 fanden neun Sitzungen des Auf-

sichtsratsplenums statt. Der Prüfungsausschuss tagte fünf-

mal und der Nominierungs- und Vergütungsausschuss kam 

zu zwei Sitzungen zusammen. Außerdem fanden im Vorfeld 

des Börsengangs der Gesellschaft fünf Sitzungen des IPO 

Ausschusses statt. Anlässlich des Börsengangs wurden die 

Ausschüsse des Aufsichtsrats neu gebildet und der IPO- 

Ausschuss nicht fortgeführt. Der neu eingerichtete Strategie- 

und ESG-Ausschuss hat im Geschäftsjahr 2021 keine Sitzun-

gen abgehalten; stattdessen hat sich das Aufsichtsratsplenum 

eingehend diesen bedeutsamen Themen gewidmet. Zusätz-

lich zu den in seinen Sitzungen getroffenen Entscheidungen, 

fasste der Aufsichtsrat bei neun Gelegenheiten Umlaufbe-

schlüsse. Der Aufsichtsrat und dessen Ausschüsse haben 

regelmäßig auch ohne den Vorstand getagt.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 

fanden im Geschäftsjahr 2021 mit Ausnahme der Sitzung 

des Aufsichtsratsplenums am 30. September 2021 aufgrund 

der Covid-Pandemie als Videokonferenzen statt.

Aufsichtsratsplenum
In der Sitzung am 26. Januar 2021 wurde der Aufsichtsrat 

über die vorläufigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung im 

Geschäftsjahr 2020 informiert. Außerdem berichtete der Vor-

stand dem Aufsichtsrat über die Auswirkungen der Corona-

Pandemie. Darüber hinaus wurden der Status der Vorberei-

tungen des Börsengangs der Gesellschaft sowie eine 

Darlehensrefinanzierung erörtert. Zudem beschäftigte sich 

der Aufsichtsrat mit der geplanten Anmietung eines neuen 

Bürogebäudes durch die Gesellschaft.

In seiner Sitzung am 23. April 2021 befasste sich der Auf-

sichtsrat mit dem Jahres- und Konzernabschluss einschließ-

lich des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts 

für das Geschäftsjahr 2020. Gemäß den Empfehlungen des 

Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat die Abschluss-

unterlagen gebilligt. Zudem verabschiedete der Aufsichtsrat 

seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2020 und beschäftigte 

sich mit der Tagesordnung für die ordentliche Hauptver-

sammlung 2021. Des Weiteren ließ er sich über den Stand der 

Vorbereitungen der Börsennotierung der Gesellschaft unter-

richten und stimmte dem Abschluss von Darlehensverträgen 

mit der Barclays Bank Ireland PLC und der Commerzbank 

Aktiengesellschaft zu. Der Aufsichtsrat erteilte außerdem 

seine Zustimmung zu dem Verschmelzungsplan in Bezug auf 

die Verschmelzung zur Aufnahme der Mister Spex N.V., 

Bericht des 
Aufsichtsrats

9

Geschäftsbericht 2021



Amsterdam, auf die Mister Spex AG unter gleichzeitiger An-

nahme der Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (SE) 

sowie zum Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung mit dem 

besonderen Verhandlungsgremium der Arbeitnehmer hin-

sichtlich ihrer Beteiligung in der Mister Spex SE. Darüber hin-

aus bestellte der Aufsichtsrat Maren Kroll und Dr. Sebastian 

Dehnen mit Wirkung ab 1. Juni 2021 als weitere Vorstands-

mitglieder der Gesellschaft. Daneben widmete sich der 

 Aufsichtsrat unter anderem dem Vorschlag des Nominie-

rungs- und Vergütungsausschusses bezüglich der neuen 

Vergütungssysteme für den Vorstand und den Aufsichtsrat 

ab dem Zeitpunkt des Börsengangs sowie der Anpassung 

des Bonus- und des Aktienoptionsprogramms der Gesell-

schaft und erörterte mit dem Vorstand die ESG-Strategie.

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2021 

wurde unter anderem die Zustimmung zu dem Verschmel-

zungsplan zwischen der Mister Spex N.V., Amsterdam, als 

übertragender Gesellschaft und der Mister Spex AG als auf-

nehmender Gesellschaft erteilt und dem Wechsel der Rechts-

form der Mister Spex AG in eine Europäische Gesellschaft 

(SE) zugestimmt sowie die Satzung entsprechend festge-

stellt. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung 

trat am 27. Mai 2021 der durch die Hauptversammlung ge-

wählte Aufsichtsrat der Mister Spex SE zu seiner konstituie-

renden Sitzung zusammen. Er wählte Peter Williams zum 

Vorsitzenden sowie Stuart Paterson zum stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats und gab sich eine Geschäfts-

ordnung. Außerdem wurden die Ausschüsse des Aufsichts-

rats konstituiert und ihre Mitglieder gewählt. Weiterhin wurden 

Dirk Graber, Dr. Mirko Caspar, Maren Kroll und Dr. Sebastian 

Dehnen zu Mitgliedern des Vorstands der Mister Spex SE 

 bestellt und Dirk Graber und Dr. Mirko Caspar zu Co-Vorsit-

zenden des Vorstands ernannt. Der Aufsichtsrat erließ eine 

Geschäftsordnung für den Vorstand und beschloss über die 

Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern. Der 

 Aufsichtsrat beschäftigte sich zudem mit der Geschäftsent-

wicklung im ersten Quartal 2021 und dem Fortgang der Vor-

bereitungen für den Börsengang.

In der außerordentlichen Sitzung vom 11. Juni 2021 wählte 

der Aufsichtsrat Jochen Klüppel zum neuen stellvertretenden 

Aufsichtsratsvorsitzenden und stimmte der Veröffentlichung 

der Absichtsbekanntmachung zum Börsengang zu. Daneben 

befasst sich der Aufsichtsrat mit der Vorbereitung der außer-

ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2021.

In der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats vom 

21. Juni 2021 wurden die Geschäftsordnung für den Auf-

sichtsrat und die Geschäftsordnung für den Vorstand im 

Hinblick auf die bevorstehende Börsennotierung neu gefasst. 

Nicola Brandolese wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zum 

stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. 

Außerdem hat der Aufsichtsrat seine Ausschüsse neu ge-

bildet und besetzt sowie gemeinsam mit dem Vorstand eine 

Erklärung zur Unternehmensführung verabschiedet. Der Auf-

sichtsrat ermächtigte den Vorstand, Maßnahmen zur Durch-

führung des Börsengangs, einschließlich des Abschlusses 

bestimmter Verträge, zu ergreifen. Insbesondere unterzog 

der Aufsichtsrat den Wertpapierprospekt der Mister Spex SE 

einer eingehenden Plausibilitätsprüfung im Hinblick auf die 

Vollständigkeit und Richtigkeit und billigte den Wertpapier-

prospekt sowie dessen Veröffentlichung.

In einer weiteren außerordentlichen Sitzung am 29. Juni 2021 

stimmte der Aufsichtsrat der vom Vorstand getroffenen Fest-

setzung des Ausgabepreises für die Aktien im Rahmen des 

Börsengangs zu.

In der Aufsichtsratssitzung am 30. September 2021 beriet 

der Aufsichtsrat insbesondere über die langfristige Strategie 

der Gesellschaft. Weiterhin ließ sich der Aufsichtsrat über die 

Big Data Strategie, Geschäftsexpansionspläne sowie opera-

tive Entwicklungen der Gesellschaft unterrichten.

Am 22. November 2021 fand eine außerordentliche Auf-

sichtsratssitzung statt, in der der Vorstand dem Aufsichtsrat 

zu der erfolgten Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 

2021 berichtete. Zudem befasste sich der Aufsichtsrat mit 

der Geschäftsentwicklung und der Quartalsmitteilung für das 

3. Quartal 2021.

In der Sitzung vom 15. Dezember 2021 befasste sich der 

Aufsichtsrat unter anderem mit der Finanzplanung für das 

Geschäftsjahr 2022, der Festlegung von Zielgrößen für den 

Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Nach-

folgeplanung für den Vorstand. Außerdem widmete er sich 

den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex und der Neufassung der Anstellungsverträge sowie 

kurz- und langfristigen Incentivierungsystemen für den 

 Vorstand.

Bestimmte wesentliche Geschäfte und Maßnahmen erfor-

dern gemäß den gesetzlichen Vorgaben, der Satzung oder 

der Geschäftsordnung für den Vorstand die Zustimmung des 

Aufsichtsrats. Diese Geschäfte wurden dem Aufsichtsrat im 

Rahmen von dessen Sitzungen bzw. im Umlaufverfahren vor-

gelegt. Die im Rahmen von Umlaufbeschlüssen erteilten 

 Zustimmungen, nachdem die Themen bereits vorab im Auf-

sichtsrat diskutiert wurden, betrafen unter anderem die Fest-

legung der Leistungskriterien für die kurzfristige variable 

Vergütung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2021 und 

2022, die Feststellung der kurzfristigen variablen Vergütung 

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020, die Zustimmung 

zur Anmietung eines neuen Verwaltungsgebäudes, die Zu-

stimmung zum Abschluss von Verträgen mit einem Auf-

sichtsratsmitglied nahestehenden Unternehmen in Bezug auf 

Design- und Markenkonzepte insbesondere hinsichtlich der 

innenarchitektonischen Gestaltung des neuen Verwaltungs-

gebäudes der Gesellschaft sowie die Verabschiedung der 

Entsprechenserklärung für 2021.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft in insgesamt drei Aus-

übungsfenstern Optionsrechte gegenwärtiger oder früherer 

Arbeitnehmer*innen und Mitglieder der Geschäftsführung 

bedient und in diesem Zusammenhang Kapitalerhöhungen 

gegen Bareinlagen aus dem genehmigten Kapital beschlos-

sen. Der Aufsichtsrat stimmte diesen Kapitalerhöhungen 

jeweils zu.

Peter Williams

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats
Zur ordnungsgemäßen und effizienten Wahrnehmung seiner 

Aufgaben hat der Aufsichtsrat folgende Ausschüsse konsti-

tuiert: den Prüfungsausschuss, den Nominierungs- und Ver-

gütungsausschuss sowie den Strategie- und ESG-Ausschuss. 

Bis zum Börsengang der Gesellschaft war zudem ein IPO-

Ausschuss eingerichtet. Über Inhalt und Ergebnis der Aus-

schusssitzungen wurde regelmäßig gegenüber dem Plenum 

berichtet. Die Aufgaben und Ausschüsse sind in der Erklärung 

zur Unternehmensführung im Einzelnen aufgeführt.

Der Prüfungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2021 fünf 

Sitzungen ab, an denen mit Ausnahme der Sitzung am 15. De-

zember 2021 auch der Abschlussprüfer der Gesellschaft 

sowie je nach Tagesordnungspunkt auch die Leiter*innen 

der Zentralbereiche teilnahmen und für Fragen der Aus-

schussmitglieder zur Verfügung standen. Der Prüfungsaus-

schuss prüfte und erörterte die Strukturen und Prozesse im 

Bereich der Rechnungslegung, des internen Kontrollsystems, 

der internen Revision, des Risikomanagements und der 

 Compliance-Organisation. Zudem befasste sich der Prü-

fungsausschuss mit dem Jahresabschluss und Konzern-

abschluss 2020, einschließlich des zusammengefassten 

Lageberichts 2020, dem Halbjahresbericht sowie den Quar-

talszahlen und erteilte die Zustimmung zu Nichtprüfungs-

leistungen des Abschlussprüfers. Der Prüfungsausschuss 

beschäftigte sich außerdem mit den Prüfungsschwerpunk-

ten, der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der Qua-

lität der Abschlussprüfung, schloss mit dem Abschlussprü-

fer eine Honorarvereinbarung und bereitete den Vorschlag 

des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 2021 für die 

Bestellung des Abschlussprüfers vor.

Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass die Teilnahme des 

 Vorstands, insbesondere des Finanzvorstands, und dessen 

Mitwirkung an der Diskussion mit dem Abschlussprüfer einen 

Mehrwert auch für den Aufsichtsrat und den Prüfungsaus-

schuss und deren Prüfungstätigkeit bietet. Der Aufsichtsrat 

erachtete die Teilnahme des Vorstands an den Sitzungen des 

Geschäftsjahres 2021, zu denen der Abschlussprüfer als 

Sachverständiger hinzugezogen wurde, daher für erforderlich. 

Regelmäßig fand in den entsprechenden Sitzungen darüber 

hinaus eine Aussprache mit dem Abschlussprüfer ohne 

 Anwesenheit des Vorstands statt.

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss kam zu zwei 

Sitzungen zusammen. Er befasste sich insbesondere mit der 

Konzeption des Vergütungssystems für die Mitglieder des 

Vorstands und der Überarbeitung ihrer Anstellungsverträge, 

unter anderem im Hinblick auf die Anforderungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex, sowie der Fortentwick-

lung der kurz- und langfristigen Incentivierungsprogramme 

der Gesellschaft.

Zwischen Januar und Mai 2021 fanden vier Sitzungen des 

IPO-Ausschusses statt, in denen die Ausschussmitglieder 

gemeinsam mit dem Vorstand den Prozess und die Vorberei-

tungen für den Börsengang der Gesellschaft erörtert haben. 

Mit der Neufassung der Geschäftsordnung für den Aufsichts-

rat in der Aufsichtsratssitzung vom 21. Juni 2021 wurde der 

IPO-Ausschuss aufgelöst.

Der Aufsichtsrat hat im Zuge der Neufassung der Geschäfts-

ordnung für den Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung vom 

21. Juni 2021 einen Strategie- und ESG-Ausschuss gebildet. 

Der Strategie- und ESG-Ausschuss hat im Geschäftsjahr 2021 

keine Sitzungen abgehalten, da sich der Aufsichtsrat als 

 Plenum, insbesondere in seiner Sitzung vom 30. September 

2021, intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hat.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme
Nenad Marovac war an der Teilnahme einer ordentlichen 

Sitzung des Aufsichtsrats verhindert. Jochen Klüppel  konnte 

an drei und Mike Ebeling konnte an einer Sitzung des IPO-

Ausschusses nicht teilnehmen. Nenad Marovac und Jochen 

Klüppel verließen außerdem angesichts anderer terminlicher 

Verpflichtungen während eines einzelnen Tagesordnungs-

punkts eine Sitzung des Aufsichtsrats und gaben ihre 

 Stimme nachträglich ab. Pietro Luigi Longo verließ aufgrund 

eines Interessenkonflikts während bestimmter Tagesord-

nungspunkte die jeweilige Aufsichtsratssitzung und nahm 

wegen eines Interessenkonflikts nicht an den Beschlussfas-

sungen einer weiteren Aufsichtsratssitzung teil. Peter Wil-

liams und Nicole Srock.Stanley wirkten jeweils aufgrund 

eines Interessenkonflikts nicht an der Beschlussfassung zu 

jeweils einem bestimmten Tagesordnungspunkt mit. Im 

 Übrigen waren sämtliche Aufsichtsratsmitglieder während 

ihrer jeweiligen Amtszeit bei allen Sitzungen des Aufsichts-

rats und der jeweiligen Ausschüsse anwesend.

1  Vor dem Wechsel der Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (SE) bezieht sich die Mitgliedschaft auf den 
 Aufsichtsrat der Mister Spex AG

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrats mitglied Amtszeit

Aufsichts-
rats-

plenum

Prüfungs-
aus-

schuss

Nominie-
rungs-

und Ver-
gütungs-

ausschuss

IPO- 
Ausschuss 

(bis 
Juni 2021)

Strategie- 
und ESG-

Ausschuss 
(seit 

Juni 2021)

Peter Williams
Vorsitzender, seit  

11. Dezember 2020 ¹ 9 / 9 5 / 5 2 / 2 4 / 4 0 / 0

Nicola Brandolese seit 15. Juni 2021 5 / 5 – 1 / 1 – 0 / 0

Tobias Krauss
seit  

11. Dezember 2020 ¹ 9 / 9 5 / 5 2 / 2 4 / 4 0 / 0

Birgit Kretschmer seit 15. Juni 2021 5 / 5 3 / 3 – – 0 / 0

Pietro Luigi Longo seit 20. Mai 2021 5 / 5 – – – –

Stuart Paterson seit 11. Dezember 2020 9 / 9 5 / 5 2 / 2 4 / 4 0 / 0

Nicole Srock.Stanley seit 1. Juli 2021 3 / 3 – – – 0 / 0

Jochen Klüppel bis 30. Juni 2021 ¹ 6 / 6 – 1 / 1 1 / 4 –

Oliver Beste bis 15. Juni 2021 ¹ 4 / 4 – – – –

Mike Ebeling bis 15. Juni 2021 ¹ 4 / 4 2 / 2 1 / 1 3 / 4 –

Nenad Marovac bis 15. Juni 2021 ¹ 3 / 4 – – – –

Fred Piet bis 20. Mai 2021 ¹ 2 / 2 – – – –
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Coporate Governance
Im Dezember 2021 haben der Vorstand und der Aufsichtsrat 

erstmals eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 

verabschiedet. Die Entsprechenserklärung ist auf Seite 38 

wiedergeben und auf der Unternehmenswebsite https://

ir.misterspex.com/websites/misterspex/German/6000/

corporategovernance.html dauerhaft zugänglich gemacht. 

Weitere Informationen zur Corporate Governance im Unter-

nehmen enthält die Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß guter Corporate Governance und der Geschäftsord-

nung des Aufsichtsrats sind die Aufsichtsratsmitglieder 

 verpflichtet, Interessenkonflikte, insbesondere solche, die 

aufgrund einer Beratung von oder Organfunktion oder Arbeit-

nehmereigenschaft bei Kund*innen, Lieferanten, Kreditge-

bern oder sonstigen Dritten entstehen können, unverzüglich 

dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen. Pietro Luigi 

 Longo hat wegen eines solchen Interessenkonflikts während 

bestimmter Tagesordnungspunkte die jeweilige Sitzung des 

Aufsichtsrats verlassen und in einer weiteren Sitzung auf-

grund eines Interessenkonflikts nicht an den Beschlussfas-

sungen teilgenommen. Peter Williams entschied, aufgrund 

eines Interessenkonflikts nicht an der Beschlussfassung zu 

einem bestimmten Tagesordnungspunkt des Aufsichtsrats 

mitzuwirken. Zudem hat Nicole Srock.Stanley an einem 

 Tagesordnungspunkt einer Sitzung sowie an zwei Umlauf-

beschlüssen des Aufsichtsrats nicht teilgenommen, die je-

weils die Zustimmung zum Abschluss von Verträgen mit 

einem ihr nahestehenden Unternehmen in Bezug auf Design- 

und Markenkonzepte insbesondere hinsichtlich der innen-

architektonischen Gestaltung des neuen Verwaltungsgebäu-

des der Gesellschaft betrafen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufga-

ben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigen-

verantwortlich wahr. Die Gesellschaft hat die Mitglieder des 

Aufsichtsrats bei ihren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

sowie bei ihrer Amtseinführung angemessen unterstützt. 

Insbesondere wurde den im Juni 2021 neu gewählten 

Unsere Entsprechenserklärung 
findest Du auf unserer Website

Mitgliedern in der darauffolgenden ordentlichen Aufsichts-

ratssitzung ein Überblick über die Strategie und die für das 

Unternehmen relevanten Themen vermittelt. Zudem hat eine 

Schulung durch externe juristische Berater zu Fragen der 

Corporate Governance und des Kapitalmarktrechts statt-

gefunden.

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie Billigung des Konzernabschlusses
Der Vorstand hat den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 

und des Aufsichtsrats den Jahresabschluss und Konzern-

abschluss für das Geschäftsjahr 2021 sowie den zusammen-

gefassten Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns 

für das Geschäftsjahr 2021 (auch die „Abschlussunterlagen“) 

nach deren Aufstellung zugeleitet. Der Abschlussprüfer 

Ernst&Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin 

hat den Jahresabschluss der Gesellschaft und den Konzern-

abschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht der 

Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 

geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehen.

Die Abschlussunterlagen mit den Prüfungsberichten des Ab-

schlussprüfers, einschließlich des Prüfungsvermerks zum 

Vergütungsbericht, wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats 

zugesandt und in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 

18. März 2022 sowie in der Sitzung des Aufsichtsrats am 

25. März 2022, die jeweils im Wege einer Videokonferenz 

stattgefunden haben, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit in Gegenwart des 

Abschlussprüfers ausführlich geprüft und besprochen. Der 

Abschlussprüfer hat jeweils über die wesentlichen Ergeb-

nisse seiner Prüfung, die festgelegten Prüfungsschwerpunk-

te sowie die im jeweiligen Bestätigungsvermerk beschriebe-

nen besonders wichtige Prüfungssachverhalte (Key Audit 

Matters) und die hierauf bezogenen Prüfungshandlungen 

berichtet. Der Vorstand und der Abschlussprüfer standen 

dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat für weitere 

Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der 

Prüfungsausschuss hat nach eingehender Erörterung be-

schlossen, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen die Abschluss-

unterlagen zu billigen.

Der Aufsichtsrat stimmte den Ergebnissen der Abschluss-

prüfung zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 

durch den Aufsichtsrat waren keine Einwendungen zu er-

heben. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des 

 Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung 

am 25. März 2022 daher den Jahresabschluss der Gesell-

schaft und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 

2021 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Ge-

sellschaft und des Konzerns gebilligt; der Jahresabschluss 

für das Geschäftsjahr 2021 war damit festgestellt.

Eine Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-

gewinns in der Hauptversammlung 2022 entfällt, da der Ein-

zelabschluss der Mister Spex SE einen Bilanzverlust aus-

weist. Der Hauptversammlung am 30. Juni 2022 wird daher 

für das Geschäftsjahr 2021 kein Dividendenvorschlag zur 

Beschlussfassung vorgelegt.

Personalien
Im Zuge der Annahme der Rechtsform einer Europäischen 

Gesellschaft (SE) und in Vorbereitung des Börsengangs der 

Gesellschaft wurde der Aufsichtsrat der Gesellschaft neu 

zusammengesetzt und von acht auf sieben Mitglieder ver-

kleinert. Der Aufsichtsrat besteht ausschließlich aus Anteils-

eignervertreter*innen.
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Fred Piet ist mit Wirkung mit Beendigung der Hauptver-

sammlung am 20. Mai 2021 von seinem Amt als Mitglied des 

Aufsichtsrats der Mister Spex AG zurückgetreten. Am 8. Juni 

2021 endete mit der Eintragung des Wechsels der Rechts-

form der Mister Spex AG in eine Europäische Gesellschaft 

(SE) die Amtszeit auch der weiteren Aufsichtsratsmitglieder 

der Mister Spex AG Peter Williams, Oliver Beste, Mike Ebeling, 

Jochen Klüppel, Tobias Krauss, Nenad Marovac und Stuart 

Paterson, die indessen von der Hauptversammlung am 

20. Mai 2021 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Mister 

Spex SE gewählt wurden. Zusätzlich wurde Pietro Luigi 

 Longo in den Aufsichtsrat der Mister Spex SE berufen. Die 

Wahl erfolgte jeweils bis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung, die über eine Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 

beschließt.

Oliver Beste, Mike Ebeling, Jochen Klüppel und Nenad 

 Marovac sind mit Wirkung zur Beendigung der Hauptver-

sammlung am 14.  Juni 2021 bzw., im Fall von Jochen 

 Klüppel, mit Wirkung zum Ende des 30. Juni 2021 von ihren 

Ämtern als Mitglieder des Aufsichtsrats der Mister Spex SE 

zurückgetreten und wurden vorsorglich von der Hauptver-

sammlung am 14. Juni 2021 entsprechend abberufen. An-

stelle von Oliver Beste wurde Birgit Kretschmer und anstelle 

von Nenad Marovac wurde Nicola Brandolese jeweils mit 

Wirkung ab 15. Juni 2021 und mit einer neuen Amtszeit bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, die über eine Ent-

lastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Auf-

sichtsrat gewählt. Für Jochen Klüppel wurde Nicole Srock.

Stanley mit Wirkung zum 1. Juli 2021 und bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über eine Entlastung für das Ge-

schäftsjahr 2023 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied ge-

wählt. Die Amtszeiten von Peter Williams und Tobias Krauss 

wurden verlängert und laufen nun bis Beendigung der Haupt-

versammlung, die über eine Entlastung für das Geschäftsjahr 

2023 bzw., im Fall von Tobias Krauss, 2025 beschließt.

Der Aufsichtsrat spricht den im Laufe des Geschäftsjahres 

2021 ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern seinen 

Im Hinblick auf den Börsengang der Gesellschaft hat der 

Aufsichtsrat entschieden, den Vorstand der Mister Spex SE 

breiter aufzustellen. Maren Kroll (CHRO) und Dr. Sebastian 

Dehnen (CFO) wurden daher mit Wirkung zum 1. Juni 2021 

in den Vorstand berufen. Das Vorstandsressort von Maren 

Kroll umfasst die Bereiche HR, Unternehmenskommunika-

tion und ESG, während Dr. Sebastian Dehnen die Bereiche 

Finanzen, Recht, Interne Revision und Investor Relations 

 verantwortet.

Im Rahmen des Formwechsels in eine Europäische Aktien-

gesellschaft (SE) wurden Dirk Graber, Dr. Mirko Caspar, 

 Maren Kroll und Dr. Sebastian Dehnen auch zu Mitgliedern 

des Vorstands der Mister Spex SE bestellt. Dirk Graber und 

Dr. Mirko Caspar sind weiterhin Co-Vorsitzende des Vor-

stands. Ihnen obliegt die Verantwortung für die Geschäfts-

bereiche Operations, IT, Datenanalyse und Geschäftsent-

wicklung bzw., Produktmanagement, Kategorie-Management 

sowie Marketing und Vertrieb. Die Amtszeit der Co- 

Vorstandsvorsitzenden läuft bis zum 26. Mai 2026, während 

die Amtszeit der übrigen Vorstandsmitglieder am 26. Mai 

2024 endet.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbei-

ter*innen für ihre ausgezeichneten Leistungen und ihr hohes 

Engagement im Geschäftsjahr 2021.

Berlin, den 25. März 2022

Für den Aufsichtsrat

Peter Williams

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dank aus für ihre wertvollen Beiträge zur Arbeit des Auf-

sichtsrats und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Peter Williams und Stuart Paterson, die diese Ämter bereits 

im Aufsichtsrat der Mister Spex AG innehatten, wurden in der 

konstituierenden Aufsichtsratssitzung der Mister Spex SE 

am 27. Mai 2021 zum Vorsitzenden bzw. stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt. Am 11. Juni 2021 

hat der Aufsichtsrat das Amt des stellvertretenden Vorsit-

zenden im Rahmen der Vorbereitung des Börsengangs von 

Stuart Paterson auf Jochen Klüppel übertragen, der zum 

30. Juni 2021 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Seit 

1. Juli 2021 ist Nicola Brandolese der stellvertretende Vor-

sitzende des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat folgende Ausschüsse konstituiert, die 

wie nachfolgend dargestellt, besetzt sind:

Prüfungsausschuss:

 Birgit Kretschmer (Vorsitzende)

 Tobias Krauss

 Stuart Paterson

 Peter Williams

Nominierungs und Vergütungsausschuss:

 Peter Williams (Vorsitzender)

 Nicola Brandolese

 Tobias Krauss

 Stuart Paterson

Strategie und ESGAusschuss:

 Nicola Brandolese (Vorsitzender)

 Tobias Krauss

 Birgit Kretschmer

 Stuart Paterson

 Nicole Srock.Stanley

 Peter Williams
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Die Mister 
Spex Aktie – 
das Börsen
jahr 2021

IPO und Aktienkursentwicklung

Das Jahr 2021 war für Mister Spex angesichts des Börsen-

gangs am 2. Juli etwas ganz Besonderes. Die Aktie wurde 

mit EUR 25, in der Mitte der angestrebten Preisspanne, be-

wertet. Im Rahmen des Börsengangs wurde ein Bruttoerlös 

von rund EUR 245 Mio. erzielt. Die Erlöse werden vor allem 

für die Finanzierung der Wachstumspläne, einschließlich der 

internationalen Expansion des Omnichannel-Geschäftsmo-

dells sowie für strategische Investitionen zur Förderung des 

internationalen Marktwachstums und Ausbau der Techno-

logieführerschaft verwendet.

Nach dem Börsengang erreichte die Mister Spex Aktie am 

24. August einen Höchstkurs von EUR 25,70 in einem positi-

ven Marktumfeld getrieben von starken Wirtschaftsdaten und 

steigenden Unternehmensgewinnen. Seit dem Hoch hat sich 

der Aktienkurs vor dem Hintergrund der gestiegenen Volatili-

tät an den Börsen, sowie Sorgen um weitere Virus varianten 

und Einschränkungen des öffentlichen Lebens, rückläufig 

entwickelt. Zusätzliche sorgte die Anpassung der Finanzzie-

le für das Jahr 2021 für weiteren Druck auf der Aktie. So war 

das Management aufgrund eines geringer als erwarteten 

Wachstums mit Korrektionsbrillen gezwungen, die Umsatz- 

und Ergebnisziele leicht nach unten anzupassen. Die Aktie 

erreichte einen Tiefstand von EUR 11,23 am 15. Dezember 

und beendete das Jahr 2021 mit einem Kurs von EUR 11,26.

Das Management ist davon überzeugt, dass sich die mittel-

fristigen Ambitionen mit einer Beschleunigung des Umsatz-

wachstums und höherer Profitabilität auch in einem steigen-

den Aktienkurs widerspiegeln werden. So hat an den 

fundamentalen Wachstumsaussichten auch der Gegenwind 

der Covid-Pandemie nichts geändert.

Mister Spex Aktie

Aktienart Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

Erster Handelstag 2. Juli 2021

Ausgabepreis am 2. Juli 2021 EUR 25

Höchstkurs (24. August 2021) EUR 25,70

Tiefstkurs (15. Dezember 2021) EUR 11,23

Schlusskurs am 30. Dezember 2021 EUR 11,26

Marktkapitalisierung (30. Dez.) in Mio. EUR 380

Grundkapital (31. Dez.) EUR 34.769.368

Anzahl der ausgegebenen Aktien (31. Dez.) 34.769.368

Anzahl der ausstehenden Aktien (31. Dez.) 33.761.368

ISIN DE000A3CSAE2

WKN A3CSAE

Ticker Symbol MRX

Börse Frankfurter Wertpapierbörse

Marktsegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2021 (in %) 2

 2,9
	 3,0
	 3,0
	 3,2

	 3,6

	 3,8

 4,5

 6,5

 8,0

 10,4

	11,3
	39,8

 EssilorLuxottica SA
  Albert Büll, Christa Büll, 

Sabine Büll-Schroeder und 
Nathalie Büll-Testorp

 Scottish Equity Partners LLP
 The Goldman Sachs Group, Inc.
 Alexander Rauschenbusch
 DN Capital
 Federal Republic of Germany
 M & G Investment Management Ltd.
 Siparex XAnge Ventures
 Allianz Global Investors GmbH
 Eigene Aktien
 Sonstige Aktionäre

Bruttoerlöse

EUR

~245 Mio.

2  Aktionärsstruktur basierend auf einer Analyse der Aktionärsstruktur durch einen Drittanbieter. 
Grafik zeigt nur Beteiligungen > 2,9 % des Aktienkapitals.
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EssilorLuxottica ist der größte Aktionär und hält 11,3 % der 

Stimmrechtsanteile in Mister Spex. Der strategische Investor 

hat am IPO teilgenommen und ist mit einer Person im Auf-

sichtsrat vertreten. Ein weiterer Aktionär mit mehr als 10 % 

der Stimmrechtsanteile sind Albert Büll, Christa Büll, Sabine 

Büll-Schroeder und Nathalie Büll-Testorp, die über die AB-

ACON Invest GmbH 10,4 % der Stimmrechtsanteile in Mister 

Spex halten. Beide Beteiligungen werden als strategisches 

Investment gesehen.

Laut Definition der Deutschen Börse lag der Freefloat Ende 

Dezember 2021 bei 67,3 %. Nicht dem Freefloat zugerechnet 

werden dabei die Stimmrechte von EssilorLuxottica, Albert 

Büll, Christa Büll, Sabine Büll-Schroeder und Nathalie Büll-

Testorp, Scottish Equity Partners, sowie eigene Aktien.

Seit dem Börsengang haben Mitglieder des Vorstands und 

Aufsichtsrats Mister Spex Aktien gekauft. So hat das Unter-

nehmen insgesamt vier Meldungen gemäß § 15a WpHG 

hinsichtlich des Erwerbs von Wertpapieren der Mister Spex 

erhalten. Diese wurden auf der Webseite ir.misterspex.com 

veröffentlicht. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-

rats hielten zum Ende des Geschäftsjahres 2021 weniger als 

3 % der ausgegebenen Aktien.

Seit dem IPO am 2. Juli bis zum 31. Dezember hat das Unter-

nehmen diverse Stimmrechtsmitteilungen erhalten. Diese 

wurden transparent auf der Webseite ir.misterspex.com 

veröffentlicht.

Enger Austausch mit dem Kapitalmarkt

Zum Geschäftsjahresende 2021 wurde die Mister Spex Aktie 

von fünf renommierten Analysehäusern beobachtet. Dies 

gibt uns die Möglichkeit mit einer Vielzahl von Brokern und 

Analyst*innen einen regelmäßigen Austausch zu führen und 

den Zugang zu Vorstand und der Investor Relations Abteilung 

sicherzustellen. Aktuell veröffentlichen Barclays, Berenberg, 

Bryan Garnier & Co, Jefferies sowie ODDO BHF regelmäßig 

Analysen und Kommentare zur Mister Spex Aktie. Alle fünf 

Analysten empfehlen die Mister Spex Aktie zum Kauf und 

sehen das Kursziel deutlich über dem Niveau zum Jahres-

ende 2021.

Es ist unser Ziel durch einen engen, regelmäßigen und offe-

nen Dialog zeitnah und transparent alle Kapitalmarktteilneh-

mer*innen über die Entwicklung von Mister Spex zu infor-

mieren. Dies machen wir in Form von Einzelgesprächen, 

Telefonaten, Roadshows und Konferenzen. Aufgrund der 

pandemiebedingten Einschränkungen fanden diese Ereig-

nisse in 2021 nahezu komplett virtuell statt. Darüber hinaus 

stellen wir auf der Investor Relations Webseite ir.misterspex.

com umfangreiche Informationen und Nachrichten trans-

parent dar.
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I. Grundlagen des Konzerns

1.1 Vorbemerkung
Der Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns 

von Mister Spex wurden zusammengefasst. Die folgenden 

Ausführungen betreffen den gesamten Konzern. Diese gelten 

auch für die Mister Spex SE. Die ausgewählten Informationen 

zur wirtschaftlichen Lage des Mutterunternehmens sind in 

einem separaten Kapitel in diesem Bericht dargestellt.

1.2 Konzernstruktur
Die Mister Spex SE wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz 

in Berlin. Die Mister Spex SE entstand durch Verschmelzung 

zur Aufnahme der Mister Spex N.V., Amsterdam, auf die 

 Mister Spex AG unter gleichzeitiger Annahme der Rechts-

form einer Europäischen Gesellschaft (SE). Die Verschmel-

zung und die Änderung der Rechtsform sind mit Eintragung 

in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg 

am 8. Juni 2021 wirksam geworden.

Alle wichtigen Leitungsfunktionen der Mister Spex-Gruppe 

sind in der Konzernmuttergesellschaft Mister Spex SE in  Berlin 

(Deutschland) gebündelt. Die Mister Spex SE verfügt als euro-

päische Aktiengesellschaft über eine duale Führungs- und 

Kontrollstruktur. Der Vorstand trägt die Verantwortung für die 

Steuerung der Mister Spex SE wie auch für die Umsetzung 

der Strategie. Dessen Geschäftsführung wird wiederum vom 

Aufsichtsrat überwacht, der dem Vorstand auch beratend zur 

Seite steht. Die Mister Spex SE hält zum Abschlussstichtag 

direkt oder indirekt fünf vollständig beherrschte Tochtergesell-

schaften im In- und Ausland sowie eine Beteiligung von ca. 

48 % an der Tribe GmbH. Der vorliegende Geschäftsbericht 

bezieht sich auf die Mister Spex SE und ihre Tochtergesell-

schaften (zusammen „Mister Spex“).

Zum 1. Juni 2021 wurde der Vorstand von Mister Spex von 

zwei auf vier Mitglieder erweitert. Im Zuge des starken 

Wachstums und der europaweiten Expansion hat der Auf-

sichtsrat Maren Kroll als Chief Human Resources Officer 

(CHRO) und Dr. Sebastian Dehnen als 

Chief Financial Officer (CFO) in den Vor-

stand berufen.

1.3 Geschäftsmodell
Mit mehr als 1.100 Mitarbeiter*innen aus 

58 Ländern und über 5,8 Millionen Kund*innen ist Mister 

Spex als Digital Native eine der führenden Omnichannel- 

Einzelhandelsmarke in der Augenoptik in Europa. Wir bieten 

unseren Kund*innen modische Brillen in individueller Seh-

stärke, darunter Korrektionsbrillen, Sonnenbrillen und 

 darüber hinaus Kontaktlinsen an. Zu unserem Sortiment 

gehören sieben Eigenmarken sowie mehr als 100 Premium- 

und Luxusmarken. Wir setzen außerdem auf modische und 

hochwertige Independent-Labels sowie exklusive Kollabo-

rationen mit Fashion-Designern und Influencern.

Dank unseres nahtlosen Omnichannel-Ansatzes schaffen wir 

ein individuelles Shopping-Erlebnis und geben unseren 

Kund*innen gleichzeitig die Freiheit, selbstbestimmt zu ent-

scheiden, wann, wo und wie sie ihre Brillen shoppen wollen. 

Dabei spielen innovative Technologien und smarte, datenge-

stützte Funktionen wie der automatische Warennachschub 

und Echtzeit- Sortieralgorithmen in unseren Online-Shops eine 

zentrale Rolle. Wir sind in zehn Märkten (Österreich, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Spanien, 

Schweden, Schweiz und Großbritannien) mit Online-Shops 

vertreten und betreiben in Deutschland, Österreich und 

Schweden 48 eigene stationäre Stores. Außerdem verfügen 

wir über ein umfangreiches Partneroptikernetzwerk mit über 

400 Optikern.

Das Einschleifen und Anpassen der Gläser erfolgt in unserer 

eigenen zentralen Meisterwerkstatt in Berlin unter Einsatz 

hochmoderner Schleifautomaten. Unsere Logistikstandorte 

in Berlin, Stockholm (Schweden) und Karmsund (Norwegen) 

ermöglichen die Versorgung aller Kund*innen in ganz 

 Europa. Schnelle Lieferzeiten und ein unkomplizierter kosten-

loser Rückversand sind Teil unseres Geschäftsmodells. 

Aus unserem Vertriebszentrum in Berlin 

mit einer Gesamtkapazität von bis zu 

40.000 Bestellungen versenden wir täg-

lich mehr als 20.000 Bestellungen 1. Bei 

über 85 % der Bestellungen erfolgt der 

Versand noch am Tag der Bestellung 2.

Der Mister Spex Konzern ist regional strukturiert. Das Land 

Deutschland und die internationalen Märkte bilden die beiden 

Geschäftssegmente des Konzerns.

1.4 Strategie
Wir sind überzeugt, dass unsere starke Position im Online- 

Optikermarkt uns weiteres Wachstum ermöglicht und uns 

zu einem der führenden Akteure im Gesamtmarkt für Augen-

optik, sowohl online als auch offline, werden lässt. Um diese 

Ziele zu erreichen, ist unsere Strategie folgender maßen aus-

gerichtet:

Nutzung der klaren Marktchance im wachsenden 
OnlineBrillenmarkt
Der Online-Marktanteil im europäischen Gesamtmarkt für 

Augenoptikprodukte lag gemäß Euromonitor International 

2020 lediglich bei 13 % und somit deutlich unter dem Markt-

anteil von ca. 25 % 3, über den das Online-Geschäft 2020 in 

zahlreichen anderen Branchen in Europa, beispielsweise in 

der Unterhaltungselektronik und Bekleidung, verfügt. Wir 

rechnen in den kommenden Jahren mit einem stark wach-

senden Online-Anteil, da sich die Kund*innen ebenso wie die 

großen Optikerketten der vielfältigen Vorteile des Online- 

Geschäfts zunehmend bewusst werden. Unterstützt wird 

dies durch die fortlaufende Entwicklung und Umsetzung 

weiterer digitaler Funktionalitäten wie Online-Sehtests und 

virtuellen Anproben.

Weitere Verbesserung des Kund*innenerlebnisses 
und Ausweitung des Produktsortiments
Durch den Omnichannel-Zugriff auf unsere Produkte 

und  Dienstleistungen können unsere Kund*innen die 

1  Die Aussage über die Anzahl der jeweiligen Bestellungen ist ungeprüft.
2  Die Aussage über die Quote der Bestellungen mit Versand am gleichen Tag ist ungeprüft.
3  Die Aussage über den Marktanteil von ca. 25 % ist ungeprüft.

Zusammen
gefasster  
Lagebericht

Geschäfte in Deutschland, Österreich 
und Schweden

48

Mehr Informationen 
findest Du auf Seite 7 im Vorwort.

#Investment Highlights

Markt
Großer und wachsender 

Brillenmarkt unterstützt von 

strukturellem Rückenwind
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Touch points und Modalitäten ihrer Customer Journey selbst 

auswählen. Wir möchten Kund*innen ein ganz persönliches 

Einkaufserlebnis bieten. In diesem Sinne nutzen wir die In-

formationen in unserer umfangreichen Kund*innendaten-

bank, u. a. zu Vorlieben, Größen und Einkaufsverhalten, um 

Kund*innen durch unser breites Produktangebot zu leiten. 

So bieten wir beispielsweise umfassende Verglasungs- und 

Veredelungsoptionen und arbeiten an individuellen 3D- 

Brillen, mit denen jede Fassung individualisiert werden kann.

Neben einem einzigartigen Kund*innenerlebnis wollen wir 

uns auch als die Anlaufstelle etablieren, die das attraktivste 

und umfangreichste Produktangebot an modischen Brillen 

im Markt bündelt. Dazu stützen wir uns auf bekannte und 

renommierte Luxusmarken, junge und innovative Indepen-

dent-Labels sowie hochwertige Eigenmarken. So haben wir 

beispielsweise mit Off White, und ic! berlin weitere renom-

mierte Premium- und Luxusmarken 2021 hinzugewonnen. 

Weitere werden im Jahr 2022 folgen. Mit unserem Fokus, 

uns als führende Anlaufstelle für modische Brillen zu etab-

lieren, erwarten wir auch 2022 ein überproportional starkes 

Wachstum mit Eigenmarken, Luxus- sowie Independent- 

Labels.

Internationale Expansion unseres  
OmnichannelAngebots
Wir wollen unsere Präsenz im europäischen Optikermarkt 

ausweiten. Gemäß unserer Strategie wollen wir damit online 

beginnen, lokale Partnernetzwerke und anschließend eigene 

Stores aufbauen. So haben wir allein 2021 14 neue Stores in 

Deutschland, Österreich und Schweden eröffnet. Die Anzahl 

der Storeeröffnungen werden wir auch 2022 weiter erhöhen. 

Mittelfristig sollen jährlich bis zu 50 Stores pro Jahr folgen. 

Es ist geplant, dabei auch in Länder zu expandieren, in denen 

Mister Spex bisher nur über ein Online-Angebot präsent ist. 

Mittelfristig möchten wir in mehr als 200 Stores europaweit 

unser Angebot auch lokal vor Ort präsentieren (2021: 

48 Stores).

Erhöhung und weitere Verbesserung unserer 
Markenstärke
Wir zielen darauf ab, die Wahrnehmung durch unsere 

Kund*innen sowie deren Interesse und Loyalität über ver-

schiedene Medienkanäle, z. B. Social Media, aber auch TV, 

sowie ein aktives Kund*innenbeziehungs-Management zu 

stärken. Zur weiteren Erhöhung unserer Markenstärke rich-

ten sich unsere Anstrengungen auf unser Rahmenkonzept 

zur Markenpositionierung als Kund*innen- und Arbeitgeber-

marke. Zu diesem Zweck führen wir Marktforschung durch, 

um die Bedürfnisse, Wünsche und Treiber zu identifizieren, 

die das Konsum- bzw. Arbeitsverhalten unserer Kund*innen 

und Mitarbeiter*innen in den jeweiligen Ländern steuern. Die 

gewonnenen Erkenntnisse haben einen direkten Einfluss 

darauf, wie wir unsere Marke und unser Leistungsangebot 

weiterentwickeln. Im Jahr 2022 konzentrieren wir uns auf 

die Erweiterung der Zielgruppen für Gleitsichtbrillen sowie 

der Stärkung im Eigenmarken-, Luxus- und Independent-Be-

reich. Durch eine stärkere Individualisierung der Marketing-

maßnahmen wollen wir zudem die Wiederkaufsraten, die bei 

uns bereits höher als im Marktdurchschnitt sind, weiter 

steigern.

Weitere Investitionen in Innovation, Technologie 
und operatives Geschäft
Wir beabsichtigen, über die gesamte Wertschöpfungskette 

weitere Investitionen in Innovation, Technologie und unser 

operatives Geschäft zu tätigen. Ausgehend von unserer vor-

handenen integrierten Omnichannel-Technologie wollen wir 

mehr als 5 % unseres Jahresumsatzes in jedem Geschäfts-

jahr in Technologie investieren. Im Oktober 2020 haben wir 

eine Beteiligung am Deep-Tech-Unternehmen Tribe GmbH 

(„Tribe“) erworben, das unter anderem auf Grundlage einer 

3D- Gesichtserkennungstechnologie maßgeschneiderte di-

gitale Dienstleistungen zur Vermessung des Pupillenab-

stands und der Einschleifhöhe anbietet. In Zusammenarbeit 

mit Tribe arbeiten wir an einer Technologie zur Gesichtser-

kennung, um passende Empfehlungen für Brillenrahmen 

geben zu können. Im nächsten Schritt werden wir auf Basis 

des 3D-Scans des Gesichts individuelle Brillenrahmen aus 

dem 3D-Drucker anbieten.

Nach dem Launch des deutschlandweit ersten Online- 

Sehtests bei Mister Spex in 2020, bieten wir den Service 

mittlerweile zusätzlich auch in Österreich, der Schweiz, in 

den Niederlanden sowie in Schweden an. Wir wollen mit dem 

Online-Sehtest auch in weitere Märkte expandieren und ar-

beiten kontinuierlich daran, den Brillenkauf im Internet durch 

zusätzliche technische Innovationen zu revolutionieren. 

So arbeiten wir zur weiteren Optimierung des Einkaufser-

lebnisses an einer vollumfänglichen App, mit der unsere 

Kund*innen die Pupillendistanz, die Einschleifhöhe und ihre 

 Sehwerte messen können.

Weitere Stärkung der Profitabilität
Wir legen unseren Fokus verstärkt auf ein exklusives und 

überdurchschnittlich stark wachsendes Sortiment aus Ei-

genmarken, Luxus- sowie Independent-Labels. Wir wollen 

den Anteil an den margenträchtigen Korrektionsbrillen am 

Produktmix durch ein führendes Omnichannel-Einkaufser-

lebnis stetig erhöhen, um mittelfristig unsere Profitabilität 

zu stärken. Unsere Stores, in denen wir einen Umsatzanteil 

von 80 % an Korrektionsbrillen haben, spielen dabei eine 

wichtige Rolle. So werden wir aktiv Maßnahmen einleiten, 

um die Kund*innenfrequenzen in unseren Stores zu steigern, 

damit wir auch in einem Umfeld mit geringeren Kund*innen-

frequenzen in Einkaufsstraßen und Einkaufszentren eine 

weitere Steigerung der Profitabilität unserer Stores sicher-

stellen. Durch Prozessverbesserungen streben wir an, unse-

re Store produktivität weiter auszubauen und den Umsatz 

pro Mitarbeiter*in weiter zu erhöhen.

Durch Automatisierung, den fortgesetzten Ausbau der 

 Geschäftsaktivitäten und einen relativen Rückgang der Ge-

meinkosten erwarten wir mittelfristig eine weitere Erhöhung 

unserer operativen Effizienz.

Store-Eröffnungen in 2021
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ausreicht, um eine eindeutige Empfehlung im Zusammen-

hang mit der Geschäftsentwicklung auszusprechen. Die 

oben genannten Leistungsindikatoren werden nicht nur auf 

Konzernebene gepflegt, sondern dienen auf Länderebene 

inklusive entsprechendem Kategoriensplit der Steuerung der 

Geschäftsentwicklung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Zusätzlich zu den oben genannten finanziellen Leistungs-

indikatoren nutzt der Konzern auch einige nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren zur Bewertung des wirtschaftlichen 

Erfolgs seiner Geschäftstätigkeit.

Gleichzeitig versuchen wir, uns durch Produktinnovation, 

Angebotserweiterung und gezieltes Marketing auf die demo-

grafischen Gruppen zu konzentrieren, bei denen wir die 

 größte Affinität zu unseren Produkten sehen. Organisches 

Wachstum wird ein wesentlicher Treiber für unser zukünfti-

ges Wachstum sein.

Grundsätzlich hilft uns diese Struktur an finanziellen und 

nichtfinanziellen Leistungsindikatoren die Geschäftsent-

wicklung des Gesamtkonzerns zu steuern und frühzeitig 

Tendenzen ableiten zu können, die für unsere Geschäfts- und 

Marketingstrategie wesentlich sind. Gleichzeitig hängen 

viele Indikatoren unmittelbar zusammen, sodass eine singu-

läre Betrachtung einzelner Leistungsindikatoren häufig nicht 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Aktive Kund*innen Die Kennzahl Aktive Kund*innen ist definiert als die Anzahl von eindeutig identifizierten Kund*innen, 
die mindestens eine Bestellung ohne Stornierung in den letzten 12 Monaten bei uns getätigt haben. 
Das Wachstum der aktiven Kund*innen hängt in der Regel eng mit dem Wachstum unserer 
 Umsatzerlöse zusammen.

Bestellungen Bestellungen entsprechen der Anzahl der Lieferungen an Kund*innen in einer Berichtsperiode 
abzüglich stornierter und retournierter Bestellungen. Eine Bestellung ist unabhängig von der 
 jeweiligen Produktkategorie. Ansichtsbestellungen werden nicht in die Berechnung der Kennzahl 
einbezogen.

Durchschnittlicher 
Bestellwert

Der durchschnittliche Bestellwert ergibt sich aus den Umsatzerlösen (abzüglich Werbenachlässen, 
Kund*innengutschriften, Rückerstattungen und Umsatzsteuer) geteilt durch die Anzahl der 
 Bestellungen in einer bestimmten Periode.

1.5 Steuerungssystem
Wir haben ein Performance Management System entwickelt 

und angemessene Leistungsindikatoren definiert. Detaillier-

te Tages-, Wochen- und Monatsberichte sind ein wichtiges 

Element unseres internen Management- und Kontrollsys-

tems. Die von uns verwendeten Finanzkennzahlen orientie-

ren sich an den Interessen und Erwartungen unserer Inves-

toren. Wir verwenden finanzielle und nicht finanzielle 

Leistungsindikatoren, um zu beurteilen, wie erfolgreich wir 

bei der Umsetzung unserer Strategie sind.

Finanzielle Leistungsindikatoren
Zur Steuerung unserer Geschäftstätigkeit verwenden wir 

maßgeblich die finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz-

erlöse und bereinigtes EBITDA.

Einzelne der oben genannten Indikatoren sind oder können 

sogenannte non-GAAP-Finanzkennzahlen sein. Andere 

Unternehmen verwenden gegebenenfalls ähnlich bezeich-

nete Finanzkennzahlen, die abweichend definiert sind.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Umsatzerlöse Umsatzerlöse werden mit dem Verkauf von Korrektionsbrillen, Sonnenbrillen, 
Kontaktlinsen und weiteren kategorienahen Produkten sowie Werbekosten-
zuschüssen und Versandgebühren erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse werden 
nach Auslieferung der Produkte an die Kund*innen erfasst. Die Umsatzerlöse 
entsprechen den Forderungen für gelieferte Waren, abzüglich Werbenach-
lässen, Gutschriften, Rückerstattungen und Umsatzsteuer.

Die Umsatzerlöse sind ein Indikator für die Nachfrage nach unseren Produk-
ten und ein wichtiger Faktor bei der langfristigen Steigerung des 
Unternehmenswerts.

Bereinigtes 
EBITDA

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Ergebnis aus 
der Investition in assoziierte Unternehmen, angepasst um Aufwendungen für 
anteilsbasierte Vergütungen in Übereinstimmung mit IFRS 2, einmalige 
Transformationskosten und andere Sondereffekte, die nicht Teil des normalen 
Geschäftsverlaufs sind.

Das bereinigte EBITDA ist ein Indikator für die Bewertung der operativen 
Rentabilität, da es Einmaleffekte ausschließt, die nicht die zugrunde liegende 
Geschäftsentwicklung widerspiegeln.
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bei Mister Spex. In den kommenden Jahren wollen wir die 

Anzahl der Auszubildenden weiter deutlich erhöhen, um 

unsere Wachstumspläne erfolgreich zu begleiten.

Diversität und Inklusion
Wir sind ein junges Unternehmen mit einem Altersdurch-

schnitt von 35 Jahren (2020: 31 Jahren). Der Anstieg des 

Altersdurchschnitts im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus 

einem höheren Anteil von erfahrenem Management unter 

den Neueinstellungen, um der Professionalisierung und Wei-

terentwicklung von Mister Spex Rechnung zu tragen.

Unsere Mitarbeiter*innen haben einen vielfältigen Hinter-

grund. So kommen unsere Mitarbeiter*innen aus 58 ver-

schiedenen Nationen und Mitarbeiter*innen mit einem inter-

nationalen Hintergrund stehen für rund 30 % der Belegschaft. 

Insgesamt sind 58 % (2020: 58 %) unserer gesamten Mitar-

beiter*innen weiblich. Gerade die soziokulturelle Vielfalt, die 

vielen Internationalitäten und der ausbalancierte Frauenan-

teil zeichnen Mister Spex aus.

Arbeiten bei Mister Spex

  Operative Mitarbeitende
  Kaufmännische Angestellte
  Angestellte im Tech-Bereich

10 %	(10 %)

13 %	(13 %)

77 %	(77 %)

Total:
1.179
(965)

Rekrutierung und Ausbildung
Bei uns gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher beruflicher 

Einstiegsmöglichkeiten unter anderem in den Bereichen 

 Augenoptik, Technologie, Datenanalyse, Retail, Finanzen, 

Kundenservice, Logistik, Personal und Marketing. Bei der 

Rekrutierung von Mitarbeiter*innen profitieren wir von einer 

überdurchschnittlich hohen Arbeitgeberbewertung auf so-

zialen Kanälen und einer höheren Weiterempfehlungsrate im 

Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Für die Gewinnung 

neuer Mitarbeiter*innen setzen wir zunehmend auf eine Di-

rektansprache geeigneter Kandidat*innen in beruflichen 

Netzwerken und rekrutieren deutschlandweit, denn bei uns 

zählt die Qualifikation der Mitarbeiter*innen und nicht ihr 

Arbeitsort. So ist es nahezu allen Mitarbeiter*innen möglich, 

„Mobile Office“ und Büroarbeit zu kombinieren. Dabei  kommen 

wir unseren Mitarbeiter*innen, die nicht in Berlin wohnen, mit 

verschiedenen flexiblen Reise- und Arbeits modellen entgegen, 

sodass auch aus anderen Städten und sogar im Rahmen des 

rechtlich möglichen auch aus dem Ausland herausgearbeitet 

werden kann. Damit möchten wir unsere Mitarbeiter*innen 

langfristig an das Unternehmen binden.

Die Ausbildung zukünftiger Mitarbeiter*innen liegt uns be-

sonders am Herzen. Neben der Ausbildung zum Augenopti-

ker oder zur Augenoptikerin bieten wir auch in vielen anderen 

Bereichen eine Ausbildung an, z. B. in der Logistik, dem Dia-

logmarketing, der Systemadministration, im E-Commerce 

sowie im Büromanagement. Die Ausbildung von Augenop-

tiker*innen genießt aufgrund des hohen Bedarfs einen be-

sonderen Stellenwert. In unseren eigenen Lehrwerkstätten 

in Berlin, Münster und Reutlingen bieten wir eine optimale 

Lernatmosphäre, um aus jungen Menschen gute Augenop-

tiker*innen zu machen. Im Jahr 2021 sind 24 Auszubildende 

mit dem Fokus auf Augenoptik bei Mister Spex gestartet 

(2020: 15). Mit der Steigerung der Anzahl der Auszubildenden 

tragen wir unserem starken Wachstum und dem damit ein-

hergehenden steigenden Fachkräftebedarf Rechnung. Ins-

gesamt absolvierten über alle Jahrgänge hinweg im Jahr 

2021 54 junge Menschen eine Ausbildung in der Augenoptik 

1.6 Mitarbeiter*innen
Als internationales und dynamisches Wachstumsunterneh-

men mit Startup-DNA ist Mister Spex einer der innovativsten 

Arbeitgeber der Optik-Branche. Unsere 1.179 (2020: 965) 

Mitarbeiter*innen aus 58 Nationen sind unser höchstes Gut. 

Mit ihrem Engagement, ihrer Begeisterung und ihrem Team-

geist haben sie Mister Spex zur führenden digital getriebenen 

Omnichannel-Einzelhandelsmarke in der Optikbranche in 

Europa gemacht. Es ist unsere oberste Priorität, für die 

 Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen zu 

sorgen, aber auch Diversität und Weiterentwicklung in allen 

Bereichen sicherzustellen. Unsere Leitinstanz sind unsere 

fünf Unternehmenswerte, die unser Handeln und unsere 

Unternehmenskultur bestimmen.

01 Wir respektieren einander

03  Wir bleiben motiviert und 
wissbegierig

04 Wir übernehmen Verantwortung

02  Wir sind offen, wir geben und 
nehmen Feedback entgegen,  
um zu lernen

05 Wir gewinnen als Team

Fünf Werte, die zählen

Mitarbeiter*innen aus 58 Nationen

1.179
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mit unseren Kund*innen, Mitarbeiter*innen und Business-

partner*innen sowie Lieferanten gleichermaßen aufzubauen.

Unserer Einschätzung nach haben wir entlang dieser Vision 

ambitionierte Nachhaltigkeitsprinzipien in unserer Konzern-

strategie verankert. Diese Prinzipien setzen den Rahmen für 

unsere nachhaltigen Projekte und Initiativen im ESG-Bereich. 

Ein eigens gegründetes Corporate Responsibility Team steu-

ert die Projekte und Initiativen strategisch und ist direkt im 

Vorstand unserer Chief Human Resources Officer unterstellt.

Handlungsfelder der 
Nachhaltigkeitsstrategie

01 Unsere Kund*innen

03 Unser Unternehmen

04 Unser soziales Umfeld

02 Unsere Umwelt

05 Unsere Spexies

kostenlosen Masken, das tägliche Testen, Desinfektions-

spender an allen zentralen Stellen, Hinweise und Markierun-

gen zu Abstandsregelungen und Plexiglasscheiben. Diese 

Maßnahmen haben wir auch in den Büros angewendet. Über 

unseren Betriebsarzt haben wir auch die Möglichkeit der 

Impfung aller Mitarbeitenden angeboten.

1.7 Forschung und Entwicklung
Als digital getriebene Omnichannel-Einzelhandelsmarke ver-

fügen wir nicht über eine Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung im herkömmlichen Sinne. Wir entwickeln jedoch 

zentrale Bestandteile der bei uns eingesetzten Software 

selbst, da unsere technologischen Kompetenzen entlang der 

Wertschöpfungs- und Prozesskette maßgeblich für den 

Unternehmenserfolg sind. Durch die Eigenentwicklung kön-

nen wir sicherstellen, dass die Software auf die operativen 

Prozesse und Systeme abgestimmt ist und den individuellen 

Herausforderungen der Optiker-Branche gerecht wird.

Im Geschäftsjahr 2021 haben wir Entwicklungskosten in Höhe 

von EUR 8,3 Mio. (Vorjahr: EUR 5,2 Mio.) erfasst. Die Entwick-

lungskosten sind auf neue Projekte und Verbesserungen zu-

rückzuführen, die den Kaufprozess optimieren und damit die 

Kund*innenzufriedenheit kontinuierlich steigern sowie auf 

Projekte und Verbesserungen, die zur internen Prozessver-

besserung und damit zu Kosteneinsparungen führen.

Es wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 

EUR 2,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,8 Mio.) auf selbst erstellte im-

materielle Vermögenswerte vorgenommen.

1.8 Nachhaltigkeit
Es ist Teil unserer DNA, Verantwortung für unsere Arbeit und 

das tägliche Handeln zu übernehmen als auch darüber hin-

aus für unsere Umwelt, unser soziales Umfeld und unsere 

Mitarbeiter*innen, zu übernehmen.

Unsere Vision ist es, mithilfe neuer Standards der Unterneh-

mensverantwortung langlebige und nachhaltige Beziehungen 

Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen 

stehen bei uns an oberster Stelle. Aus diesem Grund führen 

wir monatlich eine Kurzbefragung durch, um zu erfahren, 

wie zufrieden unsere Mitarbeiter*innen sind. Die Befragun-

gen sind anonym und verfolgen das Ziel kontinuierlich ein 

allgemeines Stimmungsbild zu erhalten, um schneller auf 

aktuelle Themen im Unternehmen reagieren zu können. 

Darüber hinaus führen wir jährlich eine umfangreiche Mit-

arbeiter*innenbefragung durch, um die Zufriedenheit zu 

messen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Auf 

einer Skala basierend auf einem Notensystem von 1 (sehr 

gut) bis 6 (schlecht) hat Mister Spex mit einer Note von 2,3 

ein gutes Ergebnis erzielt (2020: 2,3).

Auch die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter*innen ge-

nießt bei Mister Spex einen hohen Stellenwert. So gibt es für 

Storemitarbeiter*innen die Möglichkeit ein Traineeprogramm 

zu absolvieren, um sich für Führungsrollen und Expert*innen-

funktionen zu qualifizieren. Innerhalb von drei Jahren besteht 

die Möglichkeit der Weiterentwicklung vom Optiker*in oder 

Verkaufsberater*in hin zum Storemanager*in. Während des 

Trainings erhalten die Kandidat*innen umfangreiches Feed-

back und Schulungen zur Vertiefung betriebswirtschaftlicher 

Kenntnisse und zur Mitarbeiter*innenführung.

Das Jahr 2021 war vor dem Hintergrund der weltweiten 

 COVID-19-Pandemie von besonderen Herausforderungen 

geprägt, um den Schutz unserer Mitarbeiter*innen zu ge-

währleisten. Dazu haben wir verschiedene Maßnahmen ein-

geführt und regelmäßig angepasst. Alle Mitarbeiter*innen, 

deren Anwesenheit im Büro nicht zwingend notwendig war, 

konnten von zu Hause arbeiten. Um der ungewohnten Be-

lastung entgegenzuwirken, haben wir neben kostenlosen 

digitalen Meditationsstunden, Online-Workshops zur Stress-

reduktion und zum Arbeitszeitmanagement im Home Office 

angeboten. In der Logistik und der Werkstatt haben wir den 

Schichtbetrieb ausgeweitet, um Personenkontakte zu redu-

zieren, und ebenso wie in den Stores für höchste Hygiene-

Standards gesorgt. Dazu zählen die Bereitstellung von 
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in unseren Stores alte Brillen unserer Kund*innen, die dann 

an hilfsbedürftige Sehhilfeempfänger*innen in Entwicklungs- 

und Schwellenländer geschickt werden. Darüber hinaus 

engagieren wir uns in einer Vielzahl gemeinnütziger Pro jekte, 

wie der Obdachlosenhilfe, bei Blut- und Brillenspende-Aktio-

nen sowie Freiwilligentage zur Sozialarbeit für Mitarbeiter*in-

nen, und möchten so unseren Beitrag hin zu einer besseren, 

gerechteren Welt leisten.

1.9 Nichtfinanzieller Bericht
Weitere Informationen über unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

und unseren gesonderten zusammengefassten nichtfinan-

ziellen Bericht nach § 289b Abs. 1 und 3 HGB und § 315b 

Abs. 1 und 3 HGB sowie Art. 8 Abs. 1 und 3 EU- Taxonomie-VO 

stellen wir in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht dar. 

Dieser wird im April 2022 auf der Internetseite https:// 

corporate.misterspex.com/de/ corporateresponsibility 

veröffentlicht.

2.  Wirtschaftsbericht des Konzerns

2.1 Gesamtwirtschaftliche Lage und 
 branchen bezogene Entwicklung
Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

wuchs die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2021 um 2,7 % 

im Vergleich zu 2020, nachdem im Jahr 2020 das Wachstum 

im Vergleich zu 2019 rückläufig war. Der Beginn des Jahres 

war für die deutsche Wirtschaft durch die Eindämmungs-

maßnahmen der Pandemie gekennzeichnet. Über den Som-

mer erholte sich die Wirtschaft getrieben von einem Rück-

gang an Infektionszahlen und Lockerungsmaßnahmen. Im 

Herbst kam es dann abermals zu einer Zunahme an Infek-

tionszahlen und einer Verschärfung der Eindämmungsmaß-

nahmen in deren Folge die wirtschaftliche Entwicklung im 

vierten Quartal einen Dämpfer hinnehmen musste.

Von dem Wirtschaftswachstum konnte auch der Markt für 

Augenoptik in Deutschland profitieren. Laut Statista lag das 

Unseren Nachhaltigkeitsbericht 
findest Du auf unserer Website

Bedürfnissen. Technische Innovationen wie virtuelle 3D- 

Anproben unterstützen dabei unsere Kund*innen. Wir wollen 

unsere Kund*innen zudem befähigen, nachhaltige Kaufent-

scheidungen zu treffen. Dafür entwickeln wir Nachhaltig-

keitskriterien für unsere Produkte, die den Kund*innen größt-

mögliche Transparenz beim Brillenkauf ermöglichen. Unser 

Sortiment umfasst bereits fünf nachhaltige Marken sowie 

unsere Eigenkollektion CO CO, die das Ziel hat, nachhaltige 

Brillen zu repräsentieren. Den Anteil und das Angebot an 

nachhaltigen Produkten wollen wir auch in Zukunft weiter 

erhöhen. Mithilfe transparenter Darstellung auf unseren 

Websites werden wir die Kund*innen in die Lage versetzen, 

gezielt nach nachhaltigen Brillen zu suchen.

Unsere Mitarbeiter*innen
Bei Mister Spex sind Diversität und Inklusion integraler Be-

standteil unserer Unternehmenskultur. Ein diverses Team 

findet innovative und erfolgreiche Lösungen für unsere Ge-

schäftsherausforderungen. Wir setzen auf eine faire und 

wertebasierte Unternehmenskultur, individuelle Entwick-

lungsmöglichkeiten sowie ein breites Angebot an flexiblen 

Arbeitsmodellen, wie beispielsweise dem hybriden Arbeiten. 

Mit unserem Ausbildungsprogramm eröffnen wir jungen 

Menschen die Möglichkeit, einen traditionellen Beruf, wie in 

der Augenoptik in einem modernen Unternehmen zu erler-

nen, welches das Beste aus zwei Welten – dem Online- und 

dem Offlinegeschäft – verbindet.

Unser soziales Umfeld:
Wir sind davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe als 

 Unternehmen ist, Verantwortung für die Gesellschaft zu 

übernehmen. Seit 2019 unterstützen wir die gemeinnützige 

Organisation Clean River Project mit unserer nachhaltigen 

Eigenmarke CO CO und spenden einen Fixbetrag von EUR 1 

je verkaufte Brille. Mit unserem Kooperationspartner „share“ 

haben wir unsere erste langfristige Nachhaltigkeitskam-

pagne gelauncht: Für jede verkaufte Brille aus dem share- 

Sortiment, geben wir eine Brille an eine bedürftige Person. 

Außerdem kooperieren wir mit BrillenWeltweit und sammeln 

Unsere Umwelt:
Der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen unse-

res Planeten ist eines unserer zentralen Anliegen. Denn nur 

wenn Unternehmen ökologisch handeln, können sie lang-

fristig erfolgreich sein. Das bedeutet, dass wir unsere direkt 

verursachten Emissionen reduzieren und komplett kompen-

sieren. Darüber hinaus senken wir weiterhin unsere CO2-

Emissionen und nehmen, neben nachhaltigen Strom- und 

Heiztechnologien für unsere Firmengebäude und verbesser-

te Transportrouten, auch unser Sortiment regelmäßig in den 

Fokus. So ist es unser Ziel in Zukunft nur recycelbare und 

nachhaltige Materialien bei unseren Verpackungen zu ver-

wenden und bis Ende 2025 auf Einwegplastik zu verzichten. 

Hierzu sichten die beteiligten Ansprechpartner*innen in den 

unterschiedlichen Unternehmensbereichen engmaschig den 

aktuellen Entwicklungsstand und prüfen die Implementie-

rung möglicher neuer nachhaltiger Materialien, Produkte und 

Werkzeuge.

Unser Unternehmen:
Wir sind überzeugt, dass Mister Spex nur dann auch lang-

fristig erfolgreich sein wird, wenn wir unsere Strukturen nach-

haltig aufstellen. In diesem Zusammenhang sind uns Com-

pliance und gute Unternehmensführung wichtig, daher haben 

wir mit dem Börsengang 2021 unseren Vorstand mit der 

Ernennung des Personalvorstands und des Finanzvorstands 

breiter aufgestellt. Wir sind aber nur dann erfolgreich, wenn 

wir unsere Mitarbeiter*innen und Partner in die Lage ver-

setzen, diese nachhaltigen Strukturen mitzutragen und zu 

leben. Deshalb haben wir einen Verhaltenskodex ent wickelt, 

der uns hilft, die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten. 

Darüber hinaus schulen wir unser Mitarbeiter*innen auf jähr-

licher Basis unter anderem in den Bereichen Datenschutz, 

Compliance, Cyber-Sicherheit und Korruptions prävention.

Unsere Kund*innen:
Bei uns stehen unsere Kund*innen im Mittelpunkt. Unser 

Anspruch ist es, Menschen dabei zu unterstützen, die für sie 

perfekte Brille zu finden – ganz individuell nach den eigenen 

#Investment Highlights

Führung
Führende digitale Omnichannel-

Marke mit einzigartiger 

Positionierung in der Optiker-

Branche in Europa

22

Geschäftsbericht 2021

https://corporate.misterspex.com/de/corporate-responsibility
https://corporate.misterspex.com/de/corporate-responsibility
https://corporate.misterspex.com/de/corporate-responsibility


er öffnet. Insgesamt wurden im Jahr 2021 14 neue Stores in 

Deutschland, Österreich und Schweden eröffnet.

2.3 Ertrags, Vermögens und Finanzlage 
Mister Spex Konzern
Ertragslage

01.01.−31.12.

In TEUR 2021 2020
Verän-

derung

Umsatzerlöse 194.248 164.201 18 %

Andere aktivierte 
Eigenleistungen 6.399 4.289 49 %

Sonstige 
 betriebliche Erträge 2.400 478 > 100 %

Materialaufwand −98.792 −82.984 19 %

Bruttoergebnis 5 95.456 81.217 18 %

Bruttomarge 6 49,1 % 49,5 % −40	Bp

Personalaufwand −49.567 −35.747 39 %

Sonstige 
 betriebliche 
Aufwendungen −62.926 −44.424 42 %

EBITDA −8.238 5.814 –

Anpassungen 12.387 939 > 100 %

Bereinigtes 
EBITDA 4.149 6.754 −39 %

Abschreibungen −15.215 −10.937 39 %

EBIT −23.453 −5.123 > 100 %

Finanzergebnis −4.577 −4.654 −2 %

Anteil am Verlust 
von assoziierten 
Unternehmen −345 −94 > 100 %

Steuern vom 
 Einkommen und 
vom Ertrag −3.140 −388 > 100 %

Periodenergebnis −31.515 −10.258 > 100 %

5  Das Management definiert das Bruttoergebnis als 
Umsatzerlöse abzüglich des Materialaufwands und die 
Bruttomarge als relatives Verhältnis von Bruttoergebnis  
zu Umsatzerlösen.

6  Das Management definiert die Bruttomarge als relatives 
Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatzerlösen.

Bestandskund*innen während der Einschränkungen. Darü-

ber hinaus blieben auch die Onlineumsätze mit Korrektions-

brillen aufgrund einer gewissen Online-Müdigkeit hinter den 

Erwartungen zurück. Aufgrund der überdurchschnittlich 

hohen Profitabilität von Korrektionsbrillen, hatte das geringer 

als erwartete Umsatzwachstum auch einen negativen Effekt 

auf die Steigerung des bereinigten EBITDA.

Die ab Oktober 2021 erwartete Umsatzbeschleunigung im 

margenstarken Geschäft mit Korrektionsbrillen setzte nicht 

in dem erwarteten Umfang ein. Aus diesem Grund wurde am 

1. November 2021 die Prognose für das Gesamtjahr ange-

passt. Auf Gesamtjahressicht erwartete der Vorstand nun 

ein  bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 4 Mio. bis EUR 5 Mio. 

(bisher: Erhöhung des bereinigten EBITDA gegenüber 

EUR 6,8 Mio. im Vorjahr). Der Vorstand präzisierte zudem 

seine Umsatzprognose und rechnet mit einem Anstieg von 

17 % bis 19 % im Geschäftsjahr 2021 (vorher: moderates 

Wachstum im zweistelligen Prozentbereich). Die angepass-

te Prognose wurde mit einem Umsatzanstieg von 18 % und 

einem bereinigten EBITDA von EUR 4,1 Mio. erreicht.

Wie erwartet hat zum Umsatzwachstum ein Anstieg der 

 Bestellungen um 14 % im Geschäftsjahr 2021 beigetragen. 

Dieses Ergebnis spiegelt das kund*innenorientierte 

 Omnichannel-Geschäftsmodell von Mister Spex wider, das 

von einer hohen Kund*innenzufriedenheit und einer Wieder-

kaufabsicht geprägt ist. Des Weiteren konnte die Erhöhung 

des durchschnittlichen Bestellwerts um 3 % auf EUR 85,90 

erzielt werden. Ursächlich hierfür ist ein stärkeres Umsatz-

wachstum mit Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen im Ver-

gleich zu Kontaktlinsen.

Um die Wachstumsdynamik zu steigern, wurde die Store-

expansion im Geschäftsjahr 2021 weiter vorangetrieben. So 

wurden im April 2021 erstmals zwei Stores in Schweden und 

ein Store in Österreich eröffnet und damit die internationale 

 Expansion des Omnichannel-Geschäftsmodells begonnen. 

Ein weiterer Store in Österreich wurde im September 2021 

Umsatzwachstum im Jahr 2021 bei 12 % im Vergleich zu 

2020. Mit 14 % wuchs der Markt für Sonnenbrillen besonders 

stark, getrieben von einer gestiegenen Reisetätigkeit in den 

Sommermonaten. Während sich Korrektionsbrillen im Rah-

men des Wachstums des Gesamtmarkts entwickelten, lagen 

Kontaktlinsen mit einem Wachstum von 11 % leicht darunter.

2.2 Vergleich des tatsächlichen mit dem 
 prognostizierten Geschäftsverlauf 4 

Mister Spex ist sehr dynamisch in das Jahr 2021 gestartet 

und konnte im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 

25 % erzielen. Die Entwicklung des stationären Handels in 

Deutschland wurde jedoch teilweise durch die nachteiligen 

Auswirkungen der pandemiebedingten Schutzmaßnahmen 

beeinträchtigt. Entsprechend war der Kund*innenverkehr in 

den Stores seit Jahresbeginn stark eingeschränkt und zog 

erst gegen Ende des zweiten Quartals wieder an.

Im dritten Quartal entwickelten sich die Umsätze insgesamt 

im Rahmen der Erwartungen, jedoch wuchsen die Umsätze 

mit Korrektionsbrillen langsamer als prognostiziert. Dies 

stand vor allem in Zusammenhang mit einer unter den 

 Erwartungen liegenden Umsatzerholung in den Stores und 

hier insbesondere den neueren Stores, die 2020 und 2021 

eröffnet wurden. Während sich die Stores, die vor dem Jahr 

2020 eröffnet wurden, über dem Niveau von 2019 bewegen, 

litten die jüngeren Store-Kohorten aufgrund geringeren 

Kund*innenfrequenzen und somit geringerem Aufbau von 

4  Die in diesem Abschnitt erfolgten Aussagen zur  Quartalsentwicklung sind ungeprüft.

Ergebnis 2020 Prognose Ergebnis 2021

Umsatzwachstum 18 % Moderates Wachstum 
im zweistelligen 
Prozentbereich

18 %

Bereinigtes EBITDA EUR 6,8 Mio. Verbesserung des 
bereinigten EBITDA

EUR 4,1 Mio.
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mit Kontaktlinsen stiegen um 11 % und profitierten von einem 

führenden Preis- / Leistungsversprechen in vielen Märkten.

Die Umsatzerlöse in Deutschland lagen mit einem Wachstum 

von 17 % über dem Vorjahresniveau. Die Erholung des statio-

nären Handels in Deutschland wurde weiterhin durch die nach-

teiligen Auswirkungen der pandemiebedingten Schutzmaß-

nahmen und einer Kund*innenfrequenz in den großen 

Einkaufsstraßen und -zentren, die unter dem Niveau des 

Jahres 2019 lag, beeinträchtigt. Das internationale Segment 

verzeichnete für das Geschäftsjahr einen um 22 % höheren 

Umsatz und wurde insbesondere von soliden zweistelligen 

Wachstumsraten mit Sonnenbrillen getrieben.

Das bereinigte EBITDA ist im Vergleich zum Vorjahr um 39 % 

auf TEUR 4.149 gesunken. Das bereinigte EBITDA im Seg-

ment Deutschland liegt in 2021 auf einem ähnlich hohen 

Niveau wie 2020. Das bereinigte EBITDA im Segment Inter-

national liegt in 2021 mit TEUR −3.407 deutlich unter dem 

Niveau von 2020. Der Rückgang ist insbesondere zum einen 

auf höhere Marketingausgaben sowie zum anderen auf 

 Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Eröffnung neuer 

Stores zurückzuführen.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

01.01.−31.12.

2021 2020
Verän-

derung

Aktive Kund*in-
nen  (in Tsd.) 1.706 1.525 12 %

Anzahl von 
Bestellungen  
(in Tsd.) 2.208 1.936 14 %

Durchschnitt-
licher Bestell-
wert (in EUR) 85,90 83,10 3 %

bereinigtes EBITDA bedingt durch eine schwache Entwick-

lung mit Korrektionsbrillen im zweiten Halbjahr. Die Entwick-

lung des Umsatzwachstums und des bereinigten EBITDA 

lag damit jedoch im Rahmen der am 1. November 2021 an-

gepassten Erwartungen.

Insgesamt stiegen die Umsätze im Geschäftsjahr 2021 um 

18 %. Treiber für das Umsatzwachstum war im Wesentlichen 

die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Unternehmens-

marke sowohl durch Marketingmaßnahmen als auch durch 

Neueröffnungen weiterer Stores. Im Vergleich zum Gesamt-

jahr 2019 konnte der Umsatz insgesamt um 39 % zulegen, was 

deutlich über der allgemeinen Marktentwicklung für Augen-

optik in Deutschland lag.

Die Produktkategorie Sonnenbrillen war im Geschäftsjahr 

die am stärksten wachsende Produktkategorie mit einem 

Umsatzanstieg von 30 %. Das Wachstum profitierte dabei 

von einer gestiegenen Reisetätigkeit der Kund*innen sowie 

einer hohen Sortimentsvielfalt. Die Umsatzerlöse mit Kor-

rektionsbrillen verzeichneten einen Anstieg um 16 % und 

blieben damit deutlich hinter den Erwartungen des Unter-

nehmens zurück. Dies steht vor allem in Zusammenhang mit 

einer unter den Erwartungen liegenden Umsatzerholung in 

den Stores in der zweiten Jahreshälfte und hier insbesonde-

re den neueren Store-Kohorten sowie einer gewissen Online-

Müdigkeit. Während sich die Prä-Covid-Kohorten über dem 

Niveau von 2019 entwickelten, litten die jüngeren Store-Ko-

horten aufgrund geringerer Kund*innenfrequenzen und so-

mit geringerem  Aufbau von Bestandskund*innen während 

der Corona  Einschränkungen. Korrektionsbrillen stehen für 

rund 80 %  Umsatzanteil in den Stores und sind damit ein 

wesentlicher Treiber für die Umsatzentwicklung der Korrek-

tionsbrillen.  Darüber hinaus blieben auch die Onlineumsätze 

mit Korrektionsbrillen während der umsatzschwachen Som-

mermonate hinter den Erwartungen zurück und zeigten auch 

im vierten Quartal kein stärkeres Wachstum. Ein Trend, der 

sich auch in geringeren Suchanfragen nach Korrektionsbril-

len auf Online- Suchplattformen widerspiegelte. Die Umsätze 

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2021 zeigt ein 

zweistelliges Umsatzwachstum und ein niedrigeres 

Externe Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA  
des Segments

01.01.−31.12.

In TEUR 2021 2020
Verän-

derung

Umsatzerlöse

Deutschland 137.802 117.782 17 %

International 56.446 46.419 22 %

Summe 194.248 164.201 18 %

Bereinigtes 
EBITDA

Deutschland 7.556 7.631 −1 %

International −3.407 −877 > 100 %

Summe 4.149 6.754 −39 %

Umsatzerlöse nach Produktkategorie

01.01.−31.12.

In TEUR 2021 2020
Verän-

derung

Umsatzerlöse

Korrektions-
brillen 77.686 66.916 16 %

Sonnenbrillen 50.156 38.611 30 %

Kontaktlinsen 61.824 55.450 11 %

Summe 
Produkte 189.666 160.977 18 %

Sonstige 
Dienst leistungen 4.582 3.224 42 %

Summe 194.248 164.201 18 %
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unsere Gesellschafter. Darüber hinaus umfassen die Trans-

aktionskosten Kosten im Zusammenhang mit Mitarbeiterfrei-

stellungen (TEUR 288), Refinanzierungskosten (TEUR 236) 

sowie einmalige Personalkosten, die im Zusammenhang mit 

der Implementierung von Transformationsprojekten angefal-

len sind (TEUR 347). 

Andere Sondereffekte im Geschäftsjahr 2021 beinhalten 

im Wesentlichen einen einmaligen Transaktionsbonus in 

Verbindung mit dem Börsengang (TEUR 3.131) und einen 

Bonus im Zusammenhang mit der zusätzlichen Arbeits-

belastung wegen COVID-19 (TEUR 1.112) 8. Darüber hinaus 

sind hier auch Aufwendungen für Schutzmaßnahmen im 

Zusammenhang mit COVID-19 enthalten (TEUR 566) sowie 

weitere Einmaleffekte, die nicht zur normalen Geschäfts-

tätigkeit gehören (TEUR −155).

Das bereinigte EBITDA ist in 2021 um 39 % auf TEUR 4.149 

gesunken. Von dem bereinigten EBITDA entfallen TEUR 7.556 

(Vj. TEUR 7.631) auf das deutsche und TEUR −3.407 (Vj. 

TEUR −877) auf das internationale Segment.

01.01.−31.12.

In TEUR 2021 2020
Verän-

derung

EBITDA −8.238 5.814 –

Anpassungen 12.387 939 > 100 %

Davon Effekte aus 
der Anwendung 
von IFRS 2 1.295 658 97 %

Davon 
Transforma-
tionskosten 6.438 579 > 100 %

Davon andere 
Sondereffekte 4.654 –298 > 100 %

Bereinigtes EBITDA 4.149 6.754 −39 %

Juli 2021 und im Zusammenhang mit der 

zusätzlichen Arbeitsbelastung wegen 

COVID-19. Die Entwicklung der Mitarbei-

terzahl ist insbesondere auf die Eröffnung 

weiterer Stores sowie Neueinstellungen 

im Verwaltungs- und Logistikbereich zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im 

Jahresvergleich um 42 % auf TEUR 62.926 erhöht. Mit dem 

Anstieg der Konzernumsätze sind auch die Erfüllungskosten 

wie Versand- und Logistikaufwendungen angestiegen, aber 

auch die Marketingausgaben wurden im Vergleich zum Vor-

jahr erhöht. Darüber hinaus ist der Anstieg auf höhere 

Rechts- und Beratungskosten zurückzuführen, die in Ver-

bindung mit dem Börsengang und der Umwandlung der 

Rechtsform von einer AG in eine SE entstanden sind.

Das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Ab-

schreibungen (EBITDA) der Mister Spex Gruppe lag mit 

TEUR −8.238 unter dem Vorjahresniveau von TEUR 5.814 im 

Wesentlichen getrieben durch Einmalaufwendungen aus 

dem Börsengang im Jahr 2021.

Das Management beurteilt die operative Leistung auf Basis 

des bereinigten EBITDA. Dieses ist definiert als das Ergebnis 

vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, angepasst um 

Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen in Überein-

stimmung mit IFRS 2, einmalige Transformationskosten und 

andere Sondereffekte, die nicht Teil des normalen Ge-

schäftsverlaufs sind. 

Die Transformationskosten umfassen im Wesentlichen ein-

malige Rechtskosten, Beratungskosten und Prüfungsgebüh-

ren sowie sonstige einmalige Kosten im Zusammenhang mit 

dem Börsengang im Juli 2021 und Kosten im Zusammen-

hang mit der Änderung der Rechtsform (TEUR 6.426), ge-

mindert um Erträge im Zusammenhang mit der Weiterbe-

lastung von Kosten des Börsengangs (TEUR  −974) an 

Die wichtigsten nichtfinanziellen Leis-

tungsindikatoren, die für die Bewertung 

unserer Leistung in Bezug auf unsere 

Kund*innen, den Markt und die Ange bote 

relevant sind, sind die Anzahl der aktiven 

Kund*innen, die Anzahl an Bestellungen sowie der durch-

schnittliche Bestellwert. Die Umsatzentwicklung kann über-

wiegend auch auf eine Verbesserung dieser nichtfinanziellen 

Leistungsindikatoren zurückgeführt werden.

Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg im Geschäftsjahr 2021 

um 12 % im Vergleich zu 2020. Dieses Ergebnis spiegelt das 

kundenorientierte Omnichannel-Geschäftsmodell von Mister 

Spex wider, das von einer hohen Kundenzufriedenheit und 

einer Wiederkaufabsicht geprägt ist, die über den traditio-

nellen Optikern liegt. 7 Ebenso konnte die Anzahl der Bestel-

lungen um 14 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. 

Aufgrund eines vorteilhaften Produktmix in den vergangenen 

zwölf Monaten mit einem gestiegenen Anteil an Sonnen- und 

Korrektionsbrillen erhöhte sich der durchschnittliche Bestell-

wert in diesem Zeitraum um 3 %.

Unsere nichtfinanziellen Leistungsindikatoren beziehen sich 

wie auch die finanziellen Leistungskennzahlen auf die ge-

samte Gruppe.

Im Geschäftsjahr 2021 ging die Bruttomarge um 40 Basis-

punkte auf 49,1 % zurück, was vor allem auf einen geringeren 

Anteil von Korrektionsbrillen im Produktmix zurückzuführen 

ist. Zusätzlich lagen die Rabatte über dem Vorjahresniveau, 

da die Vergleichsbasis des letzten Jahres aufgrund der Pan-

demie besonders niedrig war.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 39 % 

gestiegen. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Anstieg der 

Mitarbeiterzahl von 965 auf durchschnittlich 1.179 (2020 von 

775 auf durchschnittlich 965) sowie einmalige Bonuszahlun-

gen im Zusammenhang mit dem erfolgten Börsengang im 

7 Diese Aussage ist ungeprüft.
8  Der Bonus in Höhe von TEUR 400 im Zusammenhang mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung wegen COVID-19 in 2020 wurde bei 

der Berechnung des bereinigten EBITDA in 2020 nicht berücksichtigt.

#Investment Highlights

Attraktive Geschäftszahlen
Starke finanzielle Erfolgsbilanz 

mit kontinuierlichem Wachstum
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In 2021 wurden Nutzungsrechte auf Leasinggegenstände in 

Höhe von TEUR 20.733 im Anlagevermögen erfasst, welche 

über die Laufzeit der Mietleasingverträge abgeschrieben 

werden. Der Buchwert zum 31. Dezember 2021 beläuft sich 

auf TEUR 48.953 (Vj. TEUR 35.783).

Weitere Zugänge ins Anlagevermögen resultieren aus In-

vestitionen in immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 

TEUR 8.849 (Vj. TEUR 5.693) und in das Sachanlagever-

mögen in Höhe von TEUR 6.996 (Vj. TEUR 8.146). Mister 

Spex  entwickelt zentrale Bestandteile der im Unternehmen 

eingesetzten Software selbst mit dem Ziel sowohl die ope-

rativen Prozesse und den Kaufprozess zu optimieren als 

auch die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu steigern. 

Forschungskosten wurden unmittelbar erfolgswirksam er-

fasst. Ferner ist der Anstieg des Sachanlagevermögens 

auch in 2021 von Investitionen in unseren Logistikstandort 

sowie in Einrichtungen unserer neuen Storeflächen geprägt.

Das Vorratsvermögen in Höhe von TEUR  23.151 (Vj. 

TEUR 17.606) umfasste in 2021 wie im Vorjahr im Wesent-

lichen Waren für das Handelsgeschäft von Mister Spex.

Die Zunahme der kurzfristigen Vermögenswerte resultiert 

im Wesentlichen aus dem Erwerb von Geldmarktfonds in 

Höhe von TEUR 25.087 und der Zunahme von Zahlungs-

mittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Börsengang 

im Juli 2021. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-

valente bestehen im Wesentlichen aus Guthaben bei Kredit-

instituten und unterliegen keiner Ver fügungsbeschränkung.

Mister Spex hat im Geschäftsjahr 2021 einen negativen 

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit von TEUR −27.824 

(Vj. TEUR −1.553) erwirtschaftet. Der Mittelabfluss ist im 

Wesentlichen auf ein verschlechtertes Konzernergebnis 

auch bedingt durch Einmaleffekte aus dem Börsengang, 

Zahlungen von Zinsen und den Aufbau von Vorräten zurück-

zuführen.

Vermögens und Finanzlage des Konzerns

Das Gesamtvermögen bzw. das Gesamtkapital hat sich im 

Geschäftsjahr um TEUR 202.577 erhöht. Die Kapitalerhö-

hungen sowie die Ausgabe von Aktien im Rahmen des Bör-

sengangs für das Geschäftsjahr 2021 führten zu einem 

Anstieg des Eigenkapitals. Des Weiteren führte die Bilanzie-

rung der Leasingverhältnisse nach den Vorschriften des 

IFRS 16 aufgrund der neuen Standorteröffnungen zu einem 

weiteren Anstieg der langfristigen Vermögenswerte. Zum 

anderen wurden die zum 31. Dezember 2020 bestehenden 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in 2021 getilgt, 

was zu einer Verringerung der kurzfristigen Schulden führte.

Aktiva

In TEUR 31.12.2021 31.12.2020
Verän-

derung

Langfristige 
Vermögens-
werte 105.883 82.561 23.332

Kurzfristige 
Vermögens-
werte 219.437 40.182 179.255

Gesamt
vermögen 325.320 122.743 202.577

Passiva

In TEUR 31.12.2021 31.12.2020
Verän-

derung

Eigenkapital 244.785 33.412 211.373 

Langfristige 
Schulden 45.798 33.487 12.311

Kurzfristige 
Schulden 34.737 55.843 −21.106 

Gesamt
kapital 325.320 122.743 202.577

Die wesentlichen Treiber des niedrigeren bereinigten 

 EBITDA gegenüber dem Vorjahr ist eine schwächer als er-

wartete  Umsatzentwicklung mit Korrektionsbrillen in der 

zweiten Jahreshälfte. Dies steht vor allem in Zusammen-

hang mit einer unter den Erwartungen liegenden Umsatz-

erholung in den Stores und hier insbesondere den neueren 

Store- Kohorten. Insgesamt gingen auch die Suchanfragen 

nach Korrektionsbrillen auf Online-Suchplattformen zurück 

und belasteten die Umsatzentwicklung.

Die Abschreibungen von im Laufe des Geschäftsjahres akti-

vierten Nutzungsrechten gemäß IFRS 16 aufgrund der neuen 

Leasingverhältnisse für die neu eröffneten Standorte waren 

der wesentliche Treiber für den Anstieg der Abschreibungen 

um 39 % gegenüber dem Vorjahr.

Das negative Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vor-

jahr um TEUR 77 auf TEUR −4.577 verbessert (2020 um 

TEUR 472 auf TEUR −4.654 verschlechtert). Grund hierfür 

war der niedrigere Zinsaufwand aufgrund der bereits getilg-

ten Darlehensverbindlichkeiten sowie das positive Ergebnis 

aus Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 122. Gegen-

läufig ergab sich in 2021 durch die Bilanzierung neuer Lea-

singverhältnisse gemäß IFRS 16 im Rahmen weiterer Stand-

orteröffnungen ein höherer Zinsaufwand.

Das Periodenergebnis der Mister Spex Gruppe beläuft sich 

auf TEUR −31.515 (Vj. TEUR −10.258).

#Investment Highlights

Operations
Hohe Servicequalität profitiert  

von Best in class und skalierbarer 

Infrastruktur

26

Geschäftsbericht 2021



Spex SE, der nach den Vorschriften des Handelsgesetz-

buches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) i. V. m. Art. 61 

EU-VO 2157/2001 aufgestellt wurde. 

Geschäftstätigkeit 
Die Mister Spex SE ist als Digital Native die führende Omni-

channel-Einzelhandelsmarke in der Augenoptik in Europa. 

Wir bieten unseren Kund*innen modische Brillen in indivi-

dueller Sehstärke, darunter Korrektionsbrillen, Sonnenbril-

len und Kontaktlinsen. Zu unserem Sortiment gehören 

sieben Eigenmarken sowie mehr als 100 Premium- und 

Luxusmarken. Wir setzen außerdem auf modische und 

hochwertige Independent-Labels sowie exklusive Kollabo-

rationen mit Fashion-Designern und Influencern.

Dank unseres nahtlosen Omnichannel-Ansatzes schaffen 

wir ein individuelles Shopping-Erlebnis und geben unseren 

Kund*innen gleichzeitig die Freiheit, selbstbestimmt zu ent-

scheiden, wann, wo und wie sie shoppen wollen. Dabei spie-

len innovative Technologien und smarte, datengestützte 

Funktionen wie der automatische Warennachschub und 

Echtzeit- Sortieralgorithmen in unseren Online-Shops eine 

zentrale Rolle. Wir sind in zehn Märkten (Österreich, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Spanien, 

Schweden, Schweiz und Großbritannien) mit Online-Shops 

vertreten und betreiben in Deutschland und Österreich 

46  eigene stationäre Stores. Außerdem verfügen wir über 

ein umfangreiches  Partneroptikernetzwerk mit über 400 

Optikern.

Durch ihr Gewicht im Konzern teilen die Gesellschaft und der 

Konzern die gleichen Leistungsindikatoren. Die Mister Spex 

SE unterliegt grundsätzlich auch den gleichen Risiken und 

Chancen wie der Konzern. Die Aussagen dazu im Wirt-

schaftsbericht des Konzerns spiegeln auch die Ergebnisse 

und Erwartungen in diesem Abschnitt wider.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 

TEUR 6.193 und Leasingverbindlichkeiten um TEUR 14.252. 

Zum Bilanzstichtag bestanden nicht in Anspruch genom-

mene Kreditlinien in Höhe von SEK 8 Mio. zugunsten der 

Nordic Eyewear AB. 

Zum 31. Dezember 2021 werden Verbindlichkeiten aus Lea-

singverhältnissen in Höhe von TEUR 51.691 (Vj. TEUR 37.439) 

erfasst. Diese umfassen Leasingverhältnisse aus Miet-

verträgen für Büro-, Lagerflächen und Storeflächen. Darüber 

hinaus ist Mister Spex mehrere Leasingverträge eingegan-

gen, die noch nicht begonnen haben. Diese betreffen weite-

re Flächen für künftige Geschäfte und Büroflächen. In der 

unkündbaren Laufzeit werden zusätzliche Zahlungen in 

Höhe von EUR 46 Mio. (Vj. EUR 8 Mio.) erwartet.

Die kurzfristigen Schulden sind im Geschäftsjahr insbeson-

dere im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 21.106 auf 

TEUR 34.737 gesunken. Zum 31. Dezember 2021 bestehen 

die kurzfristigen Schulden im Wesentlichen aus Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückerstattungsver-

pflichtungen sowie Rückstellungen für Gewährleistungen, 

Mitarbeiterverpflichtungen sowie ausstehende Rechnungen.

Die Mister Spex Gruppe war auch dieses Geschäftsjahr jeder-

zeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzu-

kommen.

2.4 Wirtschaftsbericht der Mister Spex SE
Vorbemerkung
Der Lagebericht und der Konzernlagebericht der Mister Spex 

SE, Berlin, wurden zusammengefasst. Die folgenden Aus-

führungen basieren auf dem Jahresabschluss der Mister 

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 

TEUR −40.932 (Vj. TEUR −17.061) resultiert aus Investitionen 

in intern entwickelte Software, in unsere Storeausstattungen, 

in die Logistikinfrastruktur, sowie in die sonstigen Betriebs- 

und Geschäftsausstattungen. Darin  enthalten ist der Erwerb 

von Geldmarktfonds, der zu einem Mittelabfluss in Höhe von 

TEUR 25.087 geführt hat.

Der Anstieg des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit um 

TEUR 194.009 auf TEUR 203.864 ist in erster Linie auf die 

Einzahlung aus der Kapitalerhöhung in Zusammenhang mit 

dem Börsengang zurückzuführen.

Im Ergebnis sind die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-

valente um TEUR 135.108 gestiegen, sodass Mister Spex zum 

31. Dezember 2021 über Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente in Höhe von TEUR 149.644 verfügt.

Die Veränderung des Eigenkapitals ist hauptsächlich auf die 

im Zuge des Börsengangs durchgeführten Kapitalerhöhun-

gen, die Beitragszuführungen aus der anteilsbasierten Ver-

gütung sowie das Periodenergebnis zurückzuführen. Die Ei-

genkapitalquote liegt mit 75 % zum Bilanzstichtag des 

 Geschäftsjahres über dem Vorjahresniveau von 27 %. Die Fi-

nanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt vollständig mittels 

Eigenkapital. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt 

vollständig mittels Eigenkapital zum 31. Dezember 2021.

Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten lag 

um TEUR 8.795 unter dem Vorjahreswert von TEUR 89.330. 

Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus der Rück-

zahlung des zum 31. Dezember 2020 bestehenden Darle-

hens in Höhe von TEUR 30.255. Aus der Refinanzierungsver-

einbarung verblieben noch TEUR 7.500, die nicht in Anspruch 

genommen und somit im Juli 2021 vertraglich beendet 

wurden. Einen gegenläufigen Effekt  hatte der Anstieg der 

#Investment Highlights

Wertversprechen  
an die Kunden

 Komfort

 Fashion-Fokus und Modetrend

 Breites Mehrmarkenangebot
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Gesellschafter vor dem Börsengang im Zusammenhang mit 

der Weiterbelastung von Kosten des Börsengangs in Höhe 

von TEUR 3.046 sowie aus Erträgen aus der Auflösung von 

Rückstellungen in Höhe von TEUR 459.

Der Materialaufwand stieg infolge des Umsatzwachstums 

um TEUR 16.432 auf TEUR 85.372 (2020 um TEUR 7.585 

auf TEUR 68.940). Die Materialaufwandsquote lag mit 49 % 

um einen Prozentpunkt höher als die Quote des Vorjahres. 

Diese Entwicklung kann u. a. auf Produktmixverschiebungen 

sowie im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 höhere Rabatte 

zurückgeführt werden.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 

TEUR 11.894 auf TEUR 45.603 (2020 um TEUR 8.493 auf 

TEUR 33.709) gestiegen. Ursächlich hierfür waren insbeson-

dere der Personalaufbau für die Eröffnung weiterer Stores 

sowie im Verwaltungs- und Logistikbereich und Einmalauf-

wendungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 

sowie dem Börsengang.

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 

TEUR 2.350 auf TEUR 7.329 gestiegen. Der Anstieg resultiert 

im Wesentlichen aus gestiegenen Abschreibungen von im-

materiellen Vermögensgegenständen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 

TEUR 75.401 über dem Vorjahresniveau (Vj. TEUR 46.961). 

Der Anstieg um TEUR 28.440 resultiert insbesondere aus 

dem Ausbau unserer Omnichannel-Aktivitäten in anderen 

Städten sowie den mit dem Umsatzwachstum verbundenen 

variablen Kosten - unter anderem für Warenabgabe und Ver-

trieb. Darüber hinaus ist der Anstieg auf die Rechts- und Be-

ratungskosten zurückzuführen, die in Verbindung mit dem 

Börsengang und der Umwandlung der Rechtsform von einer 

AG in eine SE entstanden sind. Die Marketingkosten liegen 

mit 26 % über dem Vorjahreswert. Der Vergleichswert für 

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe TEUR 6.956 beziehen 

sich auf selbst entwickelte Software. Die Zugänge im Ge-

schäftsjahr sind sowohl in den selbst geschaffenen imma-

teriellen Vermögensgegenständen als auch in den in Ent-

wicklung befindlichen Vermögensgegenständen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum 

Vorjahr um TEUR 3.849 auf TEUR 4.549 gestiegen. Der An-

stieg resultierte im Wesentlichen aus einer Forderung gegen 

2.5 Ertrags, Finanz und Vermögens
lage der Mister Spex SE
Ertragslage
Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich wie 

folgt entwickelt:

Die Mister Spex SE hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem 

um TEUR 23.176 niedrigeren Periodenergebnis abgeschlos-

sen primär getrieben durch Aufwendungen im Zusammen-

hang mit dem Börsengang der Gesellschaft.

Mit einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 

TEUR 29.324 auf TEUR 173.922 (2020 um TEUR 24.832 auf 

TEUR 144.598) ist das erwartete Wachstum eingetreten. 

Auch in 2021 war Deutschland der größte Absatzmarkt für 

unsere Kernprodukte Korrektions- und Sonnenbrillen.

01.01.−31.12.

In TEUR 2021 2020 Veränderung

Umsatzerlöse 173.922 144.598 20 %

Aktivierte Eigenleistungen 6.956 4.613 51 %

Sonstige betriebliche Erträge 4.549 700 > 100 %

Materialaufwand −85.372 −68.940 24 %

Rohergebnis 100.054 80.971 24 %

Personalaufwand −45.603 −33.709 35 %

Abschreibungen −7.329 −4.979 47 %

Sonstige betriebliche Aufwendungen −75.401 −46.961 61 %

Betriebliches Ergebnis −28.279 −4.678 > 100 %

Finanz- und Beteiligungsergebnis −1.399 −2.054 −32 %

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag −547 −317 −73 %

Jahresfehlbetrag −30.225 −7.049 > 100 %

 
#Investment Highlights

Wachstum
Mehrere Hebel für kontinuier-

liches Wachstum durch 

steigende Marktpenetration, 

Plattformentwicklung und 

Markterweiterung
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Im Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen in immaterielle 

Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR  9.408 (Vj. 

TEUR 5.589) und in das Sachanlagevermögen in Höhe von 

TEUR 6.172 (Vj. TEUR 8.027) getätigt. Die Investitionen in 

das Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus 

der Expansion der Stores sowie Erweiterungen des Logistik-

standorts.

Das Vorratsvermögen beinhaltet wie im Vorjahr hauptsäch-

lich Waren für das operative Geschäft und beläuft sich auf 

TEUR 21.206 (Vj. TEUR 16.011).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR  15.201 auf 

TEUR 24.713 angestiegen. Während zum Stichtag offene 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Wesent-

lichen aus den Jahresendabrechnungen mit unseren Liefe-

ranten in Höhe von TEUR 1.734 bestehen (Vj. TEUR 1.091), 

sind die sonstigen Vermögensgegenstände auf TEUR 19.634 

(Vj. TEUR 7.927) angestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesent-

lichen auf die geleisteten Kautionen sowie den Forderungen 

gegen Gesellschafter im Zusammenhang mit der Weiter-

belastung von Kosten des Börsengangs zurückzuführen. 

Zum Bilanzstichtag sind Wertpapiere in Höhe von 

TEUR 25.010 (Vj. TEUR –) im Bestand.

Die Eigenkapitalquote ist im Geschäftsjahr auf 91 % gestie-

gen (Vj. 50 %). Die Veränderung der Eigenkapitalquote ist 

hauptsächlich auf die im Zuge des Börsengangs durchge-

führten Kapitalerhöhungen zurückzuführen. In 2021 wurden 

keine eigenen Aktien erworben. Hinsichtlich der Entwicklung 

der eigenen Aktien wird auf die Ausführungen im Anhang 

verwiesen. 

Das Finanz- und Beteiligungsergebnis enthält im Berichts-

zeitraum im Wesentlichen Zinsaufwendungen in Höhe von 

TEUR 2.877 (Vj. TEUR 3.572), Erträge aus Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens in Höhe von TEUR  1.346 (Vj. 

TEUR 1.414) sowie Erträge aus Gewinnabführungen in Höhe 

von TEUR 124 (Vj. TEUR 104).

Vermögens und Finanzlage
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Kurzfassung der Bilanz:

Aktiva

In TEUR 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Anlagevermögen 80.482 59.597 20.885

Umlaufvermögen 211.508 38.055 173.453

Rechnungsabgrenzungsposten 1.941 687 1.254

Gesamtvermögen 293.931 98.339 195.592

Passiva

In TEUR 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Eigenkapital 266.111 49.134 216.977

Zur Durchführung der beschlossenen 
 Kapital erhöhung geleistete Einzahlung 85 – 85

Sonderposten für Zuwendungen der öffentlichen Hand 79 306 −227

Rückstellungen 5.416 6.009 −593

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 30.439 −30.439

Verbindlichkeiten 9 20.272 11.120 9.152

Rechnungsabgrenzungsposten 338 254 84

Passive latente Steuern 1.630 1.076 554

Gesamtkapital 293.931 98.339 195.592

9  Verbindlichkeiten beinhalten die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Sonstige Verbindlichkeiten.

2020 lag aufgrund der COVID-19-Pandemie auf einem ver-

gleichsweise niedrigen Niveau. Die Höhe der Marketingauf-

wendungen 2021 entspricht im Zusammenhang mit den 

Inbound-Kosten dem Vorpandemie-Niveau.
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Auf der Basis eines regelmäßig durchgeführten Prozesses 

wird ein Risikoreport erstellt und in diesem Zusammenhang 

auch wesentliche Risikoentwicklungen und deren Auswirkun-

gen auf die Unternehmensplanung und -ziele simuliert. Die 

Ergebnisse werden regelmäßig dem Vorstand und jährlich 

dem Aufsichtsrat berichtet. Neben dem kontinuierlichen Be-

richtswesen besteht eine zusätzliche Pflicht bei plötzlich auf-

tretenden Adhoc-Risiken.

Das Risikomanagementsystem unterliegt der regelmäßigen 

Aktualisierung und Weiterentwicklung sowie der Anpassung 

an Veränderungen im Unternehmen. Die Wirksamkeit des 

Risikomanagementsystems wird regelmäßig auf Basis der 

tatsächlich eingetretenen Risiken validiert und an Marktent-

wicklungen angepasst. Das Risikomanagement betrachtet 

alle Aktivitäten entlang des Risikomanagementprozesses, d. h. 

die Risikoidentifikation, Risikoanalyse, Risikobewertung, Risi-

kokommunikation, Risikoüberwachung, Risikosteuerung und 

Risikoaggregation.

Rollen und Verantwortlichkeiten
Organisatorisch ist das Risikomanagement unmittelbar beim 

Vorstand angesiedelt. Dieser entscheidet über die Aufbau- 

und Ablauforganisation des Risikomanagements und die 

Ausstattung mit Ressourcen. Er verabschiedet die dokumen-

tierten Ergebnisse des Risikomanagements und berücksich-

tigt diese bei der Unternehmenssteuerung. Der Prüfungs-

ausschuss des Aufsichtsrats (Audit Committee) überwacht 

die Wirksamkeit des Risikomanagements. Voraussetzung 

für die Risikoüberwachung ist ein Internes Kontrollsystem 

(IKS), das im Wesentlichen durch das Controlling und den 

Vorstand abgedeckt wird. Die interne Revision überprüft zu-

künftig die Effektivität der Risikoüberwachung.

Die Führungskräfte (Risk Owner) der ersten Ebene unterhalb 

des Vorstands sind verantwortlich für die Identifizierung, 

Bewertung, Steuerung, Dokumentation und Kommunikation 

aller Risiken in ihrem Verantwortungsbereich. Zudem sind 

sie verantwortlich für die Risikoerfassung und -meldung 

aller Risiken an das Controlling des Unternehmens in den 

3.  Risiko und Chancenbericht

3.1 Risikomanagementsystem
Bei Mister Spex genießt das sorgfältige Abwägen von  Chancen 

und Risiken zur Steigerung des Unternehmenserfolgs und bei 

der Identifizierung von Wachstumsmärkten und Innovationen 

eine bedeutende Rolle. Das Risikomanagementsystem unter-

stützt das tägliche Handeln aller Mitarbeiter*innen im Rah-

men des Wertesystems von Mister Spex. Wir sind davon über-

zeugt, dass es die frühzeitige Erkennung, Bewertung, 

Steuerung und Überwachung aller Risiken sicher stellt, die 

über die im Performance-Management abgedeckten, kurz-

fristigen finanziellen Risiken hinaus im Konzern existieren, und 

nicht nur die Ertrags- und Vermögenslage, sondern auch im-

materielle Werte gefährden können. Somit werden potenziel-

le Gefahren, die den Unternehmenswert bzw. die Unterneh-

mensentwicklung beeinträchtigen können, frühzeitig erkannt. 

Hierbei werden umfeld- und unternehmensspezifische Früh-

warnindikatoren berücksichtigt und auch die Einschätzungen 

unserer Mitarbeiter*innen einbezogen.

Im Jahr 2021 wurden seitens des Risiko-Controllings zwei-

malig die Risiken mit den Risikoverantwortlichen aus den 

unterschiedlichen Bereichen bestimmt und überprüft. Die 

wesentlichen Risiken wurden dem Audit Committee in einer 

Sitzung präsentiert.

Im 2. Halbjahr 2021 wurde das etablierte Risikomanagement-

system überprüft und an den gestiegenen Maßstäben einer 

börsennotierten Gesellschaft angepasst und fortlaufend er-

weitert. In seiner Gesamtheit wird der nachfolgend beschrie-

bene Prozess somit erstmals im Jahr 2022 durchlaufen.

Das Risiko-Controlling stößt den periodischen Risikomanage-

mentprozess an und konsolidiert sowie validiert die gemelde-

ten Risiken. Zudem prüft es die risikosteuernden Maßnahmen 

und überwacht deren Umsetzung. Das Risiko-Controlling 

definiert gemeinsam mit den jeweiligen Risikoverantwortli-

chen fortwährend Frühwarnindikatoren zur Überwachung der 

tatsächlichen Entwicklung bei bestimmten Risiken.

Die Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten sind um 

TEUR 21.880 (Vj. um TEUR 2.296) gesunken. Die Rückstel-

lungen betreffen zum 31. Dezember 2021 insbesondere Mit-

arbeiterverpflichtungen, Verpflichtungen aus ausstehenden 

Rechnungen, Gewährleistungen und Retouren.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten vollständig zurückbezahlt (Vj. 

TEUR 30.439).

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, 

ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die Zahlungsmittel in Höhe von TEUR  140.578 (Vj. 

TEUR 12.531) bestehen im Wesentlichen aus Guthaben bei 

Kreditinstituten und unterliegen keiner Verfügungsbe-

schränkung. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der 

Einzahlung aus der Kapitalerhöhung in Zusammenhang mit 

dem Börsengang.

2.6 Gesamtaussage zur Vermögens, Finanz und 
Ertragslage
Der Vorstand beurteilt die Entwicklung im Geschäftsjahr 

2021 für den Konzern als auch für die Mister Spex SE trotz 

der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 

das stationäre Einzelhandelsgeschäft als positiv. Der Um-

satz konnte erneut zweistellig gesteigert werden und auch 

das bereinigte EBITDA lag trotz der negativen Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie auf das stationäre Einzelhandels-

geschäft im positiven Bereich.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage da-

mit weiterhin als befriedigend zu bezeichnen.
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vorgegebenen Berichtszyklen (regelmäßig 

halbjährlich sowie ad-hoc, sofern erforder-

lich).

Das Controlling und die interne Revision über-

prüfen regelmäßig die Funktionsfähigkeit und 

Angemessenheit des Risikomanagement-

systems und beraten die einzelnen Abteilun-

gen, wie Best-Practice-Ansätze implemen-

tiert werden können. Zusätzlich liegt auch im Bereich der 

internen Revision die Überprüfungen der internen Kontroll-

systeme auf lokaler und  funktionaler Ebene. Der Prüfungs-

ausschuss des Aufsichtsrats überwacht die Wirksamkeit 

des internen Kontrollsystems und des Risikomanagement-

systems.

Risikoüberwachungssystem
Die Funktionsfähigkeit des Risikofrühwarnsystems sowie 

des Risikobewältigungssystems ist durch ein angemessenes 

Überwachungssystem fortlaufend sichergestellt. Die interne 

und externe Revision dient als neutrale Prüfungsinstanz, die 

die Qualität des Risikomanagements und der durchgeführten 

Maßnahmen sicherstellt.

Risikoidentifikation, Risikoanalyse und Risikobe
wertung
In Anlehnung an den Börsenprospekt ist zur Risikoidentifi-

kation ein Risikouniversum mit vier Hauptrisikokategorien 

definiert:

• Marktumfeld

• Operatives Geschäft

• Finanzen, Regulatorik & Recht

• Kapitalmarktaktivitäten

Kategorie Klasse Definition

Auswirkung auf das 
Ergebnis ¹0 

(EBIT)

Sehr hoch 4 Existenziell für das Unternehmen > 3,2 Mio. EUR

Hoch 3 Bedrohliche Auswirkungen auf die Geschäftslage,  
nachhaltige Verschlechterung der Geschäftslage

1,4 Mio. EUR

Mittel 2 Geringe Auswirkung, möglicherweise spürbar innerhalb 
maximal eines Jahres

0,7 Mio. EUR

Gering 1 Unwesentliche Auswirkungen auf 
die Geschäftsentwicklung

< 0,1 Mio. EUR

10  Basierend auf der Mittelfristplanung des Unternehmens (Betrachtungszeitraum fünf Jahre)

Die erwartete Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken ist in vier Klassen aufgeteilt.

Kategorie Klasse Definition Wahrscheinlichkeit

Sehr hoch 4 Sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko im 
Betrachtungs zeitraum eintreten wird

50 %

Hoch 3 Hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass das Risiko im Betrachtungs zeitraum eintreten wird

20 %

Mittel 2 Es ist möglich, dass das Risiko im Betrachtungszeitraum 
eintreten wird

10 %

Gering 1 Es ist unwahrscheinlich, 
dass das Risiko im Betrachtungs zeitraum eintreten wird

5 %

#Investment Highlights

Datenkapazität
Ausnutzung von umfang-

reichen Datenkapazitäten und 

technologiegestützten 

Funktionen, um das 

Omnichannel- Erlebnis zu 

optimieren

Bei der Risikobewertung fokussiert sich Mister Spex im We-

sentlichen auf ertragswirksame und bestandsgefährdende 

Risiken für den Prognosezeitraum. Ertragswirksame Risiken 

haben eine negative Auswirkung auf die nachhaltige Ertrags-

kraft des Unternehmens und damit auf das bereinigte 

 EBITDA des Konzerns. In der Regel sind diese Risiken auch 

in gleichem oder ähnlichem Umfang liquiditätswirksam. Eine 

Risikobewertung ist, wenn möglich, immer quantitativ vor-

genommen worden. Sofern dies aber nicht oder nur schwer 

möglich war, wurde eine qualitative Zuordnung anhand einer 

detaillierten Matrix mit vier Schadensklassen vorgenommen:
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(mitigierende Maßnahmen), die bereits 

eingeleiteten Maßnahmen sowie die je-

weiligen Zuständigkeiten aufgenommen, 

um einen umfassenden Überblick über 

die bestehenden und potenziellen Risi-

ken zu bekommen. Dieser Informations-

pool wird ständig aktualisiert, überwacht 

und analysiert.

Die Risikosituation ist im Vergleich zum Vorjahr weitgehend 

unverändert und zeigt keine Gefährdung des Fortbestandes 

der Gesellschaft. Nachfolgend fassen wir bezogen auf die 

jeweiligen opera tiven Bereiche unseres Unternehmens die 

relevantesten  Risiken zusammen.

3.2 Übersicht der Risiken bei Mister Spex

Risiken Relevanz Bewertung Wahrscheinlichkeit

1. Marktrisiken

 • Wettbewerb

 • Kundennachfrage

 • Marktumfeld

Bedeutend

Wesentlich

Bedeutend

Hoch

Sehr hoch

Mittel

Gering

Mittel

Mittel

2. Operative Risiken

 • Logistik

	 •	Einkauf & Vertrieb

 • IT

 • Mitarbeiter

 • Kunden

Wesentlich

Wesentlich

Bedeutend

Wesentlich

Wesentlich

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Mittel

Mittel

Gering

Mittel

Mittel

3.  Finanz, Compliance und Regulatorikrisiko

 •  Liquiditäts-, Ausfall- und Zinsrisiko

 •  Sonstige finanzielle Risiken

Bedeutend

Bedeutend

Sehr hoch

Hoch

Sehr Gering

Gering

4. Kapitalmarktrisiken

 •  Risiken der Berichterstattung

 • Kapitalmarktentwicklung

Moderat

Moderat

Mittel

Mittel

Gering

Gering

Für jedes Risiko werden die erwarteten Schadenshöhen und 

Eintrittswahrscheinlichkeiten vor Maßnahmen (brutto) bzw. 

nach Maßnahmen (netto) innerhalb der festgelegten Band-

breiten klassifiziert, in einem Risikosystem dokumentiert und 

dort in eine Risikomatrix überführt. Maßgeblich für das Risi-

koreporting ist die Nettobewertung und die Einordnung der 

Risiken in die Risikomatrix mit je vier Klassen bei Eintritts-

wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe.

Analog zur bei Mister Spex verwendeten Steuerungsgröße 

wurden im Jahr 2021 die Risikobewertungen neu definiert 

und von EBIT auf bereinigtes EBITDA angepasst. Hierzu 

wurden vier Kategorien definiert, die sich wie folgt darstellen:

 (1)  Sehr hoch mit einem maximalen finanziellen Schaden 

von mehr als 10 Mio. EUR

(2)  Hoch mit einer Auswirkung von bis zu 10 Mio. EUR

(3)  Mittel mit einer Auswirkung von bis zu 2,5 Mio. EUR und

(4) Gering mit einer Auswirkung von bis zu 1 Mio. EUR

In diesem Zusammenhang wurden auch die Eintrittswahr-

scheinlichkeiten auf fünf Kategorien erweitert, die sich wie 

folgt darstellen:

(1) Sehr hoch mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit über 80%

(2) Hoch mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit  

zwischen 60 und 80%

(3) Mittel mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit  

zwischen 40 und 60%

(4) Gering mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit  

zwischen 10 und 40%

(5)  Sehr gering mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit  

unter 10%

Risikomatrix
Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden abschließend 

durch eine Auswertung in einer Risikomatrix anhand des 

jeweiligen Wertepaares (Höchstschadenssumme / Scha-

denserwartungswert) erfasst und beschrieben. Ergänzend 

werden auch Vorschläge für Risikoabwehrmaßnahmen 

#Investment Highlights

Team
Erfahrenes und gründergeführ-

tes Team mit starker Erfolgs-

bilanz in der erfolgreichen 

Skalierung des Geschäfts

Wie relevant ein Risiko bei Mister Spex 

bewertet wird, ist von der Bewertung der 

Auswirkung sowie der Eintrittswahr-

scheinlichkeit abhängig. Verwendet wer-

den hierfür vier Kategorien, die sich wie 

folgt aufteilen:

(1) Signifikant (Scoring > 12); Risiken mit hohen und sehr 

hohen Kriterien

(2) Wesentlich (Scoring < 12); Risiken mit mittleren bis hohen 

Kriterien

(3)  Bedeutend (Scoring < 6); Risiken mit niedrigen bis mittle-

ren Kriterien

(4) Moderat (Scoring < 3); Risiken mit niedrigen Kriterien
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Personalrisiken
Mister Spex ist für die Realisierung der strategischen Ziele 

auf kompetente sowie engagierte Fach- und Führungskräfte 

angewiesen. Der Verlust von Fach- und Führungskräften 

stellt ein wesentliches Risiko dar. Die erschwerte Situation 

bei der Rekrutierung von Nachwuchs- wie auch Führungs-

kräften stellt ein weiteres wachsendes Risiko dar. Infolge des 

demografischen Wandels und des zunehmenden Wettbe-

werbs auf dem Personalmarkt ist es herausfordernd quali-

fiziertes Personal zu gewinnen. Besonders im Hinblick auf 

die stetig steigende Digitalisierung werden insbesondere 

IT-Fachkräfte weiterhin stark nachgefragt. Auch die Anzahl 

der arbeitssuchenden Optiker*innen ist rückläufig. Der Fach-

kräftemangel in dieser Branche könnte ebenso die wirt-

schaftliche Entwicklung von Mister Spex bremsen.

Um diesem Risiko entgegenzuwirken, finden Investitionen 

in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Förderung von 

flexiblen Arbeitsmodellen sowie Bonusprogramme und In-

centivierungsmaßnahmen einen Platz im Personal-

management des Konzerns mit dem Ziel die Mitarbeiter*in-

nenzufriedenheit weiter zu erhöhen und Mitarbeiter*innen 

langfristig an das Unternehmen zu binden. Bereits seit 2016 

bildet Mister Spex auch im Bereich Augenoptik in den eige-

nen Werkstätten aus mit dem Ziel, dem allgemeinen Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken. Zugleich wirkt sich die 

Markenpositionierung von Mister Spex und die agile Unter-

nehmenskultur positiv auf die Recruiting-Prozesse aus.

Logistikrisiken
Unsere effizienten und automatisierten Logistikprozesse 

spiegeln sich in einer hohen Kund*innenzufriedenheit wider. 

Dies gelingt uns einerseits durch einen stetig zunehmenden 

Automatisierungsgrad in Verbindung mit hohen Qualitäts-

management Standards. Gleichwohl verfügt Mister Spex 

heute nur über 3 Distributionszentren, von denen lediglich in 

einem die Kapazität zur Brillenfertigung besteht.

Diesem Risiko begegnen wir durch erkennbare Differenzie-

rung im Rahmen der Produktvielfalt, unserem Kund*innen-

service und agilen Marketingstrategien. Zudem ist unsere 

Omnichannel-Strategie vielseitig und bietet unseren Kund*in-

nen Zugang zu unserem Angebot über verschiedene Kanäle. 

So bieten wir unseren Kund*innen alle bekannten Services 

entweder auf der Website, bei unseren Partneroptikern oder 

in unseren eigenen Läden an.

ITRisiken
Für Unternehmen im Onlinehandel gelten prinzipiell die Ver-

fügbarkeit der eingesetzten IT-Systeme sowie die Integrität 

dieser Technologien in die Geschäftsprozesse als maßgeb-

licher Erfolgsfaktor. Störungen oder Ausfälle von Online-

Diensten können neben datenschutzrechtlichen Folgen zu 

Umsatzeinbußen führen. Auch die mit dem wachsenden 

Markt steigende Cyberkriminalität ist ein Risiko. Interne 

Unterbrechungen im IT-Umfeld wie z. B. im Waren- und Logis-

tikbereich können einen maßgeblichen Einfluss auf den Ge-

schäftserfolg von Mister Spex haben und kurzfristig einen 

Umsatzrückgang nach sich ziehen.

Um den Ausfall von IT-Systemen sowie Eingriffe krimineller 

Handlungen in unsere Systeme zu vermeiden, ist ein regel-

mäßiges Monitoring zur Früherkennung und Überwachung 

der relevanten Prozesse entwickelt und implementiert. Regel-

mäßige Updates von Hard- und Software führen nach unserer 

Einschätzung zu Sicherheit und Stabilität unserer Systeme. 

Unsere Maßnahmen und deren Wirksamkeit in Bezug auf die 

Ausfallrisikosteuerung wurden durch Sicherheits- und Stabi-

litätsprüfungen bestätigt.

Marktumfeld
Auch im Jahr 2021 hat sich COVID-19 weiterhin in unserem 

Geschäftsverlauf und insbesondere den damit verbundenen 

Einschränkungen in unseren Ladengeschäften bemerkbar 

gemacht. Neben generell niedrigeren Kund*innenfrequenzen 

in Einkaufsstraßen und -zentren sind auch spezifische Zu-

gangsbeschränkungen und Flächenrestriktionen für gerin-

gere Umsätze ursächlich gewesen. Es ist insbesondere zu 

Beginn des Jahres 2022 aufgrund der Ausbreitung der Omi-

kron-Variante wahrscheinlich, dass Kund*innenfrequenzen 

noch hinter dem Niveau aus den Jahren vor der Pandemie 

zurückbleiben werden. Wir gehen für den weiteren Jahres-

verlauf jedoch von zunehmenden Erleichterungen im Einzel-

handel sowie einem damit verbundenen positiven Einfluss 

auf die Umsatzentwicklung in unseren Stores aus. Gleich-

zeitig ergreifen wir unter anderem gezielte Marketingmaß-

nahmen, um unsere Ladengeschäfte zu stärken. Unser er-

folgreiches Online-Angebot steht unseren Kunden zudem 

weiterhin im gewohnten Umfang und Qualität zur Verfügung 

und kompensiert partiell somit auch etwaige ausbleibende 

Offline-Umsätze. Durch stetige Investition in neue Techno-

logien vereinfachen wir Kund*innen den Online-Kauf von 

Brillen durch maßgeschneiderte digitale Dienstleistungen 

wie die virtuelle Anprobe und den Online-Sehtest. In Zusam-

menarbeit mit Tribe arbeiten wir an einer Technologie zur 

Gesichtserkennung, um passende Empfehlungen für Brillen-

rahmen geben zu können. Im nächsten Schritt werden wir 

auf Basis des 3D-Scans des Gesichts individuelle Brillen-

rahmen aus dem 3D-Drucker anbieten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken beziehen sich grundsätzlich 

auf Änderungen der Absatz- und Beschaffungsbedingungen 

sowie die Entwicklung konkurrierender Anbieter. Das wirt-

schaftliche Umfeld von Mister Spex ist im Allgemeinen von 

einem Wettbewerbsdruck geprägt. Intensiver Preiswettbe-

werb und der Markeintritt neuer Anbieter könnten unsere 

Umsatz- und Marktanteile gefährden sowie die Profitabilität 

von Mister Spex belasten.
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3.4 Rechnungslegungsbezogenes internes 
Kontrollsystem
Als Teil des internen Kontrollsystems hat Mister Spex ein 

System rechnungslegungsbezogener interner Kontrollen 

implementiert, welches zentraler Bestandteil des Rechnungs- 

und Berichtswesens ist. Es umfasst präventive, aufdeckende, 

überwachende und korrigierende Kontrollmaßnahmen be-

züglich der Unternehmensprozesse in den Bereichen Rech-

nungswesen, Controlling und operative Funktionen, die eine 

methodische und einheitliche Vorgehensweise bei der Auf-

stellung des Unternehmensabschlusses gewährleisten.

Diese Prozesse des rechnungslegungsbezogenen Kontroll-

systems, die relevanten Risiken und die Beurteilung der 

 Kontrollmechanismen beinhalten die Identifizierung und De-

finition von Prozessen, die Einführung von Genehmigungs-

ebenen und die Anwendung des Prinzips der Funktionstren-

nung sowie die Identifizierung von Best Practices. Die 

implementierten Kontrollmechanismen wirken sich auf meh-

rere Prozesse aus und überschneiden sich daher häufig. Me-

chanismen umfassen unter anderem die Festlegung von 

Grundsätzen und Verfahren, die Definition von Prozessen und 

 Kontrollen wie Checklisten zum Monatsabschluss und Ab-

weichungsanalysen sowie die Einführung von Genehmigungs-

ebenen und Leitlinien. Im Rechnungslegungsprozess tragen 

verschiedene Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen 

dazu bei, dass der Jahres- und Konzernabschluss regelungs-

konform erstellt wird. Mister Spex hat Teilprozesse des Finanz-

berichterstattung eindeutig definiert und mit klaren Verant-

wortlichkeiten belegt. Dazu zählt ebenso, dass regelmäßig 

Aktualisierungen bei Rechnungslegungsgrundsätzen und 

Gesetzten überprüft und Bilanzierungsrichtlinien entspre-

chend aktualisiert werden sowie eine regelmäßige Schulung 

von eingebundenen Mitarbeitern. Eine angemessene Funk-

tionstrennung und Anwendung des Vier-Augen-Prinzips redu-

ziert zudem das Risiko von dolosen Handlungen.

als weiterer zukünftiger Relevanztreiber des Marktvolumens 

identifiziert wird. Mister Spex profitiert aufgrund seiner Mar-

kenstärke und Ausrichtung überproportional stark von die-

sen Entwicklungen und sieht sich mit der Omnichannel-Stra-

tegie gut positioniert, um weiter starkes Wachstum in 

Deutschland und weiteren europäischen Märkten zu erzielen.

Der Ausbau unserer Omnichannel-Strategie ermöglicht es, 

unsere Kund*innen von der Vision des modernen Brillen-

kaufs auch auf der persönlichen Ebene zu überzeugen. Die 

Begeisterung für unser Geschäftsmodell sowie die Erweite-

rung unseres Kund*innenstamms könnten eine Chance auf 

zukünftiges Wachstum und steigende Erlöse bieten. Dabei 

hilft uns der steigende Bekanntheitsgrad der Marke Mister 

Spex und das gewonnene Vertrauen unserer Kund*innen in 

unser hochwertiges Angebot.

Für Mister Spex stellt die positive Entwicklung im Mobile 

Commerce ebenso eine große Chance dar. Durch die stei-

gende Nutzung von Tablets und Smartphones und dem 

damit einhergehenden Umsatzwachstum durch mobile End-

geräte kann durch gezielte Optimierung und Weiterentwick-

lung unserer Onlineshops das Kauferlebnis weiter verbessert 

und damit der Umsatz gesteigert werden.

Die kontinuierliche Analyse der Kund*innenbedürfnisse nach 

Marken und Produkteigenschaften ermöglichen die gezielte 

Aufstellung unseres Produktportfolios. Neue Marken und 

Produktlinien erlauben es uns zusätzliche Kund*innengrup-

pen anzusprechen sowie die Wiederkaufsrate stetig zu erhö-

hen und damit das Umsatzwachstum positiv zu beeinflussen.

Die stetig wachsenden technologischen Anforderungen an 

Online-Einzelhändler resultieren bei erfolgreicher Umset-

zung in einer hohen Kund*innenzufriedenheit und damit 

einhergehend in einer hochfrequentierten Nutzung unserer 

Plattform. Durch die stetigen Verbesserungen und Anpas-

sungen an die Marktbedürfnisse können die Marktposition 

gestärkt, die Retourenquoten reduziert und die Umsatz-

zahlen gesteigert werden.

Für den unwahrscheinlichen Fall von Betriebsstörungen ha-

ben wir umfangreiche Vorsorgemaßnahmen getroffen, u. a. 

regelmäßige Schulungs- und Qualifikationsmaßnahmen für 

die Mitarbeiter*innen, permanente Überprüfung der Logistik-

prozesse sowie deren zunehmende Automatisierung und die 

Sicherstellung ausreichender Lagerbestände. Gegen unvor-

hersehbare Schadensfälle, die zu einer Betriebsunterbre-

chung führen können, ist Mister Spex in einem sinnvollen 

wirtschaftlichen Umfang versichert.

Währungs und Handelsrisiken
Durch den Ausbau der Geschäftstätigkeiten inner- und 

 außerhalb des Euroraumes können sich durch ändernde 

regulatorische Rahmenbedingungen Risiken ergeben. Po-

tenzielle Zusatzkosten für den Transport und die Einfuhr 

durch Zölle, sowie damit verbundene Währungsrisiken kön-

nen zukünftige Szenarien sein. Da ein Großteil der Umsätze 

des Konzerns innerhalb des Euroraumes generiert wird, ist 

das Währungs- und Handelsrisiko gering. Die Währungsent-

wicklungen innerhalb Europas werden durch die Treasury 

Funktion eng überwacht und mögliche Währungsbestände 

rechtzeitig gewechselt. Dazu bedient sich Mister Spex eta-

blierter Anbieter.

3.3 Übersicht der Chance bei Mister Spex
Mit dem Ziel, den Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern, 

sollen auch Chancen, die sich durch veränderte Marktstruk-

turen als auch Verbesserungen in der internen Wertschöp-

fungskette ergeben können, frühzeitig erkannt und systema-

tisch genutzt werden.

Marktchancen
Laut Euromonitor verfügt der europäische Optikmarkt über 

ein Volumen von EUR 32 Mrd., allein der deutsche Markt 

verfügt über ein Volumen von EUR 6 Mrd. im Jahr 2021. Bei-

de Märkte wachsen aufgrund der zunehmenden Digitalisie-

rung und Alterung der Bevölkerung im Durchschnitt im mitt-

leren einstelligen Prozentbereich. Mister Spex profitiert 

überdies von der zunehmenden Fashion-Orientierung, die 
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Künftige Entwicklung der Mister Spex SE
Aufgrund der Verflechtungen der Mister Spex SE mit den 

Konzerngesellschaften und ihres Gewichts im Konzern wird 

auf die für den Konzern getroffenen Aussagen zur Intensität 

und Richtung der Markt-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung 

verwiesen. Die Aussagen spiegeln im Hinblick auf Trends 

und Intensität der erwarteten Entwicklung der wichtigsten 

Leistungsindikatoren auch die Erwartungen für die Mutter-

gesellschaft wider.

5.  Übernahmerelevante Angaben gemäß 
§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Die Gesellschaft ist verpflichtet, übernahmerechtliche An-

gaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB zu machen. 

Die nachfolgenden Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a 

Abs. 1 HGB sind Bestandteil dieser Erklärung zur Unterneh-

mensführung und des zusammengefassten Lageberichts 

der Gesellschaft:

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Hinsichtlich der Zusammensetzung des gezeichneten Kapi-

tals wird auf den Konzernanhang verwiesen.

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die 
Übertragung von Aktien betreffen
Die Mister Spex SE hielt zum 31. Dezember 2021 (Bilanz-

stichtag) 1.008.000 eigene Aktien, aus denen ihr gemäß 

§ 71b AktG keine Rechte zustehen.

Sämtliche Vorstandsmitglieder der Mister Spex SE haben 

sich in einer Vereinbarung mit den Konsortialbanken, die den 

Börsengang der Gesellschaft begleitet haben, vorbehaltlich 

bestimmter Ausnahmen verpflichtet, bis zum 2. Juli 2022 

weder direkt noch indirekt über verbundene Unternehmen 

ohne die Zustimmung der den Börsengang koordinierenden 

Konsortialbanken Verfügungen über Aktien der Gesellschaft, 

die sie beim Börsengang gehalten haben, vorzunehmen, 

Store-Konzept im Fokus. Dank unseres nahtlosen Omni-

channel-Ansatzes, dem breiten Produktsortiment im Markt 

und einem führenden Preis-Leistungsversprechen wollen 

wir auch im Jahr 2022 weiterhin stärker als der Markt 

 wachsen und unseren Kund*innenstamm kontinuierlich 

 ausbauen.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management ein 

moderat zweistelliges Umsatzwachstum, das leicht über der 

Wachstumsrate von 18% aus dem Vorjahr liegen wird. Die 

Erweiterung des Storenetzwerkes um rund 20 Stores, ein 

leichter Anstieg der Bestellungen, eine leichte Erhöhung des 

durchschnittlichen Bestellwerts sowie ein leichter Anstieg 

der aktiven Kunden sollten zum Umsatzwachstum beitragen. 

Das Management erwartet eine Steigerung des bereinigten 

EBITDA im Vergleich zu EUR 4,1 Mio. im Jahr 2021. Höhere 

Marketingausgaben zur Stärkung der Markenbekanntheit in 

internationalen Märkten und zur Steigerung der Kund*innen-

frequenzen in den Stores sowie unter anderem steigende 

Personalkosten bedingt durch einen höheren Anteil an er-

fahrenem Management unter den Neueinstellungen werden 

zu steigenden operativen Aufwendungen führen. 

Eine genauere Umsatz- und Ergebnisprognose ist aufgrund 

des volatilen Marktumfelds nicht möglich. Der weitere Ver-

lauf der Corona-Pandemie ist schwer abzuschätzen und es 

ist davon auszugehen, dass die Kund*innenfrequenz in den 

Einkaufsstraßen und -zentren weiterhin unter dem Niveau 

vor Ausbruch der Pandemie liegen werden. Zunehmende 

Inflationssorgen und steigende Kosten für Waren des tägli-

chen Bedarfs könnten einen negativen Effekt auf das frei 

verfügbare Einkommen potenzieller Kund*innen haben und 

die Kund*innennachfrage zusätzlich dämpfen. Die Unsicher-

heiten ausgelöst durch den Konflikt in der Ukraine könnten 

diese Entwicklung indirekt durch höhere Beschaffungs kosten 

auf dem internationalen Markt sowie eine zurückhaltende 

Reisetätigkeit von Kund*innen und damit geringerem Kauf-

interesse an Sonnenbrillen weiter verstärken.

4.  Prognosebericht

Erwartete gesamtwirtschaftliche und 
 branchenbezogene Lage
In seiner Publikation vom 26.  Januar  2022 rechnet das 

 Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 4,5 % 

im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wird erwartet, 

dass mit einem Rückgang der Infektionszahlen und einem 

Nachlassen von Lieferengpässen die Weltkonjunktur im Jah-

resverlauf anzieht. Von dem positiven Umfeld der Weltwirt-

schaft, sollte auch der für  Mister Spex umsatzstärkste Markt 

Deutschland profitieren. So geht die Bundesregierung von 

einem Wirtschaftswachstum von 3,6 % im Jahr 2022 aus. 

Dabei sollte sich die konjunkturelle Erholung mit einer Ab-

flachung des Infektionsgeschehens und der damit einher-

gehenden Rücknahme der Einschränkungen im Jahresver-

lauf beschleunigen.

Die positive Prognose für das Wirtschaftswachstum sollte 

sich auch positiv auf den Augenoptikermarkt auswirken. So 

erwartet Statista ein Umsatzwachstum des Augenoptiker-

marktes von rund 7 % in Deutschland für das Jahr 2022 im 

Vergleich zu 2021. Dazu beitragen sollte das weitere Wachs-

tum des Online-Brillenmarktes, aber auch der stationäre 

Einzelhandel sollte mit den Lockerungen der Corona-Schutz-

maßnahmen von einer Belebung der Kundenfrequenzen in 

den Einkaufsstraßen und -zentren profitieren.

Künftige Entwicklung des Konzerns
Wir sind überzeugt, dass unsere führende Position als digi-

taler Omnichannel-Optiker uns weiteres Wachstum ermög-

licht und uns zu einem der führenden Akteure im Gesamt-

markt für Augenoptik werden lässt. Ein wichtiger Faktor für 

den weiteren Ausbau des Omnichannel-Angebots wird die 

Eröffnung weiterer Stores sein, um auch im stationären 

 Handel ein flächendeckendes Netz aufzubauen. Dabei 

 stehen neben unseren heutigen Store-Präsenzmärkten 

auch die Prüfung möglicher weiterer Markteintritte für unser 
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Aufsichtsrat befugt, nach Ausnutzung des in 2021 geneh-

migten Kapitals oder Ablauf der Frist für dessen Ausnutzung 

die Fassung der Satzung anzupassen, um dadurch der 

 Erhöhung des Grundkapitals oder dem Ablauf des Ermäch-

tigungszeitraums Rechnung zu tragen.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben 
oder zurückzukaufen Genehmigtes Kapital 2019 / 1
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

12.  August  2024 einmalig oder mehrmals um bis zu 

EUR 1.198.666,00 durch Ausgabe von bis zu 1.198.666 neuen, 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder 

 Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019 / I). Das 

Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Geneh-

migte Kapital 2019 / I dient der Erfüllung von Erwerbsrechten 

(Optionsrechten), die von der Gesellschaft vor der Umwand-

lung in eine europäische Gesellschaft (SE) an gegenwärtige 

oder frühere Arbeitnehmer und Geschäftsführer der Gesell-

schaft gewährt oder zugesagt worden sind; Aktien aus dem 

Genehmigten Kapital 2019 / I dürfen nur zu diesem Zweck 

ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind zum geringsten 

Ausgabebetrag auszugeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 / I festzulegen.

Der Vorstand hat mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 mit 

der Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15. Dezember 2021 

unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigtes Kapitals 

2019 / I beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zur 

Erfüllung von Optionsrechten gegenwärtiger oder früherer 

Arbeitnehmer und Geschäftsführer der Gesellschaft von 

EUR 34.769.368,00 um bis zu EUR 94.695,00 auf bis zu 

EUR 34.864.063,00 durch Ausgabe von bis zu 94.695 neuen, 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnan-

teilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 gegen Bareinlage 

zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlos-

sen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist um EUR 94.695,00 

auf EUR 34.864.063,00, eingetragen in das Handelsregister 

un mittelbar eine Beteiligung an der Gesellschaft, die 10 % der 

Stimmrechte überschreitet und die den Meldepflichtigen ge-

mäß § 34 WpHG zugerechnet wird.

Nachdem die Gesellschaft die entsprechende Mitteilung von 

Albert Büll, Christa Büll, Sabine Büll-Schroeder und Nathalie 

Büll-Testorp nach § 33 Abs. 1 Satz WpHG erhalten hat und 

vor dem Ende des Berichtszeitraums hat sich die Gesamt-

zahl der Stimmrechte am 10. Dezember 2021 von 34.750.358 

um 19.010 auf 34.769.368 erhöht, so dass die angegebenen 

Kapitalanteile diese Änderungen noch nicht berücksichtigen.

Gesetzliche Vorschriften und Regelungen der 
Satzung über die Ernennung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern und die Änderung der 
Satzung
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt die Mitglieder des 

Vorstands auf der Grundlage der Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 

und Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG sowie § 6 Abs. 3 

und 4 der Satzung für eine Amtszeit von bis zu fünf Jahren. 

Wiederbestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat ist berech-

tigt, die Bestellung eines Vorstandsmitglieds aus wichtigem 

Grund zu widerrufen (siehe Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 SE-Ver-

ordnung, § 84 AktG). Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung besteht 

der Vorstand aus einer oder mehreren Personen und wird die 

Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat  bestimmt.

Satzungsänderungen beschließt die Hauptversammlung 

(§§ 119 Abs. 1 Nr. 6, 179 Abs. 1 S. 1 AktG). Für Satzungs-

änderungen bedarf es, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften oder die Satzung etwas anderes vorschreiben, 

gemäß § 19 Abs. 3 der Satzung einer Mehrheit von zwei 

 Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, bzw., sofern 

mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der 

einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 11 Abs. 5 der Satzung ermäch-

tigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die 

Fassung betreffen. Gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung ist der 

Optionen zur Veräußerung solcher Aktien zu erwerben oder 

Optionen zum Erwerb solcher Aktien zu gewähren. Weiterhin 

haben sich die Vorstandsmitglieder verpflichtet, die Stimm-

rechte aus solchen Aktien nicht zugunsten einer Erhöhung 

des Grundkapitals der Gesellschaft oder zugunsten der Aus-

gabe von Finanzinstrumenten auszuüben, die ein Wand-

lungs- oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft gewäh-

ren. Von diesen Verpflichtungen sind zum Bilanzstichtag 

316.075 von den Vorstandsmitgliedern gehaltene Aktien 

betroffen.

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte 
überschreiten
Die EssilorLuxottica SA, mit Sitz in Charenton-Le-Pont, Frank-

reich hält über die Luxottica Group S.p.A., mit Sitz in Mailand, 

Italien, und die Luxottica Holland B.V., mit Sitz in Heemstede, 

Niederlande, indirekt eine Beteiligung, die 10 % der Stimm-

rechte überschritten hat. Die Luxottica Holland B.V., mit Sitz 

in Heemstede, Niederlande, hält unmittelbar eine Beteiligung, 

die 10 % der Stimmrechte überschreitet und die der Essilor-

Luxottica SA gemäß § 34 WpHG zugerechnet wird.

Nachdem die Gesellschaft die entsprechende Mitteilung der 

EssilorLuxottica SA nach § 33 Abs. 2 WpHG erhalten hat und 

vor dem Ende des Berichtszeitraums hat sich die Gesamtzahl 

der Stimmrechte jeweils am 30. August 2021 von 34.168.034 

um 485.118 auf 34.653.152 sowie um weitere 97.206 auf 

34.750.358 erhöht sowie am 10. Dezember 2021 um 19.010 

auf 34.769.368 erhöht, so dass die angegebenen Kapitalan-

teile diese Änderungen noch nicht berücksichtigen.

Außerdem halten Albert Büll, Christa Büll, Sabine Büll-

Schroeder und Nathalie Büll-Testorp, wohnhaft jeweils in 

Hamburg, Deutschland (zusammen die „Meldepflichtigen“), 

über die gemeinsam beherrschte Verwaltung ACB GmbH, 

die ABACON GmbH & Co. KG und die ABACON Invest GmbH, 

jeweils mit Sitz in Hamburg, Deutschland, zusammen eine 

indirekte Beteiligung an der Gesellschaft, die 10 % der Stimm-

rechte überschreitet. Die ABACON Invest GmbH hält 
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Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrech-

ten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder 

der Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand ist ermächtigt die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Bedingtes Kapital 2021 / II
Das Grundkapital ist um insgesamt bis zu EUR 1.588.920,00 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.588.920 neuen auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2021 / II). Das Bedingte Kapital 2021 / II dient aus-

schließlich der Bedienung von Bezugsrechten, die aufgrund 

Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung 

vom 14. Juni 2021 bis zum 13. Juni 2026 (einschließlich) von 

der Gesellschaft im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen 

an Vorstände und Mitarbeiter*innen der Gesellschaft aus-

gegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen 

Bezugsrechte von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesell-

schaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung 

der Bezugsrechte nicht eigenen Aktien oder einen Baraus-

gleich gewährt. Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem be-

dingten Kapital erfolgt zum geringsten Ausgabebetrag ge-

mäß § 9 Abs. 1 AktG. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von 

 Optionsrechten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; 

abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zu-

lässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass 

die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das 

im Zeitpunkt der Ausübung von Optionsrechten noch kein 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand oder, soweit Mitglieder des Vorstands betroffen 

sind, der Aufsichtsrat der Gesellschaft, ist ermächtigt die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-

talerhöhung festzusetzen.

Genehmigten Kapitals 2021 auszuschließen. Der Vorstand 

ist  weiterhin ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festzulegen.

Bedingtes Kapital 2021 / I
Das Grundkapital ist um insgesamt bis zu EUR 3.177.855,00 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu 3.177.855 neuen auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2021 / I). Das Bedingte Kapital 2021 / I dient der Ge-

währung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuld-

verschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlus-

ses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 

14. Juni 2021 ausgegeben worden sind. Die Ausgabe der 

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächti-

gungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversamm-

lung vom 14. Juni 2021 jeweils festzulegenden Wandlungs  

oder Optionspreises. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie Inhaber bzw. Gläubiger von 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem 

ihr nachgeordneten Konzernunternehmen, aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptver-

sammlung vom 14. Juni 2021 bis zum 13. Juni 2026 aus-

gegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs  oder 

Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfül-

len oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und 

soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- 

oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch 

 Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistun-

gen bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem 

Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für 

alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abwei-

chend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neu-

en Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im 

der Gesellschaft am 7. Februar 2022, durchgeführt. Das 

 Genehmigte Kapital 2019 / I beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch EUR 1.103.971,00.

Genehmigtes Kapital 2020 / I
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

30.  November  2025 einmalig oder mehrmals um bis zu 

EUR 1.189.065,00 durch Ausgabe von bis zu 1.189.065 neuen, 

auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sach-

einlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 / I). Das Be-

zugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Geneh migte 

Kapital 2020 / I dient der Erfüllung von Erwerbsrechten (Op-

tionsrechten), die von der Gesellschaft vor der Umwandlung 

in eine europäische Gesellschaft (SE) an gegenwärtige oder 

frühere Arbeitnehmer und Geschäftsführer der Gesellschaft 

gewährt oder zugesagt worden sind; Aktien aus dem Geneh-

migten Kapital 2020 / I dürfen nur zu diesem Zweck aus-

gegeben werden. Die neuen Aktien sind zum geringsten Aus-

gabebetrag auszugeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 / I festzulegen.

Genehmigtes Kapital 2021 / I
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis 

zum 13. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 

bis zu insgesamt EUR 9.203.647,00 durch Ausgabe von bis 

zu 9.203.647 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktionären ist 

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien kön-

nen dabei auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) 

oder Unternehmen im Sinne von Artikel 5 SE-VO in Verbin-

dung mit § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft 

zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, das 

Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten, in der Ermächti-

gung festgelegten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des 
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weiteren Voraussetzungen  –  berechtigt, diese Verträge 

 außerordentlich bzw. unter Einhaltung bestimmter Fristen 

kurzfristig zu kündigen. Einige dieser Verträge sehen für den 

Fall der Ausübung des Kündigungsrechts durch den Ver-

tragspartner vor, dass alle ausstehenden Summen sofort 

fällig werden bzw. der jeweilige Lieferant berechtigt ist, alle 

ausstehenden Bestellungen von Mister Spex, auch soweit er 

diese bereits akzeptiert hatte, ohne Begründung einer Ersatz-

pflicht zu stornieren. Allerdings haben die vorgenannten Ver-

einbarungen auch ohne den Eintritt eines Kontrollwechsels 

lediglich feste Laufzeiten von 12 bis maximal 18 Monaten; 

einer der Lieferverträge kann von dem Vertragspartner jeder-

zeit mit einer Frist von 3 Monaten beendet werden.

6.  Konzernerklärung zur Unternehmensführung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Mister Spex SE (auch 

die „Gesellschaft“ oder „Mister Spex“) sind bestrebt, die 

 Gesellschaft verantwortungsvoll, transparent und nachhaltig 

zu führen; sie orientieren sich dabei an den Empfehlungen 

und Prinzipien des Deutschen Corporate Governance Kodex 

in der Fassung vom 16. Dezember 2019 (auch „DCGK“)). Dies 

vorausgeschickt geben der Vorstand und der Aufsichtsrat 

der Gesellschaft die nachfolgende Erklärung zur Unterneh-

mensführung gemäß §§ 289f und 315d HGB ab. Darin be-

richten sie – entsprechend Grundsatz 22 des DCGK – zur 

Corporate Governance der Gesellschaft. Die Erklärung zur 

Unternehmensführung ist gemäß §§ 289f und 315d HGB 

(ungeprüfter) Bestandteil des Lageberichts.

6.1 Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Mister Spex SE haben 

zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex gemäß § 161 AktG im Dezember 2021 folgende Er-

klärung abgegeben, die auf der Internetseite der Gesellschaft 

https://www.ir.misterspex.com/websites/misterspex/ 

German/6000/corporategovernance.html veröffentlicht 

wurde und dort dauerhaft abrufbar ist:

Unseren Entsprechenserklärung 
findest Du auf unserer Website

Beschlussvorlage zu Tagespunkt 10 der Hauptversammlung 

der Gesellschaft vom 14. Juni 2021 dargestellt, zu verwen-

den, insbesondere (i) zur Veräußerung gegen Sachleistung 

z. B. zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen, (ii) zur Veräußerung 

gegen Barzahlung, soweit diese zu einem Preis erfolgt, der 

den Börsenwert von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, und der 

rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die so verwen-

deten Aktien entfällt, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 

nicht überschreitet, (iii) zur Erfüllung von Verpflichtungen der 

Gesellschaft aus Wandlungs- und Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten aus oder im Zusammenhang mit von 

der Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder im Mehrheits-

besitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen begebenen 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Genuss-

rechten oder Gewinnschuldverschreibungen, oder (iv) zur 

Gewährung im Rahmen von Beteiligungsprogrammen 

und / oder im Rahmen einer aktienbasierten Vergütung an 

Personen, die am betreffenden Beteiligungsprogramm als 

Vorstand der Gesellschaft, als Mitglied der Geschäftsfüh-

rung einer von ihr abhängigen Gesellschaft oder als Arbeit-

nehmer der Gesellschaft oder einer von ihr abhängigen Ge-

sellschaft teilnehmen oder in dieser Eigenschaft eine 

aktienbasierte Vergütung erhalten. Soweit im Rahmen dieser 

Ermächtigung Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Aktien 

gewährt werden sollen, entscheidet darüber sowie über die 

weiteren Einzelheiten der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter  
der Bedingung eines Kontrollwechsels bei der 
Gesellschaft stehen
Die Gesellschaft hat einige wenige wesentliche Vereinbarun-

gen abgeschlossen, die Regelungen enthalten, die unter der 

Bedingung eines Kontrollwechsels bei der Gesellschaft ste-

hen. Dies betrifft drei Lieferverträge für Brillengläser bzw. 

Kontaktlinsen sowie einen Vertrag über die Nutzung eines 

Datenanalyse-Tools. Für den Fall eines Kontrollwechsels sind 

die jeweiligen Vertragspartner – zum Teil unter bestimmten 

Erwerb eigener Aktien
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 13. Juni 2026 unter Wahrung des Gleich-

behandlungsgrundsatzes (Artikel 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO in 

Verbindung mit § 53a AktG) eigene Aktien der Gesellschaft 

bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-

kapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser 

Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 

anderen eigenen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesell-

schaft bereits erworben hat und noch besitzt oder ihr nach 

Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit den §§ 71a ff. AktG zu-

zurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen 

Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.

Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in 

Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke 

durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunterneh-

men oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder 

der Konzernunternehmen ausgeübt werden. Die Ermächti-

gung darf zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck aus-

geübt werden; nicht jedoch zum Zwecke des Handels in 

eigenen Aktien. Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach 

Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder (ii) mittels eines 

an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung 

an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten.

Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung 

erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichts-

rats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz 

oder teilweise einmalig oder mehrfach einzuziehen. Der Vor-

stand ist weiterhin ermächtigt, die aufgrund der Ermächti-

gung erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des 

 Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auch in anderer Wei-

se als durch einen Verkauf über die Börse oder ein Angebot 

an alle Aktionäre unter vollständigem oder teilweisem 

 Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie in der 
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• G.1,	 Spiegelstrich	 1	 DCGK	 empfiehlt, dass im Vergü-

tungssystem insbesondere festgelegt wird, wie für die 

einzelnen Vorstandsmitglieder die Ziel-Gesamtvergü-

tung bestimmt wird und welche Höhe die Gesamtvergü-

tung nicht übersteigen darf (Maximalvergütung), und G.1, 

Spiegelstrich 3 DCGK empfiehlt, dass im Vergütungssys-

tem insbesondere festgelegt wird, welche finanziellen 

und nichtfinanziellen Leistungskriterien für die Gewäh-

rung variabler Vergütungsbestandteile maßgeblich sind.

In der Zeit seit dem Börsengang der Mister Spex SE 

 sahen die Vergütungspraxis und die Vorstandsdienst-

verträge für die amtierenden Vorstandsmitglieder der 

Mister Spex SE noch keine Maximalvergütung für die 

einzelnen Vorstandsmitglieder im Sinne der Empfehlung 

G.1, Spiegelstrich 1 DCGK und keine nichtfinanziellen 

Leistungskriterien für die Gewährung variabler Vergü-

tungsbestandteile im Sinne der Empfehlung G.1, Spiegel-

strich 3 DCGK vor. Der Aufsichtsrat der Mister Spex SE 

hat entschieden, dass die Praxis der Vorstandsvergü-

tung auf der Grundlage der beim Börsengang geltenden 

Vorstandsdienstverträge übergangsweise bis zum Ab-

lauf des Geschäftsjahres 2021 fortgeführt werden soll, 

um eine unterjährige Anpassung der Vorstandsdienst-

verträge und der Vergütungsstruktur zu vermeiden. Der 

Empfehlung G.1, Spiegelstrich  1 und Spiegelstrich  3 

DCGK wurde in der Vergangenheit damit noch nicht ent-

sprochen.

Der Aufsichtsrat der Mister Spex SE beabsichtigt, ein 

neues System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

einzuführen, das alle in G.1 DCGK empfohlene Elemente 

festlegt und welches durch eine Anpassung der Vor-

standsdienstverträge bereits mit Wirkung vom 1. Janu-

ar  2022 auf die Vergütung der Vorstandsmitglieder 

 Anwendung finden und der ersten ordentlichen Haupt-

versammlung der Gesellschaft als börsennotiertes Un-

ternehmen im Jahr 2022 zur Billigung vorgelegt werden 

soll. Für die Zukunft wird die Mister Spex SE der Emp-

fehlung G.1, Spiegelstrich 1 und Spiegelstrich 3 DCGK 

daher entsprechen.

Zukünftig wird Herr Williams neben seinem Aufsichts-

ratsmandat bei der Mister Spex SE noch Aufsichtsrats-

vorsitzender einer weiteren börsennotierten Gesell-

schaft sein. Für die Zukunft wird die Mister Spex SE der 

Empfehlung C.4 DCGK daher entsprechen.

• F.2	DCGK	  empfiehlt, dass der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht binnen 90  Tagen nach Geschäfts-

jahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzin-

formationen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichts-

zeitraums öffentlich zugänglich sind.

Die nach Empfehlung F.2 DCGK seit dem Börsengang zu 

veröffentlichenden Finanzinformationen wurden nach 

den gesetzlichen bzw. börsenrechtlich festgesetzten 

Fristen veröffentlicht. Die Mister Spex SE ist der Auffas-

sung, dass die Veröffentlichung innerhalb dieser Fristen 

für die Informationsinteressen der Anleger*innen, Gläu-

biger*innen, anderer Stakeholder*innen sowie der Öf-

fentlichkeit ausreichend war. Der Empfehlung F.2 DCGK 

wurde daher in der Vergangenheit nicht entsprochen.

Die Mister Spex SE beabsichtigt, den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht künftig binnen 90  Tagen 

nach Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich zu 

 machen. Ferner ist beabsichtigt, auch die Quartals-

mitteilungen künftig innerhalb von 45 Tagen nach Ende 

des Berichtszeitraums zu veröffentlichen. Der Halb-

jahres finanzbericht der Mister Spex SE wird auch im 

Jahr 2022 voraussichtlich nach den gesetzlichen bzw. 

börsenrechtlichen Fristen veröffentlicht. Dies ist auf die 

innerhalb des Mister Spex-Konzerns noch andauernde 

Aufstellung der internen Rechnungslegungs- und Konso-

lidierungsprozesse zurückzuführen. Sobald diese Pro-

zesse implementiert sind, beabsichtigt die Mister Spex 

SE, auch die Halbjahresfinanzberichte entsprechend der 

Empfehlung des DCGK zu veröffentlichen. Damit wird 

der Empfehlung F.2 DCGK zunächst auch in Zukunft, bis 

zur Implementierung der Rechnungslegungs- und Kon-

solidierungsprozesse, nicht voll entsprochen.

„Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Mister Spex 

SE sämtlichen Empfehlungen der „Regierungskommission 

Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung 

vom 16. Dezember 2019 (DCGK) ab dem 22. Juni 2021 

(Datum des Wertpapierprospekts für das öffentliche Ange-

bot der Aktien der Mister Spex SE für die Zulassung zum 

Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapier-

börse, nachfolgend (Börsengang) mit Ausnahme der nach-

folgend genannten Abweichungen entsprochen hat und 

 ihnen auch künftig entsprechen wird:

• C.4	DCGK		 empfiehlt, dass ein Aufsichtsratsmitglied, das 

keinem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft an-

gehört, insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsrats-

mandate bei konzernexternen börsennotierten Gesell-

schaften oder vergleichbare Funktionen wahrnimmt, 

wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Mister Spex SE, Herr 

Peter Williams, war bis Dezember 2021 neben seinem 

Amt bei der Mister Spex SE noch Aufsichtsratsvorsit-

zender zweier weiterer britischer börsennotierter Ge-

sellschaften. Die Mister Spex SE ist der Auffassung, 

dass die Gesamtzahl der Mandate von Aufsichtsrats-

mitgliedern in konzernexternen börsennotierten Gesell-

schaften und vergleichbaren Funktionen angemessen 

im Einzelfall und nicht nach einer starren Obergrenze zu 

beurteilen ist. Aufgrund seines klaren Bekenntnisses 

zur Mister Spex SE – er war bereits seit 2013 Mitglied 

des Beirats der ehemaligen Mister Spex GmbH  –  und 

seiner umfangreichen Erfahrung von über 30 Jahren in 

konsumnahen Unternehmen in den Bereichen Einzel-

handel, Freizeit, Medien und Konsumgüter, halten wir 

Herrn Williams für eine hervorragende Wahl als unseren 

Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Empfehlung C.4 DCGK 

wurde daher – bei Zusammenrechnung aller Mandate 

von Herrn Williams inkl. der Mister Spex SE – in der Ver-

gangenheit nicht entsprochen.
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Grundlage der beim Börsengang geltenden Vorstands-

dienstverträge bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2021 

übergangsweise fortgeführt werden soll, um eine unter-

jährige Anpassung der Vorstandsdienstverträge und der 

Vergütungsstruktur zu vermeiden, und dass auch die 

Teilnahmemöglichkeit der aktuell amtierenden Vor-

standsmitglieder an dem ESOP aus Bestandsschutz-

gründen weiterhin in 2021 und für eine individuell festge-

legte Übergangszeit auch noch danach gelten soll 

(jedoch ohne neue Optionsgewährungen unter dem 

ESOP). Die unter dem ESOP gewährten Aktienoptionen 

sind insofern langfristig orientiert, als sie rückblickend 

insgesamt betrachtet seit der ursprünglichen Gewäh-

rung über einen mehrjährigen Bemessungszeitraum an-

teilig ausübbar werden und sich in ihrem Wert verändern. 

Allerdings sind sie – abgesehen von der Bindung an die 

Aktienkursentwicklung  –  nicht an langfristige Ziele ge-

knüpft und es beruhen mit Blick auf das zeitanteilige Ves-

ting nicht alle ausübbaren Optionen auf einer mehrjähri-

gen Bemessungsgrundlage. Es wird daher vorsorglich 

erklärt, dass der Empfehlung G.6 DCGK in der Vergan-

genheit nicht voll entsprochen wurde.

Es ist beabsichtigt, dass die Vorstandsdienstverträge im 

Grundsatz mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 eine lang-

fristige variable Vergütungskomponente mit langfristig 

orientierten Zielen auf Basis eines Virtual Stock Option 

Plans (VSOP) vorsehen, die in ihrem Zuteilungsbetrag 

den Zieljahresbonus als kurzfristig variable Komponente 

übersteigt. Der Aufsichtsrat hat jedoch aus Bestands-

schutzgründen entschieden, dass die amtierenden Vor-

standsmitglieder daneben weiterhin an dem ESOP (je-

doch ohne Zuteilung neuer Optionen) nach Maßgabe der 

derzeit geltenden ESOP-Bedingungen teilnehmen kön-

nen, indem die ihnen in der Vergangenheit zugeteilten 

Aktienoptionen unter dem ESOP über den 31. Dezem-

ber 2021 hinaus weiter ausübbar werden und ausgeübt 

werden können. Für jedes der aktuell amtierenden Vor-

standsmitglieder soll daher vorgesehen werden, dass 

sie während ihrer individuell festgelegten und von der 

Für den Vergütungszeitraum 2021 seit dem Börsengang 

hat der Aufsichtsrat zwar bei der Festlegung der Vor-

standsvergütung das Verhältnis der Vorstandsvergü-

tung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der 

Belegschaft insgesamt berücksichtigt, dieses Verhält-

nis dabei jedoch noch nicht in seiner zeitlichen Entwick-

lung berücksichtigt. Dies liegt darin begründet, dass es 

seither noch kein volles abgeschlossenes Geschäfts-

jahr der Mister Spex SE gegeben hat. Es wird daher vor-

sorglich erklärt, dass der Empfehlung G.4 DCGK in der 

Vergangenheit insoweit nicht voll entsprochen wurde, 

als das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergü-

tung des oberen Führungskreises und der Belegschaft 

insgesamt nicht auch in der zeitlichen Entwicklung be-

rücksichtigt wurde. In Zukunft wird die Mister Spex SE 

der Empfehlung G.4 DCGK voll entsprechen.

• G.6	 DCGK	 empfiehlt, dass die variable Vergütung, die 

sich aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele er-

gibt, den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen über-

steigt.

Für den Vergütungszeitraum 2021 seit dem Börsengang 

sah die geltende Vergütungspraxis neben dem Festge-

halt, Nebenleistungen und einer kurzfristigen variablen 

Vergütungskomponente in Form eines Jahresbonus 

(Jahresbonus) eine aktienbasierte Vergütung auf der 

Grundlage eines Employee Stock Option Programms 

(ESOP) vor, welches ein Optionsprogramm aus der Zeit 

der Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH fortsetzt. 

Auf der Grundlage des ESOP werden Optionen, die den 

Vorstandsmitgliedern bereits vor dem Börsengang ge-

währt wurden, anteilig monatlich über vier Jahre aus-

übbar (Vesting). Bei dem Vesting der unter dem ESOP 

gewährten Optionen handelt es sich um ein reines Zeit-

Vesting. Die Werthaltigkeit der Optionen ist daher aus-

schließlich an die Aktienkursentwicklung der Mister Spex 

SE gekoppelt und nicht an weitere, langfristig orientierte 

Ziele gebunden. Der Aufsichtsrat der Mister Spex SE hat 

entschieden, dass die Praxis der Vorstandsvergütung auf 

• G.3	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat zur Beurtei-

lung der Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der 

Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unterneh-

men eine geeignete Vergleichsgruppe anderer Unterneh-

men heranzieht, deren Zusammensetzung er offenlegt.

Für den Vergütungszeitraum 2021 seit dem Börsengang 

hat der Aufsichtsrat die Zusammensetzung der Ver-

gleichsgruppe zur Beurteilung der Üblichkeit der konkre-

ten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder nicht of-

fengelegt. Dies beruht darauf, dass ein Vergütungssystem 

im Sinne von § 87a Abs.1 AktG oder ein Vergütungsbe-

richt als börsennotiertes Unternehmen, in denen die Zu-

sammensetzung der Vergleichsgruppe hätte offenge-

legt werden können, noch nicht veröffentlicht wurden. 

Entsprechend der bisherigen Praxis als nicht börsenno-

tiertes Unternehmen erfolgte auch in sonstigen Publika-

tionen der Mister Spex SE bisher keine Offenlegung der 

Vergleichsgruppe zur Beurteilung der Üblichkeit der kon-

kreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder.

Aufgrund des Wortlauts in G.3 Satz 1, 2. Halbsatz DCGK 

ist der Charakter der Vorgabe der Offenlegung der 

 Zusammensetzung der Vergleichsgruppe als Empfeh-

lung unklar. Es wird vorsorglich erklärt, dass der Emp-

fehlung G.3 Satz 1, 2. Halbsatz DCGK insoweit nicht voll 

entsprochen wurde, als eine Offenlegung der Zusam-

mensetzung der Vergleichsgruppe zur Beurteilung der 

Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der Vor-

standsmitglieder in der Vergangenheit nicht erfolgt ist. 

In Zukunft wird die Mister Spex SE ab der nächsten Ver-

öffentlichung des Vergütungsberichts oder des Vergü-

tungssystems der Empfehlung G.3 voll entsprechen.

• G.4	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat zur Beurtei-

lung der Üblichkeit innerhalb des Unternehmens das 

Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des 

oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt 

und dieses auch in der zeitlichen Entwicklung berück-

sichtigt.
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In der Vergangenheit nahmen die vier derzeitigen Vor-

standsmitglieder auch nach dem Börsengang der Ge-

sellschaft im Einklang mit der bisherigen Vergütungs-

praxis an dem ESOP der Mister Spex SE als variables 

Vergütungselement neben der Möglichkeit zum Erwerb 

eines Jahresbonus teil. Das ESOP ist ausschließlich an 

die Aktienkursentwicklung der Mister Spex SE gekop-

pelt und nicht von Leistungskriterien bzw. Zielen abhän-

gig. Der Aufsichtsrat hat daher in der Vergangenheit für 

Ansprüche aus dem ESOP nicht festgelegt und wird in 

Bezug auf Ansprüche aus dem ESOP auch in der Zu-

kunft nicht festlegen, in welchem Umfang individuelle 

Ziele der einzelnen Vorstandsmitglieder oder gemein-

same Ziele aller Vorstandsmitglieder maßgebend sind. 

Der Aufsichtsrat der Mister Spex SE hat entschieden, 

dass das beim Börsengang bestehende bisherige Sys-

tem der Vorstandsvergütung bis zum Ablauf des Ge-

schäftsjahres 2021 fortgeführt werden soll, um eine 

unterjährige Anpassung der Vorstandsdienstverträge 

und der Vergütungsstruktur zu vermeiden, und dass die 

ESOP-Teilnahmemöglichkeit unter den aktuell gelten-

den ESOP-Bedingungen für die aktuell amtierenden 

Vorstandsmitglieder aus Bestandsschutzgründen für 

einen individuell festgelegten Zeitraum (ohne neue Op-

tionszuteilungen) weiter bestehen soll. Der Empfehlung 

G.7 Satz 2 DCGK wurde insoweit nicht voll entsprochen 

und wird künftig bis einschließlich des Geschäftsjahres 

2024 nicht voll entsprochen, als für Ansprüche aus dem 

ESOP keine Festlegung erfolgt ist und erfolgen wird, in 

welchem Umfang individuelle Ziele der einzelnen Vor-

standsmitglieder oder gemeinsame Ziele aller Vor-

standsmitglieder maßgebend sind.

• G.9	Satz	1	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat nach 

Ablauf des Geschäftsjahres in Abhängigkeit von der 

Zielerreichung die Höhe der individuell für dieses Jahr 

zu gewährenden Vergütungsbestandteile festlegt.

• G.7	Satz	1	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat für 

jedes Vorstandsmitglied für das jeweils bevorstehende 

Geschäftsjahr für alle variablen Vergütungsbestand-

teile die Leistungskriterien festlegt, die sich  –  neben 

operativen – vor allem an strategischen Zielsetzungen 

orientieren.

In der Vergangenheit nahmen die vier derzeitigen Vor-

standsmitglieder auch nach dem Börsengang der Ge-

sellschaft im Einklang mit der bisherigen Vergütungs-

praxis an dem ESOP der Mister Spex SE als variables 

Vergütungselement neben der Möglichkeit zum Erwerb 

eines Jahresbonus teil. Das ESOP ist ausschließlich an 

die Aktienkursentwicklung der Mister Spex SE gekop-

pelt und nicht von Leistungskriterien abhängig. Der Auf-

sichtsrat der Mister Spex SE hat entschieden, dass die 

Praxis der Vorstandsvergütung auf der Grundlage der 

beim Börsengang geltenden Vorstandsdienstverträge 

übergangsweise bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 

2021 fortgeführt werden soll, um eine unterjährige 

 Anpassung der Vorstandsdienstverträge und der Ver-

gütungsstruktur zu vermeiden, und dass die ESOP- 

Teilnahmemöglichkeit unter den aktuell geltenden 

ESOP-Bedingungen für die aktuell amtierenden Vor-

standsmitglieder aus Bestandsschutzgründen für einen 

individuell festgelegten Zeitraum (ohne neue Options-

zuteilungen) weiter bestehen soll. Der Empfehlung G.7 

Satz 1 DCGK wurde insoweit nicht voll entsprochen und 

wird künftig bis einschließlich des Geschäftsjahres 

2024 nicht voll entsprochen, als keine Leistungskrite-

rien für das ESOP als variable Vergütung festgelegt 

 wurden und werden.

• G.7	Satz	2	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat fest-

legt, in welchem Umfang individuelle Ziele der einzelnen 

Vorstandsmitglieder oder Ziele für alle Vorstandsmit-

glieder zusammen maßgebend sind.

verbleibenden Vesting-Dauer unter dem ESOP abhängi-

gen Übergangsphase noch nicht oder nur mit einem 

geringeren Anteil an dem neuen langfristig orientierten 

VSOP teilnehmen. Für zwei Vorstandsmitglieder endet 

die Übergangsphase am 31.  Dezember  2022 mit der 

Konsequenz, dass der jährliche Zuteilungswert aus 

dem neuen langfristig orientierten VSOP für das Ge-

schäftsjahr 2022 auf 50 % reduziert ist. Bei einem ande-

ren Vorstandsmitglied endet die Übergangsphase am 

31.  Dezember  2023 (wobei ein geringer Anteil der en-

denden ESOP-Optionen erst in dem Zeitraum bis 31. De-

zember 2024 ausübbar wird) mit der Konsequenz, dass 

für das Geschäftsjahr 2022 noch keine Teilnahmebe-

rechtigung an dem neuen, langfristig orientierten VSOP 

und für das Geschäftsjahr 2023 eine Teilnahmeberech-

tigung nur mit einem auf 50 % reduzierten jährlichen Zu-

teilungswert bestehen soll. Für das vierte Vorstandsmit-

glied endet die Übergangsphase am 31.  Juli  2024 mit 

der Konsequenz, dass ein Vesting unter dem neuen, 

langfristig orientierten VSOP erst für die Zeit ab dem 

1. August 2023 möglich sein soll, wobei der Zuteilungs-

wert aus dem neuen, langfristig orientierten VSOP für 

das (anteilige) Geschäftsjahr 2023 und das (anteilige) 

Geschäftsjahr 2024 auf 50 % reduziert ist und erst ab 

dem 1. August 2024 eine Teilnahme mit dem (anteiligen) 

regulären vollen Zuteilungswert aus dem VSOP erfolgen 

soll. Dementsprechend wird der Anteil der variablen Ver-

gütung, die sich aus dem Erreichen langfristig orientier-

ter Ziele ergibt, den Anteil der variablen Vergütung aus 

kurzfristig orientierten Zielen während dieser Über-

gangsphase nicht gesichert übersteigen. Es wird daher 

vorsorglich erklärt, dass der Empfehlung G.6 DCGK 

auch künftig bis einschließlich des Geschäftsjahres 

2024 insoweit nicht entsprochen wird, als die Summe 

der Ansprüche aus den ausübbar werdenden Optionen 

aus dem ESOP und dem Jahreszielbonus die Ansprüche 

aus dem Zuteilungswert des VSOP übersteigen können.
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wird, als in einzelnen Jahren bzw. für einzelne der aktu-

ell amtierenden Vorstandsmitglieder die variable Vergü-

tung nicht überwiegend aktienbasiert war oder ist.

• G.10	Satz	 2	DCGK	 empfiehlt, dass das Vorstandsmit-

glied über die langfristig variablen Gewährungsbeträge 

erst nach vier Jahren verfügen kann.

Für den Vergütungszeitraum 2021 seit dem Börsen-

gang hatten die Vorstandsmitglieder Ansprüche auf 

eine (zumindest teilweise) langfristig variable Vergü-

tung basierend auf dem ESOP, welches ein Optionspro-

gramm aus der Zeit der Gesellschaft in der Rechtsform 

der GmbH fortsetzt. Auf der Grundlage des ESOP wer-

den Optionen, die den Vorstandsmitgliedern bereits vor 

dem Börsengang gewährt wurden, in anteiligen monat-

lichen Tranchen ausübbar. Der Aufsichtsrat der Mister 

Spex SE hat entschieden, dass das beim Börsengang 

bestehende System der Vorstandsvergütung bis zum 

Ablauf des Geschäftsjahres 2021 fortgeführt werden 

soll, um eine unterjährige Anpassung der Vorstands-

dienstverträge und der Vergütungsstruktur zu vermei-

den, und dass die ESOP-Teilnahmemöglichkeit unter 

den aktuell geltenden ESOP-Bedingungen für die aktu-

ell amtierenden Vorstandsmitglieder aus Bestands-

schutzgründen für einen individuell festgelegten Zeit-

raum (ohne neue Optionszuteilungen) weiter bestehen 

soll. Die Ausübung der unter dem ESOP gewährten 

 Optionen unterlag seit dem Börsengang bzw. unterliegt 

auch künftig keiner Verfügungssperre von vier Jahren. 

Der Aufsichtsrat plant, mit Wirkung zum 1. Januar 2022 

mit dem neuen VSOP grundsätzlich ein weiteres ak-

tienbasiertes langfristig orientiertes variables Vergü-

tungselement einzuführen, an dem jedoch aufgrund 

der individuellen Übergangsphasen noch nicht alle Vor-

standsmitglieder mit Wirkung zum 1. Januar 2022 bzw. 

noch nicht mit dem vollen Zielbetrag teilnehmen 

 werden, damit in Zusammenschau mit den möglichen 

• G.10	Satz	1	DCGK	 empfiehlt, dass die dem Vorstands-

mitglied gewährten variablen Vergütungsbeträge von 

ihm unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuerbelas-

tung überwiegend in Aktien der Gesellschaft angelegt 

oder entsprechend aktienbasiert gewährt werden.

Für die Zeit nach dem Börsengang im Geschäftsjahr 

2021 erwarben die Vorstandsmitglieder Ansprüche auf 

eine variable Vergütung in Form eines Jahresbonus 

 sowie Ansprüche aus dem ESOP. Bei den Ansprüchen 

aus dem ESOP handelt es sich um eine aktienbasierte 

Vergütung, während der Jahresbonus weder für die Ver-

gangenheit aktienbasiert war noch künftig auf Basis der 

beabsichtigten neuen Vorstandsdienstverträge aktien-

basiert sein wird. Der Aufsichtsrat plant, mit Wirkung 

zum 1. Januar 2022 mit dem neuen VSOP grundsätzlich 

ein weiteres, aktienbasiertes langfristig orientiertes va-

riables Vergütungselement einzuführen. Dieses wird je-

doch aufgrund der individuellen Übergangsphasen noch 

nicht für alle Vorstandsmitglieder mit Wirkung zum 

1.  Januar  2022 bzw. noch nicht mit dem vollen Zutei-

lungswert Anwendung finden, damit in Zusammenschau 

mit den möglichen Ansprüchen aus dem ESOP keine 

überhöhte Vergütung entsteht.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die 

ausübbaren Ansprüche aus dem ESOP für die Vergan-

genheit seit dem Börsengang der Mister Spex SE den 

Jahresbonus nicht überwiegen, mit der Folge, dass der 

überwiegende Teil der variablen Vergütung für ein Ge-

schäftsjahr nicht aktienbasiert wäre. Auch künftig kann 

für die Zeit der individuellen Übergangsphasen der 

 amtierenden Vorstandsmitglieder nicht ausgeschlos-

sen werden, dass die variablen Komponenten nicht 

überwiegend aktienbasiert sind. Es wird daher vorsorg-

lich erklärt, dass der Empfehlung G.10 Satz 1 DCGK in-

soweit nicht voll entsprochen wurde und bis einschließ-

lich des Geschäftsjahres 2023 nicht voll entsprochen 

In der Vergangenheit nahmen die vier derzeitigen Vor-

standsmitglieder auch nach dem Börsengang der Ge-

sellschaft im Einklang mit der bisherigen Vergütungs-

praxis an dem ESOP der Mister Spex SE als variables 

Vergütungselement neben der Möglichkeit zum Erwerb 

eines Jahresbonus teil. Das ESOP ist ausschließlich an 

die Aktienkursentwicklung der Mister Spex SE gekop-

pelt und nicht von Leistungskriterien bzw. einer Zieler-

reichung abhängig. Der Aufsichtsrat der Mister Spex SE 

hat entschieden, dass das beim Börsengang bestehen-

de bisherige System der Vorstandsvergütung bis zum 

Ablauf des Geschäftsjahres 2021 fortgeführt werden 

soll, um eine unterjährige Anpassung der Vorstands-

dienstverträge und der Vergütungsstruktur zu vermei-

den, und dass die ESOP-Teilnahmemöglichkeit unter 

den aktuell geltenden ESOP-Bedingungen für die aktuell 

amtierenden Vorstandsmitglieder aus Bestandsschutz-

gründen für einen individuell festgelegten Zeitraum 

(ohne neue Optionszuteilungen) weiter bestehen soll. 

Da die Erreichung von Zielen für Ansprüche aus dem 

ESOP nicht maßgeblich ist, hat der Aufsichtsrat in der 

Vergangenheit für diesen variablen Vergütungsbe-

standteil keine Zielerreichung festgestellt und Ansprü-

che aus dem ESOP nicht in Abhängigkeit von einer Ziel-

erreichung festgelegt und wird künftig bis einschließlich 

des Geschäftsjahres 2024 für diesen variablen Vergü-

tungsbestandteil auch keine Zielerreichung feststellen 

bzw. Ansprüche aus dem ESOP nicht in Abhängigkeit 

von einer Zielerreichung festlegen. Der Empfehlung G.9 

Satz 1 DCGK wurde insoweit nicht voll entsprochen und 

wird bis einschließlich des Geschäftsjahres 2024 nicht 

voll entsprochen, als Ansprüche aus dem ESOP nicht in 

Abhängigkeit von einer Zielerreichung festgelegt wur-

den und werden.
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Mister Spex SE hat entschieden, dass die beim Börsen-

gang  geltenden Vorstandsdienstverträge bis zum Ab-

lauf des Geschäftsjahres 2021 aus Bestandsschutz-

gründen fortgelten sollen, um eine unterjährige 

Anpassung der  Vorstandsdienstverträge zu vermei-

den. Der Empfehlung G.16 DCGK wurde in der Vergan-

genheit daher nicht voll entsprochen.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, in den neuen Vorstands-

dienstverträgen mit Wirkung ab dem 1.  Januar  2022 

eine Regelung aufzunehmen, wonach der Aufsichtsrat 

über die Anrechnung konzernfremder Aufsichtsrats-

mandate auf die an die Vorstandsmitglieder zu leisten-

de Vergütung im Einzelfall entscheiden kann. Künftig 

wird die Mister Spex SE der Empfehlung G.16 DCGK 

 daher entsprechen.

• G.18	Satz	2	DCGK		 empfiehlt, dass im Falle der Zusage 

einer erfolgsorientierten Vergütung für Aufsichtsrats-

mitglieder, diese auf eine langfristige Entwicklung der 

Gesellschaft ausgerichtet ist.

Einem Aufsichtsratsmitglied wurden für seine Tätigkeit 

im Jahre 2019 als Mitglied des Beirats der Mister Spex 

GmbH Optionen gewährt, die noch im Zeitraum bis 

Ende 2022 anteilig monatlich ausübbar werden und teil-

weise nicht auf einer mehrjährigen Bemessungsgrund-

lage beruhen. Die Gewährung erfolgte zu einer Zeit, als 

das heutige Aufsichtsratsmitglied noch nicht diese Po-

sition innehatte. Daher wird vorsorglich erklärt, dass der 

Empfehlung G.18 Satz 2 DCGK bisher nicht entsprochen 

wurde und in Zukunft teilweise nicht entsprochen wird.

Berlin, Dezember 2021

Mister Spex SE

Der Vorstand  Der Aufsichtsrat

In der Vergangenheit sahen die Dienstverträge der Vor-

standsmitglieder weder eine Einbehaltungs- noch eine 

Rückforderungsmöglichkeit bezogen auf variable Ver-

gütungsbestandteile in begründeten Fällen vor. Der Auf-

sichtsrat der Mister Spex SE hat entschieden, dass die 

beim Börsengang geltenden Vorstandsdienstverträge 

aus Bestandsschutzgründen bis zum Ablauf des Ge-

schäftsjahres 2021 fortgelten sollen, um eine unter-

jährige Anpassung der Vorstandsdienstverträge und 

der  Vergütungsstruktur zu vermeiden. Der Empfehlung 

G.11 Satz 2 DCGK wurde in der Vergangenheit daher 

nicht entsprochen.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, in den neuen Vorstands-

dienstverträgen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 die 

Regelung einer Einbehaltungs- und Rückforderungs-

möglichkeit bezogen auf variable Vergütungsbestand-

teile für bestimmte begründete Fälle vorzusehen. Diese 

soll sich nur auf den Jahresbonus und Ansprüche unter 

dem neuen VSOP beziehen, aus Bestandsschutzgrün-

den nicht jedoch auf die gewährten Optionen aus dem 

bisherigen ESOP. Der Empfehlung G.11 Satz 2 DCGK wird 

künftig insoweit nicht voll entsprochen, als Ansprüche 

aus Optionen unter dem ESOP, die während der individu-

ellen Übergangsphase ausübbar werden, keiner Einbe-

haltungs- oder Rückforderungsmöglichkeit unterliegen.

• G.16	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat bei der Über-

nahme konzernfremder Aufsichtsratsmandate entschei-

det, ob und inwieweit die Vergütung anzurechnen ist.

In der Vergangenheit sahen die Dienstverträge der Vor-

standsmitglieder eine solche Anrechnungsmöglichkeit 

der Vergütung für die Wahrnehmung konzernexterner 

Aufsichtsratsmandate nicht vor. Dabei nahm ein Vor-

standsmitglied während der Zeit nach dem Börsen-

gang der Mister Spex SE im Jahr 2021 ein konzernex-

ternes Aufsichtsratsmandat wahr. Der Aufsichtsrat der 

Ansprüchen aus dem ESOP keine überhöhte Vergütung 

entsteht. Die unter dem VSOP zu gewährenden, virtuel-

len Aktienoptionen unterliegen hingegen einer vierjähri-

gen Wartefrist, vor Ablauf derer diese nicht ausgeübt 

werden können. Der Empfehlung G.10 Satz 2 DCGK 

wurde insoweit in der Vergangenheit nicht voll entspro-

chen und wird bis einschließlich des Geschäftsjahres 

2024 nicht voll entsprochen, als die den aktuell am-

tierenden Vorstandsmitgliedern gewährten Optionen 

unter dem ESOP keiner vierjährigen Verfügungssperre 

unterlagen bzw. unterliegen.

• G.11	Satz	1	DCGK	 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat die 

Möglichkeit hat, außergewöhnlichen Entwicklungen bei 

der Festsetzung der variablen Vergütungsbestandteile 

in angemessenem Rahmen Rechnung zu tragen.

In der Vergangenheit sahen die Dienstverträge der Vor-

standsmitglieder keine Anpassungsmöglichkeit für den 

Fall von außergewöhnlichen Entwicklungen vor. Der 

Aufsichtsrat der Mister Spex SE hat entschieden, dass 

die beim Börsengang geltenden Vorstandsdienstverträ-

ge bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2021 fortgelten 

sollen, um eine unterjährige Anpassung der Vorstands-

dienstverträge und der Vergütungsstruktur zu vermei-

den. Der Empfehlung G.11 Satz 1 DCGK wurde in der 

Vergangenheit daher nicht entsprochen.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, in den neuen Vorstands-

dienstverträgen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 die 

Möglichkeit vorzusehen, außergewöhnlichen Entwick-

lungen Rechnung zu tragen. Für die Zukunft wird die 

Mister Spex SE der Empfehlung G.11 Satz 1 DCGK daher 

entsprechen.

• G.11	Satz	2	DCGK	 empfiehlt, dass in begründeten Fällen 

eine variable Vergütung einbehalten oder zurückgefor-

dert werden kann.
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Seit Juni 2021 wird unser Compliance- und Risikomanage-

mentsystem durch ein Hinweisgebersystem ergänzt, das von 

einem etablierten externen Anbieter in Form eines elektroni-

schen Postfachs zur Verfügung gestellt wird und über einen 

Link auf unserer Internetseite erreichbar ist. Sowohl Mitarbei-

ter*innen als auch Kund*innen und Vertragspartner*innen 

von Mister Spex sowie Dritte können dieses  System nutzen, 

um verdächtige Vorgänge und Compliance-Verstöße an unser 

Compliance-Team zu melden und mit diesem zu kommuni-

zieren. Die Meldung kann auf Wunsch der meldenden Person 

anonym erfolgen.

Der effektive Schutz von Kund*innen- und Mitarbeiter*innen-

daten sind Mister Spex ein wichtiges Anliegen. Ende 2021 

haben wir daher zusätzliche softwaregestützte Prozesse zur 

automatisierten Löschung personenbezogener Daten ein-

geführt und darüber hinaus ein SaaS-basiertes Verzeichnis 

von Verarbeitungstätigkeiten implementiert, dass es den 

verschiedenen Unternehmensbereichen ermöglicht, ihre 

 Verarbeitungstätigkeiten effizient und eigenverantwortlich 

zu erfassen.

Die Gesellschaft hat einen Compliance-Ausschuss gebil-

det. Der Ausschuss kommt vierteljährlich zusammen, um 

 Compliance-Themen zu besprechen und ggf. zu untersu-

chen. Der Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung und 

die Leiterin der Internal Audit-Funktion berichten dem Vor-

stand und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft regelmäßig zu 

Compliance-Themen. Die Internal Audit-Funktion wurde im 

Zuge des Börsengangs der Gesellschaft neu geschaffen.

 (unternehmensinternen) Strukturen und Abläufen oder in 

bestimmten Märken, in denen Mister Spex tätig ist, ergeben 

können. Einzelheiten zum Risikomanagementsystem sind 

im Risiko- und Chancenbericht erläutert.

ComplianceManagement
Im Rahmen des Compliance-Managements haben wir inter-

ne Richtlinien (z. B. unsere Anti-Korruptions-Richtlinie) im-

plementiert, die für alle Mitarbeiter*innen verpflichtende 

Compliance-Vorgaben der Gesellschaft festlegen. Diese 

Regelungen verbieten sämtlichen Mitarbeiter*innen das 

 Anbieten, Annehmen oder Gewähren von Vorteilen, sei es in 

Form von Geld, unangemessenen Geschenken, Spenden 

oder anderen Anreizen, zur Erlangung eines unethischen, 

wirtschaftlichen, vertraglichen oder persönlichen Vorteils 

und enthalten Leitlinien für die Erkennung und den Umgang 

mit potenziell Compliance-widrigen Situationen. Weiterhin 

umfasst unser Compliance-Management Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und unterneh-

mensinterner Anforderungen, unter anderem in Gestalt regel-

mäßiger Schulungen unserer Mitarbeiter*innen sowie der 

Implementierung unseres Hinweisgebersystems.

Die Mitarbeiter*innen von Mister Spex werden bereits im 

Rahmen ihres jeweiligen Onboarding-Prozesses über rele-

vante Compliance-Richtlinien und Vorgaben der Gesellschaft 

informiert. Zudem arbeiten wir mit einem externen Anbieter 

von Mitarbeiter*innenschulungen zusammen. Die Schulun-

gen werden in der Regel zweimal im Jahr in Form von ver-

pflichtenden E-Learnings zu Themen wie Grundlagen der 

Compliance, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

und Anti-Diskriminierung, Korruptionsprävention, Daten-

schutz sowie Informationssicherheit durchgeführt. Für Mit-

arbeiter*innen in bestimmten Unternehmensbereichen 

werden zusätzliche Schulungen zu kartellrechtlichen Vor-

schriften und Geldwäscheprävention erstellt.

6.2 Vergütungsbericht
Es ist geplant, der ordentlichen Hauptversammlung am 

30. Juni 2022, die die erste Hauptversammlung seit der Bör-

sennotierung der Gesellschaft darstellt, ein Vergütungssys-

tem zur Genehmigung vorzuschlagen, das den Anforderungen 

nach § 87a AktG entspricht und auf den Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex basiert. Das gelten-

de Vergütungssystem gemäß § 87a Absatz 1 und 2 Satz 1 

AktG und der letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 Ab-

satz 3 AktG werden auf folgender Internetseite der Gesell-

schaft öffentlich zugänglich sein: https://ir.misterspex.com/

websites/misterspex/German/1/investorrelations.html

Der Vergütungsbericht über das letzte Geschäftsjahr und 

der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG wird 

auf folgender Internetseite der Gesellschaft öffentlich zu-

gänglich sein: https://ir.misterspex.com/websites/mister

spex/German/4000/berichte-praesentationen.html#annual

6.3 Corporate Governance
Die Corporate Governance der Gesellschaft wird in erster 

Linie durch die gesetzlichen Vorgaben, die Empfehlungen 

des DCGK sowie durch unsere internen Unternehmensricht-

linien bestimmt. Gute Corporate Governance im Sinne einer 

auf langfristigen, nachhaltigen Unternehmenserfolg ausge-

legten Unternehmensführung sind Vorstand und Aufsichts-

rat der Gesellschaft ein wesentliches Anliegen.

Risikomanagementsystem
Die Gesellschaft hat ein konzernweites Risikomanagement-

system eingerichtet, das die Erfassung, Bewertung, Doku-

mentation und Berichterstattung sämtlicher Risiken (finan-

zieller, operativer, strategischer und rechtlicher Natur) 

innerhalb der Mister Spex Gruppe regelt. Das System ba-

siert zum einen auf rechtlichen Anforderungen und zum 

anderen auf einer Analyse potenzieller Risiken, die sich aus 
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Risikolage, das Risikomanagement und Compliance- 

Themen. Bei wichtigen Anlässen und bei geschäftlichen 

Angelegenheiten, die für die Beurteilung der Lage und Ent-

wicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von er-

heblichem Einfluss sein können, informiert der Vorstand den 

Aufsichtsrat bzw. den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unver-

züglich. Außerdem unterrichtet der Vorstand den Aufsichts-

rat umfassend und holt sich entsprechende Zustimmungen 

für bestimmte Geschäfte von grundlegender Bedeutung ein, 

für die die Satzung oder die Geschäftsordnung des Vor-

stands einen Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Auf-

sichtsrats oder einen seiner Ausschüsse vorsehen.

Die Mitglieder des Vorstands unterliegen während ihrer 

 Zugehörigkeit zum Vorstand einem weitreichenden Wett-

bewerbs- und Nebentätigkeitsverbot. Über Ausnahmen hier-

von entscheidet der Aufsichtsrat. Jedes Vorstandsmitglied 

ist verpflichtet, alle anderen Vorstandsmitglieder über Inter-

essenskonflikte unverzüglich zu informieren und sie gegen-

über dem Aufsichtsrat offenzulegen. Für die Mitglieder des 

Vorstands wurde eine D&O-Gruppenversicherung abge-

schlossen. Die D&O Gruppenversicherung enthält gemäß 

§ 93 Abs. 2 Satz 3 AktG für den Vorstand einen Selbstbehalt 

von 10 %.

Zusammensetzung des Vorstands
Der Vorstand besteht nach den Vorgaben der Satzung aus 

einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt 

die Zahl der Vorstandsmitglieder und bestellt diese für einen 

Zeitraum von höchstens fünf Jahren. Der Aufsichtsrat kann 

eine*n oder mehrere Vorsitzende des Vorstands sowie eine*n 

stellvertretende*n Vorsitzende*n ernennen. Der Vorstand 

 besteht aus Dirk Graber (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Mirko 

Caspar (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Sebastian Dehnen 

und Maren Kroll.

 

Unbeschadet dieser Geschäftsverteilung tragen die Mitglie-

der des Vorstands gemeinsam die Verantwortung für die 

ge samte Geschäftsführung. Sie unterrichten sich gegensei-

tig über wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Ge-

schäftsbereichen. Ausschüsse hat der Vorstand nicht ein-

gerichtet. Der Gesamtvorstand entscheidet gemeinsam in 

allen Angelegenheiten, in denen das Gesetz, die Satzung 

oder die Geschäftsordnung des Vorstands eine Entschei-

dung durch den Vorstand vorsehen, insbesondere über die 

Strategie des Unternehmens und wesentliche Fragen der 

Geschäftspolitik.

Nach den Vorgaben der Geschäftsordnung des Vorstands 

sollen Vorstandssitzungen regelmäßig stattfinden. Sie müs-

sen stattfinden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. 

Der Vorstand hält mit dem Aufsichtsrat und insbesondere 

mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßigen Kontakt. 

Er unterrichtet diesen über den Gang der Geschäfte und die 

Lage der Gesellschaft sowie ihrer Konzernunternehmen und 

berät mit ihm die Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, 

Name Geschäftsbereich

Dirk Graber Operations, IT, Data und  
Corporate Development

Dr. Mirko Caspar Marketing, Product Management, 
Category Management, Retail und 
International Business

Dr. Sebastian 
Dehnen

Finanzen, Recht, Interne Revision 
und Investor Relations

Maren Kroll Human Resources, 
Public  Relations und ESG

6.4 Arbeitsweise und Zusammensetzung des 
Vorstands, des Aufsichtsrats und der Ausschüsse
Die Mister Spex SE verfügt als europäische Aktiengesell-

schaft über eine duale Führungs- und Kontrollstruktur. Der 

Vorstand trägt die Verantwortung für die Steuerung der 

 Mister Spex SE wie auch für die Umsetzung der Strategie. 

Dessen Geschäftsführung wird wiederum vom Aufsichtsrat 

überwacht, der dem Vorstand auch beratend zur Seite steht.

Arbeitsweise des Vorstands
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwor-

tung im Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger 

Wertschöpfung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-

gen, der Satzung der Gesellschaft und der Geschäftsordnung 

des Vorstands. Der Vorstand entwickelt die strategische Aus-

richtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 

ab und sorgt für ihre Umsetzung. Zudem sorgt der Vorstand 

für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 

unternehmensinternen Richtlinien und wirkt auf deren kon-

zernweite Beachtung hin (Compliance). Der Vorstand stellt 

ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling 

im Unternehmen sicher. Über alle für das Unternehmen rele-

vanten Fragen der Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, 

Risikolage, Risikomanagement und der Compliance infor-

miert der Vorstand den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend. 

Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten der Vorstands-

mitglieder sind im Einzelnen durch die Geschäftsordnung 

des Vorstands geregelt. Jedes Vorstandsmitglied führt den 

ihm zugewiesenen Geschäftsbereich im Rahmen der Vor-

standsbeschlüsse in eigener Verantwortung. Die Geschäfts-

verteilung ist wie folgt geregelt:
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Beurteilung der fachlichen Eignung unerheblich ist, hat der 

Aufsichtsrat eine Altersgrenze von 65 Jahren für Vorstands-

mitglieder der Gesellschaft festgesetzt.

Zudem berücksichtigt der Aufsichtsrat bei der Auswahl der 

Vorstandsmitglieder insbesondere die folgenden Kriterien:

• Der Vorstand als Ganzes sollte über das Wissen, die 

 Fähigkeiten und die berufliche Erfahrung verfügen, der 

es für die erfolgreiche Wahrnehmung seiner Aufgaben 

bedarf.

• Der Vorstand als Ganzes sollte über fundierte Kenntnis-

se in allen relevanten Bereichen des Geschäftsmodells 

verfügen.

• Der Vorstand als Ganzes sollte über angemessene 

 Führungserfahrung verfügen.

• Der Vorstand als Ganzes sollte nach Möglichkeit über 

langjährige Erfahrung in den Bereichen Strategie, Finan-

zen und Personalführung verfügen.

• Der Vorstand als Ganzes sollte nach Möglichkeit eine 

Vielfalt an Hintergründen in Bezug auf Ausbildung, 

 berufliche Tätigkeiten und internationale Erfahrungen 

abbilden.

• Der Vorstand als Ganzes sollte nach Möglichkeit über 

langjährige Erfahrung in den Bereichen E-Commerce 

und (Online-)Einzelhandel verfügen.

Der Aufsichtsrat arbeitet mit dem Vorstand zusammen, um 

eine langfristige Nachfolgeplanung für die Besetzung des 

 Vorstands sicherzustellen. Insbesondere tauschen sich 

 Aufsichtsrat und Vorstand regelmäßig aus, um geeignete 

Kandidat*innen aus dem Senior Management des Unterneh-

mens für die Besetzung künftig freiwerdender Positionen im 

Vorstand zu identifizieren. Zum Prozess der Nachfolgepla-

nung gehört auch der regelmäßige Bericht des Vorstands über 

den Anteil und die Entwicklung der weiblichen Führungs kräfte, 

insbesondere auf der ersten und zweiten Führungsebene 

unterhalb des Vorstands.

Hintergrunds) ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht oder bei-

spielsweise ihre ethnische Herkunft auswählen. Vielfalt im 

Vorstand bedeutet für den Aufsichtsrat daher in erster Linie 

die Vereinigung verschiedener beruflicher Fähigkeiten, 

Kenntnisse und internationaler Erfahrungen. Zudem hat der 

Aufsichtsrat eine Zielgröße in Höhe von 25 % hinsichtlich des 

Frauenanteils im Vorstand gemäß § 111 Abs. 5 AktG fest-

gelegt. Obwohl das Alter einer Person grundsätzlich für die 

Die Vorstandsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2021 die 

folgenden Mandate in Aufsichtsräten oder vergleichbaren 

in- und ausländischen Kontrollgremien von anderen Wirt-

schaftsunternehmen wahrgenommen:

Der Aufsichtsrat achtet bei Veränderungen im Vorstand auf 

Diversität, da Vielfalt in Führungsgremien zum Erfolg des 

Unternehmens beitragen kann. Gleichwohl wird der Auf-

sichtsrat Vorstandsmitglieder auch weiterhin in erster Linie 

nach ihrer fachlichen und internationalen Erfahrung sowie 

nach ihrer persönlichen Eignung (einschließlich hinsichtlich 

ihrer Integrität, ihrer Führungskraftqualitäten und ihrer 

 Lebenserfahrung sowie ihres sozialen und akademischen 

Vorstandsmitglied

Mitglied-
schaften in 
Aufsichtsräten 
(konzernextern)

Mitglied-
schaften in 
Aufsichtsräten 
(konzernintern)

Mitgliedschaften in 
vergleichbaren in- oder aus-
ländischen Kontrollgremien 
(konzernextern)

Mitgliedschaften in 
vergleichbaren in- oder aus-
ländischen Kontrollgremien 
(konzernintern)

Dirk Graber 
Co-Vorstandsvorsitzender – –

Walbusch Walter Busch 
GmbH & Co. KG (Mitglied 
des Beirats)

Splash BidCo GmbH 
(Mitglied des Beirats seit 
Dezember 2021)

minubo, Inc. (Mitglied des 
Board of Directors)

Graber Investment Limited 
(Director)

Nordic Eyewear Holdings 
AB (Mitglied des Board of 
Directors, Vorsitzender)

Nordic Eyewear AB 
 (Mitglied des Board of 
Directors, Vorsitzender)

Lensit.no AS (Mitglied des 
Board of Directors, 
Vorsitzender)

Mister Spex France SAS 
(Président)

Dr. Mirko Caspar 
Co-Vorstandsvorsitzender

Bastei Lübbe 
AG (Mitglied 
des Aufsichts-
rats, stellver-
tretender 
Vorsitzender) –

Gitti GmbH (Mitglied des 
Beirats

Nordic Eyewear Holdings 
AB (Mitglied des Board of 
Directors)

Nordic Eyewear AB 
 (Mitglied des Board of 
Directors)

Lensit.no AS (Mitglied des 
Board of Directors)

Dr. Sebastian Dehnen (CFO) – – – –

Maren Kroll (CHRO) – – – –
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und kompetent überwacht, beaufsichtigt und beraten wird. 

Demnach müssen Aufsichtsratsmitglieder insgesamt über 

die zur erfolgreichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforder-

lichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen 

verfügen. Darüber hinaus sollen mindestens zwei Aufsichts-

ratsmitglieder angemessene internationale Erfahrung be-

sitzen und mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder sollen 

keine Organfunktion, Beratungs- oder Vertretungspflichten 

gegenüber wesentlichen Kreditgebern oder anderen Ge-

schäftspartnern der Gesellschaft innehaben. Gemäß § 100 

Abs. 5 AktG in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung des 

Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) 

muss mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sach-

verstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und muss 

 mindestens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats über 

Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen; 

die Mitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, 

in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Jedes Auf-

sichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahr-

nehmung des Amtes genügend Zeit zur Verfügung steht.

Bei der Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder soll zudem auf 

Vielfalt geachtet werden. Der Aufsichtsrat betrachtet die 

 Vielfalt seiner Mitglieder hinsichtlich Alter und Geschlecht 

als wichtige Voraussetzung für die effektive Zusammenar-

beit. Insbesondere soll eine angemessene Anzahl an Frauen 

für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat berücksichtigt werden; 

der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße hinsichtlich des Frauen-

anteils im Aufsichtsrat in Höhe von 2 / 7 (28,57 %) festgelegt.

Nach der Empfehlung des DCGK soll eine nach Einschätzung 

des Aufsichtsrats angemessene Anzahl seiner Mitglieder un-

abhängig sein. Dabei soll die Eigentümerstruktur berücksich-

tigt werden. Der Empfehlung des DCGK folgend sollen zudem 

mindestens vier Mitglieder des Aufsichtsrats von der Gesell-

schaft und dem Vorstand unabhängig sein. Ein Aufsichtsrats-

mitglied, das keinem Vorstand einer börsennotierten Gesell-

schaft angehört, soll in der Regel nicht mehr als fünf 

Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen börsen notierten 

Gegenstand der Selbstbeurteilung sind neben vom Auf-

sichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesonde-

re die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat und den Ausschüs-

sen sowie die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende 

Informationsversorgung des Aufsichtsrats. Die Mitglieder 

des Aufsichtsrats beantworten dafür am Ende jedes Jahres 

einen umfangreichen Fragebogen, dessen Ergebnisse im 

ersten Meeting des Folgejahres besprochen werden. Die 

Selbstbeurteilung hat zum Ende des Berichtszeitraums statt-

gefunden. Der Aufsichtsrat setzt förderliche Empfehlungen 

und Vorschläge seiner Mitglieder um.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind dem Unternehmens-

interesse verpflichtet und haben Interessenkonflikte, ins-

besondere solche, die aufgrund einer Beratung oder 

 Organfunktion bei Kund*innen, Lieferanten, Kreditgebern, 

Kreditnehmern oder sonstigen Dritten entstehen können, 

dem Aufsichtsrat offen zu legen. Bei wesentlichen und nicht 

nur vorübergehenden Interessenkonflikten in der Person 

eines Aufsichtsratsmitglieds soll das betreffende Aufsichts-

ratsmitglied sein Amt niederlegen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Nach den Vorgaben der Satzung besteht der Aufsichtsrat seit 

Juni 2021 aus sieben Mitgliedern. Im Zusammenhang mit 

dem Formwechsel in eine Europäische Gesellschaft (SE) und 

in Vorbereitung des Börsengangs wurde der Aufsichtsrat der 

Gesellschaft neu konstituiert und zusammengesetzt sowie 

von acht auf sieben Mitglieder reduziert. Der Aufsichtsrat 

unterliegt keiner Arbeitnehmermitbestimmung und besteht 

demzufolge ausschließlich aus Anteilseignervertreter*innen. 

Die Vertreter*innen der Anteilseigner*innen im Aufsichtsrat 

werden ohne Bindung an Wahlvorschläge von der Haupt-

versammlung gewählt. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner 

Mitte eine*n Vorsitzende*n und eine*n Stellvertreter*in.

Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat sich der 

Aufsichtsrat Ziele gesetzt und ein Kompetenzprofil festge-

legt, welches sicherstellt, dass der Vorstand angemessen 

Im Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat Maren Kroll 

(CHRO) und Dr. Sebastian Dehnen (CFO) zu Mitgliedern des 

Vorstands bestellt und damit den Vorstand im Einklang mit 

den Leitlinien in Bezug auf Vielfalt und Kompetenz besetzt.

Arbeitsweise des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der 

Leitung des Unternehmens regelmäßig. Er ist – wie unter 

dem Absatz „Arbeitsweise des Vorstands“ dargestellt – in 

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Un-

ternehmen eingebunden und arbeitet vertrauensvoll und eng 

mit den übrigen Organen der Gesellschaft, insbesondere 

dem Vorstand, zusammen. Der Aufsichtsrat bestellt und ent-

lässt die Mitglieder des Vorstands und sorgt gemeinsam mit 

dem Vorstand für eine angemessene Nachfolgeplanung. Er 

ist der Aufrechterhaltung hoher Governance-Standards in 

allen Bereichen der Geschäftstätigkeit der Mister Spex- 

Gruppe verpflichtet.

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats richten sich im 

Einzelnen nach den gesetzlichen Bestimmungen, der 

 Satzung und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Die 

Arbeit des Aufsichtsrats findet sowohl im Plenum als auch 

in Ausschüssen statt, deren jeweilige Vorsitzende dem Auf-

sichtsratsplenum regelmäßig über die Ausschusstätigkeit 

berichten. Im Berichtszeitraum hat das Aufsichtsratsplenum 

neunmal getagt. Beschlüsse des Aufsichtsrats können auch 

außerhalb von Sitzungen, insbesondere im Umlaufverfahren, 

gefasst werden. Dies war im Berichtszeitraum bei neun 

 Beschlüssen der Fall.

Der Aufsichtsrat hat drei ständige Ausschüsse eingerichtet: 

den Prüfungsausschuss, den Nominierungs- und Vergü-

tungsausschuss sowie seit Juni 2021 den Strategie- und 

ESG-Ausschuss. Bis Juni 2021 bestand zudem ein IPO- 

Ausschuss. 

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner 

Tätigkeit und seiner Ausschüsse (Selbstbeurteilung). 
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wurde dem Aufsichtsrat und dem Prüfungsausschuss wei-

tere Expertise auf den Gebieten der Rechnungslegung und 

Abschlussprüfung zugefügt. Zudem hat der Aufsichtsrat mit 

Nicole Srock.Stanley eine ausgewiesene Marketing- und 

Nachhaltigkeitsexpertin hinzugewonnen, um das weitere 

Wachstum und die Internationalisierung des Geschäftsmo-

dells im Einklang mit den ESG-Zielen des Unternehmens zu 

unterstützen. Mit Peter Williams, Stuart Paterson sowie den 

Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen, 

wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt. Ein Aufsichts-

ratsmitglied, das außerdem dem Vorstand einer börsenno-

tierten Gesellschaft angehört, soll neben dem Aufsichtsrats-

mandat in der Gesellschaft außerhalb des Konzerns der 

Vorstandstätigkeit in der Regel nicht mehr als ein weiteres 

Aufsichtsratsmandat in börsennotierten Gesellschaften oder 

in Aufsichtsgremien von Gesellschaften, die vergleichbare 

Anforderungen stellen, wahrnehmen und weder bei der Ge-

sellschaft noch bei einer anderen börsennotierten Gesell-

schaft außerhalb des Konzerns der Vorstandstätigkeit den 

Aufsichtsratsvorsitz wahrnehmen. Vorstandsmitglieder der 

Gesellschaft dürfen in der Regel vor Ablauf von zwei Jahren 

nach dem Ende ihrer Bestellung als Vorstandsmitglied nicht 

Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft werden. Dem Auf-

sichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft zur gleichen Zeit angehören. Zur 

Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats sollen gemäß der Ent-

scheidung des Aufsichtsrats in der Regel nur Kandidat*innen 

vorgeschlagen werden, die zum Zeitpunkt ihrer Wahl nicht 

älter als 70 Jahre sind und regelmäßig noch nicht 12 Jahre 

oder länger Mitglieder des Aufsichtsrats waren.

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss des Auf-

sichtsrats, der der Hauptversammlung geeignete Kan-

didat*innen für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder vor-

schlägt, berücksichtigt die vorgenannten Vorgaben und 

Ziele bei seinen Vorschlägen.

Der Aufsichtsrat erfüllt die gesetzten Ziele zur Zusammen-

setzung und füllt das Kompetenzprofil aus. Im Geschäftsjahr 

2021 hat der Aufsichtsrat seine Internationalität und Ge-

schlechtervielfalt erweitert und so sein Diversitäts konzept 

umgesetzt. Insbesondere wurden im Rahmen der Neubeset-

zung des Aufsichtsrats anlässlich des Formwechsels in eine 

Europäische Gesellschaft (SE) und des Börsengangs der 

Gesellschaft mit Nicola Brandolese und Pietro Luigi Longo 

internationale Fachexperten aus der Optikbranche in den Auf-

sichtsrat gewählt. Mit der Bestellung von Birgit Kretschmer 

im Geschäftsjahr 2021 hinzugetretenen Nicola Brandolese 

und Pietro Luigi Longo verfügt der Aufsichtsrat nunmehr 

über eine Mehrheit internationaler Mitglieder. Der Frauen-

anteil im Aufsichtsrat lag infolge der Neuzusammensetzung 

zum 31. Dezember 2021 bei gut 28,57 % und das Altersspek-

trum reichte von 45 bis 68 Jahren.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft war im Berichtszeitraum 

wie folgt besetzt:

Aufsichtsratsmitglied Bestellt seit Bestellt bis Beruf
Unab-
hängigkeit

Peter Williams (Vorsitzender) 11. Dezember 2020 ¹¹ 2024 Aufsichtsrat ja

Nicola Brandolese (seit 1. Juli 2021 
stellvertretender Vorsitzender)

15. Juni 2021 2024 Geschäftsführer der Doctolib SRL ja

Tobias Krauss 11 December 2020 ¹¹ 2026 Geschäftsführer der Albert Büll 
Beteiligungsgesellschaft mbH

ja

Birgit Kretschmer 15. Juni 2021 2024 CFO bei C&A Europe ja

Pietro Luigi Longo 20. Mai 2021 2022 Head of M&A und Co-Chief  
Integration Officer der EssilorLu-
xottica SA

nein

Stuart Paterson (stellvertretender 
Vorsitzender bis 11. Juni 2021)

11. Dezember 2020 ¹¹ 2022 Partner der Scottish Equity 
 Partners LLP

Ja

Nicole Srock Stanley 1. Juli 2021 2024 Geschäftsführerin der dan 
 pearlman Markenarchitektur 
Gesellschaft von Architekten  
und Innenarchitekten mbH

nein

Jochen Klüppel  
(stellvertretender Vorsitzender von 
11. Juni 2021 bis 30. Juni 2021)

11. Dezember 2020 ¹¹ 30. Juni 2021 Partner bei Grazia Equity GmbH Ja

Oliver Beste 11. Dezember 2020 ¹¹ 15. Juni 2021 Vorsitzender bei  
Beste Beteiligungen GmbH

Ja

Mike Ebeling 11. Dezember 2020 ¹¹ 15. Juni 2021 Geschäftsführer bei  
Goldman Sachs Private Equity

Ja

Nenad Marovac 11. Dezember 2020 ¹¹ 15. Juni 2021 ¹¹ Partner bei DN Capital LLP ja

Fred Piet 11. Dezember 2020 ¹¹ 20. Mai 2021 ¹¹ Partner bei Fipaco Corporate 
Consultancy BV

ja

11  Vor dem Wechsel der Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (SE) bezieht sich die Mitgliedschaft auf den Aufsichtsrat der 
Mister Spex AG.
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Unter Berücksichtigung dieser Kriterien sowie unter Berück-

sichtigung der beruflichen Positionen von Pietro Luigi Longo 

und Nicole Srock.Stanley als Head of M&A und Co-Chief 

Integration Officer der EssilorLuxottica SA bzw. als Ge-

schäftsführerin und Mitgesellschafterin der dan pearlman 

Markenarchitektur Gesellschaft von Architekten und Innen-

architekten mbH werden Herr Longo und Frau Srock.Stanley 

vorsorglich nicht als von der Gesellschaft unabhängig an-

gesehen. Bei der EssilorLuxottica S.A. handelt es sich um 

einen wesentlichen Lieferanten der Gesellschaft. Mit der dan 

pearlman Markenarchitektur Gesellschaft von Architekten 

und Innenarchitekten mbH hat die Gesellschaft Verträge in 

Bezug auf Design- und Markenkonzepte insbesondere hin-

sichtlich der innenarchitektonischen Gestaltung des neuen 

Verwaltungsgebäudes der Gesellschaft abgeschlossen.

Die Aufsichtsratsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2021 und 

während ihrer jeweiligen Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied 

der Mister Spex SE zusätzlich folgende Mandate in Aufsichts-

räten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-

mien von Unternehmen außerhalb der Mister Spex-Gruppe 

wahrgenommen: 

Nach der Empfehlung C.7 DCGK ist ein Aufsichtsratsmitglied 

unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand, wenn 

es in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu 

der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen we-

sentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt 

begründen kann. Dabei sollen die Anteilseignervertreter*in-

nen im Aufsichtsrat insbesondere berücksichtigen, ob das 

Aufsichtsratsmitglied selbst oder ein*e nahe*r Familienan-

gehörige*r des Aufsichtsratsmitglieds:

• in den zwei Jahren vor der Ernennung Mitglied des Vor-

stands der Gesellschaft war,

• aktuell oder in dem Jahr bis zu seiner Ernennung direkt 

oder als Gesellschafter*in oder in verantwortlicher 

Funktion eines konzernfremden Unternehmens eine 

wesentliche geschäftliche Beziehung mit der Gesell-

schaft oder einem von dieser abhängigen Unternehmen 

unterhält oder unterhalten hat (z. B. als Kund*in, Liefe-

rant, Kreditgeber*in oder Berater*in),

• ein*e nahe*r Familienangehöriger eines Vorstandsmit-

glieds ist oder

• dem Aufsichtsrat seit mehr als 12 Jahren angehört.
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Aufsichtsratsmitglied
Mitgliedschaften 
in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontroll gremien

Peter Williams,  
Vorsitzender

DP Eurasia N.V. (Mitglied des Board of Directors, Vorsitzender)

Miinto A/S (Mitglied des Board of Directors, stellvertretender Vorsitzender, jeweils seit April 2021)

World Homes Limited (Mitglied des Board of Directors seit Februar 2021)

Superdry PLC (Mitglied des Board of Directors, Vorsitzender, jeweils bis April 2021)

U and I Group PLC (Mitglied des Board of Directors, Vorsitzender, jeweils bis Dezember 2021)

Nicola Brandolese (seit 15. Juni 2021), 
stellvertetender Vorsitzender

– –

Tobias Krauss – Axxum GmbH (Mitglied des Beirats, stellvertretender Vorsitzender)

Bruss Sealing Systems GmbH (Mitglied des Beirats, seit Mai 2021)

Earlybird Growth Opportunities Fund 1 GmbH & Co. KG (Mitglied des Investorenbeirats,  
seit November 2021)

Meron 2 LP (Mitglied des Limited Partners Committee, seit Juni 2021)

Noventic GmbH (Mitglied des Beirats)

perma-tec GmbH & Co. KG (Mitglied des Beirats, stellvertretender Vorsitzender)

Think Bigger Fund 1 FCRE (Mitglied des Limited Partners Committee, seit April 2021)

Vsquared Ventures 1 GmbH & Co. KG (Mitglied des Limited Partners Committee)

Birgit Kretschmer (seit 15. Juni 2021) – –

Pietro Luigi Longo (seit 20. Mai 2021) – –

Stuart Paterson Babbel Group AG  
(August 2021 bis September 2021)

Dohop ehf (Mitglied des Board of Directors)

LoveCrafts Group Ltd (Mitglied des Board of Directors)

Alice Charlotte Capital Ltd (Director)

Scott-Weir Estates Ltd (Director)

Babbel GmbH (Mitglied des Beirats bis August 2021)

Nicole Srock.Stanley (seit 1. Juli 2021) – Buckley Destinations Limited (Director)

Jochen Klüppel (bis 30. Juni 2021) – Gitti GmbH (Mitglied des Beirats)

Gyant Inc. (Mitglied des Aufsichtsrats)

Lingoda GmbH (Mitglied des Beirats)

Oliver Beste (bis 15. Juni 2021) Doozer Real Estate Systems GmbH (Mitglied des Beirats, Vorsitzender)

Mike Ebeling (bis 15. Juni 2021) – Caldic B.V. (Mitglied des Board of Directors)

Continental Bakeries Holding B.V. (Mitglied des Board of Directors)

Nenad Marovac (bis 15. Juni 2021)

Fred Piet (bis 20. Mai 2021) Riverness Holding Limited (Mitglied des Board of Directors)
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verfügen; die Mitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem 

Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein (§§ 100 

Abs. 5, 107 Abs. 4 Satz 2 AktG in der Fassung des Gesetzes 

zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG)). Die*der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses soll über besondere 

Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rech-

nungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren 

verfügen sowie mit der Abschlussprüfung vertraut sein. 

Die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll zudem 

unabhängig im Sinne des DCGK und weder die*der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats noch ein ehemaliges Mitglied des 

Vorstandes der Gesellschaft sein, dessen Bestellung weniger 

als zwei Jahre vor seiner Bestellung zum*zur Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses endete. Der Prüfungsausschuss 

hat die folgenden Mitglieder:

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist unabhängig 

und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft. 

Zudem verfügt sie ebenso wie die weiteren Mitglieder Stuart 

Paterson und Peter Williams über besondere Kenntnisse und 

Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-

grundsätzen und internen Kontrollverfahren und ist mit der 

Abschlussprüfung vertraut.

Nominierungs und Vergütungsausschuss
Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss benennt 

dem  Aufsichtsrat geeignete Kandidat*innen für dessen 

 Vor schläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern; dabei berücksichtigt er die Ziele des 

Birgit	Kretschmer	(seit	21.	Juni	2021	Vorsitzende)

Tobias Krauss

Stuart Paterson

Peter	Williams	(Vorsitzender	bis	21.	Juni	2021,	 
seitdem	reguläres	Mitglied))

Mike	Ebeling	(bis	15.	Juni	2021)

Arbeitsweise und Zusammensetzung der 
 Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat verfügt über drei ständige, mit jeweils min-

destens drei Mitgliedern zu besetzende Ausschüsse: den 

Prüfungsausschuss, den Nominierungs- und Vergütungs-

ausschuss sowie den Strategie- und ESG-Ausschuss. Bis 

Juni 2021 bestand zudem ein IPO-Ausschuss. Die jeweiligen 

Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Auf-

sichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der 

Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung der Wirk-

samkeit des internen Risikomanagementsystems, des inter-

nen Kontrollsystems sowie mit Fragen der Abschlussprü-

fung und der Compliance. Darüber hinaus beschließt er über 

die Erteilung des Prüfungsauftrags an den*die Abschluss-

prüfer*in, die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten und 

über die Vergütung der Abschlussprüfer. Zudem überwacht 

er die Abschlussprüfung, insbesondere die erforderliche Un-

abhängigkeit des*der Abschlussprüfer*in, und befasst sich 

mit den von den Abschlussprüfer*innen zusätzlich erbrach-

ten Leistungen. Der Prüfungsausschuss beurteilt regelmäßig 

die Qualität der Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss 

bereitet darüber hinaus die Beschlüsse des Aufsichtsrats 

über den Jahresabschluss und den Konzernabschluss vor. 

Zu diesem Zweck beschäftigt sich der Prüfungsausschuss 

intensiv mit dem Jahresabschluss, dem Konzernabschluss 

und dem zusammengefassten Lagebericht. Der Prüfungs-

ausschuss befindet sich im regelmäßigen Austausch mit 

dem*der Abschlussprüfer*in, insbesondere im Hinblick auf 

den Prüfungsbericht und dessen Feststellungen, und gibt 

Empfehlungen an den Aufsichtsrat. Im Berichtszeitraum hat 

der Prüfungsausschuss fünfmal getagt.

Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss 

über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und 

mindestens ein weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses 

muss über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung 

Aufsichtsrats hinsichtlich seiner Zusammensetzung. Außer-

dem befasst er sich mit der Vergütungspolitik der Gesell-

schaft für die Mitglieder des Vorstands und bereitet die 

 Beschlüsse des Aufsichtsrats gemäß §§ 87a und 162 AktG 

vor. Er beachtet dabei insbesondere die Vorgaben des DCGK 

und vergleicht das Vergütungssystem zur Beurteilung seiner 

Angemessenheit insbesondere mit geeigneten Peer-Groups 

anderer Unternehmen. Im Berichtszeitraum hat der Nomi-

nierungs- und Vergütungsausschuss zweimal getagt.

Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 

sind:

Strategie und ESGAusschuss (seit Juni 2021)
Der Strategie- und ESG-Ausschuss besteht seit dem 

21. Juni 2021. Er bereitet den jährlichen Strategietag gemein-

sam mit dem Vorstand sowie Beschlüsse des Aufsichtsrats 

zu langfristigen und jährlichen ESG-Zielen vor. Er überwacht 

die Umsetzung der vereinbarten Geschäftsstrategie und be-

fasst sich mit der Beschlussfassung und Freigabe von M&A-

Aktivitäten. Der Strategie- und ESG-Ausschuss hat im Ge-

schäftsjahr 2021 keine Sitzungen abgehalten, da sich der 

Aufsichtsrat als Plenum, insbesondere in seiner Sitzung vom 

30. September 2021, intensiv mit diesen Themen auseinan-

dergesetzt hat.

Peter	Williams	(Vorsitzender)

Nicola	Brandolese	(seit	21.	Juni	2021)

Tobias Krauss

Stuart Paterson

Jochen	Klüppel	(bis	30.	Juni	2021)

Mike	Ebeling	(bis	15.	Juni	2021)
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Zum Bilanzstichtag betrug der Frauenanteil in der ersten 

Führungsebene unterhalb des Vorstands (C/VP-Level) 38 % 

und auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands 

(Director/Head-Level) 27 %.

Berlin, den 25. März 2022

Der Vorstand

Dirk Graber
Founder and Co-CEO

Maren Kroll
CHRO

Dr. Mirko Caspar
Co-CEO

Dr. Sebastian Dehnen
CFO

6.5 Zielgröße in Bezug auf die Frauenbeteiligung 
im Vorstand, im Aufsichtsrat und auf den zwei 
 Führungsebenen unterhalb des Vorstands gemäß 
§§ 76 Abs. 4 und 111 Abs. 5 AktG
Die Frauenbeteiligung im Vorstand, im Aufsichtsrat und auf 

den Führungsebenen unterhalb des Vorstands ist ein we-

sentlicher Bestandteil unseres Diversitätskonzepts. Sie stellt 

für den Vorstand und den Aufsichtsrat ein wichtiges Anliegen 

zur Förderung der Unternehmenskultur und Zusammen-

arbeit dar. Zugleich sind sich Vorstand und Aufsichtsrat 

bewusst, dass im Einzelfall stets die persönliche Eignung ein 

zentrales Auswahlkriterium darstellt.

Der Aufsichtsrat hat, jeweils mit Umsetzungsfrist bis zum 

21. Juni 2026, eine Zielgröße von 2 / 7 (28,57 %) für die Frau-

enbeteiligung im Aufsichtsrat und eine Zielgröße von 1 / 4 

(25 %) im Vorstand der Gesellschaft gemäß § 111 Abs. 5 

AktG festgelegt. Unter Berücksichtigung der im Geschäfts-

jahr 2021 vorgenommenen Neuzusammensetzung des 

Aufsichtsrats und der Erweiterung des Vorstands erfüllt die 

Gesellschaft diese Vorgaben. Auch der Vorstand achtet bei 

der Besetzung von Führungspositionen auf Diversität und 

strebt insbesondere eine angemessene Berücksichtigung 

von Frauen an, ohne dabei von dem vorrangigen Grundsatz 

abzuweichen, wonach eine Person allein deshalb empfohlen, 

nominiert, angestellt oder befördert werden sollte, weil sie 

fachlich und persönlich am besten für die entsprechende 

Aufgabe geeignet ist. Am 21. Juni 2021 hat der Vorstand 

gemäß § 76 Abs. 4 AktG für den Anteil von Frauen in den 

ersten beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands die 

Zielgröße auf 35 % festgelegt. Als Umsetzungsfrist wurden 

fünf Jahre vorgesehen.

Mitglieder des Strategie- und ESG-Ausschusses sind:

IPO Ausschuss (bis Juni 2021)
Bis Juni 2021 bestand zudem ein IPO-Ausschuss, der im 

Berichtszeitraum zu vier Sitzungen zusammenkam, um den 

Börsengang der Gesellschaft vorzubereiten.

Der IPO-Ausschuss hatte bis zu seiner Auflösung am 

21. Juni 2021 folgende Mitglieder:

Nicola	Brandolese	(Vorsitzender)

Tobias Krauss

Birgit Kretschmer

Stuart Paterson

Nicole	Srock.Stanley	(seit	1.	Juli	2021)

Peter Williams

Peter	Williams	(Vorsitzender)

Tobias Krauss

Stuart Paterson

Jochen Klüppel

Mike	Ebeling	(bis	15.	Juni	2021)
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Angemessenheit der Vergütung
Der Aufsichtsrat ist für die Erstellung des Vergütungssystems 

sowie die Festsetzung der Höhe der Vergütung des Vorstands 

verantwortlich. Der Nominierungs- und Vergütungsaus-

schuss bereitet die entsprechenden Beschlüsse vor. 

Zur Beurteilung der Angemessenheit der Gesamtzielvergü-

tung jedes Vorstandsmitglieds berücksichtigt der Aufsichts-

rat die jeweiligen Aufgaben und die Leistung des Vorstands-

mitglieds sowie die Gesamtsituation und Entwicklung der 

Gesellschaft. Dabei berücksichtigt der Aufsichtsrat, dass die 

Höhe der Vergütung die übliche Höhe der Vergütung nicht 

ohne konkrete Gründe übersteigt. Um sicherzustellen, dass 

die Gesamtzielvergütung der Vorstandsmitglieder im Ver-

gleich zu anderen Gesellschaften dem üblichen Niveau ent-

spricht, führt der Aufsichtsrat regelmäßig einen horizontalen 

Vergleich durch. Zur Beurteilung der Angemessenheit der 

Vergütung des Vorstands nach AktG und DCGK berücksich-

tigt der Aufsichtsrat die Kriterien Land, Größe und Branche. 

So wurde eine relevante Vergleichsgruppe bestehend aus 

15 Unternehmen mit Start-up-Charakter aus den Bereichen 

E-Commerce, Retail und Tech sowie mit einem Wettbewer-

ber definiert. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenset-

zung der Vergleichsgruppe:

Vergleichsgruppe für den horizontalen Vergleich  
der Vorstandsvergütung

CeWe HelloFresh TeamViewer

CTS EVENTIM Home24 Westwing Group

Delivery Hero New Work Zalando

Fielmann Scout24 Zeal Network

Global Fashion 
Group

Shop Apotheke 
Europe

Zooplus

Übersicht über das Vergütungssystem 
für den Vorstand
Die Mister Spex SE ging im Geschäftsjahr 2021 an die Börse. 

Um eine Änderung der Dienstverträge der Vorstandsmitglie-

der und der Vergütungsstruktur innerhalb eines Jahres zu 

vermeiden, hat der Aufsichtsrat beschlossen, die beim Bör-

sengang geltende Vergütungspraxis bis zum Ende des Ge-

schäftsjahres 2021 übergangsweise fortzusetzen. 

Um sicherzustellen, dass die Anforderungen und Erwartun-

gen an das Vergütungssystem für den Vorstand börsenno-

tierter Gesellschaften erfüllt werden, führte der Aufsichtsrat 

von Mister Spex ab 2022, dem ersten gesamten Geschäfts-

jahr als börsennotierte Gesellschaft, ein neues, angepasstes 

Vergütungssystem für den Vorstand ein. Das neue Vergü-

tungssystem steht im Einklang mit regulatorischen Anforde-

rungen, berücksichtigt die Empfehlungen und Anregungen 

des DCGK sowie die Erwartungen institutioneller Anleger 

und Stimmrechtsberater. Das neue Vergütungssystem wird 

gemäß § 120a Abs. 1 AktG auf der Hauptversammlung von 

Mister Spex am 30. Juni 2022 in einer so genannten „Say on 

Pay“ Abstimmung zur Genehmigung vorgelegt.

Für 2021 existierte aus diesem Grund kein Vergütungssys-

tem, das von der Hauptversammlung gebilligt wurde. Das 

Vergütungssystem enthält zukünftig auch die Maximalver-

gütung gemäß § 87a Abs. 1 Nr. 1 AktG. Die in diesem Ver-

gütungsbericht dargelegte Vergütung entspricht den Dienst-

verträgen und der zum Zeitpunkt des Börsengangs 

übergangsweise geltenden Vergütungsstruktur für die Vor-

standsmitglieder. Feste Vergütungsbestandteile waren das 

feste Grundgehalt und Nebenleistungen. Die variablen Ver-

gütungsbestandteile bestanden aus einem Jahresbonus, der 

als Zielbonusmodell konzipiert ist, und einem langfristigen 

variablen Vergütungselement. Letzteres wurde als Aktien-

optionsprogramm (ESOP) konzipiert. Die Vorstandsmitglie-

der haben im Rahmen des Aktienoptionsprogramms vor 

dem Börsengang in mehreren Trachen Aktienoptionen er-

halten. Nach dem  Börsengang wurden im Rahmen dieses 

Programms keine Aktienoptionen gewährt.

7. Vergütungsbericht nach § 162 AktG

Vorwort
Der Vergütungsbericht erläutert die wesentlichen Bestand-

teile des Vergütungssystems für den Vorstand sowie den 

Aufsichtsrat und gibt auf individueller Ebene die gewährte 

und geschuldete Vergütung sowohl für den Vorstand als 

auch für den Aufsichtsrat bekannt. Da die Mister Spex SE 

seit dem 1. Juli 2021 börsennotiert ist, bezieht sich der Ver-

gütungsbericht auf die Vergütungsbestandteile und Vergü-

tungen, die im Zeitraum von diesem Datum bis zum Ende 

des Geschäftsjahres 2021, also dem 31. Dezember 2021, 

(Berichtszeitraum) gewährte und geschuldete Vergütung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben diesen Vergütungs-

bericht gemeinsam erstellt. Er entspricht den gesetzlichen 

Anforderungen nach § 162 AktG und berücksichtigt die Emp-

fehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

(DCGK) in seiner Fassung vom 16. Dezember 2019.

Dieser Vergütungsbericht wurde von EY gemäß den auf-

sichtsrechtlichen Vorgaben von § 162 Abs. 3 AktG geprüft 

und ist fester Bestandteil des Geschäftsberichts der Mister 

Spex SE. Der Vergütungsbericht wird der Hauptversammlung 

im Rahmen eines nicht-bindenden Votums gemäß § 120a 

Abs. 4 AktG am 30. Juni 2022 vorgelegt. Nach dem Votum 

über den geprüften Vergütungsbericht werden der Vergü-

tungsbericht sowie der Vermerk über die entsprechende 

Prüfung auch auf der Internetseite der Gesellschaft veröffent-

licht https://ir.misterspex.com/websites/misterspex/Ger

man/4000/berichte-_-praesentationen.html#annual.

Die beschriebene Vergütungspraxis für das Geschäftsjahr 

2021 wurde übergangsweise angewendet. Ab dem Ge-

schäftsjahr 2022 gilt ein neues Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder, das der Hauptversammlung am 

30. Juni 2022 zur Genehmigung vorgelegt wird.

Unseren Vergütungsbericht 
findest Du auf unserer Website unter

54

Geschäftsbericht 2021

https://ir.misterspex.com/websites/misterspex/German/4000/berichte-_-praesentationen.html#annual 
https://ir.misterspex.com/websites/misterspex/German/4000/berichte-_-praesentationen.html#annual 
https://ir.misterspex.com/websites/misterspex/German/4000/berichte-_-praesentationen.html#annual


Vorstandsmitglied bei der gesetzlichen Krankenversicherung 

versichert wäre. Darüber hinaus erstattet Mister Spex Kosten 

für eine ärztliche Untersuchung für jedes Vorstandsmitglied 

in Höhe von jährlich bis zu EUR 2.500.

Für Maren Kroll setzt Mister Spex ihre Direktversicherung 

bei einem Versicherungsanbieter fort. Sie wandelt einen Teil 

ihrer Vergütung in Beiträge zur betrieblichen Altersver-

sorgung um und Mister Spex leistet einen Beitrag in Höhe 

der Sozialversicherungsersparnis.

Neben den genannten Nebenleistungen erhalten die Vor-

standsmitglieder eine Kostenerstattung (z. B. für Reise-

kosten) und sind durch eine D&O-Versicherung abgedeckt. 

Bei der D&O-Versicherung des Vorstands findet ein Selbst-

behalt von 10 % Anwendung.

Kurzfristige variable Vergütung – Jahresbonus  
für das Geschäftsjahr 2021
Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf einen Jahres-

bonus, der als Zielbonusmodell konzipiert ist. Der endgültige 

Auszahlungsbetrag hängt von der Gesamtzielerreichung ab 

und wird durch Multiplikation des Zielbetrags mit der Ge-

samtzielerreichung berechnet. Die Gesamtzielerreichung für 

den Jahresbonus 2021 kann zwischen 0 % und 150 % be-

tragen und wird auf Basis finanzieller und nichtfinanzieller 

Ziele festgelegt. Der daraus resultierende Auszahlungs-

betrag wird in bar beglichen.

Ziel-
betrag  
in €

Gesamtzielerreichung  
(0 % bis 150 %)

Aus
zahlungs

betrag 
in €

Finanzielle  
Ziele

Nicht-
finanzielle 

Ziele

Umsatz 13 AEBITDA 14 NPS 15

75 % 25 %

13 Konsolidierter Umsatz der Mister Spex Group 2021.
14 Konsolidiertes AEBITDA 2021.
15 Net Promoter Score

=

+

x

Anwendung des Vergütungssystems 2021
Grundgehalt
Die Vorstandsmitglieder erhalten jeweils ein festes Jahres-

bruttogehalt, das in zwölf gleichen Raten monatlich gezahlt 

wird.

Nebenleistungen
Die Vorstandsmitglieder von Mister Spex sind durch eine 

Unfallversicherung bei Tod und Arbeitsunfähigkeit ab-

gedeckt. Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft den Vor-

standsmitgliedern die Hälfte der Beiträge zur Kranken- 

und  Pflegeversicherung, jedoch nicht mehr als einen 

monatlichen Betrag, der zu zahlen wäre, wenn das jeweilige 

Darüber hinaus beurteilt der Aufsichtsrat, ob die Vergütung 

der Vorstandsmitglieder den üblichen Niveaus innerhalb der 

Gesellschaft entspricht. Für den Vergütungszeitraum 2021 

seit dem Börsengang hat der Aufsichtsrat das Verhältnis 

zwischen Vorstandsvergütung und der Vergütung von Füh-

rungskräften und der Gesamtbelegschaft berücksichtigt.

Zielvergütung 2021
Die folgende Tabelle zeigt die vertraglich vereinbarte Ziel-Ge-

samtvergütung für jedes Vorstandsmitglied im sechsmona-

tigen Berichtszeitraum. Nebenleistungen stellen Aufwen-

dungen im Berichtszeitraum dar. Im Berichtszeitraum 

wurden keine Aktienoptionen gewährt.

Anteilige Zielvergütung des Vorstands (01.07.202131.12.2021)

In EUR
Dirk Graber

Co-CEO
Dr. Mirko Caspar

Co-CEO
Dr. Sebastian Dehnen

CFO
Maren Kroll

CHRO

Grundgehalt 125.000 125.000 85.000 100.000

Nebenleistungen 1.238 238 1.090 1.168

Summe 126.238 125.238 86.090 101.168

Kurzfristige variable Vergütung 
(Jahresbonus) 41.500 41.500 20.000 20.000

Langfristige variable Vergütung 
(Aktienoptionen) 12 n/a n/a n/a n/a

ZielGesamtvergütung 167.738 166.738 106.090 121.168

12 n/a not available (nicht vorhanden)

55

Geschäftsbericht 2021



IPOBonus
Nach erfolgreichem Abschluss des Börsengangs erhielten 

die Vorstandsmitglieder einen einmaligen Transaktionsbo-

nus in bar (in Höhe von EUR 50.000 für Maren Kroll und 

EUR 150.000 für jedes andere Vorstandsmitglied). Der IPO-

Bonus war vor dem Börsengang vereinbart worden und 

 basierte auf einer Zielvereinbarung zwischen Aufsichtsrat 

und Vorstand.

Langfristige variable Vergütung im 
Geschäftsjahr 2021
Die Vorstandsmitglieder haben vor dem Börsengang im Jahr 

2021 an einem Aktienoptionsprogramm teilgenommen. 

Jede Aktienoption gewährt das Recht, eine Aktie von Mister 

Spex zu einem vordefinierten Ausübungspreis zu erwerben. 

Die Aktienoptionen werden monatlich zugeteilt über einen 

Zeitraum von achtundvierzig Monaten (4 Jahren) nach dem 

jeweiligen Startdatum monatlich erdient.

Da der Aufsichtsrat beschlossen hat, die Vergütungspraxis 

der Vorstandsmitglieder auf der Grundlage der beim Börsen-

gang geltenden Dienstverträge der Vorstandsmitglieder bis 

zum Ende des Geschäftsjahres 2021 übergangsweise fort-

zusetzen, um eine unterjährige Änderung der Dienstverträge 

der Vorstandsmitglieder und der Vergütungsstruktur zu ver-

meiden und bestehende Rechte der Vorstandsmitglieder aus 

dem Aktienoptionsprogramm zu wahren, verfallen die vor 

dem Börsengang gewährten Aktienoptionen nicht, sondern 

werden gemäß dem jeweiligen Erdienungszeitraum weiter 

erdient und bleiben ausübbar, es sei denn, die Optionsrechte 

verfallen. Nach dem Börsengang wurden jedoch keine 

Im Geschäftsjahr 2021 lag das AEBITDA unter EUR 7 Mio. 

und damit die Zielerreichung für die finanziellen Ziele bei 0 %.

Nichtfinanzielle Ziele
Als nichtfinanzielles Ziel wurde der Net Promoter Score 

(NPS) mit einer Gewichtung von 25 % als entsprechendes 

Leistungskriterium definiert, da er eine wesentliche Grund-

lage für den Omnichannel-Erfolg darstellt. Analog zu den 

finanziellen Zielen kann die Zielerreichung zwischen 0 % und 

150 % liegen.

Als Zielwert für das Geschäftsjahr 2021 wurde für eine Ziel-

erreichung von 100 % ein NPS von 70 definiert. Als Maximum 

wurde ein NPS von 80 definiert, wobei ein NPS von mehr als 

80 zu einer Zielerreichung von 150 % führen würde. Das Mi-

nimum ist als ein NPS von 50 oder weniger definiert.

Im Geschäftsjahr 2021 lag der NPS bei 64 und damit die 

Zielerreichung für das nichtfinanzielle Ziel bei 70 %. Die Ge-

samtzielerreichung für den Jahresbonus des Geschäftsjah-

res 2021 liegt demzufolge insgesamt bei 17,5 %.

Die untere Tabelle zeigt die Zielerreichung für die finanziel-

len und nichtfinanziellen Ziele sowie die entsprechenden 

Auszahlungsbeträge. 

Finanzielle Ziele
Für den Jahresbonus 2021 wurden die finanziellen Ziele mit 

75 % gewichtet. Der Aufsichtsrat hat zwei gleich gewichtete 

finanzielle Leistungskriterien als finanzielle Ziele definiert. 

Diese Leistungskriterien waren der konsolidierte Umsatz und 

das konsolidierte bereinigte EBITDA des Konzerns (AEBIT-

DA) 2021. Das AEBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, 

Steuern und Abschreibungen, angepasst um Aufwendungen 

für anteilsbasierte Vergütungen in Übereinstimmung mit 

IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Son-

dereffekte, die nicht Teil des normalen Geschäftsverlaufs 

sind. Beide Leistungskriterien sind relevante Leistungsindi-

katoren für die wachstumsorientierte Unternehmenssteue-

rung und die Strategieumsetzung.

Die Zielerreichung pro Leistungskriterium kann zwischen 0 % 

und 150 % liegen. Als Nebenbedingung beträgt die Zielerrei-

chung der finanziellen Ziele insgesamt jedoch 0 %, falls das 

AEBITDA weniger als 7 Mio. EUR beträgt. Tatsächliche  Werte 

oberhalb des definierten Maximums pro finanziellem Ziel 

führen nicht zu einer Zielerreichung von mehr als 150 %.

Die folgende Tabelle fasst die Zielwerte sowie die entspre-

chenden Minima und Maxima für beide Ziele zusammen und 

stellt den tatsächlich Ist-Wert je finanziellem Ziel dar. 

Zielerreichung der finanziellen Ziele

In EUR Minimum Ziel Maximum Ist-Wert

Umsatz in Mio. EUR 180,0 202,0 213,0 194,2

AEBITDA in Mio. EUR 8,4 11,6 13,2 4,1

Zielvergütung für den anteiligen Jahresbonus (Zeitraum 01.07.2021–31.12.2021)

In EUR
Zielbetrag  

in EUR
Zielerreichung 

finanzielle Ziele
Zielerreichung nicht-

finanzielle Ziele
Gesamt-

zielerreichung Auszahlbetrag in EUR

Dirk Graber 41.500 0 % 70 % 17,5 % 7.263

Dr. Mirko Caspar 41.500 0 % 70 % 17,5 % 7.263

Dr. Sebastian Dehnen 20.000 0 % 70 % 17,5 % 3.500

Maren Kroll 20.000 0 % 70 % 17,5 % 3.500
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neuen Optionen auf Basis des früheren Aktienoptionspro-

gramms gewährt. 

Erdiente Optionsrechte können unmittelbar nach Erdienung 

ausgeübt werden, jedoch nur während der von der Gesell-

schaft festgelegten Ausübungsfenster. Ausgeübte Aktien-

optionen werden im Allgemeinen in Aktien bedient. Die Ge-

sellschaft behält sich jedoch das Recht vor, ausgeübte 

Aktienoptionen nach eigenem und freiem Ermessen in bar 

zu begleichen. Im Falle eines Barausgleichs erhält der Be-

günstigte eine Barzahlung, die wirtschaftlich und finanziell 

vollständig gleichwertig ist. 

Die nachstehende Tabelle fasst die allgemeinen Angaben 

zu den Vorstandsmitgliedern gewährten Aktienoptionen 

 zusammen:

Allgemeine Bedingungen für die Gewährung von Aktienoptionen an die Vorstandsmitglieder

Gewährter  
Betrag
in EUR

Beizulegender 
Zeitwert je Option 

bei Gewährung 
in EUR

Anzahl der ge-
währten Optionen

Aus übungs preis
in EUR Erdienungszeitraum Ausübungs zeitraum

ESOP I

Dirk Graber
37.427 3,28 11.427

1,00

13.08.2010 bis 12.08.2014 01.07.2021 bis 30.06.2025

190.134 3,20 59.335 01.01.2013 bis 31.12.2016 01.07.2021 bis 30.06.2025

Dr. Mirko Caspar

780.832 3,25 240.149 01.09.2011 bis 31.08.2015 01.07.2021 bis 30.06.2025

190.134 3,20 59.335 01.01.2013 bis 31.12.2016 01.07.2021 bis 30.06.2025

83.031 3,02 27.512 01.01.2014 bis 31.12.2017 01.07.2021 bis 30.06.2025

125.675 4,57 27.512 01.01.2014 bis 31.12.2017 01.07.2021 bis 30.06.2025

ESOP II
Dirk Graber 425.005 1,61 264.720

3,71 01.01.2015 bis 31.12.2018 01.07.2021 bis 30.06.2025
Dr. Mirko Caspar 240.836 1,61 150.015

ESOP IV

Dirk Graber 363.201 1,37 264.720

7,52

01.01.2019 bis 31.12.2022 01.07.2021 bis 30.06.2025
Dr. Mirko Caspar 363.201 1,37 264.720

Dr. Sebastian Dehnen 344.998 3,91 88.245 01.08.2020 bis 31.07.2024 01.07.2021 bis 31.07.2026

Maren Kroll
96.854 1,37 70.596 01.01.2020 bis 31.12.2023 01.07.2021 bis 31.12.2025

69.247 3,92 17.649 01.01.2021 bis 31.12.2024 01.07.2021 bis 31.12.2026
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Um nach erfolgreichem Abschluss des Börsengangs wirt-

schaftlich zu einem IPO-Bonus für alle Mitarbeitende von 

Mister Spex beizutragen, haben sich Dirk Graber und Dr. Mir-

ko Caspar darauf geeinigt, auf eine bestimmte Anzahl bereits 

zugeteilter Aktienoptionen zu verzichten. 

Die Anzahl der Aktienoptionen pro Co-CEO, auf die verzichtet 

wurde, wird in der folgenden Tabelle unter „Anzahl der ver-

fallenen Optionen“ angegeben.

Vor dem Börsengang hatte Dr. Mirko Caspar 137.933 Aktien-

optionen ausgeübt, die während des Berichtszeitraums 

 bedient wurden. Darüber hinaus hat Dr. Mirko Caspar im 

Berichtszeitraum weitere 50.000 Aktienoptionen ausgeübt. 

Die Bedienung dieser ausgeübten Aktienoptionen erfolgt im 

Geschäftsjahr 2022.

Die folgende Übersicht zeigt alle Veränderungen in der An-

zahl der Aktienoptionen im Berichtszeitraum.

Vor dem Börsengang gewährte Aktienoptionen beinhalten 

keine zusätzlichen Leistungsbedingungen neben dem jewei-

ligen Ausübungspreis. Ab 2022 wird ein neuer virtueller Ak-

tienoptionsplan (VSOP) als langfristige variable Vergütung 

zugeteilt, der die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 

(CAGR) der Umsatzerlöse als Leistungsbedingung enthält.

Da Aktienoptionen, die Vorstandsmitgliedern vor dem Börsen-

gang gewährt wurden, weiter erdient werden und ausgeübt 

werden können, hat der Aufsichtsrat individuelle Übergangs-

fristen festgelegt, in denen die Vorstandsmitglieder nicht die 

Übersicht über die Ausübung von Aktienoptionen der Vorstandsmitglieder

Anzahl der 
gewährten 

Optionen

Anzahl der zum 
31. Dezember 

2021 erdienten 
Optionen

Anzahl der 
verfallenen 

Optionen

Endgültige 
Anzahl der 

Optionen

Anzahl der 
ausgeübten 

Optionen

Aktienkurs 
zum Datum der 

Bedienung  
in EUR

Innerer Wert 16 

der ausgeübten 
Optionen 

in EUR

Anzahl der 
ausstehenden 

Optionen

ESOP I
Dirk Graber 70.762 70.762 41.667 29.095 – – – 29.095

Dr. Mirko Caspar 354.508 354.508 20.834 333.674 137.933 24,32 3.216.598 195.741

ESOP II
Dirk Graber 264.720 264.720 – 264.720 – – – 264.720

Dr. Mirko Caspar 150.015 150.015 – 150.015 – – – 150.015

ESOP IV

Dirk Graber 264.720 198.540
Erdienungszeitraum bis 31.12.2022

– – – 264.720

Dr. Mirko Caspar 264.720 198.540 – – – 264.720

Dr. Sebastian 
Dehnen 88.245 31.253 Erdienungszeitraum bis 31.07.2024 – – – 88.245

Maren Kroll
70.596 35.298 Erdienungszeitraum bis 31.12.2023 – – – 70.596

17.649 4.412 Erdienungszeitraum bis 31.12.2024 – – – 17.649

16  Der innere Wert einer ausgeübten Option entspricht dem endgültigen Wert einer Aktienoption als Differenz zwischen dem Aktienkurs zum Datum der Bedienung und dem 
Ausübungspreis, multipliziert mit der Anzahl der ausgeübten Aktienoptionen.
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Weitere vertragliche Vereinbarungen
Die folgenden vertraglichen Vereinbarungen beziehen sich 

auf die für den Berichtszeitraum bestehenden Dienstverträge.

Abfindungen
Die Beendigung des Mandats eines Vorstandsmitglieds, ins-

besondere durch Widerruf der Bestellung oder Rücktritt, stellt 

eine Kündigung durch die Gesellschaft zum nächstmöglichen 

Termin dar (ordentliche Kündigung).

Spricht die Gesellschaft eine ordentliche Kündigung aus, be-

steht ein Anspruch auf eine Abfindung für das Vorstands-

mitglied. Die Abfindung wird auf der Grundlage des Grund-

gehalts und des Jahresbonus berechnet. Die Abfindung 

beträgt die von der Gesellschaft während der Restlaufzeit 

des Dienstvertrags zu zahlende Vergütung, übersteigt jedoch 

nicht die Höhe von zwei Jahresvergütungen.

Der Anspruch auf eine Abfindung besteht ferner, wenn das 

Vorstandsmitglied den Dienstvertrag aus wichtigem Grund, 

den die Gesellschaft zu vertreten hat, gemäß § 626 BGB 

kündigt.

Dabei wird klargestellt, dass kein Anspruch auf eine Ab-

findung besteht, wenn die Gesellschaft den Dienstvertrag 

aus wichtigem Grund gemäß § 626 BGB wirksam kündigt.

Zahlungen bei Arbeitsunfähigkeit oder Tod
Im Falle von Krankheit oder einer sonstigen unfreiwilligen 

Dienstunterbrechung erhält das Vorstandsmitglied für einen 

Zeitraum von sechs Monaten weiterhin sein vertragliches 

Grundgehalt. Die Vergütung bei Krankheit und unfreiwilliger 

Arbeitsunfähigkeit verringert sich um die Beträge, die das 

Vorstandsmitglied für diesen Zeitraum von Dritten erhält, 

insbesondere aus einer Krankenversicherung oder einer 

Krankentaggeldversicherung.

Stirbt ein Vorstandsmitglied während der Laufzeit dieses 

Dienstvertrags, so wird das vertragliche Grundgehalt für den 

Sterbemonat und die drei folgenden Monate weitergezahlt.

in ihrem Dienstvertrag festgelegten Zuteilungsbeträge gemäß 

dem neuen virtuellen Aktienoptionsplan erhalten, um eine un-

verhältnismäßige Vergütung zu vermeiden. In 2021 wurden 

keine Optionsrechte zugeteilt und somit ist für Aktienoptionen 

keine Vergütung als gewährt und geschuldet auszuweisen.

Leistungen von Dritten
Im Berichtszeitraum erhielten die Vorstandsmitglieder für 

ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglieder von Mister Spex keine 

Vergütung oder Leistungen von Dritten.

Malus und Clawback Bestimmungen
Die zum Zeitpunkt des Börsengangs geltende Vergütungs-

praxis, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 über-

gangsweise fortgeführt wurde, sieht keine Malus- oder Claw-

back-Regelungen vor. Dementsprechend wurden im 

Geschäftsjahr 2021 keine Malus- oder Clawback-Bestim-

mungen angewendet.

Ab dem Geschäftsjahr 2022 bestehen Malus- und Clawback-

Bestimmungen sowohl für kurzfristige als auch für langfris-

tige variable Vergütungsbestandteile. 

Aktienbesitz von Vorstandsmitgliedern
Die Co-CEOs von Mister Spex halten bereits Aktien von Mis-

ter Spex, wenngleich für den Berichtszeitraum für Vorstands-

mitglieder keine Richtlinie zur Aktienhaltepflicht (Share 

Ownership Guideline) in Kraft war. 

Ab dem Geschäftsjahr 2022 existiert eine Richtlinie zum Ak-

tienbesitz, gemäß der die Co-CEOs von Mister Spex verpflich-

tet sind, Anteile an der Gesellschaft zu erwerben, die mindes-

tens dem Zweifachen ihres jeweiligen jährlichen 

Brutto-Grundgehalts entsprechen, während die anderen Vor-

standsmitglieder verpflichtet sind, Anteile an der Gesellschaft 

zu erwerben, die mindestens ihrem jeweiligen jährlichen 

Brutto-Grundgehalt entsprechen, und zwar innerhalb eines 

Zeithorizonts von vier Jahren ab ihrer Bestellung zum Vor-

standsmitglied. Dabei sollte bereits nach zwei Jahren min-

destens die Hälfte des Ziel-Aktienbestands aufgebaut sein.

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
Die Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern enthalten ein 

umfassendes nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Die 

Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots ist auf 

zwölf Monate nach Beendigung des Dienstvertrags be-

grenzt. Für jeden Monat des Wettbewerbsverbots ist die 

Gesellschaft verpflichtet, eine Ausgleichszahlung in Höhe 

von 75 % des letzten Grundgehalts des Vorstandsmitglieds 

zu leisten. Diese Zahlung wird auf etwaige Abfindungen und 

laufende Leistungen aus einer Pensionszusage angerechnet.

Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot tritt nicht in Kraft, 

wenn der Dienstvertrag aufgrund des Eintritts in den Ruhe-

stand oder wegen Unwirksamkeit endet.

Vergütung des Vorstands 2021
Die nachstehende Tabelle gibt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 

AktG die den Vorstandsmitgliedern gewährte und geschul-

dete Vergütung auf individualisierter Ebene. Da die regula-

torische Anforderung nur die Offenlegung der Vergütung 

einer börsennotierten Gesellschaft verlangt, werden die of-

fengelegten Beträge angesichts des Börsengangs von  Mister 

Spex am 1. Juli 2021 anteilig angesetzt und beziehen sich 

somit auf den Berichtszeitraum vom Börsengang bis zum 

Ende des Geschäftsjahres 2021. Ungeachtet des Vorstehen-

den sind Vergütungen, die aufgrund der Ausübung von vor 

dem Börsengang gewährten Aktienoptionen gewährt wurden 

oder geschuldet sind, in der folgenden Tabelle enthalten.
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Vergütungssystem
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für ihre Mitgliedschaft 

im Aufsichtsrat eine jährliche Festvergütung. Für Mitglied-

schaften in Ausschüssen des Aufsichtsrats wird eine zu-

sätzliche Vergütung gezahlt. Es werden keine Sitzungsgel-

der an die Aufsichtsratsmitglieder gezahlt. Mitglieder, die 

dem Aufsichtsrat bzw. einem seiner Ausschüsse nur für ei-

nen Teil eines Jahres angehören, erhalten eine zeitanteilige 

Vergütung.

Nach § 113 Abs. 3 AktG ist über das Vergütungssystem für 

den Aufsichtsrat in der Hauptversammlung alle vier Jahre 

nicht-bindend Beschluss zu fassen, wobei ein bestätigender 

Beschluss möglich ist. Über das Vergütungssystem für den 

Aufsichtsrat wird dementsprechend auf der Hauptversamm-

lung von Mister Spex am 30. Juni 2022 ein nicht-bindender 

Beschluss gefasst.

Die Tabelle zeigt das anteilige Grundgehalt und die Aufwen-

dungen für Nebenleistungen im Berichtszeitraum. Bei aus-

geübten Aktienoptionen wird der gesamte jeweilige innere 

Wert ausgewiesen.

Vergütung des Aufsichtsrats
VergütungsGovernance
Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat entspricht den 

gesetzlichen Anforderungen des § 113 AktG und berücksich-

tigt die einschlägigen Empfehlungen und Anregungen des 

DCGK. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Festvergü-

tung, wobei dem größeren Zeitaufwand des Vorsitzenden 

und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

sowie der Vorsitzenden und der Mitglieder der Ausschüsse 

angemessen Rechnung getragen wird. Eine variable Vergü-

tung wird nicht gewährt.

Anteilige Gesamtvergütung des Vorstands (01.07.2021–31.12.2021)

Dirk Graber
Co-CEO

Dr. Mirko Caspar
Co-CEO

Dr. Sebastian Dehnen
CFO

Maren Kroll
CHRO

in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR in %

Grundgehalt  125.000  44,09  125.000  44,25  85.000  35,48  100.000  64,65 

Nebenleistungen  1.238  0,44  238  0,08  1.090  0,46  1.168  0,76 

Summe – Festvergütung 	126.238	 	44,53	 	125.238	 	44,33	  86.090 	35,93	  101.168  65,41 

Kurzfristige variable Vergütung 	157.263	  55,47 	157.263	 55,76 	153.500	  64,07 	53.500	  0 

Kurzfristige variable Vergütung (Jahresbonus)  7.263  2,56  7.263 2,57  3.500  1,46  3.500  2,26 

IPO-Bonus  150.000  52,91  150.000 53,10  150.000  62,61  50.000  32,33 

Langfristige variable Vergütung  –  0,00  – 0,00  –  0,00  –  0,00 

Langfristige variable Vergütung (Aktienoptionen)  –  0,00  –  0,00  –  0,00  –  0,00 

Summe – Variable	Vergütung  157.263  55,47  157.263  55,67  153.500  64,07  53.500  34,59 

Gesamtvergütung  283.500  282.500  239.590  154.668 
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Zusätzlich zu den oben genannten Vergütungen erstattet die 

Gesellschaft den Aufsichtsratsmitgliedern alle angemesse-

nen Auslagen, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben als Auf-

sichtsratsmitglieder anfallen, sowie alle auf diese Auslagen 

zu entrichtenden Mehrwertsteuern.

Darüber hinaus sind die Aufsichtsratsmitglieder durch die 

D&O-Versicherung des Mister Spex Konzerns abgedeckt.

Vergütung des Aufsichtsrats 2021
§ 162 AktG verlangt eine umfassende Übersicht über die Ver-

gütungen, die Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Ge-

sellschaften gewährt und geschuldet wurden. Mister Spex 

ist seit dem 1. Juli 2021 eine börsennotiertes Unternehmen. 

Dementsprechend wird die zum Datum des Börsengangs 

gewährte und geschuldete Vergütung der Aufsichtsratsmit-

glieder zeitanteilig ausgewiesen. Die folgende Tabelle enthält 

die anteilige Festvergütung sowie die anteilige Ausschuss-

vergütung. Um eine bessere Verständlichkeit zu gewährleis-

ten, sind auch Ausschussmitgliedschaften in der Tabelle 

enthalten:

Vergütungs-
element Vergütung des Aufsichtsrats

Jährliche 
Festvergütung

Vorsitz: EUR 87.500

Stellvertretender Vorsitz: EUR 52.500

Aufsichtsratsmitglied: EUR 35.000

Ausschuss-
vergütung

Prüfungsausschuss: 
EUR 10.000 / EUR 20.000 
(Mitglied / Vorsitz)

Nominierungs- und Vergütungs-
ausschuss: EUR 2.500 / EUR 5.000 
(Mitglied / Vorsitz)

Strategie- und ESG-Ausschuss: 
EUR 5.000 / EUR 10.000 
(Mitglied / Vorsitz)

Vergleichende Darstellung
§ 162 Abs. 1 Satz 2 AktG verlangt neben der individualisier-

ten Offenlegung der dem Vorstand und dem Aufsichtsrat 

gewährten und geschuldeten Vergütung auch eine verglei-

chende Darstellung derselben mit der Vergütung der Arbeit-

nehmer*innen sowie der Leistung der Gesellschaft. Die 

nachfolgende Tabelle vergleicht die den Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitgliedern gewährte und geschuldete Vergü-

tung mit der durchschnittlichen Mitarbeiter*innenvergütung 

der Mister Spex SE und dem Nettogewinn / -verlust auf Ge-

sellschafts- sowie auf Konzernebene entsprechend. Als In-

dikatoren zur Bewertung der Leistung der Gesellschaft wird 

der Nettogewinn / -verlust auf Gesellschafts- und Konzern-

ebene sowie das bereinigte EBITDA und die Umsatzerlöse 

auf Konzernebene berücksichtigt, da diese Indikatoren als 

zentrale Finanzkennzahlen in der Unternehmenssteuerung 

von Mister Spex verwendet werden.

Gesamtvergütung des Aufsichtsrats

Ausschussmitgliedschaften 17 Festvergütung Ausschussvergütung
Gesamt-

vergütung

Prüfung

Nominie-
rung und 

Vergütung
Strategie 
und ESG in EUR in % in EUR in % in EUR

Peter Williams 
(Vorsitzender) M V M 43.750 81 10.000 19 53.750

Nicola Brandolese 
(Stellvertretender 
Vorsitzender M V 26.250 81 6.250 19 32.500

Tobias Krauss M M M 17.500 67 8.750 33 26.250

Birgit Kretschmer V M 17.500 58 12.500 42 30,00

Pierluigi Longo 17.500 100 – 0 17.500

Stuart Paterson M M M 17.500 67 8.750 33 26.250

Nicole Srock.Stanley M 17.500 88 2.500 13 20.000

17 V= Vorsitz; M = Mitglied

Die durchschnittliche Arbeitnehmervergütung ist auf der 

Grundlage des Personalaufwands, einschließlich der Arbeit-

geberbeiträge zur Sozialversicherung, angegeben.

Da Mister Spex erst seit Juli 2021 börsennotiert ist, werden 

die in der Tabelle ausgewiesenen Vergütungsbeträge für den 

Zeitraum anteilig berechnet, in dem Mister Spex börsen-

notiert ist. Aufgrund des Börsengangs im Geschäftsjahr 

2021 kann Mister Spex die jährliche Änderung der Bestand-

teile der vergleichenden Darstellung noch nicht offenlegen. 

Daher sind nur absolute Beträge enthalten. Die erforderliche 

jährliche Veränderung wird jedoch künftig in der vergleichen-

den Darstellung enthalten sein.
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Mister Spex stehen. Durch die Berücksichtigung solcher 

Leistungskriterien fördert die neu gestaltete variable Vergü-

tung klar die langfristige und nachhaltige Entwicklung von 

Mister Spex und gewährleistet gleichzeitig eine starke ge-

meinsame Ausrichtung der Interessen des Vorstands und 

der der Aktionäre. Letztere wird durch die Einführung einer 

Share Ownership Guideline sowie durch Malus- und Claw-

back-Bestimmungen weiter gestärkt.

Die Grundzüge des neuen Vergütungssystems für den 

 Vorstand ergeben sich aus der nahestehenden Übersicht, 

während die gesamte Beschreibung des Vergütungssystems 

in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ent-

halten sein wird.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022
Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste volle Geschäftsjahr 

von Mister Spex als börsennotiertes Unternehmen. Während 

der Aufsichtsrat für das verbleibende Geschäftsjahr 2021 

beschlossen hat, die vor dem Börsengang vorgesehene Ver-

gütungspraxis für den Vorstand fortzusetzen, basiert im 

Geschäftsjahr 2022 die Vergütung für den Vorstand auf ei-

nem angepassten Vergütungssystem, das den marktübli-

chen Best Practices entspricht und die Erwartungen institu-

tioneller Anleger und Stimmrechtsberater berücksichtigt, 

wobei gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen des Ak-

tiengesetzes eingehalten und die Empfehlungen und Anre-

gungen des DCGK berücksichtigt werden. Die variablen Ver-

gütungsbestandteile basieren auf internen und externen 

Leistungskriterien, die im Einklang mit der Strategie von 

Vergleichende Darstellung

In EUR 2021

Vorstand

Dirk Graber 283.500

Dr. Mirko Caspar 283.500

Dr. Sebastian Dehnen 239.590

Maren Kroll 154.668

Aufsichtsrat

Peter Williams (Vorsitzender) 53.750

Nicola Brandolese 
(Stellvertretender Vorsitzender) 32.500

Tobias Krauss 26.250

Birgit Kretschmer 30.000

Pierluigi Longo 17.500

Stuart Paterson 26.250

Nicole Srock.Stanley 20.000

Arbeitnehmer

Durchschnitt von Mister Spex SE (FTE) 22.651

Leistung der Gesellschaft

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in Mio. EUR 
(Konzernebene) −31,5

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in Mio. EUR 
(Gesellschaftsebene) −30,2

Umsatz in Mio. EUR (Konzernebene) 194,2

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 
(Konzernebene) 4,1
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Das neue Vergütungssystem, das den Anforderungen des 

§ 87a AktG entspricht und sich an den Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex orientiert, wird in 

der ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang am 

30. Juni 2022 gemäß § 120a Abs. 1 AktG zur Abstimmung 

vorlegt. Das dann geltende Vergütungssystem gemäß § 87a 

Abs. 1 und 2 Satz 1 AktG und der letzte Vergütungsbeschluss 

gemäß § 113 Absatz 3 AktG werden sodann auf folgender 

Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich sein: 

https://ir.misterspex.com/websites/misterspex/Ger

man/1/investorrelations.html

Berlin, den 25. März .2022

Mister Spex SE 

Der Vorstand Der Aufsichtsrat

Neues Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder

Festvergütung

Grundgehalt Festes Jahresbruttogehalt, zahlbar in 12 gleichen monatlichen Raten

Nebenleistungen

Zahlung der Hälfte der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

Arbeitgeberbeitrag zur individuellen Renten-Direktversicherung

Versicherungsprämien

Erstattung der Kosten der jährlichen ärztlichen Untersuchung

Variable Vergütung

Kurzfristige variable Vergütung (STI)

Zielbonusmodell

Leistungszeitraum: 1 Jahr

Finanzielle und nichtfinanzielle Ziele (z.B. bereinigtes EBITDA, Umsatzwachstum, 
Net Promoter Score)

Cap: 150 %

Auszahlung in bar

Langfristige variable Vergütung (LTI)

Virtueller Aktienoptionsplan (VSOP)

Wartezeit: vier Jahre

Leistungszeitraum: drei Jahre, beginnend mit der Zuteilung

Leistungsbedingung: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR)  
des Umsatzerlöses

Ausübungszeitraum: drei Jahre nach Ablauf der Wartezeit

Bedienung: in der Regel in Aktien; Bedienung in bar im Ermessen des Aufsichtsrats

Sonstige Vertrags- und Systembestandteile

Maximalvergütung
3.500.000 EUR p. a. für Co-CEOs

1.500.000 EUR p. a. für ordentliche Vorstandsmitglieder

Malus / Clawback Malus- und Clawback-Bestimmungen für Compliance-Verstöße bzw.  
falsche Finanzberichte für STI und LTI

Share Ownership Guideline
Entspricht mindestens dem doppelten (Co-CEOs) / einfachen 
(ordentliche Vorstandsmitglieder) jährlichen festen Brutto-Grundgehalt

Aufbauphase von vier Jahren
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Vermerk des unabhängigen Wirtschafts
prüfers über die Prüfung des Vergütungs
berichts nach § 162 Abs. 3 AktG

An die Mister Spex SE

Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der Mister Spex SE, Berlin, 

der im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2021 für den Zeitraum der Börsennotierung vom 1. Juli bis 

zum 31. Dezember 2021 erstmals aufgestellt wurde, darauf-

hin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 

AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit 

§ 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht 

inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungs-

bericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach 

§ 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungs-

urteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungs-

berichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Über-

einstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des 

IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsbe-

richts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870) durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem 

Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschafts-

prüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 

haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des 

IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die 

Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) 

angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschafts-

prüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprü-

fer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen 

an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des 
 Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für 

die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der 

dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 

AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Auf-

stellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazu-

gehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesent -

lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 

erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen Be-

langen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht 

worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Ver-

merk abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass 

wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht gemach-

ten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten 

Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsbe-

richts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG 

haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhalt-

liche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die ange-

messene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Ver-

antwortung, den Vergütungsbericht unter Berücksichtigung 

der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei 

für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungs-

bericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltli-

che Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit 

der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung 

des Vergütungsberichts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten 

zu dem Schluss gelangen, dass eine solche irreführende 

Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsa-

che zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 

nichts zu berichten.

Berlin, 25. März 2022

Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Röders Kostolnik-Briedela 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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KonzernGewinn und Verlustrechnung

in TEUR Anhang 2021 2020

Umsatzerlöse 1. 194.248 164.201

Andere aktivierte Eigenleistungen 6. 6.399 4.289

Sonstige betriebliche Erträge 3. 2.400 478

Gesamtleistung 203.047 168.968

Materialaufwand 10. −98.792 −82.984

Personalaufwand 2., 14. −49.567 −35.747

Sonstige betriebliche Aufwendungen 3. −62.926 −44.424

Ergebnis	vor	Finanzergebnis,	Ertragsteuern	und	Abschreibungen	(EBITDA) −8.238 5.814

Abschreibungen 6., 7. −15.215 −10.937

Ergebnis	vor	Finanzergebnis	und	Ertragsteuern	(EBIT) −23.453 −5.123

Finanzergebnis 4. −4.577 −4.654

Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen 8. −345 −94

Ergebnis	vor	Ertragsteuern	(EBT) −28.376 −9.870

Ertragsteuern 5. - 3.140 −388

Periodenergebnis −31.515 −10.258

Davon den Gesellschaftern der Mister Spex SE zuzurechnendes Ergebnis −31.515 −10.258

Ergebnis	je	Aktie,	unverwässert	und	verwässert	(in	EUR) 26. −1,11 −0,45

KonzernGesamtergebnisrechnung

in TEUR 2021 2020

Periodenergebnis 
In	Folgeperioden	in	die	Gewinn-	und	Verlustrechnung	umzugliederndes	sonstiges	Ergebnis −31.515 −10.258

Währungsumrechnung ausländischer Jahresabschlüsse 48 −81

Sonstiges Ergebnis 48 −81

Gesamtergebnis −31.467 −10.339

Davon den Gesellschaftern der Mister Spex SE zuzurechnendes Ergebnis −31.467 −10.339

Konzern 
Gesamtergebnis
rechnung
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Konzern Bilanz

Aktiva

in TEUR Anhang 31.12.2021 31.12.2020

Langfristige Vermögenswerte 105.883	 82.561

Geschäfts- oder Firmenwerte 6. 12.113 12.113

Immaterielle Vermögenswerte 6. 17.904 13.947

Sachanlagen 7. 19.549 15.311

Nutzungsrechte auf 
Leasinggegenstände 16. 48.953 35.783

Anteile an assoziierten 
Unternehmen 8. 2.073 2.418

Sonstige finanzielle 
Vermögenswerte 9.  5.291  2.988

Kurzfristige Vermögenswerte 219.437		 40.182

Vorräte 10. 23.151 17.606

Vermögenswerte aus 
Rückgaberechten 1. 723 695

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen 9. 2.852 1.322

Sonstige finanzielle 
Vermögenswerte 9. 32.613  1.604

Sonstige nicht-finanzielle 
Vermögenswerte 11. 10.454 4.420

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente 12. 149.644 14.536

Summe Vermögenswerte 325.320 122.743

Konzern Bilanz

Passiva

in TEUR Anhang 31.12.2021 31.12.2020

Eigenkapital 13. 244.785 33.412

Gezeichnetes Kapital 244.785 1.193

Kapitalrücklage 33.761 116.048

Sonstige Rücklagen 326.319 −835

Bilanzverlust −787 −82.993

Langfristige Schulden −114.509 33.487

Rückstellungen 18. 350 259

Leasingverbindlichkeiten 16. 44.016 31.698

Sonstige finanzielle 
Verbindlichkeiten 15. 160 320

Sonstige nicht-finanzielle 
Verbindlichkeiten 17. 100 327

Passive latente Steuern 5. 1.172 882

Kurzfristige Schulden 34.737 55.843

Rückstellungen 18. 900 728

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 15. 16.222 10.028

Rückerstattungsverbindlichkeiten 15. 1.983 1.993

Leasingverbindlichkeiten 16. 7.675 5.741

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 15. – 30.255

Sonstige finanzielle 
Verbindlichkeiten 15. 1.010 467

Vertragsverbindlichkeiten 1. 1.090 698

Sonstige nicht-finanzielle 
Verbindlichkeiten 17. 5.857 5.933

Summe Eigenkapital und Schulden 325.320 122.743

Konzern 
Bilanz
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KonzernEigenkapitalveränderungsrechnung

in TEUR Anhang
Gezeichnetes 

Kapital Eigene Anteile Kapitalrücklagen
Sonstige 

 Rücklagen Bilanzverlust Summe

Stand 01.01.2020 1.191 −67 101.518 −755 −72.735 29.152

Periodenergebnis −10.258 −10.258

Sonstiges Ergebnis −81 −81

Konzerngesamtergebnis −10.339

Kapitalerhöhungen 70 14.930 15.000

Transaktionskosten −349 −349

Anteilsbasierte Vergütung 658 658

Sonstige Veränderungen −710 −710

Stand	31.12.2020 1.261 −67 116.048 −835 −82.993 33.412

Periodenergebnis −31.515 −31.515

Sonstiges Ergebnis 48 48

Konzerngesamtergebnis –31.467

Kapitalerhöhungen 13. 10.749 236.453 247.202

Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln 13. 22.760 −941 −21.819 –

Transaktionskosten 13. −7.137 −7.137

Erstattung Transaktionskosten 13. 1.480 1.480

Anteilsbasierte Vergütung 14. 1.295 1.295

Stand	31.12.2021 34.769 −1.008 326.319 −787 −114.509 244.785

Konzern 
Eigenkapital 
veränderungs
rechnung
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KonzernKapitalflussrechnung

in TEUR Anhang 2021 2020

Betriebliche Tätigkeit

Periodenergebnis −31.515		 −10.258

Anpassungen für

Finanzerträge 4. −807 −430

Finanzaufwendungen 4. 5.384 5.084

Ertragsteueraufwand 5. 3.140 388

Abschreibungen auf  
immaterielle Vermögenswerte 6. 4.893 3.173

Abschreibungen auf Sachanlagen 7. 2.758 2.015

Abschreibungen auf 
Nutzungsrechte 16. 7.563 5.749

Nicht zahlungswirksame 
 Aufwendungen für 
anteilsbasierte Vergütung 14. 1.295 658

Zunahme (+) / Abnahme (−) 
der langfristigen Rückstellungen 18. 91 134

Zunahme (−) / Abnahme (+) 
der Vorräte 10. −5.545 −3.019

Zunahme (−) / Abnahme (+) 
sonstiger Aktiva 9. −15.367 12.817

Zunahme (+) / Abnahme (−) 
der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 
und sonstiger Passiva 15., 17.  3.666  −14.970

Anteil am Ergebnis von 
 assoziierten Unternehmen 8. 345 94

Gezahlte Ertragsteuern 5. −2 −25

Gezahlte Zinsen −3.732 −2.961

Erhaltene Zinsen 9 1

Cashflow aus der 
betrieblichen Tätigkeit −27.824  −1.553

KonzernKapitalflussrechnung

in TEUR Anhang 2021 2020

Investitionstätigkeit

Erwerb von Anteilen an 
assoziierten Unternehmen 8. – −2.512

Erwerb von 
Eigenkapitalinstrumenten 13. – −710

Erwerb von anderen 
finanziellen Vermögenswerten 9. −25.087 –

Investitionen in Sachanlagen 7. −6.996 −8.138

Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte 6. −8.849 −5.702

Cashflow aus der 
Investitionstätigkeit −40.932 −17.061

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 
abzgl. Transaktionskosten 13. 241.108 14.581

Einzahlungen aus der 
beschlossenen Kapitalerhöhung 13. 85 –

Aufnahme von Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten 15. 35.000 –

Tilgung von Verbindlichkeiten 
 gegenüber Kreditinstituten 15. −65.882 −290

Zahlungen für den Tilgungsanteil 
der Leasingverbindlichkeiten 16. −6.447  −4.436

Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit 203.864  9.855

Zahlungswirksame Veränderung 
des Finanzmittelfonds 135.108 −8.759

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente am Anfang der Periode 14.536 23.295

Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente 
am Ende der Periode 149.644 14.536

Konzern 
Kapitalfluss-
rechnung
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I. Informationen zum Unternehmen

Der Konzernabschluss der Mister Spex SE („die Gesell-

schaft“) und ihrer Tochterunternehmen (hier: „Mister Spex 

Gruppe“, „Mister Spex“ oder „Konzern“) für das Geschäftsjahr 

zum 31. Dezember 2021 wurde am 25. März 2022 durch den 

Beschluss der Unternehmensleitung genehmigt und zur Ver-

öffentlichung freigegeben. Die Mister Spex SE wurde am 

8. Januar 2008 gegründet. Der eingetragene Sitz der Gesell-

schaft lautet Greifswalder Straße 156, 10409 Berlin, Deutsch-

land. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsge-

richt Charlottenburg unter HRB 230317 B eingetragen. 

Im Rahmen ihrer fortwährenden Expansion in Europa hat die 

Gesellschaft ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft, 

Mister Spex AG (HRB 224441 B), in eine Europäische Gesell-

schaft (SE) geändert. Dem Formwechsel in eine SE voraus-

gegangen war die Verschmelzung mit der Mister Spex N.V., 

Amsterdam, im zweiten Quartal 2021. Die Mister Spex N.V. 

war ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gesell-

schaft. Die Verschmelzung und der Formwechsel wurden 

auf der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 genehmigt und 

traten mit Eintrag im Handelsregister des Amtsgerichts Char-

lottenburg am 8. Juni 2021 in Kraft.

Der Konzern ist hauptsächlich in der Vermarktung von Brillen, 

Sonnenbrillen und Kontaktlinsen in Europa tätig.

II.  Zusammenfassung wesentlicher 
 Rechnungslegungsmethoden

Grundlagen der Aufstellung des Abschlusses
Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgte in An-

wendung von § 315e HGB nach den am Abschlussstichtag 

gültigen und von der Europäischen Union (EU) anerkannten 

International Financial Reporting Standards (IFRS) des 

 International Accounting Standards Board (IASB) sowie den 

vom IASB gebilligten Interpretationen des IFRS Interpretati-

ons Committee (vormals IFRIC).

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt grundsätz-

lich unter Anwendung des Anschaffungskostenprinzips. Hier-

von ausgenommen sind bestimmte Finanzin strumente und 

anteilsbasierte Vergütungen, die zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet wurden. Die bei der Aufstellung dieses Konzern-

abschlusses angewandten wesentlichen Rechnungslegungs-

methoden werden im Folgenden näher erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb der Gesamt-

ergebnisrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren 

aufgestellt.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen Run-

dungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergeben-

den Werten auftreten.

Der Konzern hat seinen Abschluss unter der Annahme er-

stellt, dass er in der Lage ist, seine Unternehmenstätigkeit 

fortzuführen.

Darstellungswährung
Der Konzernabschluss wurde in Euro (EUR), der funktionalen 

Währung und Darstellungswährung des Konzerns, aufge-

stellt. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Zahlen-

angaben im Konzernabschluss und den erläuternden An-

gaben entsprechend kaufmännischer Rundung auf Tausend 

Euro (TEUR) auf- oder abgerundet. Dementsprechend kön-

nen sich in den Tabellen des Konzernanhangs Rundungs-

differenzen ergeben.

Konsolidierungskreis
Der Konzernabschluss umfasst den Abschluss der Mister 

Spex SE und ihrer Tochterunternehmen zum 31. Dezember 

2021. Die Beherrschung wird im Sinne des IFRS 10 erlangt, 

wenn der Konzern aufgrund seiner Beteiligung an dem Be-

teiligungsunternehmen variablen Rückflüssen ausgesetzt 

ist oder über diese verfügen kann und die Möglichkeit hat, 

diese Rückflüsse zu beeinflussen, indem er die relevanten 

Aktivitäten des Beteiligungsunternehmens steuert.

Insbesondere beherrscht der Konzern ein Beteiligungsunter-

nehmen dann, und nur dann, wenn er alle nachfolgenden 

Eigenschaften besitzt:

• die Verfügungsgewalt über das Beteiligungsunterneh-

men (d. h., der Konzern hat aufgrund aktuell bestehender 

Rechte die Möglichkeit, diejenigen Aktivitäten des Betei-

ligungsunternehmens zu steuern, die einen wesentli-

chen Einfluss auf dessen Rendite haben),

• eine Risikobelastung durch oder Anrechte auf schwan-

kende Renditen aus seinem Engagement in dem Beteili-

gungsunternehmen und

• die Fähigkeit, seine Verfügungsgewalt über das Beteili-

gungsunternehmen dergestalt zu nutzen, dass dadurch 

die Rendite des Beteiligungsunternehmens beeinflusst 

wird.

Ergeben sich aus Sachverhalten und Umständen Hinweise, 

dass sich eines oder mehrere der drei Beherrschungsele-

mente verändert haben, muss der Konzern erneut prüfen, ob 

er ein Beteiligungsunternehmen beherrscht. Die Konsolidie-

rung eines Tochterunternehmens beginnt an dem Tag, an 

dem der Konzern die Beherrschung über das Tochterunter-

nehmen erlangt. Sie endet, wenn der Konzern die Beherr-

schung über das Tochterunternehmen verliert. Vermögens-

werte, Schulden, Erträge und Aufwendungen eines 

Tochterunternehmens, das während des Berichtszeitraums 

erworben oder veräußert wurde, werden ab dem Tag, an dem 

der Konzern die Beherrschung über das Tochterunternehmen 

erlangt, bis zu dem Tag, an dem die Beherrschung endet, im 

Konzernabschluss erfasst.

Alle konzerninternen Vermögenswerte und Schulden, 

 Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen sowie Zahlungs-

ströme aus Geschäftsvorfällen, die zwischen Konzernunter-

nehmen stattfinden, werden bei der Konsolidierung vollstän-

dig  eliminiert.

Anhang zum 
Konzern 
abschluss
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Eine Veränderung der Beteiligungshöhe an einer Tochter-

gesellschaft ohne Verlust der Beherrschung wird als Eigen-

kapitaltransaktion bilanziert.

Verliert der Konzern die Beherrschung über eine Tochter-

gesellschaft, so erfolgt eine Ausbuchung der damit verbun-

denen Vermögenswerte (einschließlich Geschäfts- oder 

Firmenwert), Schulden, nicht beherrschenden Anteile und 

sonstigen Eigenkapitalbestandteile. Jeder daraus entstehen-

de Gewinn oder Verlust wird in der Gewinn- und Verlustrech-

nung berücksichtigt. Jede zurückbehaltene Beteiligung wird 

zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Die Abschlüsse der Tochtergesellschaften werden zum 

 gleichen Abschlussstichtag aufgestellt wie der Abschluss 

der Muttergesellschaft.

Im Geschäftsjahr wurden wie im Vorjahr fünf Gesellschaften 

nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung in den 

 Konzernabschluss einbezogen.

Seit dem 20. November 2020 besitzt die Konzernmutterge-

sellschaft 48,17 % der Anteile an der Tribe GmbH, Berlin (bis 

zum 20. November 2020 waren es 45 % der Anteile). Die Be-

teiligung wird mittels der Equity-Methode als assoziiertes 

Unternehmen im Konzernabschluss abgebildet (siehe 

 Anhangangabe (8)).

Der vorliegende Konzernabschluss umfasst das Geschäfts-

jahr 2021 auf Basis der Berichts-periode vom 1. Januar bis 

31. Dezember. Die einbezogenen Unternehmen haben eben-

falls ein dem Kalenderjahr identisches Geschäftsjahr.

Die Struktur des Konzerns ist in der Anhangangabe (23) be-

schrieben.

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen sind nach einheitlichen Bilanzierungs- und 

 Bewertungsmethoden des Mutterunternehmens aufgestellt. 

Die Konzerngesellschaften erstellen ihre Abschlüsse jeweils 

in ihrer funktionalen Währung.

Währungsumrechnung
Der Konzernabschluss wird in Euro, der funktionalen Wäh-

rung der Mister Spex SE und der Darstellungswährung des 

Konzerns, im Sinne des IAS 21 aufgestellt.

Die im Abschluss des jeweiligen Unternehmens enthaltenen 

Posten werden unter Verwendung dieser funktionalen Wäh-

rung bewertet.

Fremdwährungstransaktionen werden von den Konzern-

unternehmen zunächst zu dem am Tag des Geschäftsvor-

falls jeweils gültigen Kassakurses in die funktionale Währung 

umgerechnet.

Monetäre Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung 

werden zu jedem Stichtag unter Verwendung des Kassa-

kurses in die funktionale Währung umgerechnet. Differenzen 

aus der Abwicklung oder Umrechnung monetärer Posten 

werden erfolgswirksam erfasst.

Nichtmonetäre Posten, die zu historischen Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten in einer Fremdwährung bewertet 

werden, werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls 

umgerechnet, solche, die mit ihrem beizulegenden Zeitwert in 

einer Fremdwährung bewertet werden, mit dem Kurs, der zum 

Zeitpunkt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts gilt.

Die Vermögenswerte, Schulden, Aufwendungen und Erträge 

aller Konzernunternehmen werden folgendermaßen in die 

Darstellungswährung umgerechnet:

• Die Vermögenswerte und Schulden von Tochterunter-

nehmen werden zu dem am Berichtsstichtag vorliegen-

den Kurs umgerechnet.

• Erträge und Aufwendungen der Gesamtergebnis-

rechnungen werden zum Wechselkurs am Tag des Ge-

schäftsvorfalls umgerechnet. Soweit die Wechselkurse 

nicht stark schwanken, werden stattdessen gewichtete 

Durchschnittskurse verwendet.

• Das Eigenkapital der Tochterunternehmen wird zum ent-

sprechenden historischen Kurs umgerechnet. Die aus 

der Umrechnung resultierenden Währungsdifferenzen 

werden als Ausgleichsposten aus der Umrechnung von 

Fremdwährungsabschlüssen innerhalb des sonstigen 

Ergebnisses erfolgsneutral vereinnahmt.

Der Konzern verwendet die nachfolgenden Wechselkurse:

III.  Grundsätze der Bilanzierung 
und Bewertung

Unternehmenszusammenschlüsse  
und  Geschäfts oder Firmenwert
Unternehmenszusammenschlüsse werden unter Anwen-

dung der Erwerbsmethode bilanziert. Die Anschaffungskos-

ten eines Unternehmenserwerbs bemessen sich an der 

Summe der übertragenen Gegenleistung, die mit dem beizu-

legenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt bewertet wird, und 

der nicht beherrschenden Anteile am erworbenen Unterneh-

men. Bei jedem Unternehmenszusammenschluss entschei-

det der Konzern, ob er die nicht beherrschenden Anteile am 

erworbenen Unternehmen zum beizulegenden Zeitwert oder 

zum entsprechenden Anteil des identifizierten Nettovermö-

gens des erworbenen Unternehmens bewertet.

2021 2020

Norwegische	Krone	(NOK)

Stichtagskurs 9,9888 10,4703

Jahresdurchschnittskurs 10,1633 10,7228

Schwedische	Krone	(SEK)

Stichtagskurs 10,2503 10,0343

Jahresdurchschnittskurs 10,1465 10,4848
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Die für das erworbene Unternehmen übertragene Gegen-

leistung wird zum beizulegenden Zeitwert der hingegebenen 

Vermögenswerte, der ausgegebenen Eigenkapitalinstrumen-

te und der eingegangenen oder übernommenen Schulden, 

einschließlich des beizulegenden Zeitwerts der Vermögens-

werte oder Schulden aus Vereinbarungen über eine bedingte 

Gegenleistung, bewertet.

Erwerbsbezogene Kosten, beispielsweise für Beratungs-, 

Rechts-, Bewertungs- und ähnliche Dienstleistungen, werden 

sofort erfolgswirksam erfasst. Transaktionskosten, die mit 

dem Erwerb in Zusammenhang stehen und aufgrund der 

Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten angefallen sind, wer-

den vom Eigenkapital abgezogen.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wird ermittelt, indem das 

Nettovermögen des erworbenen Unternehmens von der Sum-

me aus der übertragenen Gegenleistung für das erworbene 

Unternehmen, der Höhe des nicht beherrschenden Anteils an 

dem erworbenen Unternehmen und dem beizulegenden Zeit-

wert eines unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt gehaltenen 

Anteils an dem erworbenen Unternehmen abgezogen wird. 

Übersteigt der beizulegende Zeitwert des erworbenen Rein-

vermögens die übertragene Gesamtgegenleistung, so beur-

teilt der Konzern erneut, ob er alle erworbenen Vermögens-

werte und übernommenen Verbindlichkeiten richtig 

identifiziert hat und er überprüft die Verfahren, mit denen die 

Beträge ermittelt worden sind, die zum Erwerbszeitpunkt aus-

gewiesen werden müssen. Übersteigt der beizulegende Zeit-

wert des erworbenen Reinvermögens nach der Neubewer-

tung noch immer die übertragene Gesamtgegenleistung, so 

wird der Unterschiedsbetrag erfolgswirksam erfasst.

Nach dem erstmaligen Ansatz wird der Geschäfts- oder 

 Firmenwert zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter 

Wertminderungsaufwendungen bewertet. Zum Zweck des 

Wertminde-rungstests wird der im Rahmen eines Unterneh-

menszusammenschlusses erworbene Geschäfts- oder 

 Firmenwert ab dem Erwerbszeitpunkt den zahlungsmittel-

generierenden Einheiten des Konzerns zugeordnet, die vom 

Unternehmenszusammenschluss den Erwartungen zufolge 

profitieren werden. Dies gilt unabhängig davon, ob andere 

Vermögenswerte oder Schulden des erworbenen Unterneh-

mens diesen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zuge-

ordnet werden.

Wenn ein Geschäfts- oder Firmenwert einer zahlungsmittel-

generierenden Einheit zugeordnet wurde und ein Geschäfts-

bereich dieser Einheit veräußert wird, wird der dem veräu-

ßerten Geschäftsbereich zuzurechnende Geschäfts- oder 

Firmenwert als Bestandteil des Buchwerts des Geschäfts-

bereichs bei der Ermittlung des Ergebnisses aus der Ver-

äußerung dieses Geschäftsbereichs berücksichtigt. Der 

Wert des veräußerten Anteils des Geschäfts- oder Firmen-

werts wird auf der Grundlage der relativen Werte des ver-

äußerten Geschäftsbereichs und des verbleibenden Teils der 

zahlungsmittelgenerierenden Einheit ermittelt.

Anteile an assoziierten Unternehmen
Ein assoziiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, bei dem 

der Konzern über maßgeblichen Einfluss verfügt. Maßgebli-

cher Einfluss ist die Möglichkeit, an den finanz- und geschäfts-

politischen Entscheidungen des Beteiligungsunternehmens 

mitzuwirken, nicht aber die Beherrschung oder die gemein-

schaftliche Führung der Entscheidungsprozesse. Die Über-

legungen, die zur Bestimmung des maßgeblichen Einflusses 

angestellt werden, sind mit denen vergleichbar, die zur Be-

stimmung der Beherrschung von Tochterunternehmen er-

forderlich sind. Die Anteile des Konzerns an einem assoziier-

ten Unternehmen werden nach der Equity-Methode bilanziert.

Nach der Equity-Methode werden die Anteile an einem asso-

ziierten Unternehmen bei der erstmaligen Erfassung mit den 

Anschaffungskosten angesetzt, wozu auch Transaktions-

kosten zählen. Der Buchwert der Beteiligung wird zu jedem 

Bilanzstichtag um Änderungen des Anteils des Konzerns am 

Nettovermögen des assoziierten Unternehmens angepasst. 

Der mit dem assoziierten Unternehmen verbundene Ge-

schäfts- oder Firmenwert ist im Buchwert des Anteils ent-

halten und wird weder planmäßig abgeschrieben noch einem 

gesonderten Wertminderungstest unterzogen. Die Gewinn- 

und Verlustrechnung enthält den Anteil des Konzerns am 

Periodenergebnis des assoziierten Unternehmens. Änderun-

gen des sonstigen Ergebnisses dieser Beteiligungsunter-

nehmen werden im sonstigen Ergebnis des Konzerns er-

fasst. Außerdem werden unmittelbar im Eigenkapital des 

assoziierten Unternehmens ausgewiesene Änderungen vom 

Konzern in Höhe seines Anteils erfasst und, soweit erforder-

lich, in der Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt. 

Der Gesamtanteil des Konzerns am Ergebnis eines assozi-

ierten Unternehmens wird in der Gewinn- und Verlustrech-

nung nicht als Teil des Betriebsergebnisses ausgewiesen 

und bezieht sich auf das Ergebnis nach Steuern.

Der Abschluss des assoziierten Unternehmens wird zum 

gleichen Abschlussstichtag aufgestellt wie der Abschluss 

des Konzerns. Soweit erforderlich werden Anpassungen an 

konzerneinheitliche Rechnungslegungsmethoden vorge-

nommen.

Nach Anwendung der Equity-Methode ermittelt der Konzern, 

ob es erforderlich ist, einen Wertminderungsaufwand für 

seine Anteile an einem assoziierten Unternehmen zu erfas-

sen. Er ermittelt an jedem Abschlussstichtag, ob objektive 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Anteil an einem 

assoziierten Unternehmen wertgemindert sein könnte. Lie-

gen solche Anhaltspunkte vor, so wird die Höhe der Wert-

minderung als Differenz zwischen dem erzielbaren Betrag 

des Anteils am assoziierten Unternehmen und dem Buchwert 

ermittelt und dann der Verlust im Posten „Anteil am Ergebnis 

von assoziierten Unternehmen“ erfolgswirksam erfasst.

Bei Verlust des maßgeblichen Einflusses auf ein assoziiertes 

Unternehmen bewertet der Konzern alle Anteile, die er am ehe-

maligen assoziierten Unternehmen behält, zum beizulegen-

den Zeitwert. Unterschiedsbeträge zwischen dem Buchwert 

des Anteils am assoziierten Unternehmen zum Zeitpunkt des 

Verlusts des maßgeblichen Einflusses und dem beizulegen-

den Zeitwert der behaltenen Anteile sowie den Veräußerungs-

erlösen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
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Bemessung des beizulegenden  
Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten  
und Verbindlichkeiten
Der Konzern bewertet bestimmte Finanzinstrumente, bei-

spielsweise Derivate, zu jedem Abschlussstichtag mit dem 

beizulegenden Zeitwert.

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem ge-

ordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am 

Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswer-

tes eingenommen, bzw. für die Übertragung einer Schuld 

gezahlt wurde. Bei der Bemessung des beizulegenden Zeit-

werts wird angenommen, dass die an der Preisbildung be-

teiligten Parteien, immer in ihrem besten wirtschaftlichen 

Interesse handeln.

Der Konzern wendet Bewertungstechniken an, die unter den 

jeweiligen Umständen sachgerecht sind und für die ausrei-

chend Daten zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts 

zur Verfügung stehen.

Für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts wird die 

nachfolgend beschriebene Bewertungshierarchie angewen-

det. Demnach werden die in den Bewertungstechniken ver-

wendeten Inputfaktoren in drei Stufen eingeordnet:

• Stufe 1 – In aktiven Märkten für identische Vermögens-

werte oder Schulden notierte (nicht berichtigte) Preise.

• Stufe 2 – Bewertungsverfahren, bei denen der Inputpa-

rameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung 

zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist, 

auf dem Markt direkt oder indirekt beobachtbar ist.

• Stufe 3 – Bewertungsverfahren, bei denen der Inputpa-

rameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung 

zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist, 

auf dem Markt nicht beobachtbar ist.

Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ist die 

 Verwendung maßgeblicher, beobachtbarer Inputfaktoren 

möglichst hoch und die Verwendung nicht beobachtbarer 

Inputfaktoren möglichst gering zu halten. Die Eingruppierung 

der Bemessungsverfahren in die einzelnen Stufen wird zum 

Ende jeder Berichtsperiode überprüft.

Klassifizierung in kurz- und langfristig
Der Konzern gliedert seine Vermögenswerte und Schulden 

in der Bilanz in kurzfristig und langfristig.

Vermögenswerte und Schulden werden als kurzfristig ein-

gestuft, wenn

• die Realisierung des Vermögenswertes und die Erfüllung 

der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus er-

wartet werden,

• die Vermögenswerte und Schulden primär zu Handels-

zwecken gehalten werden,

• die Realisierung des Vermögenswertes oder die Erfül-

lung der Schuld innerhalb von zwölf Monaten nach dem 

Abschlussstichtag erwartet wird,

• es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquiva-

lente handelt, es sei denn, der Tausch oder die Nutzung 

des Vermögenswerts zur Erfüllung einer Verpflichtung 

ist für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten 

nach dem Abschlussstichtag eingeschränkt.

Alle anderen Vermögenswerte und Schulden werden als 

langfristig eingestuft.

Latente Steueransprüche und -schulden werden als lang-

fristige Vermögenswerte und Schulden eingestuft.

Erlöse aus Verträgen mit Kunden
Der Konzern erzielt Umsatzerlöse hauptsächlich durch den 

Verkauf von Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen.

Erlöse aus Verträgen mit Kunden werden erfasst, wenn die 

Verfügungsgewalt über die Güter oder Dienstleistungen 

auf den Kunden übertragen wird. Dies tritt in der Regel mit 

Lieferung ein. Die Erfassung der Umsatzerlöse erfolgt in 

Höhe der voraussichtlich erhaltenen oder ausstehenden 

Gegenleistung. Diese wird in der Regel im Voraus der Leis-

tungserbringung vereinnahmt, so dass die Mister Spex 

 Gruppe auf die noch ausstehenden Leistungen Vertragsver-

bindlichkeiten ausweist. Der Konzern ist grundsätzlich zu 

dem Schluss gekommen, dass er bei seinen Umsatztrans-

aktionen als Prinzipal auftritt, da er regelmäßig die Verfü-

gungsgewalt über die Waren und Dienstleistungen innehat 

bevor diese auf den Kunden übergehen.

Rückgaberechte
Die Verträge über den Verkauf von Produkten räumen den 

Kunden ein Rückgaberecht innerhalb einer festgelegten 

Frist ein.

Der Konzern wendet zur Schätzung der Produkte, die nicht 

zurückgeben werden, die Erwartungswertmethode an, da 

mit dieser Methode die variable Gegenleistung, auf die der 

Konzern Anspruch hat, am verlässlichsten geschätzt werden 

kann. Für erwartete Produktrückgaben wird vom Konzern 

kein Erlös, sondern eine Rückerstattungsverbindlichkeit er-

fasst. Sie wird in Höhe des Betrags angesetzt, den der Kon-

zern dem Kunden voraussichtlich erstatten muss. Darüber 

hinaus wird für das Recht auf Rückerhalt von Produkten von 

einem Kunden ein Vermögenswert aus Rückgaberechten 

(und eine entsprechende Anpassung des Materialeinsatzes) 

erfasst. Der Vermögenswert wird mit dem ursprünglichen 

Buchwert der Vorräte nach Abzug aller für den Rückerhalt 

der Produkte erwarteten Kosten bewertet.

Gewährleistungsverpflichtungen
Der Konzern bietet üblicherweise gesetzlich vorgeschriebe-

ne Gewährleistungen für die Behebung von Mängeln, die zum 

Zeitpunkt des Verkaufs vorlagen. Diese sog. assurance-type 

warranties werden gemäß IAS 37 als Rückstellungen erfasst. 

Einzelheiten zu der Rechnungslegungsmethode für Gewähr-

leistungsrückstellungen sind in der Anhangangabe  (18) 

 enthalten.
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Vertragsverbindlichkeiten
Eine Vertragsverbindlichkeit ist die Verpflichtung des 

 Konzerns, Güter oder Dienstleistungen auf einen Kunden zu 

übertragen, für die er von diesem eine Gegenleistung er-

halten hat. Zahlt ein Kunde eine Gegenleistung, bevor der 

Konzern Güter oder Dienstleistungen auf ihn überträgt, wird 

eine Vertragsverbindlichkeit erfasst, wenn die Zahlung ge-

leistet wird. Vertragsverbindlichkeiten werden als Erlöse 

erfasst, sobald der Konzern seine vertraglichen Verpflich-

tungen erfüllt. Die Zeitspanne zwischen der Übertragung 

des Produktes auf den Kunden und der Bezahlung kann bis 

zu 15 Tage betragen. Weitere Informationen sind in der An-

hangangabe (1) enthalten.

Factoring
Um Zahlungseingänge frühzeitig zu realisieren, werden For-

derungen aus Rechnungs- und Lastschriftverkäufen regel-

mäßig an Forderungskäufer verkauft und abgetreten und 

anschließend aus der Konzernbilanz ausgebucht (echtes 

Factoring). In diesem Zusammenhang überträgt der Konzern 

die Cashflows offen auf einen Dritten, der das gesamte Aus-

fallrisiko trägt. Ein Delkredererisiko verbleibt nicht.

Aufwandsrealisierung
Betriebliche Aufwendungen werden mit Inanspruchnahme 

der Leistung bzw. zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergeb-

niswirksam erfasst.

Zinsen werden periodengerecht – unter Anwendung der Ef-

fektivzinsmethode – als Finanzaufwand bzw. -ertrag erfasst. 

Es handelt sich um den Kalkulationszinssatz, mit dem die 

geschätzten künftigen Einzahlungen und Auszahlungen über 

die erwartete Laufzeit des Finanzinstruments oder gegebe-

nenfalls eine kürzere Periode exakt auf den Nettobuchwert 

des finanziellen Vermögenswerts und Verbindlichkeiten ab-

gezinst werden.

Zuwendungen der öffentlichen Hand
Zuwendungen der öffentlichen Hand werden erfasst, wenn 

hinreichende Sicherheit dafür besteht, dass die Zuwendun-

gen gewährt werden und das Unternehmen die damit ver-

bundenen Bedingungen erfüllt. Zuwendungen für einen Ver-

mögenswert werden über die geschätzte Nutzungsdauer des 

entsprechenden Vermögenswerts ertragswirksam erfasst.

Steuern
Tatsächliche Ertragsteuern
Die tatsächlichen Steueransprüche und Steuerschulden 

werden mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Er-

stattung von der Steuerbehörde bzw. eine Zahlung an die 

Steuerbehörde erwartet wird. Der Berechnung des Betrags 

werden die Steuersätze und Steuergesetze zugrunde gelegt, 

die zum Abschlussstichtag in den Ländern gelten oder in 

Kürze gelten werden, in denen der Konzern tätig ist und zu 

versteuerndes Einkommen erzielt.

Der Ertragsteueraufwand oder -ertrag umfasst laufende und 

latente Steuern und wird in der Gewinn- und Verlustrechnung 

des Geschäftsjahres erfasst.

Latente Steuern
Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter Anwendung der 

Verbindlichkeitenmethode auf bestehende temporäre Diffe-

renzen zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts 

bzw. einer Schuld in der Bilanz und dem Steuerbilanzwert zum 

Abschlussstichtag sowie aus steuerlichen Verlustvorträgen.

Latente Steuerschulden werden für alle zu versteuernden 

temporären Differenzen erfasst, mit Ausnahme von:

• latenten Steuerschulden aus dem erstmaligen Ansatz 

eines Geschäfts- oder Firmenwerts oder eines Vermö-

genswerts oder einer Schuld aus einem Geschäftsvor-

fall, der kein Unternehmenszusammenschluss ist und 

der zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das 

Periodenergebnis noch das zu versteuernde Ergebnis 

beeinflusst, und

• latenten Steuerschulden aus zu versteuernden tempo-

rären Differenzen, die in Zusammenhang mit Beteiligun-

gen an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen 

und Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen stehen, 

wenn der zeitliche Verlauf der Umkehrung der temporä-

ren Differenzen gesteuert werden kann und es wahr-

scheinlich ist, dass sich die temporären Unterschiede in 

absehbarer Zeit nicht umkehren werden.

Der Buchwert der latenten Steueransprüche wird an jedem 

Abschlussstichtag überprüft und in dem Umfang reduziert, 

in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichen-

des zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen wird, 

gegen das der latente Steueranspruch zumindest teilweise 

verwendet werden kann. Nicht angesetzte latente Steuer-

ansprüche werden an jedem Abschlussstichtag überprüft 

und in dem Umfang angesetzt, in dem es wahrscheinlich 

geworden ist, dass ein künftig zu versteuerndes Ergebnis die 

Realisierung des latenten Steueranspruchs ermöglicht.

Latente Steueransprüche und -schulden werden anhand der 

Steuersätze bemessen, die in der Periode, in der ein Ver-

mögenswert realisiert oder eine Schuld erfüllt wird, voraus-

sichtlich Gültigkeit erlangen werden. Dabei werden die 

Steuersätze zugrunde gelegt, die zum Abschlussstichtag 

gelten oder gesetzlich angekündigt sind.

Umsatzsteuer
Aufwendungen und Vermögenswerte werden nach Abzug 

der Umsatzsteuer erfasst. Sofern die beim Kauf von Ver-

mögenswerten oder bei der Inanspruchnahme von Dienst-

leistungen angefallene Umsatzsteuer nicht von der Steuer-

behörde zurückgefordert werden kann, wird sie als Teil der 

Anschaffungskosten des Vermögenswerts bzw. als Teil der 

Aufwendungen erfasst.

Der Umsatzsteuerbetrag, der von der Steuerbehörde zu er-

statten oder an diese abzuführen ist, wird in der Bilanz unter 

den sonstigen nicht-finanziellen Vermögenswerten bzw. 

sonstigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen.
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Immaterielle Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte, die nicht im Rahmen eines 

Unternehmenszusammenschlusses erworben werden, wer-

den bei der erstmaligen Erfassung zu Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten aktiviert. Die immateriellen Vermögens-

werte werden in den Folgeperioden mit ihren Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibun-

gen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen, falls 

vorhanden, angesetzt.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden 

mit den Kosten angesetzt, die in der Entwicklungsphase 

nach dem Zeitpunkt der Feststellung der technologischen 

und wirtschaftlichen Realisierbarkeit bis zur Fertigstellung 

entstanden sind.

Entwicklungskosten eines einzelnen Projekts werden nur 

dann als immaterieller Vermögenswert aktiviert, wenn der 

Konzern folgendes nachweisen kann:

• technische Realisierbarkeit der Fertigstellung des im-

materiellen Vermögenswerts, die eine interne Nutzung 

oder einen Verkauf des Vermögenswerts ermöglicht;

• die Absicht, den immateriellen Vermögenswert fertig-

zustellen, und die Fähigkeit und Absicht, ihn zu nutzen 

oder zu verkaufen;

• die Art und Weise, wie ein Vermögenswert einen künfti-

gen wirtschaftlichen Nutzen erzielen wird;

• die Verfügbarkeit von Ressourcen für Zwecke der Fertig-

stellung des Vermögenswerts;

• die Fähigkeit, die dem immateriellen Vermögenswert 

während seiner Entwicklung zuzurechnenden Ausgaben 

zuverlässig zu ermitteln.

Die Entwicklungskosten werden nach ihrem erstmaligen 

 Ansatz als Vermögenswert zu Anschaffungskosten abzüglich 

kumulierter planmäßiger Abschreibungen und, sofern er-

forderlich, kumulierter Wertminderungsaufwendungen 

 angesetzt. Die planmäßige Abschreibung beginnt mit dem 

Abschluss der Entwicklungsphase und ab dem Zeitpunkt, ab 

dem der Vermögenswert genutzt werden kann. Sie erfolgt 

über den Zeitraum, über den künftiger Nutzen zu erwarten ist.

Forschungskosten sind in unwesentlicher Höhe angefallen 

und wurden unmittelbar erfolgswirksam erfasst.

Es wird zwischen immateriellen Vermögenswerten mit 

 begrenzter und solchen mit unbegrenzter Nutzungsdauer 

unterschieden.

Selbst geschaffene und erworbene immaterielle Vermögens-

werte, die eine bestimmbare Nutzungsdauer aufweisen, 

werden mit Beginn der Nutzungsbereitschaft linear über die 

erwartete wirtschaftliche Nutzungsdauer wie folgt abge-

schrieben:

Die Abschreibungsdauer wird bei immateriellen Vermögens-

werten mit einer begrenzten Nutzungsdauer mindestens 

zum Ende jeder Berichtsperiode überprüft.

Bei immateriellen Vermögenswerten mit unbegrenzter 

 Nutzungsdauer wird mindestens einmal jährlich für den Ver-

mögenswert auf Ebene der zahlungsmittelgenerierenden 

Einheit eine Werthaltigkeitsprüfung durchgeführt. Diese 

Nutzungsdauer in Jahren

Kundenstämme 2,5–9,5

Software 2–6,8

Sonstige Lizenzen 3–10

 immateriellen Vermögenswerte werden nicht planmäßig ab-

geschrieben. Die Nutzungsdauer eines immateriellen 

 Vermögenswertes mit unbegrenzter Nutzungsdauer wird 

einmal jährlich dahingehend überprüft, ob die Einschätzung 

einer unbegrenzten Nutzungsdauer weiterhin gerechtfertigt 

ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Änderung der Einschätzung 

von einer unbegrenzten zu einer begrenzten Nutzungsdauer 

prospektiv vorgenommen.

Sachanlagen
Sachanlagen und Anlagen im Bau werden zu Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger 

Abschreibungen und, sofern erforderlich, kumulierter Wert-

minderungsaufwendungen angesetzt. Die Kosten für Repa-

raturen und Instandhaltung werden sofort aufwandswirksam 

erfasst.

Der Barwert der erwarteten Kosten für den Rückbau von Ver-

mögenswerten nach dessen Nutzung ist in den Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten des entsprechenden Vermö-

genswertes enthalten, wenn die Ansatzkriterien für eine 

Rückstellung erfüllt sind. Sachanlagen werden entweder in-

folge eines Abgangs ausgebucht oder dann, wenn aus der 

weiteren Nutzung oder Veräußerung des Vermögenswerts 

kein wirtschaftlicher Nutzen mehr erwartet wird. Die aus der 

Ausbuchung resultierenden Gewinne oder Verluste werden 

als Differenz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem 

Buchwert des Vermögenswerts ermittelt und in der Periode 

erfolgswirksam in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst, in der der Vermögenswert ausgebucht wird.

Die Restwerte, Nutzungsdauern und Abschreibungsmetho-

den der Sachanlagen werden am Ende eines jeden Geschäfts-

jahres überprüft und bei Bedarf prospektiv angepasst.
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Sachanlagen werden linear abgeschrieben, d. h. ihre Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten werden über ihre geschätz-

ten Nutzungsdauern verteilt:

Leasingverhältnisse – Konzern als Leasingnehmer
Der Konzern beurteilt bei Vertragsbeginn, ob ein Vertrag ein 

Leasingverhältnis begründet oder beinhaltet. Dies ist der Fall, 

wenn der Vertrag dazu berechtigt, die Nutzung eines identi-

fizierten Vermögenswerts gegen Zahlung eines Entgelts für 

einen bestimmten Zeitraum zu kontrollieren.

Der Konzern erfasst und bewertet alle Leasingverhältnisse 

(mit Ausnahme von kurzfristigen Leasingverhältnissen und 

Leasingverhältnissen, bei denen der zugrunde liegende Ver-

mögenswert von geringem Wert ist) nach einem einzigen 

Modell. Die Verbindlichkeiten zur Leistung von Leasingzah-

lungen und Nutzungsrechte für das Recht des zugrunde 

liegenden Vermögenswerts werden erfasst.

Die Mietverträge können sowohl Leasing- als auch Nicht-

leasingkomponenten beinhalten. Der Konzern ordnet den 

Transaktionspreis diesen Komponenten auf Basis ihrer rela-

tiven Einzelpreise zu.

Nutzungsrechte
Der Konzern erfasst Nutzungsrechte zum Bereitstellungs-

datum (d. h. zu dem Zeitpunkt, an dem der zugrunde liegen-

de Leasinggegenstand zur Nutzung bereitsteht). Nutzungs-

rechte werden zu Anschaffungskosten abzüglich aller 

kumulierten Abschreibungen und aller kumulierten Wert-

minderungsaufwendungen bewertet und um jede Neu-

bewertung der Leasingverbindlichkeit berichtigt. 

Nutzungsdauer in Jahren

Technische Anlagen und 
Maschinen 8–15

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 3–20

Zu den Anschaffungskosten der Nutzungsrechte gehören 

der Barwert der Leasingzahlungen, alle dem Leasingnehmer 

entstandenen anfänglichen direkten Kosten sowie alle be-

reits bei oder vor der Bereitstellung geleisteten Leasingzah-

lungen abzüglich etwaigen erhaltenen Leasinganreizen.

Nutzungsrechte werden planmäßig linear über den kürzeren 

der beiden Zeiträume aus Laufzeit und erwarteter Nutzungs-

dauer der Leasingverhältnisse abgeschrieben. Weitere Infor-

mationen zur Laufzeit der Verträge können der Anhanganga-

be (16) entnommen werden.

Leasingverbindlichkeit
Am Bereitstellungsdatum erfasst der Konzern die Leasing-

verbindlichkeit zum Barwert der über die Laufzeit des Lea-

singverhältnisses zu leistenden Leasingzahlungen. Die Lea-

singzahlungen beinhalten feste Zahlungen (einschließlich de 

facto fester Zahlungen) abzüglich etwaiger zu erhaltender 

Leasinganreize, variable Leasingzahlungen, die an einen In-

dex oder Zinssatz gekoppelt sind, und Beträge, die voraus-

sichtlich im Rahmen von Restwertgarantien entrichtet wer-

den müssen. Die Leasingzahlungen umfassen ferner den 

Ausübungspreis einer Kaufoption, wenn hinreichend sicher 

ist, dass der Konzern sie auch tatsächlich wahrnehmen wird, 

und die Strafzahlungen für eine Kündigung des Leasingver-

hältnisses, wenn in der Laufzeit berücksichtigt ist, dass der 

Konzern die Kündigungsoption wahrnehmen wird.

Der Konzern ist möglichen zukünftigen Steigerungen variab-

ler Leasingzahlungen ausgesetzt, welche sich aus der 

 Änderung eines Indexes oder Zinssatzes ergeben können. 

Diese möglichen Änderungen der Leasingraten sind bis zu 

derer Wirksamwerden nicht in der Leasingverbindlichkeit 

berücksichtigt. Sobald sich die Änderung eines Indexes oder 

Zinssatzes auf die Leasingraten auswirken, wird die Leasing-

verbindlichkeit gegen das Nutzungsrecht angepasst.

Variable Leasingzahlungen, die nicht an einen Index oder 

Zinssatz gekoppelt sind, werden in der Periode, in der das 

Ereignis oder die Bedingung, das bzw. die diese Zahlung aus-

löst, eingetreten ist, aufwandswirksam erfasst.

Leasingzahlungen werden im Konzern mit dem Grenzfremd-

kapitalzins abgezinst. Bei der Er-mittlung des Zinssatzes 

wurden aktuelle Marktreferenzsätze für Immobilien sowie 

unternehmensspezifische Risikofaktoren berücksichtigt, 

woraus sich ein gewichteter Durchschnittszinssatz ergibt.

Der Buchwert der Leasingverbindlichkeit wird bei Änderun-

gen des Leasingverhältnisses, Änderungen der Laufzeit des 

Leasingverhältnisses, Änderungen der Leasingzahlungen 

(z. B. Änderungen künftiger Leasingzahlungen infolge einer 

Veränderung des zur Bestimmung dieser Zahlungen verwen-

deten Indexes oder Zinssatzes) oder bei einer Änderung der 

Beurteilung einer Kaufoption für den zugrunde liegenden 

Vermögenswert neu bewertet.

Kurzfristige Leasingverhältnisse und 
 Leasingverhältnisse, denen ein Vermögenswert 
von geringem Wert zugrunde liegt
Der Konzern wendet auf seine kurzfristigen Leasingverträge 

die Ausnahmeregelung für kurzfristige Leasingverhältnisse 

(d. h. Leasingverhältnisse, deren Laufzeit ab dem Bereitstel-

lungsdatum maximal zwölf Monate beträgt und die keine 

Kaufoption enthalten) an.

Er wendet außerdem auf Leasingverträge, die als geringwer-

tig eingestuft werden, die Ausnahmeregelung für Leasing-

verhältnisse, denen ein Vermögenswert von geringem Wert 

zugrunde liegt, an.

Leasingzahlungen für kurzfristige Leasingverhältnisse und 

Leasingverhältnisse, denen ein Vermögenswert von gerin-

gem Wert zugrunde liegt, werden linear über die Laufzeit des 

Leasingverhältnisses als Aufwand erfasst.
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COVID19bedingte Mietkonzessionen
Der Konzern hat COVID-19-bedingte Mietkonzessionen – Än-

derungen an IFRS 16 angewandt. Der Konzern wendet die 

Vereinfachungsregelungen des praktischen Behelfs an und 

muss dementsprechend nicht beurteilen, ob zulässige 

 Mietzugeständnisse als unmittelbare Folge der COVID-19- 

Pandemie eine Änderung des Leasingverhältnisses darstel-

len. Die Mister Spex Gruppe wendet den praktischen Behelf 

für Verträge mit ähnlichen Merkmalen und unter vergleich-

baren Umständen einheitlich an. Für Mietkonzessionen im 

Rahmen von Leasingverhältnissen, für die der Konzern den 

praktischen Behelf nicht anwendet, oder auf die der prakti-

sche Behelf nicht anwendbar ist, schätzt der Konzern ein, ob 

eine Änderung eines Leasingverhältnisses vorliegt.

Wertminderung von nicht-finanziellen 
 Vermögenswerten
Der Konzern ermittelt an jedem Abschlussstichtag, ob An-

haltspunkte für eine Wertminderung nicht-finanzieller Ver-

mögenswerte vorliegen. Liegen solche Anhaltspunkte vor 

oder ist eine jährliche Überprüfung eines Vermögenswerts 

auf Werthaltigkeit erforderlich, so nimmt der Konzern eine 

Schätzung des erzielbaren Betrags des jeweiligen Vermö-

genswerts vor. Der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts 

ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeit-

wert eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit abzüglich Veräußerungskosten und dem 

Nutzungswert. Der erzielbare Betrag ist für jeden einzelnen 

Vermögenswert zu bestimmen, es sei denn, ein Vermögens-

wert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unab-

hängig von denen anderer Vermögenswerte oder anderer 

Gruppen von Vermögenswerten sind. Übersteigt der Buch-

wert eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit den jeweils erzielbaren Betrag, so ist der 

Vermögenswert wertgemindert und wird auf seinen erziel-

baren Betrag abgeschrieben.

Zur Ermittlung des Nutzungswerts werden die erwarteten 

künftigen Cashflows unter Zugrundelegung eines Abzinsungs-

satzes vor Steuern, der die aktuellen Markterwartungen hin-

sichtlich des Zinseffekts und der spezifischen Risiken des 

Vermögenswerts widerspiegelt, auf ihren Barwert abgezinst. 

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Ver-

äußerungskosten werden kürzlich erfolgte Markttransaktio-

nen berücksichtigt. Sind keine derartigen Transaktionen 

identifizierbar, wird ein angemessenes Bewertungsmodell 

angewandt. Dieses stützt sich auf Bewertungsmultiplikato-

ren, Börsenkurse von börsengehandelten Anteilen an Unter-

nehmen oder andere zur Verfügung stehende Indikatoren für 

den beizulegenden Zeitwert.

Der Konzern legt seiner Wertminderungsbeurteilung detail-

lierte Budget- und Prognoserechnungen zugrunde, die für 

jede der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten des Kon-

zerns, denen einzelne Vermögenswerte zugeordnet sind, 

separat erstellt werden. Solche Budget- und Prognoserech-

nungen erstrecken sich über fünf Jahre. Nach dem fünften 

Jahr wird eine langfristige Wachstumsrate bestimmt und zur 

Prognose der künftigen Cashflows angewandt.

Wertminderungsaufwendungen werden erfolgswirksam in 

den Aufwandskategorien der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst, die der Funktion des wertgeminderten Vermögens-

wertes entsprechen. 

Für Vermögenswerte, mit Ausnahme des Geschäfts- oder 

Firmenwerts, wird zu jedem Abschlussstichtag eine Über-

prüfung vorgenommen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass ein zuvor erfasster Wertminderungsaufwand nicht 

länger besteht oder sich verringert hat. Wenn solche Anhalts-

punkte vorliegen, nimmt der Konzern eine Schätzung des 

erzielbaren Betrags des Vermögenswerts oder der zahlungs-

mittelgenerierenden Einheit vor. Ein zuvor erfasster Wert-

minderungsaufwand wird nur dann rückgängig gemacht, 

wenn sich seit der Erfassung des letzten Wertminderungs-

aufwands eine Änderung der Annahmen ergeben hat, die bei 

der Bestimmung des erzielbaren Betrags herangezogen 

wurden. Die Wertaufholung ist dahingehend begrenzt, dass 

der Buchwert eines Vermögenswerts weder seinen erziel-

baren Betrag noch den Buchwert übersteigen darf, der sich 

nach Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen erge-

ben hätte, wenn in früheren Jahren kein Wertminderungs-

aufwand für den Vermögenswert erfasst worden wäre. Die 

Wertaufholung wird erfolgswirksam erfasst.

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte wird ein-

mal jährlich zum 30. November überprüft. Eine Überprüfung 

findet ebenfalls dann statt, wenn Umstände darauf hindeu-

ten, dass der Wert gemindert sein könnte.

Ein für Geschäfts- oder Firmenwerte erfasster Wertminde-

rungsaufwand darf in den nachfolgenden Berichtsperioden 

nicht aufgeholt werden.

Vorräte
Die Bewertung der Vorräte zum Berichtsstichtag erfolgt zum 

jeweils niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Netto-

veräußerungswert. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei 

den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der 

bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Die Anschaf-

fungskosten werden auf Basis einer Einzelbewertung unter 

Verwendung der gleitenden Durchschnittskostenmethode 

ermittelt.

Die Vorräte beinhalten Handelswaren und Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe.

Risiken aus überdurchschnittlicher Lagerdauer und / oder 

geminderter Verwertbarkeit wurden durch angemessene 

Abwertungen im Nettoveräußerungswert berücksichtigt. 

Wenn die Gründe, die zu einer Abwertung der Handelswaren 

geführt haben, weggefallen sind, ist eine entsprechende 

Wertaufholung zu erfassen.
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Finanzielle Vermögenswerte
Finanzielle Vermögenswerte des Konzerns umfassen im 

Wesentlichen Finanzmittel, Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte.

Erstmalige Erfassung
Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der bei dem einen Unter-

nehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und beim 

anderen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Ei-

genkapitalinstrument führt.

Beim erstmaligen Ansatz werden finanzielle Vermögenswer-

te für die Folgebewertung entweder als zu fortgeführten 

Anschaffungskosten, als erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert im sonstigen Ergebnis oder als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert.

Die Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte bei der erst-

maligen Erfassung hängt von den Eigenschaften der vertrag-

lichen Cashflows der finanziellen Vermögenswerte und vom 

Geschäftsmodell des Konzerns zur Steuerung seiner finan-

ziellen Vermögenswerte ab.

Damit ein finanzieller Vermögenswert als zu fortgeführten 

Anschaffungskosten klassifiziert und bewertet werden kann, 

dürfen die Cashflows ausschließlich aus Tilgungs- und Zins-

zahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag bestehen.

Diese Kategorie umfasst im Konzern Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen sowie Forderungen aus Rech-

nungs- und Lastschriftverkäufen und übrige finanzielle Ver-

mögenswerte, die bei ihrer erstmaligen Erfassung zum 

beizulegenden Zeitwert angesetzt werden.

Finanzielle Vermögenswerte mit Cashflows, die nicht aus-

schließlich Tilgungs- und Zinszahlungen darstellen, werden 

unabhängig vom Geschäftsmodell als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert klassifiziert und entsprechend be-

wertet.

Käufe oder Verkäufe finanzieller Vermögenswerte, die die 

Lieferung der Vermögenswerte innerhalb eines Zeitraums 

vorsehen, der durch Vorschriften oder Konventionen des 

jeweiligen Marktes festgelegt wird (marktübliche Käufe), 

werden am Handelstag erfasst, d. h. an dem Tag, an dem der 

Konzern die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Ver-

mögenswerts eingegangen ist.

Forderungen aus Rechnungs- und Lastschriftverkäufen wer-

den regelmäßig an Forderungskäufer verkauft und abgetre-

ten und anschließend ausgebucht (echtes Factoring). In 

diesem Zusammenhang überträgt der Konzern die Cash-

flows offen auf einen Dritten, der das gesamte Ausfallrisiko 

trägt. Ein Delkredererisiko verbleibt nicht.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit 

dem gemäß IFRS 15 ermittelten Transaktionspreis bewertet.

Die Verluste aus der Wertminderung von finanziellen Ver-

mögenswerten werden unter den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen in separaten Konten in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erfasst.

Folgebewertung
Für die Folgebewertung werden finanzielle Vermögenswer-

te in vier Kategorien klassifiziert:

• zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finan-

zielle Vermögenswerte (Schuldinstrumente)

• erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen 

Ergebnis bewertete finanzielle Vermögenswerte mit Um-

gliederung kumulierter Gewinne und Verluste (Schuld-

instrumente)

• erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonsti-

gen Ergebnis bewertete finanzielle Vermögenswerte 

ohne Umgliederung kumulierter Gewinne und Verluste 

bei Ausbuchung (Eigenkapitalinstrumente)

• erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Vermögenswerte

Die Kategorie – zu fortgeführten Anschaffungskosten be-

wertete	finanzielle	Vermögenswerte	(Schuldinstrumente) – 

hat die größte Bedeutung für den Konzernabschluss.

Der Konzern bewertet finanzielle Vermögenswerte zu fort-

geführten Anschaffungskosten, wenn die beiden folgenden 

Bedingungen erfüllt sind:

• Der finanzielle Vermögenswert wird im Rahmen eines 

Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielsetzung darin 

besteht, finanzielle Vermögenswerte zur Vereinnahmung 

der vertraglichen Cashflows zu halten, und

• die Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögens-

werts führen zu festgelegten Zeitpunkten zu Cashflows, 

die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 

ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Vermö-

genswerte (Schuldinstrumente) werden in Folgeperioden 

unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet und 

sind auf Wertminderungen zu überprüfen.

Im Konzern wird gemäß IFRS 9 das Wertminderungsmodell 

für finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten An-

schaffungskosten klassifiziert werden, angewendet. Hierbei 

wendet Mister Spex den vereinfachten Ansatz an, um Aus-

fallrisiken zu bewerten und berechnet die erwartenden Kredit-

verluste (ECL) über eine Risikovorsorge in Höhe der über die 

Restlaufzeit erwarteten Kreditverluste, unabhängig davon, 

wann das Ausfallereignis eintritt. Weitere Informationen sind 

in der Anhangangabe (9) enthalten.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

 finanzielle Vermögenswerte werden in der Bilanz zum beizu-

legenden Zeitwert erfasst, wobei die Änderungen des beizu-

legenden Zeitwerts saldiert in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst werden.
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Ein finanzieller Vermögenswert wird hauptsächlich dann 

ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte auf den Bezug 

von Cashflows aus dem finanziellen Vermögenswert erlo-

schen sind.

Finanzielle Verbindlichkeiten
Erstmalige Erfassung
Finanzielle Verbindlichkeiten werden beim erstmaligen 

 Ansatz als Verbindlichkeiten oder als Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten klassifiziert.

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten werden beim erst-

maligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ab-

züglich der direkt zurechenbaren Transaktionskosten.

Die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns umfassen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sons-

tige finanzielle Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten einschließlich Kontokorrentkredite.

Folgebewertung
Die Folgebewertung finanzieller Verbindlichkeiten hängt von 

deren Klassifizierung ab.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 

die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind für die Folge-

bewertung in die Kategorie: zu fortgeführten Anschaffungs-

kosten eingestuft.

Die Kategorie „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ 

hatte die größte Bedeutung für den Konzernabschluss in der 

Vergangenheit. Nach der erstmaligen Erfassung werden 

verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet. Gewinne und Verluste wer-

den erfolgswirksam erfasst, wenn die Verbindlichkeiten aus-

gebucht werden, außerdem im Rahmen von Amortisationen 

mittels der Effektivzinsmethode.

Fortgeführte Anschaffungskosten werden unter Berücksich-

tigung eines Agios oder Disagios bei Akquisition sowie von 

Gebühren oder Kosten berechnet, die einen integralen Be-

standteil des Effektivzinssatzes darstellen. Die Amortisation 

mittels der Effektivzinsmethode ist in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung als Teil der Finanzaufwendungen enthalten. 

Weitere Informationen sind in der Anhangangabe (15) ent-

halten.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die 

dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung er-

füllt, aufgehoben oder erloschen ist.

Rückstellungen
Rückstellungen sind nicht-finanzielle Verbindlichkeiten, die 

bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind. Sie 

werden nach IAS 37 gebildet, wenn für den Konzern eine 

gegenwärtige rechtliche oder faktische Verpflichtung auf-

grund von vergangenen Ereignissen besteht, der Abfluss von 

Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung der 

Verpflichtung wahrscheinlich ist und eine verlässliche Schät-

zung der Höhe der Verpflichtung möglich ist.

Die Rückstellungshöhe wird unter Berücksichtigung aller aus 

der Verpflichtung erkennbaren Risiken bestmöglich ge-

schätzt. Dabei wird grundsätzlich von dem Erfüllungsbetrag 

mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit ausgegangen. 

Langfristige Rückstellungen mit einer Laufzeit von über ei-

nem Jahr werden auf den Berichtsstichtag abgezinst.

Gewährleistungsrückstellung
Der Konzern bietet gesetzlich vorgeschriebene Gewährleis-

tungen für die Behebung von Mängeln, die zum Zeitpunkt des 

Verkaufs vorlagen. Rückstellungen für diese sog. assurance- 

type warranties werden zum Zeitpunkt des Verkaufs der 

zugrunde liegenden Produkte oder der Erbringung der 

Dienstleistungen an den Kunden gebildet. Die erstmalige Er-

fassung erfolgt auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus 

der Vergangenheit. Die ursprüngliche Schätzung der Kosten 

in Verbindung mit Gewährleistungen wird jährlich überprüft.

Anteilsbasierte Vergütungen
In der Mister Spex Gruppe erhalten Mitarbeiter*innen eine 

anteilsbasierte Vergütung in Form von Eigenkapitalinstru-

menten. 

Die an Führungskräfte und Mitarbeiter*innen gewährten Ver-

gütungen werden einerseits als Aufwand und andererseits 

als Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe des beizulegenden 

Zeitwerts erfasst. Die Aufwandserfassung und Zuführung 

in die Kapitalrücklage erfolgt über den vertraglich vereinbar-

ten Erdienungszeitraum. Der beizulegende Zeitwert der aus-

gegebenen Optionen wird zum Zeitpunkt ihrer Gewährung 

(grant date) ermittelt.

Die Erfassung von aus der Gewährung der Eigenkapitalins-

trumente resultierenden Aufwendungen und die korrespon-

dierende Erhöhung der Kapitalrücklage im Eigenkapital 

erfolgt über den Zeitraum, in dem die Leistungs- und Dienst-

bedingungen erfüllt werden müssen (sog. Erdienungszeit-

raum). Die an jedem Berichtsstichtag bis zum Zeitpunkt der 

ersten Ausübungsmöglichkeit ausgewiesenen kumulierten 

Aufwendungen aus der Gewährung der Eigenkapitalinstru-

mente reflektieren den bereits abgelaufenen Teil des Erdie-

nungszeitraums sowie die Anzahl der Eigenkapitalinstru-

mente, die nach bestmöglicher Schätzung des Konzerns mit 

Ablauf des Erdienungszeitraums tatsächlich ausübbar wer-

den. Der im Periodenergebnis erfasste Ertrag oder Aufwand 

entspricht der Entwicklung der zu Beginn und am Ende des 

Berichtszeitraums erfassten kumulierten Aufwendungen.

Für Vergütungsrechte, die nicht ausübbar werden, weil eine 

Dienstbedingung nicht eingehalten worden ist, wird kein Auf-

wand erfasst. Hiervon ausgenommen sind Transaktionen mit 

Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, für deren Ausüb-

barkeit bestimmte Markt- oder Nicht-Ausübungsbedingungen 

erfüllt sein müssen. Diese werden, unabhängig davon, ob die 

Markt- oder Nicht-Ausübungsbedingungen erfüllt sind, als 

ausübbar betrachtet, vorausgesetzt, dass alle sonstigen 

Leistungs- und Dienstbedingungen erfüllt sind.
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Werden die Bedingungen einer Transaktion mit Ausgleich 

durch Eigenkapitalinstrumente geändert, so werden Aufwen-

dungen mindestens in der Höhe erfasst, in der sie angefallen 

wären, wenn die Vergütungsvereinbarung in der ursprüng-

lichen Fassung erfüllt worden wäre. Mister Spex erfasst 

außerdem die durch eine Modifikation entstehende Erhö-

hung des beizulegenden Zeitwerts der zugesagten Eigen-

kapitalinstrumente.

Wird eine Vergütungsvereinbarung mit Ausgleich durch Ei-

genkapitalinstrumente annulliert, wird diese so behandelt, 

als ob sie am Tag der Annullierung ausgeübt worden wäre. 

Der bislang noch nicht erfasste Aufwand wird grundsätzlich 

sofort erfasst. Wird die annullierte Vergütungsvereinbarung 

jedoch durch eine neue Vergütungsvereinbarung ersetzt und 

die neue Vergütungsvereinbarung am Tag ihrer Gewährung 

als Ersatz für die annullierte Vergütungsvereinbarung de-

klariert, werden die annullierte und die neue Vergütungsver-

einbarung wie eine Änderung der ursprünglichen Vergü-

tungsvereinbarung bilanziert (vgl. hierzu den obigen 

Abschnitt). Sämtliche Annullierungen von Vergütungsverein-

barungen bei Transaktionen mit Ausgleich durch Eigenkapi-

talinstrumente werden gleich behandelt.

Weitere Informationen sind in der Anhangangabe (14) ent-

halten.

Bilanzierung von Transaktionskosten im Rahmen 
von Eigenkapitaltransaktionen
Der Konzern hat den Anteil der Transaktionskosten, der im 

Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien steht, gemäß 

IAS 32.35 als Abzug vom Eigenkapital bilanziert, ohne damit 

einen Effekt auf den Konzernverlust zu haben. Die gesamten 

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung im Zuge des Bör-

sengangs wurden auf Grundlage des Verhältnisses zwischen 

der Anzahl der neuen Aktien und der Gesamtzahl aller Aktien 

aufgeteilt, wobei nur der Anteil, der sich auf die Ausgabe 

neuer Aktien bezieht, vom Eigenkapital abgezogen wurde. 

Der Anteil, der sich auf bereits existierende Aktien bezieht, 

wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Ergebnis je Aktie
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich aus der Di-

vision des auf die Anteilseigner der Mister Spex SE entfal-

lenden Anteils am Periodenergebnis durch den gewichteten 

Durchschnitt der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Während 

einer Periode neu ausgegebene Anteile werden zeitanteilig 

für den Zeitraum, in dem sie sich im Umlauf befinden, be-

rücksichtigt.

Segmentberichterstattung
Die Segmentberichterstattung des Mister Spex Konzerns ist 

gemäß dem sogenannten „Management Approach“ an der 

internen Organisations- und Berichtsstruktur ausgerichtet.

IV.  Wesentliche Schätzungen und Ermessens
entscheidungen bei der Anwendung der 
Rechnungslegungsmethoden

Die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit den 

IFRS erfordert vom Management Annahmen und Schätzun-

gen, die sich auf ausgewiesene Beträge und dazugehörende 

Angaben auswirken. Bei der Aufstellung des Konzernab-

schlusses zum 31. Dezember 2021 wurden die Auswirkun-

gen der COVID-19-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie die wesentlichen Annahmen und 

Schätzungen vom Management gewürdigt. Im Ergebnis 

wurden jedoch keine wesentlichen Auswirkungen festgestellt. 

Wesentliche Schätzungen und Annahmen werden insbeson-

dere bei den folgenden Sachverhalten vorgenommen:

Anteilsbasierte Vergütungen
Die Kosten aus der Gewährung von Eigenkapitalinstrumenten 

an Mitarbeiter*innen werden im Konzern mit dem beizu-

legenden Zeitwert dieser Eigenkapitalinstrumente zum 

 Zeitpunkt ihrer Gewährung bewertet. Zur Schätzung des 

beizulegenden Zeitwerts anteilsbasierter Vergütungen muss 

das am besten geeignete Bewertungsverfahren bestimmt 

werden; dieses ist abhängig von den Bedingungen der Ge-

währung. Für diese Schätzung ist weiterhin die Bestimmung 

geeigneter in dieses Bewertungsverfahren einfließender In-

putparameter, darunter insbesondere die voraussichtliche 

Optionslaufzeit, Volatilität und Dividendenrendite sowie ent-

sprechender Annahmen, erforderlich.

Die Annahmen und angewandten Verfahren für die Schät-

zung des beizulegenden Zeitwerts anteilsbasierter Vergü-

tungen werden in der Anhangangabe (14) dargestellt.

Geschäfts oder Firmenwert
Die Geschäfts- oder Firmenwerte werden jährlich auf Wert-

minderung nach den Vorschriften des IAS 36 überprüft. 

Basis für den Werthaltigkeitstest sind die zukünftigen Zah-

lungsmittelüberschüsse, die für einzelne Vermögenswerte 

oder in zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zusammen-

gefasste Gruppen von Vermögenswerten erwirtschaftet 

werden. Eine Wertminderung besteht, wenn der Buchwert 

eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerieren-

den Einheit seinen erzielbaren Betrag übersteigt. Der erziel-

bare Betrag eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmit-

telgenerierenden Einheit ist der höhere der beiden Beträge 

aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 

und Nutzungswert. Zur Berechnung des Nutzungswerts wird 

eine Discounted-Cashflow-Methode verwendet, wobei die 

Inputfaktoren in die Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie ein-

geordnet werden. Der erzielbare Betrag ist abhängig von dem 

im Rahmen der Discounted-Cashflow-Methode verwendeten 

Diskontierungszinssatz sowie von den erwarteten künftigen 

Mittelzuflüssen und der für Zwecke der Extrapolation ver-

wendeten Wachstumsrate.

Weitere Einzelheiten zum Werthaltigkeitstest sind unter An-

hangangabe (6) zu Geschäfts- oder Firmenwerten und Im-

materiellen Vermögenswerten zu finden. 
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Leasingverhältnisse
Der Konzern bestimmt die Laufzeit des Leasingverhältnisses 

unter Zugrundelegung der unkündbaren Grundlaufzeit des 

Leasingverhältnisses sowie unter Einbeziehung der Zeit-

räume, die sich aus einer Option zur Verlängerung des Lea-

singverhältnisses ergeben, sofern hinreichend sicher ist, 

dass er diese Optionen ausüben wird oder der Zeiträume, 

die sich aus einer Option zur Kündigung des Leasingverhält-

nisses ergeben, sofern hinreichend sicher ist, dass er diese 

Option nicht ausüben wird.

Der Konzern verwendet zur Bewertung von Leasingverbind-

lichkeiten seinen Grenzfremdkapitalzinssatz. Dieser wird 

anhand beobachtbarer Inputfaktoren geschätzt, sofern die-

se verfügbar sind. Darüber hinaus müssen unternehmens-

spezifische Schätzungen vorgenommen werden.

V.  Änderungen und neue Verlautbarungen  
zur Rechnungslegung

Zum 1. Januar 2021 hat der Konzern sämtliche Standards 

und Änderungen, welche erstmalig zum 1 Januar 2021 an-

zuwenden sind, erstmals angewandt. Diese haben jedoch 

keine wesentliche Auswirkung auf den Konzernabschluss.

• Änderungen an IFRS  4: Verlängerung der temporären 

Anwendungsbefreiung von IFRS 9

• Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7, IFRS 4 und 

IFRS 16: Reform der Referenzzinssätze – Phase 2

Neue Verlautbarungen zur Rechnungslegung, die 
noch nicht angewendet werden
Für die folgenden neuen oder geänderten Standards und 

Interpretationen, die verpflichtend erst in späteren Ge-

schäftsjahren anzuwenden sind, plant der Mister Spex Kon-

zern keine frühzeitige Anwendung. Der Konzern geht derzeit 

davon aus, dass sich keine wesentlichen Auswirkungen auf 

den Konzernabschluss ergeben werden.

Erstanwendung: Berichtsperioden die am oder nach dem 

1. April 2021 beginnen:

• Änderungen an IFRS 16: COVID-19-bezogene Miet er leich-

 terungen nach dem 30. Juni 2021

Erstanwendung: Berichtsperioden die am oder nach dem 

1. Januar 2022 beginnen:

• Änderungen an IFRS 3: Querverweise auf das Rahmen-

konzept

• Änderungen an IAS 16: Sachanlagen – Erlös vor bestim-

mungsgemäßer Verwendung

• Änderungen an IAS 37: Belastende Verträge – Vertrags-

erfüllungskosten

• Verbesserungen an IFRS 2018–2020

Erstanwendung: Berichtsperioden die am oder nach dem 

1. Januar	2023	beginnen

• IFRS 17 – Versicherungsverträge (inklusive Änderungen 

an IFRS 17)

• Änderungen an IAS 1 und IFRS Practice Statement 2: 

Angabe von Rechnungslegungsmethoden

• Änderungen an IAS 8: Definition von rechnungslegungs-

bezogenen Schätzungen

Neue, aber noch nicht verpflichtend  
anzuwendende Standards und Interpretationen
Bei den folgenden Standards ist das EU Endorsement noch 

ausstehend. Diese Standards sind noch nicht angewandt 

und haben voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss:

• Veränderungen an IFRS 10 und IAS 28: Verkauf oder Ein-

lage von Vermögenswerten zwischen einem Anleger und 

einem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschafts-

unternehmen

• Änderungen an IAS 1: Klassifizierung von Schulden als 

kurz- oder langfristig (inklusive Aufschub des Inkraft-

tretens)

• Änderungen an IAS 12: Latente Steuern in Zusammen-

hang mit Vermögenswerten und Schulden aus einer ein-

zigen Transaktion

• Änderungen an IFRS  17: Erstanwendung von IFRS  17 

und IFRS 9 – Vergleichsinformationen

VI. Geschäftssegmente

Zum Zwecke der Unternehmenssteuerung ist der Mister 

Spex Konzern nach geografischen Bereichen organisiert 

und verfügt über zwei berichtspflichtige Segmente gemäß 

IFRS 8, die sich wie folgt darstellen:

Die Spalte „Überleitung“ umfasst die Konsolidierung zwi-

schen den berichtspflichtigen Segmenten.

Berichtspflichtige 
Segmente Geschäftsbereiche

Deutschland Kauf und Verkauf von Korrektionsbrillen, 
Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen über 
die deutschen Webseiten sowie 
 Geschäfte in Deutschland

International Kauf und Verkauf von Korrektionsbrillen, 
Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen  
über die ausländischen Webseiten in 
 Finnland, Frankreich, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Schweden, 
Schweiz, Spanien und Vereinigtes 
Königreich sowie Geschäfte in Öster-
reich und Schweden
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Die beiden Co-CEOs sind die verantwortliche Unternehmens-

instanz (Chief Operating Decision Maker, CODM) und über-

wachen die Betriebsergebnisse der Segmente getrennt, um 

Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung und Leis-

tungsbewertung zu treffen.

Die Verrechnungspreise zwischen den Segmenten werden 

zu marktüblichen Bedingungen festgelegt.

Die Informationen zu den einzelnen berichtspflichtigen Seg-

menten sind nachstehend aufgeführt. Das bereinigte Seg-

mentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 

 (bereinigtes EBITDA) wird zur Bewertung der Ertragskraft 

verwendet, da die beiden Co-CEOs der Auffassung sind, dass 

dieses die relevanteste Information bei der Beurteilung der 

Ergebnisse bestimmter Segmente im Verhältnis zu anderen 

Unternehmen darstellt, die in diesen Branchen tätig sind. Das 

EBITDA wird bereinigt um Aufwendungen für anteilsbasier-

te Vergütung nach IFRS 2, einmalige Transformationskosten 

sowie Einmaleffekte, die nicht zur normalen Geschäftstätig-

keit gehören.

2021 In TEUR Deutschland International Überleitung Summe

Externe Umsatzerlöse 137.802 56.446 – 194.248

Umsatzerlöse zwischen Segmenten 7.178 384 −7.562 –

Umsatzerlöse des Segments 144.980 56.830 −7.562 194.248

Bereinigtes EBITDA 7.556 −3.407 – 4.149

2020 In TEUR Deutschland International Überleitung Summe

Externe Umsatzerlöse 117.782 46.419 – 164.201

Umsatzerlöse zwischen Segmenten 5.750 655 −6.405 –

Umsatzerlöse des Segments 123.532 47.074 −6.405 164.201

Bereinigtes EBITDA 7.631 −877 – 6.754

In TEUR 2021 2020

I. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse der berichtspflichtigen Segmente 201.810 170.606

Eliminierung von Umsatzerlösen zwischen den Segmenten −7.562 −6.405

Konsolidierte Umsatzerlöse 194.248 164.201

II. Bereinigtes EBITDA

Bereinigtes EBITDA der berichtspflichtigen Segmente 4.149 6.754

Sondereffekte −12.387 −939

Davon Effekte aus der Anwendung von IFRS 2 −1.295 −658

Davon Transformationskosten −6.438 −579

Davon andere Sondereffekte −4.654 298

Finanzerträge und -aufwendungen −4.577 −4.654

Abschreibungen −15.215 −10.937

Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen −345 −94

Ergebnis vor Ertragsteuern −28.376 −9.870

Die Transformationskosten umfassen im Wesentlichen ein-

malige Rechts- und Beratungskosten und Prüfungsgebühren 

sowie sonstige einmalige Kosten im Zusammenhang mit 

dem Börsengang im Juli 2021 und Kosten im Zusammen-

hang mit der Änderung der Rechtsform (TEUR 6.426), ge-

mindert um Erträge im Zusammenhang mit der Weiterbe-

lastung von Kosten des Börsengangs (TEUR  −974) an 

unsere Gesellschafter. Darüber hinaus umfassen die Trans-

formationskosten Aufwendungen im Zusammenhang mit 
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Mitarbeiterfreistellungen (TEUR 288), Refinanzierungskos-

ten (TEUR 236) sowie einmalige Personalkosten, die im Zu-

sammenhang mit der Implementierung von Transformati-

onsprojekten angefallen sind (TEUR 347).

Andere Sondereffekte im Geschäftsjahr 2021 beinhalten im 

Wesentlichen einen einmaligen Transaktionsbonus in Ver-

bindung mit dem Börsengang (TEUR 3.131) und einen Bonus 

im Zusammenhang mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung 

wegen COVID-19 (TEUR 1.112)1. Darüber hinaus sind hier 

auch Aufwendungen für Schutzmaßnahmen im Zusammen-

hang mit COVID-19 enthalten (TEUR 566) sowie weitere Ein-

maleffekte, die nicht zur normalen Geschäftstätigkeit ge-

hören (TEUR −155).

Folgende Tabelle stellt den Umsatz der Mister Spex Gruppe 

nach Produkttypen dar.

1  Der Bonus in Höhe von TEUR 400 im Zusammenhang mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung wegen COVID-19 in 2020 wurde bei der 
Berechnung des  bereinigten EBITDA in 2020 nicht berücksichtigt.

In TEUR Germany International Total

2021 2020 2021 2020 2021 2020

I. Umsatzerlöse

Korrektionsbrillen 65.471 56.502 12.215 10.414 77.686 66.916

Sonnenbrillen 33.790 27.139 16.366 11.472 50.156 38.611

Kontaktlinsen 34.852 31.616 26.972 23.834 61.824 55.450

Summe Produkte 134.113 115.257 55.553 45.720 189.666 160.977

Dienstleistungen aus Vermarktung  
und sonstige Dienstleistungen 3.689 2.525 893 699 4.582 3.224

Summe 137.802 117.782 56.446 46.419 194.248 164.201

Die nachfolgende Darstellung zeigt die langfristigen Vermö-

genswerte des Konzerns, unterschieden nach Herkunftsland 

des Unternehmens (Deutschland) und anderen Ländern 

(International). Bei der Darstellung der Informationen auf 

geografischer Grundlage basieren die Vermögenswerte ei-

nes Segments auf den Standorten der Vermögenswerte.

2021 2020

Langfristige 
Vermögenswerte

Deutschland 85.486 68.934

International 15.106 13.627

Summe 100.592 82.561

Langfristige Vermögenswerte beinhalten nicht Finanzinstru-

mente, latente Steueransprüche und Vermögenswerte aus 

Leistungen an Arbeitnehmer.

Die Umsatzerlöse aus Transaktionen mit einem einzelnen 

Kunden überstiegen in keinem Fall 10 % des Umsatzes der 

Mister Spex Gruppe in den Jahren 2021 und 2020.
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VII.  Erläuterungen zur 
KonzernGesamtergebnisrechnung

1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse setzen sich aus dem Verkauf von Handels-

waren, erbrachten Dienstleistungen aus Vermarktung sowie 

sonstigen mit dem Kerngeschäft im Zusammenhang stehen-

den Leistungen zusammen.

Die Umsatzerlöse nach den geografischen Segmenten und 

nach den Produktkategorien sowie Dienstleistungen des 

Konzerns sind im Kapitel zu den Geschäftssegmenten dar-

gestellt.

Die Erlöse aus Produktverkäufen betrugen im Geschäftsjahr 

TEUR 189.666 (Vj. TEUR 160.977). Die Erlöse aus erbrachten 

Dienstleistungen aus Vermarktung und sonstigen Dienstleis-

tungen beliefen sich in 2021 auf TEUR 4.582 (Vj. TEUR 3.224).

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus IFRS  15 

 Erlöse aus Verträgen mit Kunden stellen sich zusammen-

gefasst wie folgt dar:

Die Vertragsverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.090 (Vj. 

TEUR 698) resultieren aus den erhaltenen Anzahlungen und 

werden i. d. R. innerhalb der folgenden Wochen nach Ab-

schlussstichtag durch Übertragung der Produkte an die 

In TEUR 2021 2020 01.01.2020

Vermögenswerte 
aus 
Rückgaberechten 723 695 750

Rückerstattungs-
verbindlichkeit 1.983 1.993 2.038

Rückstellungen für 
Gewährleistungen 900 728 573

Vertragsverbind-
lichkeiten 1.090 698 1.408

Kunden realisiert. Der Vorjahreswert wurde im Geschäftsjahr 

2021 vollständig realisiert. Da sich die Vertragsverbindlich-

keiten auf erhaltene Anzahlungen von Kunden beziehen, 

schwanken die Salden dieses Postens in Abhängigkeit von 

fakturierten Aufträgen zum Jahresende.

Der Herausgabeanspruch aus erwarteten Rückgaben von 

Kunden in Höhe von TEUR 723 (Vj. TEUR 695) sowie die 

Rückerstattungsverbindlichkeit in Höhe von TEUR 1.983 (Vj. 

TEUR 1.993) werden in separaten Posten in der Bilanz aus-

gewiesen.

2. Personalaufwand
Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gliedert sich wie 

folgt auf:

In den Sozialabgaben sind Abgaben zur Altersversorgung in 

Form von Beiträgen zu gesetzlichen Rentenversicherungen 

in Höhe von TEUR 3.276 (Vj. TEUR 2.107) enthalten.

Die Personalaufwendungen wurden in Höhe von TEUR 260 

(Vj. TEUR 308) durch die Erstattungen von Sozialversiche-

rungsbeiträgen im Zusammenhang mit der Inanspruchnah-

me von Kurzarbeitergeld in Deutschland, die die Mister Spex 

Gruppe von der Bundesagentur für Arbeit erhalten hat, 

 gemindert.

Der Anstieg des Personalaufwands resultiert hauptsächlich 

aus der Eröffnung neuer Stores und aus weiteren Neuein-

stellungen zur Unterstützung des weiteren Wachstums von 

Mister Spex. Ferner resultiert der höhere Personalaufwand 

In TEUR 2021 2020

Löhne und Gehälter 42.246 30.266

Sozialabgaben 7.321 5.481

Summe 49.567 35.747

aus einem einmaligen Transaktionsbonus in Verbindung mit 

dem Börsengang in Höhe von TEUR 3.334 und aus einem 

einmaligen Bonus im Zusammenhang mit der zusätzlichen 

Arbeitsbelastung wegen COVID-19 von TEUR  1.215 (Vj. 

TEUR 400).

3. Sonstige betriebliche Erträge  
und Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Erträge des Geschäftsjahres 

setzen sich aus sonstigen Erträgen in Höhe von TEUR 1.556 

(Vj. TEUR 90), sonstigen periodenfremden Erträgen in Höhe 

von TEUR  616 (Vj. TEUR  136) sowie Erträgen aus Zu-

schüssen in Höhe von TEUR 228 (Vj. TEUR 252) zusammen. 

Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen eine Kos-

tenerstattung der Transaktionskosten im Zusammenhang 

mit dem Börsengang, welche Leistungen betreffen, die Alt-

aktionäre empfangen haben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäfts-

jahres unterteilen sich wie folgt:

In TEUR 2021 2020

Marketingkosten 24.923 19.453

Fracht- und Erfüllungskosten 15.520 13.298

Rechts- und Beratungskosten 8.205 1.227

Kosten des allgemeinen 
Geschäftsbetriebs 7.143 5.207

Externe Dienstleistungen 4.257 2.820

Sonstige 2.878 2.418

Summe 62.926 44.424
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Zudem sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 88 (Vj. 

TEUR 310) enthalten.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

hängt in erster Linie mit höheren Marketingkosten sowie mit 

Rechts- und Beratungskosten zusammen. Der Anstieg der 

Marketingkosten in Höhe von TEUR 5.470 resultiert aus ei-

nem erhöhten Fokus auf Marketingaktivitäten zur Steigerung 

des Umsatzes sowie im Vergleich dazu insgesamt niedrige-

ren Marketingkosten im Geschäftsjahr 2020. Der Anstieg der 

Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 6.978 steht 

im Wesentlichen in Verbindung mit dem Börsengang und der 

Umwandlung der Rechtsform von einer AG in eine SE.

4. Finanzerträge und Finanzaufwendungen
Die Finanzerträge des Geschäftsjahres gliedern sich wie folgt:

Die Finanzaufwendungen des Geschäftsjahres gliedern sich 

wie folgt:

In TEUR 2021 2020

Zinserträge 63 36

Gewinne aus 
Wechselkursänderungen 744 394

Summe 807 430

In TEUR 2021 2020

Zinsaufwendungen 4.683 4.612

Aufwendungen aus 
Wechselkursänderungen 701 472

Summe 5.384 5.084

In den Zinsaufwendungen sind auch die Zinsen aus Leasing-

verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.453 (Vj. TEUR 1.168) 

enthalten.

5. Ertragsteuern
Der in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewie-

sene Ertragsteueraufwand umfasst folgende Posten:

Die Überleitungsrechnung zwischen dem tatsächlichen Er-

tragsteueraufwand und dem erwarteten Ertragsteuerauf-

wand für die Geschäftsjahre 2021 und 2020 stellt sich wie 

folgt dar:

In TEUR 2021 2020

Laufende Steuern 175 25

Latente Steuern 2.965  363

Ertragsteueraufwand 3.140 388

In TEUR 2021 2020

Ergebnis vor Steuern −28.376 −9.870

Steuersatz 28,7% 29,1 %

Berechnung der erwarteten 
Steuererträge anhand der 
jeweiligen Steuersätze, die auf 
die Gewinne der einzelnen 
Länder anzuwenden sind 8.131 2.874

Nicht aktivierte latente Steuern 
auf steuerliche Verluste −10.283 −2.661

Steuerlich nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben −676 −314

Steuerlich nicht abzugsfähige 
Aufwendungen aus 
 anteilsbasierten Vergütungen −391 −198

Sonstige Effekte 79 −89

Erfasster 
Ertragsteueraufwand −3.140 −388

Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Steuersatz 

betrug 28,7 % (Vj. 29,1 %) und leitet sich von den in den einzel-

nen Ländern geltenden Steuersätzen, gewichtet nach dem 

jeweiligen Ergebnis vor Steuern, ab.
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Latente Steuern

Unterschiede zwischen den bilanziellen Regelungen aus den 

IFRS und den gesetzlichen Steuervorschriften begründen 

das Entstehen temporärer Differenzen zwischen den Buch-

werten der Vermögenswerte und Schulden für Zwecke der 

Rechnungslegung und ihren steuerlichen Werten. Der sich 

für die temporären Differenzen ergebende latente Steuerauf-

wand wird vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung 

ausgewiesen. Aktive latente Steuern für Verlustvorträge 

reduzieren in Höhe von TEUR 2.675 die in der Kapitalrück-

lage erfassten Transaktionskosten und werden im Übrigen 

ebenfalls in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die 

steuerlichen Auswirkungen dieser temporären Differenzen 

und der verwendeten steuerlichen Verlustvorträge sind nach-

folgend aufgeschlüsselt:

In TEUR Aktive latente Steuern Passive latente Steuern

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Immaterielle Vermögenswerte aus 
selbsterstellter Software – – 4.950 3.648

Immaterielle Vermögenswerte aus 
Unternehmenserwerben – – 63 127

Leasingverhältnisse 15.025 11.308 14.224 10.798

Andere finanzielle Verbindlichkeiten - – – 39

Sonstige 4 4 – 28

Summe aus temporären Differenzen 15.029 11.312 19.237 14.639

Aktivierte Verlustvorträge 3.036 2.445 - –

Summe latente Steuern (unsaldiert) 18.065 13.757 19.237 14.639

Saldierung −18.065 −13.757 −18.065 −13.757

Summe Latente Steuern (saldiert) – – 1.172 882

Die latenten Steuern aus aktivierten Verlustvorträgen in Höhe 

von TEUR 3.036 (Vj. TEUR 2.445) resultieren im Wesentli-

chen aus körperschaft- (TEUR 95.463, Vj. TEUR 63.368) und 

gewerbesteuerlichen (TEUR 88.479, Vj. TEUR 57.726) Ver-

lustvorträgen. Die aktive latente Steuer wird in Höhe der zu 

erwartenden künftigen Steuerentlastungen angesetzt. Auf 

körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 

TEUR 85.615 (Vj. TEUR 55.686) und auf gewerbesteuerliche 

Verlustvorträge in Höhe von TEUR 78.630 (Vj. TEUR 50.044) 

wurden keine latenten Steuern angesetzt. Zusätzlich liegt 

ein Zinsvortrag in Höhe von TEUR 8.475 (Vj. TEUR 6.945) 

vor, für den ebenfalls keine latente Steuer abgegrenzt wurde. 

Die Verlustvorträge und der Zinsvortrag unterliegen keiner 

zeitlichen Begrenzung.

Die steuerlichen Verlustvorträge der ausländischen Tochter-

unternehmen, auf die keine latenten Steuern gebildet wurden, 

betragen TEUR 17.396 (Vj. TEUR 13.144).

86

Geschäftsbericht 2021



VIII. Erläuterungen zur Konzernbilanz

6. Geschäfts oder Firmenwerte und Immaterielle 
Vermögenswerte
Die Veränderungen des Buchwerts des Geschäfts- oder Fir-

menwertes und der immateriellen Vermögenswerte stellen 

sich wie folgt dar:

Anschaffungs bzw. Herstellungskosten

In TEUR
Geschäfts- oder 

Firmenwerte Kundenstamm Marke Software
Software in 

Entwicklung Summe

Stand 1. Januar 2020 12.113 3.144 221 19.327 4.946 39.751

Zugänge – 427 – 112 5.154 5.693

Umbuchungen – – – 4.786 −4.786 0

Währungseffekte – – – 8 – 8

Stand 31. Dezember 2020 12.113 3.571 221 24.233 5.313 45.450

Zugänge – – – 585 8.264 8.849

Umbuchungen – – – 5.602 −5.602 –

Währungseffekte – −2 – −4 – −6

Stand 31. Dezember 2021 12.113 3.569 221 30.415 7.975 54.293

Abschreibungen bzw. Wertminderungen

In TEUR
Geschäfts- oder 

Firmenwerte Kundenstamm Marke Software
Software in 

Entwicklung Summe

Stand 1. Januar 2020 – 2.277 221 13.719 – 16.217

Abschreibungen – 349 – 2.815 – 3.165

Währungseffekte – 1 – 8 – 9

Stand 31. Dezember 2020 – 2.627 221 16.542 – 19.390

Abschreibungen – 431 – 4.462 – 4.893

Währungseffekte – −2 – −4 – −6

Stand 31. Dezember 2021 – 3.055 221 21.000 – 24.276
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Die Mister Spex Gruppe hat zum 30. November 2021 einen 

Werthaltigkeitstest der beiden zahlungsmittelgenerierenden 

Einheiten Nordic Eyewear und Lensit (beide gehören zum be-

richtspflichtigem Segment International) zur Überprüfung der 

Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte durchge-

führt. Zum 30. November 2021 war den zahlungsmittelgene-

rierenden Einheiten Nordic Eyewear und Lensit analog zum 

Vorjahr ein Geschäfts- oder Firmenwert von TEUR 6.854 (Vj. 

TEUR 6.854) bzw. TEUR 5.259 (Vj. TEUR 5.259) zugeordnet.

Der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Ein-

heit Lensit wurde anhand des Nutzungswertes im Rahmen 

einer Discounted-Cash-Flow-Ermittlung bestimmt. Der Wert-

haltigkeitstest stützte sich auf die Geschäftsplanung für die 

Geschäftsjahre 2022 bis 2028. Dabei wird ein Diskontie-

rungsfaktor von 9,7 % p. a. nach Steuern (11,7 % vor Steuern) 

zugrunde gelegt. Die Cashflows nach der 7-jährigen Mittel-

fristplanung werden unter Verwendung einer Wachstums-

rate von 2,0 % extrapoliert.

Der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Ein-

heit Nordic Eyewear wurde anhand des Nutzungswertes im 

Rahmen einer Discounted-Cash-Flow-Ermittlung bestimmt. 

Der Werthaltigkeitstest stützte sich auf die Geschäftspla-

nung für die Geschäftsjahre 2022 bis 2028. Dabei wird ein 

Diskontierungsfaktor von 9,7 % p. a. nach Steuern (11,1 % vor 

Steuern) zugrunde gelegt. Die Cashflows nach der 7-jährigen 

Mittelfristplanung werden unter Verwendung einer Wachs-

tumsrate von 2,0 % extrapoliert.

Dem Werthaltigkeitstest liegen Cashflow-Planungen für die 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten sowie Erwartungen 

Nettobuchwerte

In TEUR
Geschäfts- oder 

Firmenwerte Kundenstamm Marke Software
Software in 

Entwicklung Summe

Stand 31. Dezember 2020 12.113 944 – 7.690 5.313 26.060

Stand 31. Dezember 2021 12.113 513 – 9.415 7.975 30.017

über die Marktentwicklung zugrunde. Der 7-jährige Planungs-

zeitraum spiegelt die mittelfristige Unternehmensplanung 

wider. Die angesetzten Cashflows wurden aus Vergangen-

heitsinformationen abgeleitet. In den Geschäftsplanungen 

für die folgenden Jahre wird in einem 7-Jahreszeitraum mit 

einem Wachstum der operativen Marge beider Berichtsein-

heiten gerechnet. Nach diesem Zeitraum nimmt die Wachs-

tumsdynamik ab und für beide Unternehmen wird danach 

ein eingeschwungener Zustand angenommen der Grundlage 

für die Berechnung des Terminal Values ist. Die Wachstums-

dynamik beträgt für die Terminal Value Periode für beide 

Berichtseinheiten 2,0%. 

7. Sachanlagen
Die Veränderungen des Buchwerts der Sachanlagen stellen 

sich wie folgt dar:

Anschaffungs bzw. Herstellungskosten

In TEUR

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung Anlagen im Bau Summe

Stand 1. Januar 2020 4.075 9.576 669 14.320

Zugänge 1.060 1.227 5.859 8.146

Umgliederungen 737 4.012 −4.749 –

Währungseffekte – −8 – −8

Stand 31. Dezember 2020 5.872 14.808 1.780 22.459

Zugänge 824 1.820 4.352 6.996

Umgliederungen 476 3.120 −3.596 –

Abgänge – −2 – −2

Währungseffekte 0 7 – 7

Stand 31. Dezember 2021 7.171 19.753 2.536 29.460
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Im Geschäftsjahr hat das Management keine Anzeichen für 

Wertminderungen der Sachanlagen festgestellt. Es wurden 

in der Berichtsperiode keine Fremdkapitalkosten aktiviert.

8. Anteile an assoziierten Unternehmen
Seit dem 20. November 2020 besitzt Mister Spex SE Anteile 

in Höhe von 48,17% an der Tribe GmbH, Berlin (bis zum 

20. November 2020 waren es 45% der Anteile). Das Unter-

nehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Kom-

munikationssoftware spezialisiert. Der Konzern bilanziert 

seinen Anteil an der Tribe GmbH nach der Equity-Methode. 

Der Kaufpreis inklusive der Anschaffungsnebenkosten be-

trug TEUR 3.222, wovon TEUR 710 auf eine Option zum Kauf 

der weiteren Anteile an der Gesellschaft entfallen. Die Option 

Abschreibungen bzw. Wertminderungen

In TEUR

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung Anlagen im Bau Summe

Stand 1. Januar 2020 795 4.337 – 5.132

Abschreibungen 509 1.515 – 2.024

Währungseffekte – −8 – −8

Stand 31. Dezember 2020 1.304 5.844 – 7.148

Abschreibungen 653 2.104 – 2.758

Abgänge 0 7 – 7

Währungseffekte – −2 – −2

Stand 31. Dezember 2021 1.958 7.954 – 9.911

Nettobuchwerte

In TEUR

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung Anlagen im Bau Summe

Stand 31. Dezember 2020 4.567 8.964 1.780 15.311

Stand 31. Dezember 2021 5.214 11.799 2.536 19.549

wurde direkt in der Kapitalrücklage gemäß IAS 32 erfasst. 

Nach Einschätzung des Managements besitzen diese poten-

ziellen Stimmrechte aus der Kaufoption keinen substanziel-

len Charakter im Sinne von IFRS 10. Der Buchwert der  Anteile 

an dem assoziierten Unternehmen bei Zugang entspricht 

somit TEUR 2.512. Die Fortschreibung des Beteiligungs-

buchwerts zum 31. Dezember 2021 ergibt einen Buchwert 

von TEUR 2.073 (Vj. TEUR 2.418). Die Änderung wurde er-

folgswirksam als Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 

erfasst.

Die nachstehende Tabelle stellt die Finanzinformationen der 

Tribe GmbH für die Geschäftsjahre 2021 und 2020 dar, er-

gänzt um Anpassungen an dem beizulegenden Zeitwert zum 

Erwerbszeitpunkt in 2020. Die Tabelle zeigt auch eine 

Überleitung der zusammengefassten Finanzinformationen 

auf den Buchwert des Anteils des Konzerns an der Tribe 

GmbH. Die Informationen für das in der Tabelle dargestellte 

Geschäftsjahr 2020 beinhalten die Ergebnisse vom 8. Okto-

ber 2020 bis 31. Dezember 2020.

In TEUR 2021 2020

Kurzfristige Vermögenswerte 317 232

Langfristige Vermögenswerte 637 19

Kurzfristige Schulden 1.029 265

Langfristige Schulden 801 252

Nettovermögen (100 %) −875 −266

Kapitalerhöhung in 2020 127 127

Anteil des Konzerns am 
 Nettovermögen: 48,17 % 
(unter Berücksichtigung der 
Kapitalerhöhung in 2020) −482 −188

Geschäfts- oder Firmenwert 2.351 2.351

Konzernanpassungen 204 256

Davon stille 
Reserven / Lasten 256 308

Davon Fortschreibung der  
stillen Reserven / Lasten −52 −52

Equity Ergebnis −345 −94

Buchwert des Anteils am 
assoziierten Unternehmen 2.073 2.418

In TEUR 2021 2020

Umsatzerlöse 0 0

Gesamtergebnis nach 
Steuern	(100 %) −609 −86

Anteil des Konzerns  
am Gesamtergebnis −293 −42

Konzernanpassungen −52 −52

Equity Ergebnis −345 −94
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Die Konzernanpassungen enthalten unter anderem die Auf-

deckung stiller Reserven und Lasten im Rahmen der Kauf-

preisallokation sowie deren ergebniswirksame Fortschrei-

bung im Rahmen der Equity-Methode.

9. Finanzielle Vermögenswerte
Die finanziellen Vermögenswerte gliedern sich folgend in 

lang- und kurzfristige Vermögenswerte:

Die langfristigen finanziellen Vermögenswerte in Höhe von 

TEUR 5.291 (Vj. TEUR 2.988) bestehen aus Forderungen aus 

Mietkautionen und hinterlegten Sicherheiten (TEUR 4.289; 

Vj. TEUR 2.738) sowie Darlehen an assoziierte Unternehmen 

(TEUR 1.001; Vj. TEUR 250). 

Die langfristigen Forderungen aus Mietkautionen sowie hin-

terlegten Sicherheiten entsprechen den jeweiligen Buchwer-

ten, da sie zu Marktzinssätzen verzinst werden.

Die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten 

Geldmarkfonds in Höhe von TEUR 25.010 (Vj. TEUR –), For-

derungen aus Mietkautionen und hinterlegten Sicherheiten 

in Höhe von 3.710 (Vj. TEUR –), sonstige finanzielle Vermö-

genswerte in Höhe von TEUR 3.423 (Vj. TEUR 147), Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

TEUR 2.852 (Vj. TEUR 1.322) sowie Forderungen aus Rech-

nungs- und Lastschriftverkäufen in Höhe von TEUR 468 (Vj. 

TEUR 1.457).

In TEUR 31.12.2021 31.12.2020

langfristige finanzielle 
Vermögenswerte 5.291 2.988

kurzfristige finanzielle 
Vermögenswerte 35.465 2.925

Summe 40.756 5.913

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten im 

Wesentlichen Forderungen gegen Gesellschafter im Zusam-

menhang mit der Weiterbelastung von Kosten des Börsen-

gangs von TEUR 1.505. Zusätzlich beziehen sich diese sons-

tigen finanziellen Vermögenswerte in Höhe von TEUR 113 

auf eine ausstehende Einlage der beschlossenen Kapital-

erhöhung, die mit der Eintragung in das Handelsregister am 

7. Februar 2022 dem Eigenkapital zugeführt wurde.

Die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte stimmen 

mit den Zeitwerten überein.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben in 

der Regel eine Fälligkeit von 30–90 Tagen und sind nicht 

verzinslich.

Alle wesentlichen finanziellen Vermögenswerte mit Ausnah-

me von Geldmarkfonds werden gemäß IFRS 9 als zu fort-

geführten Anschaffungskosten klassifiziert und bewertet.

Die kurzfristigen Geldmarkfonds umfassen Erlöse aus dem 

Börsengang, die in liquide Anlagen zur Minderung der Effek-

te negativer Zinssätze investiert wurden und innerhalb eines 

Jahres abgerufen werden können. Die Bewertung der Geld-

markfonds erfolgt gemäß IFRS 9 erfolgswirksam zum bei-

zulegenden Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert (Stufe 1 

gemäß IFRS 13) errechnet sich auf Basis der in aktiven Märk-

ten notierten Preise.

Da der Konzern bei seinen lang- und kurzfristigen finanziellen 

Vermögenswerten keine historischen Ausfallereignisse  hatte 

und aufgrund der hohen Bonität seiner Schuldner mit keinen 

wesentlichen Ausfällen rechnet, wurden keine zu erwarten-

den Kreditverluste im Geschäftsjahr erfasst.

10. Vorräte
Die Vorräte setzen sich wie nachfolgend dargestellt zu-

sammen:

Die Aufwendungen für Wertminderungen auf Vorräte betru-

gen im Berichtszeitraum TEUR 39 (Vj. TEUR 28) und spiegeln 

den geschätzten Risikobestand zum Jahresende wider.

Die im Materialaufwand als Aufwand erfassten Anschaf-

fungskosten- bzw. Herstellungskosten von Vorräten belaufen 

sich auf TEUR 98.792 (Vj. TEUR 82.984).

11. Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte
Zum 31. Dezember 2021 beliefen sich die sonstigen nicht- 

finanziellen Vermögenswerte auf TEUR  10.454 (Vj. 

TEUR 4.420).

Die sonstigen nicht-finanziellen Vermögenswerte setzen sich 

auch in diesem Geschäftsjahr aus sonstigen Forderungen 

(TEUR 4.733; Vj. TEUR 2.823), geleisteten Vorauszahlungen 

(TEUR 3.901; Vj. TEUR 1.385) und Umsatzsteuerforderungen 

(TEUR 1.820; Vj. TEUR 194) zusammen.

Die sonstigen nicht-finanziellen Vermögenswerte sind aus-

schließlich kurzfristig.

In TEUR 31.12.2021 31.12.2020

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 1.212 673

Handelswaren 21.939 16.933

Vorräte 23.151 17.606
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12. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen 

im Wesentlichen aus Guthaben bei Kreditinstituten und un-

terliegen keiner Verfügungsbeschränkung.

13. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital:
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung 

am 14. Juni 2021 wurde das gezeichnete Kapital im Rahmen 

einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um insgesamt 

TEUR 365 erhöht und wurde vollständig eingezahlt. Anschlie-

ßend wurde das gezeichnete Kapital durch Umwandlung der 

Kapitalrücklage der Gesellschaft in gezeichnetes Kapital von 

TEUR 1.626 um TEUR 22.760 auf TEUR 24.385 erhöht. Alle 

Gesellschafter haben im Umfang ihrer Beteiligung an der 

Erhöhung teilgenommen. Dabei sind eigene Aktien von 

TEUR 67 um TEUR 941 auf TEUR 1.008 gestiegen.

Daneben wurden im Rahmen des Börsengangs 9.782.609 

neue Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 

EUR 1,00 ausgegeben. Nach dem Börsengang wurden Ka-

pitalerhöhungen im Zusammenhang mit der Ausübung von 

Optionen um insgesamt TEUR 601 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung aller Kapitalerhöhungen, der Um-

wandlung der Kapitalrücklage der Gesellschaft sowie der 

Ausgabe von Aktien im Rahmen des Börsengangs ergibt sich 

für das Geschäftsjahr 2021 eine Erhöhung des gezeichneten 

Kapitals von TEUR 33.508.

Im Vergleich zum vorangegangenen Bilanzstichtag hat sich 

die Anzahl der Aktien dementsprechend von 1.260.626 auf 

34.769.368 erhöht. Das Grundkapital ist eingeteilt in 

34.769.368 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). Die Ak-

tien sind voll ausgegeben und voll eingezahlt. Alle Aktien 

gewähren die gleichen Rechte und Pflichten. Jede Aktie ge-

währt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maß-

gebend für den Anteil des Aktionärs am Gewinn nach Steuern 

der Gesellschaft.

Nach der Beschlussfassung über eine weitere Kapitalerhö-

hung im Zusammenhang mit der Ausübung von Optionen 

im Dezember 2021 wurden die eingeforderten Einlagen in 

Höhe von TEUR 85 eingezahlt. Die noch nicht eingezahlte 

Einlage in Höhe von TEUR 10 wird als kurzfristiger sonstiger 

finanzieller Vermögenswert bzw. kurzfristige sonstige finan-

zielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Kapitalerhöhung 

wurde im Februar 2022 in das Handelsregister eingetragen.

Kapitalrücklage:
Die Kapitalrücklage beträgt TEUR 326.319 (Vj. TEUR 116.048). 

Im Rahmen der Umwandlung in gezeichnetes Kapital ist die 

Kapitalrücklage um TEUR 21.819 gesunken. Aus der Kapital-

erhöhung im Rahmen des Börsengangs wurden TEUR 234.783 

in die Kapitalrücklage eingestellt. Zusätzlich ist die Kapital-

rücklage um TEUR 1.670 im Zuge von Kapitalerhöhungen im 

Zusammenhang mit der Ausübung von Optionen, welche im 

Geschäftsjahr 2021 beschlossen und in das Handelsregister 

eingetragen wurden, gestiegen. Daneben wurden Beträge aus 

anteilsbasierten Vergütungen nach IFRS  2 in Höhe von 

TEUR 1.295 (Vj. TEUR 658) zugeführt.

Im Zusammenhang mit den Kapitalerhöhungen fielen direkt 

zurechenbare Transaktionskosten in Höhe von TEUR 10.221 

(Vj. TEUR 500) an und wurden abzüglich eines Steuervorteils 

in Höhe von TEUR 3.084 (Vj. TEUR 151) in Übereinstimmung 

mit IAS 32 unmittelbar von der Kapitalrücklage gekürzt. Zu-

sätzlich erstatteten die Altaktionäre Transaktionskosten in 

Höhe von TEUR 1.480 nach Steuern in Übereinstimmung mit 

dem Cost-Sharing-Agreement, die wie eine Kapitaleinlage 

berücksichtigt wurden.

Genehmigtes Kapital:
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 beträgt das geneh-

migte Kapital EUR  11.591.378 (Vj. EUR  260.721). Die im 

 Dezember 2021 beschlossene, aber noch nicht in das Han-

delsregister eingetragene Kapitalerhöhung im Zusammen-

hang mit der Ausübung von Optionen wurde nicht berück-

sichtigt. Das genehmigte Kapital dient u. a. der Schaffung von 

Eigenkapital im Rahmen von anteilsbasierten Vergütungen 

an die Mitarbeiter.

Sonstiges Ergebnis:
Im sonstigen Ergebnis sind ausschließlich Ergebnisse aus 

der Währungsumrechnung enthalten.

Eigene Anteile:
Die Anzahl der eigenen Aktien hat sich im Rahmen der Um-

wandlung der Kapitalrücklage der Gesellschaft in gezeichne-

tes Kapital von TEUR 67 um TEUR 941 auf TEUR 1.008 erhöht.

14. Anteilsbasierte Vergütungen
Der Konzern hat vier Pläne (ESOP I bis IV) aufgelegt, nach 

denen berechtigte Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben, 

direkt oder indirekt in Eigenkapitalinstrumente der Gesell-

schaft zu investieren. Die von der Mister Spex Gruppe aus-

gegebenen anteilsbasierten Vergütungszusagen sind als 

Pläne mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente ausge-

staltet. Aufgrund des Wechsels der Rechtsform vereinheit-

lichte die Gesellschaft die vier Aktienoptionspläne, wobei für 

alle bestehenden Aktienoptionsvereinbarungen separate 

Änderungsvereinbarungen abgeschlossen wurden. Die Ver-

einheitlichung hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf 

die Bewertung der einzelnen Aktienoptionspläne. Im Rahmen 

der Harmonisierung sehen die angepassten Optionspläne 

neben dem bisherigen Ausgleich durch Eigenkapitalinstru-

mente auch einen Barausgleich im freien Ermessen seitens 

Mister Spex vor. Jede Option gewährt das Recht auf den 

Erwerb einer Stammaktie des Grundkapitals der Gesell-

schaft für EUR 1,00. Die Erdienung der Optionsrechte aus 

jeder Änderungsvereinbarung kann jeweils im Einzelfall ab-

weichenden Bestimmungen unterliegen.

Mister Spex hat im zweiten Quartal 2021 verschiedene Ka-

pitalmaßnahmen durchgeführt, die zu einer Verwässerung 

des potenziellen Anteilsbesitzes der begünstigten Mitarbei-

ter*innen geführt haben. Infolgedessen wurde unter anderem 

die Anzahl der ausgegebenen Optionen angepasst. Die Ver-

gleichszahlen des Vorjahrs wurden entsprechend angepasst. 
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In der Berichtsperiode wurde in diesem Zusammenhang ein 

Gesamtaufwand in Höhe von TEUR 1.295 (Vj. TEUR 658) 

erfasst.

Der Erdienungszeitraum für die anteilsbasierten Vergütungs-

instrumente beträgt in der Regel 48 Monate. Die erste 

Tranche wird nach zwölf Monaten unverfallbar, während die 

restlichen Tranchen zu jeweils gleichen Teilen monatlich über 

den restlichen Erdienungszeitraum unverfallbar werden. Die 

anteilsbasierten Vergütungsinstrumente werden nach dem 

Ablauf einer Frist, dem Eintritt eines „Exit“-Ereignisses oder 

beim Austritt des Begünstigten ausübbar.

Die in die Bewertung einfließenden Parameter wurden jeweils 

folgendermaßen bestimmt: Der herangezogene Anteilswert 

wurde aus dem Ausgabedatum nahen Finanzierungsrunden 

sowie einer Anteilsveräußerung abgeleitet. Die erwartete 

Volatilität basiert auf der Entwicklung der Aktienkursvolatili-

tät gleichartiger Unternehmen (Peergroup) über die jeweils 

erwartete Optionslaufzeit. Der fristäquivalente, risikolose 

Zins wurde mit Hilfe der Svensson-Methode ermittelt.

In der Berichtsperiode 2021 wurden 696.029 Optionen aus-

geübt (2020: Null), davon wurden 94.695 Optionen im Dezem-

ber 2021 ausgeübt. Die damit verbundene Kapitalerhöhung 

ist per 31. Dezember 2021 noch nicht im Handelsregister 

eingetragen. Der gewichtete durchschnittliche Anteilswert 

am Tag der Ausübung einer in der Berichtsperiode 2021 aus-

geübten Option betrug EUR 3,54.

ESOP I
Die von der Mister Spex SE in Deutschland im Rahmen des 

„Employee Stock Option Programs I“ (ESOP I) gewährten 

Vergütungszusagen wurden zu verschiedenen Zeitpunkten 

zwischen 2012 und 2015 erteilt.

Die Anzahl der ausstehenden Optionen hat sich im Berichts-

zeitraum folgendermaßen entwickelt:

Den am Berichtsstichtag im ESOP I ausgegebenen ausste-

henden Optionsrechten liegen Ausübungspreise in einer 

Bandbreite von EUR 1,00 bis EUR 3,86 (Vj. EUR 1,00 bis 

EUR 3,86) zugrunde; davon haben 244.271 ausstehende 

Optionen (Vj. 607.383 ausstehende Optionen) einen Aus-

übungspreis von EUR 1,00, 0 Optionen (Vj. 3.617 ausstehen-

de Optionen) einen Ausübungspreis von EUR  2,19 und 

122.220 Optionen (Vj. 122.220 ausstehende Optionen) einen 

Ausübungspreis von EUR 3,68. Unter Berücksichtigung der 

Harmonisierung des ESOP I-Plans in 2021, können die Be-

günstigten unverfallbare Optionen maximal bis zu vier Jahre 

nach dem Börsengang ausüben.

Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Zeitwert ei-

ner im Geschäftsjahr 2015 gewährten Option beträgt 

EUR 4,57. Der beizulegende Zeitwert der Optionsrechte setzt 

sich aus dem inneren Wert und dem Zeitwert zusammen. 

Die gewichtete durchschnittliche Vertragsrestlaufzeit für die 

zum 31.  Dezember 2021 ausstehenden Aktienoptionen be-

trägt 3,5 Jahre (Vj. 1,0 Jahr). 

Anzahl

gewichteter durchschnittlicher 
Ausübungspreis 

(in EUR)

Zum 1. Januar 2020 ausstehende Optionen 733.220 1,45

In der Berichtsperiode gewährte Optionen – –

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen – –

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen – –

Zum 31.12.2020 ausstehende Optionen 733.220 1,45

Zum 31.12.2020 ausübbare Optionen 733.220 1,45

Zum 1. Januar 2021 ausstehende Optionen 733.220 1,45

In der Berichtsperiode gewährte Optionen – –

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen 62.501 1,00

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen 304.228 1,01

Zum 31.12.2021 ausstehende Optionen 366.491 1,89

Zum 31.12.2021 ausübbare Optionen 366.491 1,89

Zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der Options-

rechte wurde das Black-Scholes-Modell angewendet. Die in 

die Berechnung der gewährten Optionen eingeflossenen In-

putparameter sind in der folgenden Übersicht zusammenge-

fasst:

Gewichteter durchschnittlicher 
 Anteilswert (EUR) EUR 3,62

Gewichteter durchschnittlicher 
Ausübungspreis (EUR) EUR 1,89

Erwartete Volatilität (%) 14,73 % – 38,68 %

Erwartete Optionslaufzeit (Jahre) 2,47 – 5,31

Erwartete Dividenden (%) 0 %

Fristenäquivalenter risikoloser 
Zinssatz (%) −0,28 % – 1,33 %
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ESOP II
Das „Employee Stock Option Program II“ (ESOP II) ist ein von 

der Mister Spex SE im Oktober 2015 ausgegebenes Mitarbei-

teroptionsprogramm. Die Ausübungsbedingungen entspre-

chen denen des ESOP I.

Die Anzahl der ausstehenden Optionen hat sich im Berichts-

zeitraum folgendermaßen entwickelt:

In der Berichtsperiode 2021 wurden keine Optionen aus dem 

ESOP II neu gewährt. Den am Berichtsstichtag im ESOP II 

ausstehenden Optionsrechten liegt ein einheitlicher Aus-

übungspreis von EUR 3,71 zugrunde. Unter Berücksichtigung 

der Harmonisierung des ESOP II-Plans in 2021, können die 

Begünstigten unverfallbare Optionen maximal bis zu vier 

Jahre nach dem Börsengang ausüben.

Anzahl

gewichteter durchschnittlicher 
Ausübungspreis 

(in EUR)

Zum 1. Januar 2020 ausstehende Optionen 747.280 3,71

In der Berichtsperiode gewährte Optionen – –

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen 4.780 3,71

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen – –

Zum 31.12.2020 ausstehende Optionen 742.500 3,71

Zum 31.12.2020 ausübbare Optionen 728.797 3,71

Zum 1. Januar 2021 ausstehende Optionen 742.500 3,71

In der Berichtsperiode gewährte Optionen – –

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen – –

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen 223.878 3,71

Zum 31.12.2021 ausstehende Optionen 518.622 3,71

Zum 31.12.2021 ausübbare Optionen 518.622 3,71

Zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der Options-

rechte wurde das Black-Scholes-Modell angewendet. Die in 

die Berechnung der gewährten Optionen eingeflossenen 

Inputparameter sind in der folgenden Übersicht zusammen-

gefasst.

Gewichteter durchschnittlicher 
 Anteilswert (EUR) EUR 5,68

Gewichteter durchschnittlicher 
 Ausübungspreis (EUR) EUR 3,71

Erwartete Volatilität (%) 33,47 % – 36,93 %

Erwartete Optionslaufzeit (Jahre) 1,85 – 3,22

Erwartete Dividenden (%) 0 %

Fristenäquivalenter risikoloser 
Zinssatz (%) −0,90 % – −0,22 %

Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Zeitwert ei-

ner im Geschäftsjahr 2017 neu gewährten Option beträgt 

EUR 4,35. Der beizulegende Zeitwert der Optionsrechte setzt 

sich aus dem inneren Wert und dem Zeitwert zusammen. 

Die gewichtete durchschnittliche Vertragsrestlaufzeit für die 

zum 31. Dezember 2021 ausstehenden Aktienoptionen be-

trägt 3,5 Jahre (Vj. 1,8 Jahre). 
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ESOP III
Das „Employee Stock Option Program III“ (ESOP III) bezeich-

net das laufende Mitarbeiteroptionsprogramm, das im No-

vember 2017 aufgelegt wurde. Die Ausübungsbedingungen 

entsprechen denen des ESOP I und II.

Die Anzahl der ausstehenden Optionen hat sich im Berichts-

zeitraum folgendermaßen entwickelt:

In der Berichtsperiode 2021 wurden keine Optionen aus dem 

ESOP III neu gewährt. Den am Berichtsstichtag im ESOP III 

ausstehenden Optionsrechten liegt ein einheitlicher Aus-

übungspreis von EUR 9,07 zugrunde. Unter Berücksichtigung 

der Harmonisierung des ESOP III-Plans in 2021, können die 

Begünstigten unverfallbare Optionen maximal bis zu vier 

Jahre nach dem Börsengang ausüben.

Anzahl

gewichteter durchschnittlicher 
Ausübungspreis 

(in EUR)

Zum 1. Januar 2020 ausstehende Optionen 303.937 9,07

In der Berichtsperiode gewährte Optionen – –

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen 14.482 9,07

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen – –

Zum 31.12.2020 ausstehende Optionen 289.455 9,07

Zum 31.12.2020 ausübbare Optionen 207.499 9,07

Zum 1. Januar 2021 ausstehende Optionen 289.455 9,07

In der Berichtsperiode gewährte Optionen – –

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen 624 9,07

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen 40.029 9,07

Zum 31.12.2021 ausstehende Optionen 248.802 9,07

Zum 31.12.2021 ausübbare Optionen 220.967 9,07

Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Zeitwert ei-

ner im Geschäftsjahr 2018 neu gewährten Option beträgt 

EUR 1,14. Der beizulegende Zeitwert der Optionsrechte setzt 

sich aus dem inneren Wert und dem Zeitwert zusammen. 

Die gewichtete durchschnittliche Vertragsrestlaufzeit für die 

zum 31. Dezember 2021 ausstehenden Aktienoptionen be-

trägt 3,5 Jahre (Vj. 3,1 Jahre). 

Zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der Options-

rechte wurde das Black-Scholes-Modell angewendet. Die in 

die Berechnung der neu gewährten Optionen eingeflossenen 

Inputparameter sind in der folgenden Übersicht zusammen-

gefasst.

Gewichteter durchschnittlicher 
 Anteilswert (EUR) EUR 8,84

Gewichteter durchschnittlicher 
 Ausübungspreis (EUR) EUR 9,07

Erwartete Volatilität (%) 28,86 % – 33,60 %

Erwartete Optionslaufzeit (Jahre) 1,07 – 2,36

Erwartete Dividenden (%) 0 %

Fristenäquivalenter risikoloser 
Zinssatz (%) −0,79 % – −0,59 %
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ESOP IV
Das „Employee Stock Option Program IV“ (ESOP IV) bezeich-

net das laufende Mitarbeiteroptionsprogramm, das im Ja-

nuar 2019 aufgelegt wurde. Die Ausübungsbedingungen 

entsprechen im Wesentlichen denen des ESOP III.

Die Anzahl der ausstehenden Optionen ergibt sich im Be-

richtszeitraum folgendermaßen:

Den am Berichtsstichtag im ESOP IV ausstehenden Options-

rechten liegt ein einheitlicher Ausübungspreis von EUR 7,52 

zugrunde. Unter Berücksichtigung der Harmonisierung des 

ESOP IV-Plans in 2021, können die Begünstigten unverfall-

bare Optionen maximal bis zu vier Jahre nach dem Börsen-

gang bzw. zwei Jahre nach Ablauf des Erdienungszeitraums 

ausüben. Hierbei gilt stets der spätere der beiden zuvor ge-

nannten Zeiträume.

Anzahl

gewichteter durchschnittlicher 
Ausübungspreis 

(in EUR)

Zum 1. Januar 2020 ausstehende Optionen 1.249.577 7,52

In der Berichtsperiode gewährte Optionen 254.016 7,52

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen 78.110 7,52

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen – –

Zum 31.12.2020 ausstehende Optionen 1.425.483 7,52

Zum 31.12.2020 ausübbare Optionen 587.543 7,52

Zum 1. Januar 2021 ausstehende Optionen 1.425.483 7,52

In der Berichtsperiode gewährte Optionen 339.075 7,52

In der Berichtsperiode verwirkte Optionen 46.176 7,52

In der Berichtsperiode ausgeübte Optionen 127.894 7,52

Zum 31.12.2021 ausstehende Optionen 1.590.488 7,52

Zum 31.12.2021 ausübbare Optionen 810.594 7,52

Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Zeitwert ei-

ner im Geschäftsjahr 2021 neu gewährten Option beträgt 

EUR 9,55 (Vj. EUR 3,37). Der beizulegende Zeitwert der Op-

tionsrechte setzt sich aus dem inneren Wert und dem Zeit-

wert zusammen. Die gewichtete durchschnittliche Vertrags-

restlaufzeit für die zum 31. Dezember 2021 ausstehenden 

Aktienoptionen beträgt 4,0 Jahre (Vj. 2,3 Jahre). 

Zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der Options-

rechte wurde das Black-Scholes-Modell angewendet. Die in 

die Berechnung der neu gewährten Optionen eingeflossenen 

Inputparameter sind in der folgenden Übersicht zusammen-

gefasst.

Gewichteter durchschnittlicher 
 Anteilswert (EUR) EUR 12,17

Gewichteter durchschnittlicher 
 Ausübungspreis (EUR) EUR 7,52

Erwartete Volatilität (%) 36,88 % – 39,15 %

Erwartete Optionslaufzeit (Jahre) 3,93 – 4,57

Erwartete Dividenden (%) 0 %

Fristenäquivalenter risikoloser 
Zinssatz (%) −0,81 % – −0,65 %
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15. Finanzverbindlichkeiten
Die finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentli-

chen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sowie die Rückerstattungsverbindlichkeiten gegenüber Kun-

den aus erwarteten Retouren.

Zum 31. Dezember 2021 stellen sich die Fälligkeiten der Fi-

nanzverbindlichkeiten auf Basis der vertraglich vereinbarten 

Werte wie folgt dar:

In TEUR Bis 1 Jahr 1–5 Jahre Über 5 Jahre Summe

Stand 31. Dezember 2021

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 30.255 – – 30.255

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.028 – – 10.028

Rückerstattungsverbindlichkeiten 1.993 – – 1.993

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 467 320 – 787

Finanzielle Verbindlichkeiten 42.743 320 43.063

Stand 31. Dezember 2020

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten – – – –

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.222 – – 16.222

Rückerstattungsverbindlichkeiten 1.983 – – 1.983

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.010 160 – 1.170

Finanzielle Verbindlichkeiten 19.215 160 19.375

Die zum 31. Dezember 2020 bestandenen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten wurden am 30. April 2021 zurück-

gezahlt. Am 23. April 2021 hatte Mister Spex mit mehreren 

Kreditinstituten eine Refinanzierungsvereinbarung in Höhe 

von TEUR 42.500 unterzeichnet. Davon hatte Mister Spex 

einen Überbrückungskredit mit einem Kapitalbetrag von 

TEUR 35.000 in Anspruch genommen. Dieser Kredit wurde 

zur Refinanzierung bestehender Finanzschulden und zur Fi-

nanzierung für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. 

Der Überbrückungskredit wurde mit den Erlösen aus dem 

Börsengang im Juli 2021 zurückgezahlt. Die verbleibenden 

TEUR 7.500 aus der Refinanzierungsvereinbarung wurden 

nicht in Anspruch genommen und der Vertrag wurde im Juli 

2021 beendet. 

Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten stimmen mit den 

Zeitwerten überein.

Die folgende Tabelle zeigt die vom Konzern vorgenommene 

Überleitung vom Anfangs- zum Schlusssaldo der Verbind-

lichkeiten ggü. Kreditinstituten und sonstigen finanziellen 

Verbindlichkeiten:

In TEUR 2021 2020

Finanzielle Verbindlichkeiten – 
1. Januar 31.042 44.455

Änderung aufgrund des 
Cashflows	aus	
Finanzierungstätigkeit

Aufnahme von Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten 35.000 –

Tilgung von Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten −65.882 −290

Gesamtveränderung −30.882 −290

Andere zahlungswirksame 
oder zahlungsunwirksame 
Veränderungen

Zur Durchführung der beschlos-
senen Kapitalerhöhung geleiste-
te Einlage 85 −70

Zur Durchführung der beschlos-
senen Kapitalerhöhung noch 
nicht geleistete Einlage 113 –

Sonstige finanzielle 
Verbindlichkeiten 812 −13.053

Gesamtveränderung 1.010 −13.122

Finanzielle Verbindlichkeiten –  
31. Dezember 1.170 31.042
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Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beziehen sich in 

Höhe von TEUR 113 auf eine ausstehende Einlage der be-

schlossenen Kapitalerhöhung, welche im Februar 2022 in 

das Handelsregister eingetragen wurde.

16. Leasingverhältnisse
Die Leasingverhältnisse umfassen Mietverträge für Büro-, 

Lager-, und Geschäftsflächen, deren Laufzeit üblicherweise 

zwischen fünf und zehn Jahren liegt. Mehrere Leasingverträ-

ge enthalten Verlängerungs- und Kündigungsoptionen sowie 

variable Zahlungen, die unten näher beschrieben werden.

In der Bilanz stellen sich die Buchwerte der Nutzungsrechte 

auf Leasinggegenstände wie folgt dar:

In TEUR
Gewerbe- und 

Büroflächen

Stand 1. Januar 2020 25.814

Zugänge 15.719

Abschreibungen −5.750

Stand 31. Dezember 2020 35.783

Zugänge 20.733

Abschreibungen −7.563

Stand 31. Dezember 2021 48.953

Von den Zugängen beziehen sich TEUR 12.075 auf neu ab-

geschlossene Mietverträge im Wesentlichen für die Ge-

schäftsflächen.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte der Leasingverbind-

lichkeiten und deren Veränderung im Geschäftsjahr:

In TEUR
Gewerbe- und 

Büroflächen

Stand 1. Januar 2020 26.436

Zugänge 15.439

Zinszuwachs 1.168

Zahlungen −5.604

Stand 31. Dezember 2020 37.439

Davon kurzfristig 5.741

Davon langfristig 31.698

Zugänge 20.699  

Zinszuwachs 1.453

Zahlungen −7.900

Stand 31. Dezember 2020 51.691

Davon kurzfristig 7.675

Davon langfristig 44.016

In der Berichtsperiode wurden erfolgswirksam folgende Be-

träge gebucht:

Zum 31. Dezember 2021 weisen die Leasingverbindlichkeiten 

des Konzerns nachfolgend dargestellte Fälligkeiten auf.

In TEUR 2021 2020

Abschreibungen auf die 
Nutzungsrechte 7.563 5.750

Zinsaufwendungen für 
Leasingverbindlichkeiten 1.453 1.168

Aufwand für variable 
Leasingzahlungen, die nicht in 
den Leasingverbindlichkeiten 
enthalten sind 882 696

Sonstige Aufwendungen 7 –

Summe 9.905 7.614
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Diese Angaben erfolgen auf der Basis vertraglicher, diskon-

tierter Zahlungen:

Diese Angaben erfolgen auf der Basis vertraglicher, undis-

kontierter Zahlungen:

Die Zahlungsabflüsse des Konzerns für Leasingverhältnisse 

betrugen im Geschäftsjahr TEUR 8.782 (Vj. TEUR 6.300). Die 

sonstigen variablen Zahlungen, die in der Bewertung der 

Leasingverbindlichkeit unberücksichtigt blieben, basieren 

auf dem Verbrauch und betrugen im Geschäftsjahr TEUR 882 

(Vj. TEUR 696). 

In Geschäftsjahr 2021 ergab sich aus den Anpassungen der 

Vertragsbedingungen, d. h. im Wesentlichen aus der geplan-

ten Ausübung von Vertragsverlängerungsoptionen, ein An-

stieg der bilanzierten Lea singverbindlichkeiten und Nut-

zungsrechte in Höhe von TEUR 8.348 (Vj. TEUR 2.433).

In TEUR Bis 1 Jahr 1–5 Jahre Über 5 Jahre Summe

Stand 31. Dezember 2021

Leasingverbindlichkeiten 7.675 29.823 14.193 51.691

Stand 31. Dezember 2020

Leasingverbindlichkeiten 5.741 26.529 5.169 37.439

In TEUR Bis 1 Jahr 1–5 Jahre Über 5 Jahre Summe

Stand 31. Dezember 2021

Leasingverbindlichkeiten 10.684 33.640 14.998 59.322

Stand 31. Dezember 2020

Leasingverbindlichkeiten 6.899 29.389 5.419 41.706

In der Berichtsperiode hat der Konzern keine Kündigungs-

option in Anspruch genommen.

Darüber hinaus ist Mister Spex mehrere Leasingverträge 

eingegangen, die noch nicht begonnen haben. Diese betref-

fen weitere Flächen für künftige Geschäfte und Büro. In der 

unkündbaren Laufzeit werden zusätzliche Zahlungen in 

Höhe von EUR 46 Mio. (Vj. EUR 8 Mio.) erwartet.

Als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

im Geschäftsjahr verhandelte der Konzern mit Vermietern 

Mietkonzessionen für einzelne Leasingverhältnisse seiner 

Geschäftsflächen. Der Konzern wendet den praktischen Be-

helf für COVID-19-bedingte Mietkonzessionen konsistent auf 

zulässige Mietkonzessionen in Verbindung mit den Leasing-

verhältnissen für Geschäftsflächen an.

Der im Berichtszeitraum erfolgswirksam erfasste Betrag, der 

die Änderungen der Leasingzahlungen im Zusammenhang 

mit Mietzugeständnissen widerspiegelt, für die der Konzern 

den praktischen Behelf für COVID-19-bedingte Mietkonzes-

sionen angewandt hat, beläuft sich auf TEUR  33 (Vj. 

TEUR 245).

17. Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten
Die sonstigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten 

kurz- und langfristige Verbindlichkeiten.

Während die langfristigen sonstigen nicht-finanziellen Ver-

bindlichkeiten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Zu-

wendungen der öffentlichen Hand (TEUR 79; Vj. TEUR 306) 

beinhalten, werden in den kurzfristigen sonstigen nicht- 

finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 5.857 (Vj. 

TEUR 5.933) im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus ausste-

henden Rechnungen (TEUR 1.547; Vj. TEUR 1.897), Steuer-

verbindlichkeiten (TEUR 1.310; Vj. TEUR 1.081) sowie Abgren-

zungen für personalbezogene Aufwendungen (TEUR 1.025; 

Vj. TEUR 1.397) erfasst. 
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18. Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen beinhalten Gewährleis-

tungsverpflichtungen aus während des Geschäftsjahres 

verkauften Produkten in Höhe von TEUR 900 (Vj. TEUR 728).

Die langfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 350 (Vj. 

TEUR 259) beziehen sich auf Rückbauverpflichtungen bei 

den Mietobjekten.

IX. Sonstige Angaben

19. Finanzrisikomanagement
Die Mister Spex Gruppe ist im Rahmen ihrer gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit Ausfallrisiken, Liquiditätsrisiken und 

Marktrisiken (in erster Linie Währungs- und Zinsrisiken) aus-

gesetzt.

Die in der Mister Spex Gruppe verwendeten Finanzinstru-

mente umfassen Zahlungsmittel sowie Factoringinstrumen-

te mit dem Zweck der Finanzierung der Geschäftstätigkeit.

Die Steuerung der Risiken obliegt dabei dem Konzernma-

nagement, das die Grundsätze für ein Gesamt-Risiko-

management erstellt. Die wesentlichen Risiken sind im 

 Folgenden dargestellt:

In TEUR Gewähr leistungen Rückbau verpflichtung Summe

Stand 1. Januar 2021 728 259 987

Gebildete Rückstellungen 900 91 991

Verwendete Rückstellungen −728 – −728

Stand 31. Dezember 2021 900 350 1.250

Langfristig – 350 350

Kurzfristig 900 – 900

Ausfallrisiko
Unter dem Ausfallrisiko wird die Gefahr verstanden, dass ein 

Kontrahent eines Finanzinstruments bei dem anderen Kon-

trahenten finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen 

Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Ausfallrisiko entsteht 

aufgrund von Produktverkäufen des Konzerns auf Kredit und 

sonstigen Geschäftsvorfällen mit Kontrahenten, die zu finan-

ziellen Vermögenswerten führen.

Das Forderungsausfallrisiko ist aufgrund der Zahlungsstruk-

turen sehr gering. Das Delkredererisiko für Rechnungs- und 

Lastschriftverkäufe hat die Mister Spex Gruppe durch Fac-

toringverträge vollständig an Dritte übertragen. Bei Zahlung 

über den Dienstleister Paypal und bei Vorkasse entstehen 

keine Forderungsausfallrisiken. Die Kreditkartenrisiken wer-

den engmaschig überwacht und gesteuert.

In Bezug auf sonstige finanzielle Vermögenswerte, die zum 

Bilanzstichtag weder überfällig noch wertgemindert sind, 

bestehen keine Anzeichen dafür, dass den Zahlungsver-

pflichtungen nicht nachgekommen werden kann.

Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Unternehmen 

möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen 

aus finanziellen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Dem Konzern 

entsteht ein Risiko aus täglichen Liquiditätsentnahmen. Das 

Liquiditätsrisiko wird von der Unternehmensleitung gesteuert.

Der Konzern steuert die Liquiditätsentwicklung im Rahmen 

jährlicher Budgetierung und auf monatlicher Basis.

Das Ziel des Konzerns ist es, ein Gleichgewicht zwischen der 

kontinuierlichen Deckung des Finanzmittelbedarfs und der 

Sicherstellung der Flexibilität durch die Nutzung von Konto-

korrentkrediten, Bankdarlehen, Schuldverschreibungen, Vor-

zugsaktien und Leasingverträgen zu wahren.

Zum 31. Dezember 2021 überstiegen die kurzfristigen Ver-

mögenswerte des Konzerns (TEUR 219.437; Vj. TEUR 40.182) 

die kurzfristigen Schulden (TEUR 34.737; Vj. TEUR 55.843) 

um TEUR 184.770. Der Liquiditätsbestand des Konzerns um-

fasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe 

von TEUR 149.644 (Vj. TEUR 14.536). Ein ungeplanter Liqui-

ditätsbedarf kann so zeitnah gedeckt werden.

Die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten des Kon-

zerns betrugen zum 31. Dezember 2021 TEUR 1.010 (Vj. 

TEUR 30.722) und bestanden ausschließlich aus kurzfristi-

gen Schulden mit Fälligkeiten von bis zu einem Jahr. Zum 

31. Dezember 2021 existieren keine Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten (Vj. TEUR 30.255).

Zum Bilanzstichtag bestanden nicht in Anspruch genomme-

ne Kreditlinien in Höhe von SEK 8 Mio. zugunsten der Nordic 

Eyewear AB.
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Währungsrisiko
Der Konzern ist international geschäftstätig und unterhält 

daher Fremdwährungspositionen, die einem Währungsrisiko 

unterliegen. Solche Positionen bestehen insbesondere in 

Schwedischen Kronen (SEK), Norwegischen Kronen (NOK), 

Schweizer Franken (CHF) und Britischen Pfund (GBP). Wäh-

rungsrisiken erwachsen aus künftigen Geschäftsvorfällen 

sowie Vermögens- und Schuldenpositionen.

Das Währungsrisiko lässt sich in zwei Arten unterteilen. 

Neben dem Translationsrisiko, was das Risiko von Wechsel-

kursänderungen von Veränderungen der Bilanz- und Gewinn- 

und Verlustrechnung-Positionen einer Tochtergesellschaft 

bei der Umrechnung der lokalen Einzelabschlüsse in die 

Konzernwährung beschreibt, bildet das Transaktionsrisiko 

Wechselkursschwankungen auf Transaktionsebene ab. Die 

Wechselkursänderungen des Translationsrisikos werden im 

Eigenkapital abgebildet.

Die Sensitivität des Transaktionsrisikos lässt sich wie folgt 

darstellen: wenn der Euro gegenüber den oben dargestellten 

Fremdwährungen zum 31. Dezember 2021 um 5 % aufge-

wertet hätte, wäre das Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen 

um TEUR 684 (Vj. TEUR 570) niedriger ausgefallen. Bei einer 

Abwertung um 5 % wäre das Ergebnis vor Ertragsteuern und 

Zinsen um TEUR 692 (Vj. TEUR 576) höher ausgefallen.

Zinsrisiko
Die zum 31. Dezember 2020 bestandenen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten wurden am 30. April 2021 zurück-

gezahlt. Insofern erwartet der Konzern hieraus kein Zinsrisiko.

20. Kapitalsteuerung
Die im Rahmen der Unternehmenssteuerung verwendeten 

Finanzkennzahlen sind überwiegend erfolgsorientiert. Ziele, 

Methoden und Prozesse des Kapitalmanagements sind den 

erfolgsorientierten Finanzkennzahlen untergeordnet mit dem 

vorrangigen Ziel, das Unternehmenswachstum zu unterstüt-

zen sowie die langfristige Unternehmensfortführung zu si-

chern. Die notwendige Flexibilität in der Bereitstellung der 

 finanziellen Mittel erfordert eine gesunde Finanzstruktur – mit 

einem Schwerpunkt im Eigenkapital. Da ebenfalls bereits 

Fremdkapitalinstrumente genutzt werden, umfasst das 

 Kapitalmanagement das Eigenkapital und das Fremdkapital.

Zentrale Steuerungsgröße des aktiven Kapitalmanagements 

ist der Free Cashflow als Summe des Cashflows aus laufender 

Geschäftstätigkeit, des Cashflows aus Investitionstätigkeit 

und der Zahlungen im Rahmen von Tilgungen von Leasing-

verpflichtungen. Der Free Cashflow ist die zentrale Kennzahl 

für Veränderungen der Liquiditätssituation. Dieser beträgt im 

Berichtszeitraum TEUR −75.203 (Vj. TEUR −23.049).

Die vom Management angestrebten Ziele für die Kennzahl 

wurden sowohl im Geschäftsjahr als auch im Vorjahr erreicht.

21. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen 
und Personen
Unternehmen und Personen werden gemäß IAS 24 als nahe-

stehend betrachtet, wenn sie gemeinsamer Beherrschung 

unterliegen oder eine der Parteien über die Möglichkeit ver-

fügt, die andere Partei zu beherrschen, einen maßgeblichen 

Einfluss auf deren Finanz- und Geschäftspolitik auszuüben 

oder aufgrund gemeinsamer Führung mit der anderen Partei 

deren Finanz- und Geschäftspolitik zu beeinflussen.

Bei der Betrachtung aller möglichen Beziehungen zwischen 

nahestehenden Unternehmen und Personen wird der wirt-

schaftliche Gehalt der Beziehung und nicht allein die recht-

liche Gestaltung geprüft.

Für Zwecke der Angaben zu nahestehenden Unternehmen 

und Personen hat die Mister Spex Gruppe alle Gesellschafter 

der Mister Spex SE, die Mitglieder des Vorstands der Mister 

Spex SE, jeweils einschließlich der unmittelbaren Familien-

angehörigen, und jedes von einem Mitglied dieses Personen-

kreises im Eigentum gehaltene oder beherrschte Unterneh-

men als nahestehende Person oder nahestehendes 

Unternehmen und Personen definiert.

Neben den Geschäftsbeziehungen zu den in den Konzern-

abschluss einbezogenen Tochterunternehmen bestanden 

im Berichtsjahr Geschäftsbeziehungen mit dem assoziierten 

Unternehmen.

Bezüge der Mitglieder des Vorstands
Dem Vorstand gehören Dirk Graber, Dr. Mirko Caspar, Maren 

Kroll (bestellt seit dem 1. Juni 2021) sowie Dr. Sebastian 

Dehnen (bestellt seit dem 1. Juni 2021) an.

Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Aufwendungen für die Vergütungen des Aufsichtsrats 

beliefen sich in 2021 auf TEUR 228 (Vj. TEUR 56). Darüber 

hinaus betrugen die anteilsbasierten Vergütungen des Auf-

sichtsrats im Geschäftsjahr 2021 TEUR 3 (Vj. TEUR 6).

In TEUR 2021 2020

Kurzfristig fällige Leistungen

Gehälter 1.262 542

Anteilsbasierte Vergütungen

Gewährung von Optionen 257 174

Summe 1.518 716
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Andere Geschäftsvorfälle mit nahestehenden 
 Unternehmen und Personen

Alle ausstehenden Forderungen mit diesen nahestehenden 

Unternehmen und Personen wurden zu marktüblichen Be-

dingungen abgeschlossen. Keiner der Salden ist gesichert.

In den sonstigen Forderungen sind Weiterbelastungen für 

sonstige Dienstleistungen enthalten.

In TEUR Werte der Geschäftsvorfälle
Forderung ausstehend zum 

31. Dezember

2021 2020 2021 2020

Sonstige Assoziierte Unternehmen

Darlehen und zugehörige Zinsen 54 3 1.001 253

Sonstige Forderungen 952 – 952 –

Andere Erträge 41 – – –

Andere Aufwendungen 71 – – –

22. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der Konzern mietet Büro-, Lager- und Geschäftsflächen im 

Rahmen von unkündbaren Leasingverhältnissen, die bis zu 

10 Jahren laufen.

Die nachfolgende Übersicht enthält die Summen der künfti-

gen Mindest-Leasingzahlungen aufgrund von unkündbaren 

Leasingverhältnissen, die als Nichtleasingkomponenten ein-

gestuft wurden, sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Ferner hat sich die Mister Spex SE im Rahmen des Gesell-

schaftervertrages der Tribe GmbH verpflichtet, der Gesell-

schaft über die nächsten Geschäftsjahre Darlehen in Höhe 

von insgesamt TEUR  3.497 einzuräumen sowie 

In TEUR 2021 2020

Bis 1 Jahr 3.636 3.813

Zwischen 1 und 5 Jahre 7.106 3.080

Mehr als 5 Jahre 5.222 808

Summe Verpflichtungen 15.964 7.701

Auszahlungen im Zusammenhang mit Lizenzvereinbarun-

gen in Höhe von insgesamt TEUR 309 an die Tribe GmbH 

vorzunehmen.

23. Wesentliche Tochterunternehmen sowie 
assoziierte Unternehmen
Zum 31.  Dezember 2021 hielt die Mister Spex SE, als 

 Konzernmuttergesellschaft, mittelbare und unmittelbare 

 Beteiligungen an den folgenden Tochterunternehmen und 

assoziierten Unternehmen:

Der Stimmrechtsanteil der Gesellschaft entspricht der aus 

der vorstehenden Tabelle hervorgehenden Beteiligung an 

dem jeweiligen Tochterunternehmen bzw. assoziierten Un-

ternehmen.

Geschäftssitz

Anteil am 
Eigenkapital 

in %

2021 2020

Tochter-
unternehmen

International  
Eyewear GmbH

Berlin, 
Deutschland 100 100

Mister Spex  
France SAS

Rouen, 
Frankreich 100 100

Nordic Eyewear  
Holdings AB

Stockholm, 
Schweden 100 100

Nordic Eyewear AB
Stockholm, 
Schweden 100 100

Lensit.no AS
Karmsund, 
Norwegen 100 100

Assoziierte 
Unternehmen

Tribe GmbH
Berlin, 
Deutschland 48,17 48,17
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24. Anzahl der Mitarbeiter*innen

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter*innen während 

der Berichtsperiode im Konzern beträgt 1.179 (Vj. 965), dies 

entspricht 1.024 Vollzeitkräften (Vj. 824).

25. Honorar des Abschlussprüfers
Die im Berichtszeitraum als Aufwand erfassten Honorare für 

den Abschlussprüfer, die Ernst & Young GmbH, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, betragen für die Abschlussprüfung 

(Einzel- und Konzernabschluss) TEUR 466 (Vj. TEUR 106) 

und für andere Bestätigungsleistungen TEUR  865 (Vj. 

TEUR 35). Darüber hinaus wurden keine weiteren Leistungen 

durch den Abschlussprüfer erbracht.

26. Ergebnis je Aktie
Bei der Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je 

 Aktie wird das den Inhabern von Stammaktien des Mutter-

unternehmens zuzurechnende Ergebnis durch die gewich-

tete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien, die sich 

während des Jahres im Umlauf befinden, geteilt.

2021 2020

Operative Mitarbeiter 909 746

Kaufmännische Angestellte 112 99

Angestellte im Tech-Bereich 158 120

Summe 1.179 965

Nachfolgende Tabelle enthält die der Berechnung des unver-

wässerten Ergebnisses je Aktie zugrunde gelegten Beträge:

Im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und der Ge-

nehmigung zur Veröffentlichung des Konzernabschlusses 

wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von TEUR 95 in das 

Handelsregister eingetragen.

Nachfolgende Tabelle enthält die hierfür verwendeten Er-

gebnisse:

Die in den Nenner einfließende durchschnittliche Aktienan-

zahl wurde entsprechend den Vorgaben von IAS 33 rück-

wirkend korrigiert. 

Die ESOP-Eigenkapitalinstrumente wurden bei der Ermittlung 

des unverwässerten Ergebnisses je Aktie nicht berücksich-

tigt, da ihr Effekt einer Verwässerung entgegengewirkt hätte. 

Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien

in Tausend Aktien 2021 2020

Ausgegebene Stammaktien 
zum 1. Januar 24.020 23.951

Auswirkung eigener Aktien −1.008 −1.008

Auswirkung Kapitalerhöhung 5.388 65

Gewichteter Durchschnitt der 
Stammaktien 31. Dezember 28.400 23.008

Unverwässertes Ergebnis je Aktie

2021 2020

Verlust (in TEUR) −31.515 −10.258

Gewichteter Durchschnitt der 
Stammaktien 31. Dezember 
(in Tausend Aktien) 28.400 23.008

Ergebnis je Aktie (in EUR) −1,11 −0,45

Die Anzahl der potenziell ausstehenden Stammaktien für 

2021 hätte 13.455 Tsd. Stück (Vj. 3.147 Tsd. Stück) betragen.

27. Angabe zur CorporateGovernanceErklärung
Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklä-

rung zum Deutschen Corporate Governance Kodex ist im 

Dezember 2021 abgegeben und den Aktionären im Internet 

(siehe URL: https://ir.misterspex.com/websites/misterspex/

German/6000/corporate-governance.html) dauerhaft zu-

gänglich gemacht worden. 

27. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Im Februar 2022 ist es zu einer kriegerischen Auseinander-

setzung zwischen Russland und der Ukraine gekommen, 

welche ein einschneidendes Ereignis darstellt, das sich – 

neben humanitären Auswirkungen – auch konjunkturell aus-

wirken kann. Aktuell geht Mister Spex jedoch von keiner di-

rekten Auswirkung durch den Konflikt auf die Mister Spex 

Gruppe aus. Ferner sind nach dem Bilanzstichtag keine wei-

teren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die 

wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von Mister Spex haben.

Berlin, den 25. März 2022

Der Vorstand

Dirk Graber
Founder and Co-CEO

Maren Kroll
CHRO

Dr. Mirko Caspar
Co-CEO

Dr. Sebastian Dehnen
CFO
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Versicherung  
der gesetzlichen 
Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den an-

zuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzern-

abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem 

Lagebericht der Mister Spex SE zusammengefasst ist, der 

Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses 

und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 

wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der vor-

aussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Berlin, den 25. März .2022

Der Vorstand

Dirk Graber
Founder and Co-CEO

Maren Kroll
CHRO

Dr. Mirko Caspar
Co-CEO

Dr. Sebastian Dehnen
CFO
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers

An die Mister Spex SE

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlus
ses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Mister Spex SE, Berlin, 

und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend 

aus der Konzerngesamtergebnisrechnung für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021, der Konzern-

bilanz zum 31. Dezember 2021, der Konzerneigenkapitalver-

änderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2021 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zu-

sammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmetho-

den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlage-

bericht der Mister Spex SE, der mit dem Lagebericht der 

Gesellschaft zusammengefasst wurde, für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. Die 

in der Anlage zum Bestätigungsvermerk genannten Bestand-

teile des Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzu-

wenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 

HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vor-

schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 

Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertrags-

lage für das Geschäftsjahr vom 1.  Januar bis zum 

31. Dezember 2021 und

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernla-

gebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzern-

lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der in der 

Anlage zum Bestätigungsvermerk genannten Bestand-

teile des Konzernlageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 

Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-

ßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 

der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537 / 2014; im Fol-

genden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unse-

re Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-

schrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie 

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 

Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprü-

fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht 

haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 

und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-

verhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am 

bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2021 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang 

mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem 

und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-

sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen 

Sachverhalten ab.

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht beson-

ders wichtigen Prüfungssachverhalte:

1)	 Existenz	 und	 Bemessung	 von	 Umsatzerlösen	 aus	

dem Verkauf und Versand von Waren unter Berück-

sichtigung erwarteter Retouren

Gründe für die Bestimmung als besonders 
wichtiger Prüfungssachverhalt
Im Rahmen der Veräußerung von Waren an Kunden erbringt 

die Mister Spex SE ihre Leistungen grundsätzlich erst mit 

Auslieferung der Ware, d. h. zu dem Zeitpunkt, an die die Ver-

fügungsmacht auf den Kunden übergegangen ist. Für die 

Kunden der Mister Spex SE besteht die Möglichkeit der kos-

tenlosen Rücksendung von Waren innerhalb der gesetzlichen 

Widerrufsfristen sowie darüber hinaus innerhalb der durch 

die Mister Spex SE eingeräumten Rücksendezeiträume. Die 

nicht als Umsatz zu realisierenden erwarteten Retouren wer-

den durch die gesetzlichen Vertreter der Mister Spex SE be-

rechnet. Dieser Berechnung liegen Annahmen und Ermes-

sensentscheidungen, insbesondere zu länder-, monats- und 

produktspezifischen erwarteten Rücksendequoten zugrun-

de. Die Umsatzerlöse haben einen maßgeblichen Einfluss 

auf das Jahresergebnis des Konzerns und stellen einen der 

bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren für den Mis-

ter Spex-Konzern dar.

Bestäti
gungsver
merk
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Aufgrund des großen Transaktionsvolumens beim Verkauf 

von Waren sowie des grundsätzlich möglichen Risikos fiktiver 

Umsätze und der mit Unsicherheit behafteten Schätzung der 

erwarteten Retouren erachten wir die Existenz und die Be-

messung von Umsatzerlösen aus dem Verkauf und Versand 

von Waren als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir den von 

den gesetzlichen Vertretern der Mister Spex SE eingerichte-

ten Prozess der Umsatzrealisierung von der Bestellung bis 

hin zum Zahlungseingang auf Grundlage der uns zur Ver-

fügung gestellten Prozessdokumentation nachvollzogen. 

Ferner haben wir die Einhaltung der in IFRS 15 vorgegebenen 

Voraussetzungen für die Umsatzrealisierung gewürdigt so-

wie die Wirksamkeit der implementierten internen Kontrollen 

getestet. Dieses Vorgehen beinhaltet insbesondere auch die 

Funktionsfähigkeit der IT-gestützten Kontrollen. Um Auffäl-

ligkeiten im Umsatzverlauf bzw. in der Umsatzentwicklung 

zu erkennen, haben wir unter Berücksichtigung von histori-

schen Tages-, Wochen- und Monatswerten für finanzielle und 

nichtfinanzielle Datenpunkte eine Erwartungshaltung für die 

Umsätze aus der Veräußerung von Waren entwickelt und mit 

den realisierten Umsätzen des aktuellen Geschäftsjahres 

verglichen. Zusätzlich haben wir das Buchungsjournal auf 

manuell erfasste Umsatzbuchungen untersucht und Gegen-

kontenanalysen sowie Korrelationsanalysen durchgeführt.

Ferner haben wir auch im Rahmen von substantiellen Prü-

fungshandlungen für eine nach statistisch-mathematischen 

Grundlagen ermittelte Stichprobe von Verkäufen Nachweise 

(Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungseingänge) zur Exis-

tenz der Umsatzerlöse erlangt, um zu beurteilen, ob den er-

fassten Umsatzerlösen ein entsprechender Warenversand 

zugrunde lag. Des Weiteren haben wir die rechnerische Rich-

tigkeit der durch die gesetzlichen Vertreter der Mister 

Spex SE vorgenommenen Ermittlung der erwarteten Retou-

ren nachvollzogen. Die angenommenen länder-, monats- und 

produktspezifischen Rücksendequoten haben wir mit 

historischen Retourenquoten unter Berücksichtigung saiso-

naler Einflussfaktoren verglichen und analysiert. Zur weite-

ren Beurteilung der angenommenen länder-, monats- und 

produktspezifischen Retourenquoten haben wir darüber 

hinaus einen Vergleich mit den bis zum Abschluss unserer 

Prüfung in der Finanzbuchhaltung erfassten retournierten 

Waren durchgeführt.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich 

der Existenz von Umsatzerlösen sowie der Bemessung der 

Umsatzerlöse aus dem Verkauf und Versand von Waren 

unter Berücksichtigung erwarteter Retouren keine Einwen-

dungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Zu angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

bezüglich der Umsatzrealisierung von Waren verweisen wir 

auf die Angaben der Gesellschaft im Konzernanhang im 

Unterabschnitt „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ in Ab-

schnitt „III. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung“ und 

im Unterabschnitt „1. Umsatzerlöse“ in Abschnitt „VII. Erläu-

terungen zur Konzern-Gesamtergebnisrechnung“.

2)		Werthaltigkeit	der	Geschäfts-	oder	Firmenwerte

Gründe für die Bestimmung als besonders 
wichtiger Prüfungssachverhalt
Der Mister Spex-Konzern bilanziert wesentliche Geschäfts- 

oder Firmenwerte. Das Ergebnis der Ermittlung eines mög-

lichen Wertminderungsbedarfs der Geschäfts- oder Firmen-

werte im Rahmen der vorgenommenen Wertminderungstests 

ist im hohen Maße davon abhängig, wie die gesetzlichen 

Vertreter des Mister Spex-Konzerns die künftigen Zahlungs-

mittelzuflüsse einschätzen und die jeweils verwendeten Dis-

kontierungszinssätze bestimmen.

Die Beurteilung der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Fir-

menwerte durch die gesetzlichen Vertreter basiert auf Be-

wertungsmodellen, bei denen die gesetzlichen Vertreter 

ferner auch wesentliches Ermessen in der Festlegung der 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten für Zwecke der 

Wertminderungstests sowie der angenommenen langfris-

tigen Wachstumsraten ausüben.

Vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit der Geschäfts- oder 

Firmenwerte, der der Bewertung zugrunde liegenden Kom-

plexität sowie der im Rahmen der Bewertung vorhandenen 

Ermessensspielräume war der Wertminderungstest für die 

Geschäfts- oder Firmenwerte im Rahmen unserer Prüfung 

einer der bedeutsamsten Sachverhalte.

Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das 

methodische Vorgehen zur Durchführung der Wertminde-

rungstests vor dem Hintergrund der entsprechenden Rege-

lungen des IAS 36 beurteilt. Dabei haben wir die rechnerische 

Richtigkeit der verwendeten Bewertungsmodelle nachvoll-

zogen. Ferner haben wir die Prozesse des Mister Spex-Kon-

zerns zur Planung künftiger erwarteter Zahlungsströme 

sowie zur Überprüfung der Werthaltigkeit der Geschäfts- 

oder Firmenwerte nachvollzogen. Die Bestimmung und Zu-

sammensetzung der Buchwerte der zahlungsmittelgenerie-

renden Einheiten haben wir insbesondere anhand der 

Kriterien des IAS 36 überprüft.

Als Ausgangspunkt haben wir die von den gesetzlichen Ver-

tretern erstellte und vom Aufsichtsrat genehmigte operative 

Planung des Mister Spex-Konzerns für das Jahr 2022 und 

der durch die gesetzlichen Vertreter erstellten Mehrjahres-

Folgeplanung mit den Planwerten in den zugrunde liegenden 

Wertminderungstests abgeglichen. Die wesentlichen Prä-

missen der Planung der zahlungsmittelgenerierenden Ein-

heiten, welchen wesentliche Geschäfts- oder Firmenwerte 

zugeordnet sind, haben wir mit den gesetzlichen Vertretern 

besprochen sowie zur Beurteilung der Planungsgenauigkeit 

der künftig erwarteten Zahlungsströme einen Abgleich mit 

den in der Vergangenheit realisierten Ergebnissen und Zah-

lungsmittelzuflüssen durchgeführt.
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Zur Beurteilung der verwendeten Diskontierungszinssätze 

und Wachstumsraten haben wir die bei deren Bestimmung 

herangezogenen Parameter anhand von öffentlich verfüg-

baren Informationen analysiert und die Ermittlung im Hin-

blick auf die sich dafür ergebenden Anforderungen des IAS 

36 methodisch nachvollzogen.

Ferner haben wir die Sensitivitätsanalysen der gesetzlichen 

Vertreter beurteilt, um ein mögliches Wertminderungsrisiko 

bei einer für möglich gehaltenen Änderung einer der wesent-

lichen Annahmen der Bewertung einschätzen zu können.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich 

der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte keine 

Einwendungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Zu den bezüglich der Geschäfts- oder Firmenwerte ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verwei-

sen wir auf die Angaben im Konzernanhang im Unterabschnitt 

„Unternehmenszusammenschlüsse und Geschäfts- oder 

Firmenwert" im Abschnitt „III. Grundsätze der Bilanzierung 

und Bewertung". Für die damit in Zusammenhang stehenden 

Angaben zu Ermessensausübungen der gesetzlichen Ver-

treter und zu Quellen von Schätzungsunsicherheiten sowie 

zu den Angaben zu den Geschäfts- oder Firmenwerte ver-

weisen wir auf die Angaben im Konzernanhang im Unterab-

schnitt „Geschäfts- oder Firmenwert" in dem Abschnitt „IV. 

Wesentliche Schätzungen und Ermessensentscheidungen 

bei der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden" sowie 

im Unterabschnitt „6. Geschäfts- oder Firmenwerte und Im-

materielle Vermögenswerte" im Abschnitt „VIII. Erläuterungen 

zur Konzernbilanz".

Sonstige Informationen
Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats ver-

antwortlich. Für die Erklärung nach § 161 AktG zum Deut-

schen Corporate Governance Kodex, die Bestandteil der 

Konzernerklärung zur Unternehmensführung ist, sowie für 

den Vergütungsbericht nach § 162 AktG sind die gesetzli-

chen Vertreter und der Aufsichtsrat verantwortlich. Im Übri-

gen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Infor-

mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 

umfassen die in der Anlage zum Bestätigungsvermerk ge-

nannten Bestandteile des Geschäftsberichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen In-

formationen, und dementsprechend geben wir weder ein 

Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-

schlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Ver-

antwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei 

zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, 

Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung er-

langten Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten 

den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstel-

lung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir ver-

pflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in 

diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-

lung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der 

EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 

1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 

in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-

absichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetz-

lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-

zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 

in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 

sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den 

Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäfts-

betriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
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Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 

um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Überein-

stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-

nete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht 

erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung 

des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 

erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von we-

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-

lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 

keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-

keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Kon-

zernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 

aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 

hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-

cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernla-

gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-

richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können; 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Konzernabschlusses relevanten internen Kontroll-

system und den für die Prüfung des Konzernlagebe-

richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-

nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme abzugeben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-

thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 

damit zusammenhängenden Angaben; 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-

gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss 

und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-

weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-

re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-

heiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern sei-

ne Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 

den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der 

Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 

dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, 

wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend 

nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- 

und Ertragslage des Konzerns vermittelt;

• holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise 

für die Rechnungslegungsinformationen der Unterneh-

men oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns 

ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 

Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich 

für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der 

Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Ver-

antwortung für unsere Prüfungsurteile;
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• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts 

mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 

des Konzerns;

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-

lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-

gaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-

gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-

teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-

tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 

wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwort-

lichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängig-

keitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ih-

nen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen 

vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich 

auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getrof-

fenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für 

die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejeni-

gen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses 

für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren 

und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte 

sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs-

vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschrif-

ten schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche 
Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der 
Offenlegung erstellten elektronischen Wiederga
ben des Konzernabschlusses und des Konzernla
geberichts nach § 317 Abs. 3a HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hin-

reichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der beigefügten 

Datei Mr_Spex_SE_KA-KLB_ESEF-2021-12-31.zip (SHA-

256-Prüfsumme: 256b50f202027276d87ca2ecb30c931-

028 8598 416177a46 f1789ce7025783cc9) enthaltenen und 

für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im Fol-

genden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorga-

ben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichts-

format („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen 

entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Über-

führung der Informationen des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher weder 

auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere 

in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben ge-

nannten Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung 

erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den 

Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Be-

richtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im 

voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernab-

schlusses und des Konzernlageberichts“ enthaltenen Prü-

fungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum 

beigefügten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 hinaus geben wir kei-

nerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthal-

tenen Informationen sowie zu den anderen in der oben ge-

nannten Datei enthaltenen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei 

enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a 

HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung 

der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 

Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach 

§ 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (10.2021)) durchgeführt. 

Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwor-

tung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der 

ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirt-

schaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitäts-

sicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: 

Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-

prüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für die ESEFUnterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwort-

lich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektro-

nischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 

4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlus-

ses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 

erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermög-

lichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-

beabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 

Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 

Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des 

Rechnungslegungsprozesses.

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEFUnterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 

erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen 

die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der 

Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah-

ren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-

cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße 

gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unser Prüfungsurteil zu dienen.

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 

der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-

nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kon-

trollen abzugeben.

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unter-

lagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei 

die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 

in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die 

technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche 

XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses 

und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.

• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterla-

gen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maßgabe 

der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 

2019 / 815 in der am Abschlussstichtag geltenden Fas-

sung eine angemessene und vollständige maschinen-

lesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EUAPrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 

als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 20. Ja-

nuar 2022 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununter-

brochen seit dem Geschäftsjahr 2015 als Konzernabschluss-

prüfer der Mister Spex SE tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk ent-

haltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an 

den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prü-

fungsbericht) in Einklang stehen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernab-

schluss oder im Konzernlagebericht angegeben wurden, 

zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Konzernunterneh-

men erbracht, bei denen es sich allesamt um zulässige Nicht-

prüfungsleistungen im Sinne der EU-APr-VO handelt:

• Erteilung von sog. Comfort Letters im Rahmen des Bör-

sengangs der Mister Spex SE;

• Freiwillige prüferische Durchsicht des verkürzten Kon-

zernzwischenabschlusses zum 30. Juni 2021 und des 

Konzernzwischenlageberichts für den Zeitraum vom 

1. Januar bis 30. Juni 2021;

• Formelle Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 

Abs. 3 AktG für das Geschäftsjahr vom 1.  Januar bis 

31. Dezember 2021;

• Prüfung der „Vollständigkeitserklärung gemäß § 11 Ver-

packG“;

• Vereinbarte Untersuchungshandlungen im Hinblick auf 

Umsatzaufstellungen für diverse Stores;

• Vereinbarte Untersuchungshandlungen im Hinblick auf 

eine Erklärung zur Erfüllung von Fördervoraussetzun-

gen gegenüber einem Kreditinstitut.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist 

Herr Dr. Ingo Röders.
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Anlage zum Bestätigungsvermerk:
1)	 Nicht	inhaltlich	geprüfte	Bestandteile	des	Lageberichts

Folgende Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir 

nicht inhaltlich geprüft:

• die Konzernerklärung zur Unternehmensführung.

Darüber hinaus haben wir die nachfolgend aufgeführten lage-

berichtsfremden Angaben nicht inhaltlich geprüft. Lagebe-

richtsfremde Angaben im Konzernlagebericht sind Angaben, 

die nicht nach §§ 315, 315a bzw. nach §§ 315b bis 315d HGB 

vorgeschrieben sind, noch nach DRS 20 gefordert sind:

• die im Abschnitt „Geschäftsmodell“ enthaltenen Aussa-

gen zur Gesamtkapazität des Vertriebszentrums in Ber-

lin sowie die Anzahl der täglich versendeten Anzahl von 

Bestellungen sowie die Quote der Bestellungen, bei de-

nen der Versand noch am Tag der Bestellung erfolgt,

• die im Unterabschnitt „Strategie“ enthaltene Aussage, 

dass der Online-Marktanteil in 2020 in zahlreichen an-

deren Branchen in Europa, beispielsweise in der Unter-

haltungselektronik und Bekleidung, bei ca. 25 % lag,

• die im Unterabschnitt „Vergleich des tatsächlichen mit 

dem prognostizierten Geschäftsverlauf“ enthaltenen 

Aussagen zur Quartalsentwicklung, sowie

• die im Unterabschnitt „Ertrags-, Vermögens- und Finanz-

lage Mister Spex Konzern“ enthaltene Aussage, dass der 

Anstieg der Zahl der aktiven Kund*innen im Geschäfts-

jahr 2021 im Vergleich zu 2020 das kundenorientierte 

Omnichannel-Geschäftsmodell von Mister Spex wider-

spiegelt, das von einer hohen Kundenzufriedenheit und 

einer Wiederkaufabsicht geprägt ist, die über den tradi-

tionellen Optikern liegt.

2)	 Weitere	Sonstige	Informationen

Die „Sonstigen Informationen“ umfassen die folgenden Be-

standteile des Geschäftsberichts, von denen wir eine Fas-

sung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt 

haben:

• den gesonderten nichtfinanziellen Bericht.

Zu den „Sonstigen Informationen“ zählen ferner weitere, für 

den Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, von denen 

wir eine Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsver-

merks erlangt haben:

• die Abschnitte „Mister Spex – Auf einen Blick“, „Mister 

Spex - Highlights 2021“, „Brief an die Aktionäre“, „Bericht 

des Aufsichtsrats“ und „Die Mister Spex Aktie – das Bör-

senjahr 2021“,

• der Abschnitt „Vergütungsbericht nach § 162 AktG“,

• der Abschnitt „Versicherung der gesetzlichen Vertreter“, 

sowie

• die Abschnitte „Finanzkalender“ und „Impressum“,

aber nicht der Konzernabschluss, nicht die in die inhaltliche 

Prüfung einbezogenen Konzernlageberichtsangaben und 

nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Berlin, 25. März 2022

Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Röders Kostolnik-Briedela 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Finanzkalender

Datum

30. März 2022 Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

30. März 2022 Bilanzpressekonferenz

12. Mai 2022 Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1)

30. Juni 2022 Hauptversammlung

7. September 2022 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht

DISCLAIMER

Dieser Bericht enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, 

auf Erwartungen und Annahmen des Managements der Mister Spex SE („Mister Spex“). Solche Aussagen unter-

liegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Möglichkeiten von Mister Spex 

bezüglich einer Kontrolle oder präzisen Einschätzung liegen, wie beispielsweise dem zukünftigen Marktumfeld 

und den wirtschaftlichen, gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, dem Verhalten der übrigen 

Marktteilnehmer, der erfolgreichen Integration von neu erworbenen Unternehmen und der Realisierung von er-

warteten Synergieeffekten sowie von Maßnahmen staatlicher Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicher-

heitsfaktoren und Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, 

als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit 

genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. 

Mister Spex übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die 

künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Bericht geäußerten Annahmen und Schätzungen 

übereinstimmen werden. Es ist von Mister Spex weder beabsichtigt, noch übernimmt Mister Spex eine gesonder-

te Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach 

dem Datum dieses Berichts anzupassen, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht dazu besteht.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten oder Mit-

teilungen nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die 

absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Diesen Bericht veröffentlichen wir auch auf Englisch. Bei Abweichungen geht die deutsche Fassung des Berichts 

der englischen Übersetzung vor.

Impressum
Kontakt
Mister Spex SE 

Greifswalder Str. 156 

10409 Berlin 

https://corporate.misterspex.com/de

INVESTOR RELATIONS
Frank Böhme 

Leiter Investor Relations 

E-mail: investorrelations@misterspex.de

Layout und Satz
IR-ONE AG & Co., Hamburg 

www.ir-one.de
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